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ZUSAMMENFASSUNG 

Im Rahmen der ersten Lesung des Bericht und Antrages betreffend den Erlass eines 
Gesetzes über die Tätigkeit und Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen (Wertpa-
pierfirmengesetz; WPFG) wurde die gegenständliche Gesetzesvorlage als Teil des 
Projekts "Neukonzeption Finanzmarktrecht" vom Landtag ausdrücklich begrüsst. 
Das Eintreten war unbestritten. 

Die vorliegende Stellungnahme der Regierung beantwortet die anlässlich der ers-
ten Lesung aufgeworfenen Fragen, soweit sie seitens der Regierung nicht bereits 
während der Landtagsdebatte abschliessend beantwortet wurden. Dabei handelt 
es sich in erster Linie um die Aufnahme weniger formeller Anpassungen im WPFG 
und im Vermögensverwaltungsgesetz (VVG). Im Weiteren erfolgt in Ergänzung der 
Gesetzesvorlage im Bericht und Antrag Nr. 73/2024 und in Analogie zur Abände-
rung des Vermögensverwaltungsgesetzes (VVG), welche am 1. Mai 2024 in Kraft 
getreten ist, eine Anpassung des WPFG dahingehend, dass aufgrund des noch nicht 
absehbaren Zeitpunkts der rechtskräftigen Übernahme der Verordnung (EU) 
2019/2033 über Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen (IFR) und der Richt-
linie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen (IFD) in das 
EWR-Abkommen eine Vorabumsetzung dieser EWR-Rechtsakte vorgenommen 
wird. Dazu sind die Aufnahme eines neuen Art. 102, die Neunummerierung des bis-
herigen Art. 102 (Inkrafttreten) sowie dessen Abänderung erforderlich. Zudem 
werden im Zuge einer neuerlichen Überprüfung kleinere Anpassungen im EWR-
Zentralverwahrer-Durchführungsgesetz (EWR-ZVDG) und im Offenlegungsgesetz 
(OffG) vorgenommen.  

ZUSTÄNDIGES MINISTERIUM 

Ministerium für Präsidiales und Finanzen 

BETROFFENE STELLEN 

Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) 
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Vaduz, 05. November 2024 

LNR 2024-1655 

P 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

Sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete 

Die Regierung gestattet sich, dem Hohen Landtag nachstehende Stellungnahme 

zu den anlässlich der ersten Lesung betreffend den Erlass eines Gesetzes über die 

Tätigkeit und Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen (Wertpapierfirmengesetz; 

WPFG) sowie die Abänderung weiterer Gesetze, BuA Nr. 73/2024, aufgeworfenen 

Fragen zu unterbreiten. 

I. STELLUNGNAHME DER REGIERUNG 

1. ALLGEMEINES 

In der Sitzung vom 6. September 2024 hat der Landtag den Bericht und Antrag Nr. 

73/2024 betreffend den Erlass eines Gesetzes über die Tätigkeit und Beaufsichti-

gung von Wertpapierfirmen (Wertpapierfirmengesetz; WPFG) in erster Lesung be-

raten. Das Eintreten war unbestritten und wurde mit 23 Ja-Stimmen beschlossen.   

Die gegenständlichen Gesetzesvorlagen (WPFG sowie Nebenerlasse), die Bau-

steine des Projekts "Neukonzeption Finanzmarktrecht" mit dem neuen Bankenge-

setz, dem Wertpapierdienstleistungsgesetz und dem Handelsplatz- und Börsege-

setz sind, wurden ausdrücklich begrüsst. Insbesondere wurde die Trennung 
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zwischen dem Bankenaufsichtsrecht und dem Aufsichtsrecht für Wertpapierfir-

men analog zu den Vorgaben in der Europäischen Union (EU) unterstützt. Damit 

werden die prudentiellen Anforderungen an Wertpapierfirmen an Kriterien wie 

die Grösse, die Art des Geschäftsmodells und das Risikoprofil angeknüpft, sodass 

insbesondere auch den unterschiedlichen systemischen Risiken, die von Banken 

bzw. Wertpapierfirmen ausgehen, entsprechend Rechnung getragen werden 

kann.    

2. GRUNDSÄTZLICHE FRAGEN 

Ein Abgeordneter beantragte nähere Ausführungen zu den Eigenmittelanforde-

rungen. Es möge ausgeführt werden, ob sein Verständnis richtig sei, dass die 

neuen Kapitalanforderungen, welche Wertpapierfirmen nach der Verordnung 

(EU) 2019/2033 einzuhalten hätten, zu einer Reduktion im Vergleich zu den bisher 

vorgeschrieben Anforderungen nach der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Auf-

sichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen (Capital Require-

ments Regulation; CRR) führen. 

Grundsätzlich werden die Eigenmittelanforderungen an Wertpapierfirmen nach 

Teilen 2 bis 4 der Verordnung (EU) 2019/2033 über Aufsichtsanforderungen an 

Wertpapierfirmen (IFR) in Bezug auf quantifizierbare, einheitliche und standardi-

sierte Elemente des Firmen-, des Kunden- und des Marktrisikos geregelt. Dabei 

handelt es sich um ein vom Bankengesetz (BankG) abweichendes, eigenständiges 

System zur Ermittlung der erforderlichen Eigenmittel, deren Höhe jedenfalls unter 

den Anforderungen für Banken liegt. Wertpapierfirmen, die eine der Tätigkeiten 

nach Anhang 1 Abschnitt A Ziff. 3 (Handel für eigene Rechnung) oder Ziff. 6 (Über-

nahme der Emission von Finanzinstrumenten und/oder Platzierung von Finanzin-

strumenten mit fester Übernahmeverpflichtung) der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID 

II) ausüben,  haben jedoch dieselben Anforderungen wie Banken nach der CRR 
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anzuwenden, wenn der als Durchschnitt der vorausgegangenen 12 Monate errech-

nete Gegenwert der konsolidierten Bilanzsumme der Wertpapierfirma oder einer 

Wertpapierfirmengruppe 15 Mrd. Euro oder mehr beträgt. Ebenso kann eine Wert-

papierfirma, die die zuvor genannten Tätigkeiten ausübt, eine Unterstellung unter 

die CRR bei der FMA beantragen, wenn diese als Tochterunternehmen in die Be-

aufsichtigung auf konsolidierter Basis, z. B. einer Bank, einbezogen ist und die FMA 

der Ansicht ist, dass die Anwendung der Eigenmittelanforderungen der CRR auf-

sichtsrechtlich solide ist. Letztlich kann die FMA nach Art. 60 WPFG nach eigenem 

Ermessen entscheiden, dass eine Wertpapierfirma, die eine der Tätigkeiten nach 

Anhang I Abschnitt A Ziff. 3 oder 6 ausübt und deren konsolidierte Bilanzsumme 

(Durchschnitt der vorangegangenen 12 Monate) einem Gesamtwert von 5 Mrd. 

Euro oder mehr entspricht, den Anforderungen nach der CRR unterstellt wird, so-

weit ein Ausfall oder eine Notlage einer solchen Wertpapierfirma zu einem System-

risiko führen könnte, sie ein Clearingmitglied ist oder die FMA es aufgrund der ge-

setzlich festgelegten Bedingungen für gerechtfertigt hält. Daraus zeigt sich, dass 

in all den Fällen, in denen ein gewisses systemisches Risiko nicht ausgeschlossen 

werden kann, dieselben Eigenmittelanforderungen wie bisher unter dem BankG 

nach der CRR einzuhalten sind. Ansonsten erfolgt die Festlegung der Anforderun-

gen an die Eigenmittel bei Wertpapierfirmen nach einem risikobasierten System 

unter Berücksichtigung der spezifischen Tätigkeiten, wobei es verschiedenste Aus-

nahmen gibt und insbesondere kleine nicht verflochtene Wertpapierfirmen von der 

FMA nach Art. 6 Abs. 1 Bst. a IFR von bestimmten Bestimmungen der Teile 2 bis 4 

leg. cit. über die Eigenmittelanforderungen bei Vorliegen gewisser gesetzlicher Vo-

raussetzungen ausgenommen werden können. Wertpapierfirmen müssen jederzeit 

Eigenmittel vorhalten, die dem höchsten der folgenden Beträge entsprechen, näm-

lich: eines Viertels der fixen Gemeinkosten, mindestens dem Anfangskapital oder 

den K-Faktoren. Bei kleinen, nicht verflochtenen Wertpapierfirmen haben die Ei-

genmittel dem höheren Betrag von dem Viertel der fixen Gemeinkosten (in den 
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meisten Fällen relevant) oder Mindestanfangskapital zu entsprechen. Generell 

werden an das Anfangskapital niedrigere Anforderungen gestellt, als an jenes von 

Banken. Insgesamt haben sich daher die Eigenmittelanforderungen an Wertpa-

pierfirmen gegenüber Banken zwar deutlich reduziert und auch das Anfangskapital 

für die kleinen nicht verflochtenen Wertpapierfirmen hat sich gegenüber den bis-

herigen Anforderungen an Vermögensverwaltungsgesellschaften nach dem VVG 

verringert. Nichtsdestotrotz wird mit dem IFD/IFR-System ein wesentlich treffsiche-

reres System der Eigenmittelberechnung geschaffen, in dem von Wertpapierfirmen 

eingegangene Risiken präziser abgedeckt werden. Auch die Befugnis der FMA, zu-

sätzliche Eigenmittelanforderungen vorzuschreiben, bereits wenn Verstösse gegen 

die Vorschriften des Gesetzes oder die IFR drohen, sorgt dafür, dass ein allfälliges 

Risiko aus der Reduktion der Eigenmittelanforderungen im Vergleich zu den Ban-

ken gut abgefedert werden kann.  

Ein Abgeordneter bat um ergänzende Ausführungen zu Art. 12 des WPFG dahin-

gehend, dass dargelegt werde, worin sich die zwei Funktionen Geschäftsabwickler 

und Liquidator voneinander unterscheiden bzw. abgrenzen würden. 

Nach Art. 12 Abs. 1 wird von der FMA gleichzeitig mit dem Entzug einer Zulassung 

und der Anordnung der Beendigung sämtlicher zulassungspflichtiger Geschäfte der 

Wertpapierfirma die Tätigkeit auf Beendigung einem Geschäftsabwickler übertra-

gen. Das Nähere zu den Aufgaben eines Geschäftsabwicklers ergibt sich aus den 

Abs. 2 bis 5 derselben Bestimmung. Der Liquidator kommt erst bei der gesell-

schaftsrechtlichen Auflösung und Liquidation zum Einsatz. Dabei steht es der FMA 

zu, den Liquidator, soweit noch nicht alle Geschäfte abgewickelt sind, auch mit den 

notwendigen Geschäftsabwicklungsaufgaben, anstelle eines Geschäftsabwicklers, 

zu beauftragen. Die Kriterien für die Bestellung als Geschäftsabwickler oder Liqui-

dator sind nach Abs. 8 dieselben.  
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Im Weiteren wird darauf hingewiesen, dass der Zeitpunkt der rechtskräftigen 

Übernahme der Verordnung (EU) 2019/2033 über Aufsichtsanforderungen an 

Wertpapierfirmen (IFR) und der Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichti-

gung von Wertpapierfirmen (IFD) nicht absehbar ist. Jedenfalls kann aufgrund des 

noch laufenden Prüfverfahrens der beiden Rechtsakte beim EFTA-Sekretariat nicht 

mit einer Übernahme vor dem Inkrafttretensdatum der Gesetzesvorlagen am 1. 

Februar 2025 gerechnet werden. Für die Wertpapierfirmen ist jedoch wichtig, dass 

eine den EU-Mitgliedstaaten gleichwertige Regulierung sichergestellt und damit 

insbesondere das gute Funktionieren des grenzüberschreitenden Geschäftsver-

kehrs innerhalb des EWR (EWR-Passporting) gewährleistet ist. Es wird daher eine 

Vorabumsetzung dieser beiden EWR-Rechtsakte im WPFG vorgenommen. Obwohl 

diese Rechtsakte bereits im Rahmen der letzten Revision des Vermögensverwal-

tungsgesetzes (VVG), welche am 1. Mai 2024 in Kraft getreten ist, vorabumgesetzt 

wurden und seither in Liechtenstein als nationales Recht gelten, soll nun aufgrund 

der umfangreichen Umsetzung und Durchführung der beiden EWR-Rechtsakte 

auch im WPFG aus Transparenzgründen für den Rechtsanwender und auch im Hin-

blick auf das unterschiedliche Inkrafttreten der Umsetzung bzw. Durchführung der 

IFR und IFD in den beiden Gesetzen nochmals eine Vorabumsetzung erfolgen. Im 

Hinblick auf die zwei gleichzeitig mit dem WPFG in Kraft tretenden Nebenerlasse 

"Abänderung des Gesetzes über die Verwalter alternativer Investmentanlagen (AI-

FMG) und des Gesetzes über bestimmte Organismen zur gemeinsamen Anlage in 

Wertpapieren (UCITSG)", in welchen auch Abänderungen durch die IFD umgesetzt 

und auf die IFR Bezug genommen wird, ist jedoch keine weitere Vorabumsetzung 

der IFR und IFD erforderlich.  Die Vorabumsetzung erfolgt in der in Liechtenstein 

für solche Fälle üblichen Form, nämlich durch die Aufnahme eines neuen Art. 102 

und Neunummerierung und Abänderung des bisherigen Art. 102 (Inkrafttretens-

bestimmung) in Art. 103. Diesbezüglich wird auf die Anpassungen in der Gesetzes-

vorlage WPFG hingewiesen.   
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3. FRAGEN ZU EINZELNEN ARTIKELN 

3.1 Wertpapierfirmengesetz (WPFG) 

Zu Art. 28 Abs. 1 Bst. b 

Im Rahmen der neuerlichen Überprüfung und aufgrund der praktischen Erfahrung, 

dass diese Bestimmung immer wieder zu Unklarheiten geführt hat, welche Ände-

rungen der Statuten genehmigungspflichtig bzw. was unter Geschäftsreglementen 

zu verstehen ist, wurde eine formelle Korrektur vorgenommen, die zur Klarheit 

und Rechtssicherheit beitragen soll. Es wird nun klargestellt, dass Statutenände-

rungen generell genehmigungspflichtig sind und Änderungen von Geschäftsregle-

menten dann genehmigungspflichtig sind, wenn diese Änderungen Regelungen in 

Bezug auf den Geschäftskreis, das Eigenkapital oder die Organisation betreffen. 

Der Inhalt von Geschäftsreglementen richtet sich insbesondere nach den Vorga-

ben des Art. 6 Bst. b bis l der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1943. Neu gegen-

über der Vorlage im Rahmen der ersten Lesung sollen auch explizit Änderungen 

des Geschäftsplans, der nach Art. 6 Bst. a der Delegierten Verordnung (EU) 

2017/1943 insbesondere Informationen zu geplanten Tätigkeiten der Wertpapier-

firma sowie Zielmärkten enthalten muss, der Genehmigungspflicht der FMA un-

terliegen. Die FMA hat dafür zu sorgen, dass diese meldepflichtigen Änderungen 

im Einklang mit Gesetz und Verordnung sind. Aufgrund der festgelegten Genehmi-

gungspflicht kann sie Massnahmen und Handlungen setzen sowie frühzeitig rea-

gieren, falls sich ein Widerspruch zwischen den Inhalten der Statuten, dem Ge-

schäftsreglement und dem Geschäftsplan sowie den gesetzlichen Anforderungen 

ergeben sollte.  

Zu Art. 43 Abs. 2 

Zur Entlastung der Wertpapierfirmen soll die Verpflichtung, den Geschäftsbericht 

zu erstellen und bei der FMA einzureichen, dahingehend abgeändert werden, dass 

neu die Pflicht zur Einreichung nur dann besteht, wenn die FMA die Vorlage 
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verlangt. Diese Entlastung ist insbesondere darin begründet, dass Wertpapierfir-

men bereits nach Art. 54 IFR detaillierten Meldepflichten zu den Eigenmitteln, Li-

quiditätsanforderungen, Konzentrationsrisiken, etc. unterliegen. Zudem sind nach 

Art. 51 Abs. 3 WPFG Prüfungsberichte einmal jährlich spätestens sechs Monate 

nach Ablauf des Geschäftsjahres bei der FMA einzureichen. 

Zu Art. 102 

In dieser Bestimmung erfolgt die übliche Durchführung einer Vorabumsetzung von 

EWR-Rechtsakten im Hinblick auf die Richtlinie (EU) 2019/2034 und die Verord-

nung (EU) 2019/2033. Die Vorabumsetzung ist erforderlich, da die rechtskräftige 

Übernahme der beiden Rechtsakte in das EWR-Abkommen bis zum 1. Februar 

2025 nicht zu erwarten ist.  

Zu Art. 103  

Aufgrund der Aufnahme des neuen Art. 102 erfolgt hier eine neue Nummerierung 

für die Bestimmung zum Inkrafttreten und in Folge der Vorabumsetzung die Auf-

nahme des Abs. 2 und die Verschiebung des bisherigen Abs. 2 in Abs. 3, damit die 

systematische Reihenfolge gewahrt wird. 

3.2 Gesetz über die Abänderung des Vermögensverwaltungsgesetz (VVG) 

Zu Art. 4 Abs. 1 Ziff. 36, 37 und 57 VVG 

Im VVG werden in den Ziff. 36 und 37 die englischen Abkürzungen durch die eng-

lischen Begriffe ergänzt. Zudem erfolgt eine Verweiskorrektur in Ziff. 57.  

Zu Art. 10 Abs. 1 Bst. b 

In dieser Bestimmung wird aus Konsistenzgründen die Änderung in Art. 28 Abs. 1 

Bst. b WPFG nachvollzogen. Die Aufnahme der Genehmigungspflicht des Ge-

schäftsplans (deren Vorlage bislang bereits eine Zulassungsvoraussetzung nach 

Art. 6 Abs. 1 Bst. a VVG ist) durch die FMA führt in der Praxis zu keiner Änderung, 

vielmehr wird die Praxis durch die Anpassung klargestellt und kodifiziert.  
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Zu Art. 13 

Im Rahmen der neuerlichen Prüfung wurde ein Verweisfehler festgestellt, dieser 

wird nun korrigiert (Art. 30 Abs. 1 Bst. a statt bisher Bst. b).  

Zu Art. 28 Abs. 1 und Abs. 1a 

In dieser Bestimmung erfolgt eine analoge Anpassung zu Art. 43 Abs. 2 WPFG. Es 

kann hier auf die entsprechenden Erläuterungen verwiesen werden. 

Zu Kapitel II. und III. 

Die Regelungen für eine Vorabumsetzung der EWR-Rechtsakte (EU) 2019/2034 

(IFD) und (EU) 2019/2033 (IFR) werden nochmals gesamthaft aufgenommen, weil 

von der Fassung vom 1. Mai 2024 die Durchführungsrechtsakte zur IFD und IFR 

(nunmehr Bst. c dieser Bestimmung) nicht umfasst waren. Die für Vermögensver-

waltungsgesellschaften geltenden Durchführungsrechtsakte wurden statt durch 

einen generellen Verweis bislang individuell jeweils in Anhang 1 der Vermögens-

verwaltungsverordnung (VVO) aufgenommen, was bei jeder Änderung der EWR-

Durchführungsrechtsakte oder jedem Hinzukommen eines solchen Rechtsakts je-

weils zu einer Verordnungsänderung führt. Aus Effizienzgründen wird nunmehr 

dieselbe Vorgangsweise wie im WPFG gewählt und gleichzeitig Art. 1 Abs. 3 sowie 

Anhang 1 VVO (Abänderung der VVO ist in Ausarbeitung) aufgehoben. Die Inkraft-

tretensbestimmung wird um Abs. 2 ergänzt, was aufgrund der neuerlichen Auf-

nahme des Kapitels II erforderlich ist.  

3.3 Gesetz über die Abänderung des EWR-Zentralverwahrer-Durchführungs-

gesetzes (EWR-ZVDG) 

Zu Art. 4a 

Im Zuge einer weiteren Überprüfung wurde ein Verweisfehler festgestellt. Neben 

der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 ist ergänzend auf die ebenfalls nach Art. 1 Abs. 
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1 Bst. b EWR-ZVDG durchgeführte Verordnung (EU) 2022/858 zu verweisen. Diese 

Korrektur wird vorgenommen.  

3.4 Gesetz über die Abänderung des Offenlegungsgesetzes (OffG) 

Zu Art. 19a Abs. 3 

Ebenfalls im Rahmen einer weiteren Überprüfung wurde festgestellt, dass Abs. 3 

redundant ist, weil in Art. 38 OffG ohnehin die Aufsichtsabgaben und Gebühren 

geregelt sind, welche sich aus dem FMAG ergeben. Dieser Absatz wird daher auf-

gehoben. 

II. ANTRAG DER REGIERUNG 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen unterbreitet die Regierung dem Land-

tag den 

A n t r a g ,  

der Hohe Landtag wolle diese Stellungnahme zur Kenntnis nehmen und die beilie-

genden Gesetzesvorlagen in Behandlung ziehen. 

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Frauen und 

Herren Abgeordnete, den Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung. 

REGIERUNG DES  
FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN 

gez. Dr. Daniel Risch 
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III. REGIERUNGSVORLAGEN 

Abänderungen in der überarbeiteten Vorlage mit Unterstreichungen versehen. 

1. GESETZ ÜBER DIE TÄTIGKEIT UND BEAUFSICHTIGUNG VON WERTPAPIER-

FIRMEN 

Gesetz 

vom … 

über die Tätigkeit und Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen 

(Wertpapierfirmengesetz; WPFG) 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 

Gegenstand und Zweck 

1) Dieses Gesetz regelt: 

a) die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der Tätigkeit von Wertpapier-

firmen; sowie  

b) die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmengruppen auf konsolidierter Basis. 
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2) Es bezweckt den Schutz der Kunden sowie die Sicherung des Vertrauens 

in den liechtensteinischen Finanzplatz. 

3) Es dient zudem der Umsetzung bzw. Durchführung folgender EWR-

Rechtsvorschriften: 

a) Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente1; 

b) Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen2; 

c) Richtlinie 2001/24/EG über die Sanierung und Liquidation von Kreditinstitu-

ten3; 

d) Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für Finanzinstrumente4; 

e) Verordnung (EU) 2019/2033 über Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfir-

men5; 

f) Verordnung (EU) 2022/858 über eine Pilotregelung für auf Distributed-Led-

ger-Technologie basierenden Marktinfrastrukturen6. 

                                                      
1  Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für 

Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 
12.6.2014, S. 349) 

2  Richtlinie (EU) 2019/2034 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die 
Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinien 2002/87/EG, 2009/65/EG, 
2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU und 2014/65/EU (ABl. L 314 vom 5.12.2019, S. 64) 

3  Richtlinie 2001/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. April 2001 über die Sanierung 
und Liquidation von Kreditinstituten (ABl. L 125 vom 5.5.2001, S. 15) 

4  Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über 
Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 173 vom 
12.6.2014, S. 84) 

5  Verordnung (EU) 2019/2033 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über 
Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, 
(EU) Nr. 575/2013, (EU) Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 806/2014 (ABl. L 314 vom 5.12.2019, S. 1) 

6  Verordnung (EU) 2022/858 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2022 über eine Pi-
lotregelung für auf Distributed-Ledger-Technologie basierende Marktinfrastrukturen und zur Änderung 
der Verordnungen (EU) Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 909/2014 sowie der Richtlinie 2014/65/EU (ABl. L 151 
vom 2.6.2022, S. 1) 
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4) Die gültige Fassung der EWR-Rechtsvorschriften, auf die in diesem Gesetz 

Bezug genommen wird, ergibt sich aus der Kundmachung der Beschlüsse des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses im Liechtensteinischen Landesgesetzblatt nach Art. 

3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes.  

Art. 2 

Geltungsbereich 

1) Dieses Gesetz gilt vorbehaltlich Abs. 2 und Art. 3 für nach diesem Gesetz 

zugelassene Wertpapierfirmen.  

2) Soweit dies gesetzlich ausdrücklich geregelt ist, gilt es zudem für:  

a) Wertpapierfirmen mit Sitz in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, die im Rah-

men des freien Dienstleistungsverkehrs oder der Niederlassungsfreiheit 

über eine inländische Zweigniederlassung in Liechtenstein tätig sind;      

b) Investmentholdinggesellschaften, gemischte Finanzholdinggesellschaften 

und gemischte Holdinggesellschaften; 

c) Vermögensverwaltungsgesellschaften nach Art. 4 Abs. 1 Ziff. 1 des Vermö-

gensverwaltungsgesetzes; 

d) andere Unternehmen, die nach Art. 7 oder 8 der Verordnung (EU) 

2019/2033 in die aufsichtliche Konsolidierung bzw. die Überwachung der 

Einhaltung des Gruppenkapitaltests einzubeziehen sind.  

3) Dieses Gesetz lässt die Vorschriften des Wertpapierdienstleistungsgeset-

zes und des Handelsplatz- und Börsegesetzes, soweit sie die Ausübung der Ge-

schäftstätigkeiten durch Wertpapierfirmen betreffen, unberührt.  
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Art. 3  

Ausnahmen vom Geltungsbereich 

1) Dieses Gesetz gilt nicht für: 

a) Versicherungsunternehmen im Sinne des Versicherungsaufsichtsgesetzes; 

b) Personen, die Wertpapierdienstleistungen ausschliesslich für ihr Mutterun-

ternehmen, ihre Tochterunternehmen oder andere Tochterunternehmen 

ihres Mutterunternehmens erbringen;  

c) Personen, die nur gelegentlich Wertpapierdienstleistungen im Rahmen ihrer 

beruflichen Tätigkeit erbringen, wenn diese Tätigkeit durch Rechts- oder 

Verwaltungsvorschriften oder Standesregeln geregelt ist, die die Erbringung 

dieser Dienstleistung nicht ausschliessen;  

d) Personen, die für eigene Rechnung Handel mit Finanzinstrumenten betrei-

ben, bei denen es sich nicht um Warenderivate oder Emissionszertifikate o-

der Derivate davon handelt, und die keine anderen Wertpapierdienstleis-

tungen erbringen oder andere Anlagetätigkeiten in Finanzinstrumenten vor-

nehmen, bei denen es sich nicht um Warenderivate oder Emissionszertifi-

kate oder Derivate davon handelt, ausser diese Personen: 

1. sind Market-Maker;  

2. sind zum einen Mitglied oder Teilnehmer eines geregelten Marktes oder 

multilateralen Handelssystems (MTF) oder haben zum anderen einen di-

rekten elektronischen Zugang zu einem Handelsplatz, mit Ausnahme 

nichtfinanzieller Stellen, die an einem Handelsplatz Geschäfte tätigen, die 

in objektiv messbarer Weise die direkt mit der Geschäftstätigkeit oder 

dem Liquiditäts- und Finanzmanagement verbundenen Risiken dieser 

nichtfinanziellen Stellen oder ihrer Gruppen verringern; 

3. wenden eine hochfrequente algorithmische Handelstechnik an; oder  



19 

4. treiben für eigene Rechnung bei der Ausführung von Kundenaufträgen 

Handel;  

e) Anlagenbetreiber mit Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen der 

Richtlinie 2003/87/EG7, die beim Handel mit Emissionszertifikaten keine 

Kundenaufträge ausführen und die keine anderen Wertpapierdienstleistun-

gen erbringen oder Anlagetätigkeiten ausüben als den Handel für eigene 

Rechnung unter der Voraussetzung, dass diese Personen keine hochfre-

quente algorithmische Handelstechnik anwenden;  

f) Personen, deren Wertpapierdienstleistungen ausschliesslich in der Verwal-

tung von Systemen der Arbeitnehmerbeteiligung bestehen;  

g) Personen, die als einzige Wertpapierdienstleistungen sowohl die Verwal-

tung von Systemen der Arbeitnehmerbeteiligung als auch Wertpapierdienst-

leistungen ausschliesslich für ihre Mutterunternehmen, ihre Tochterunter-

nehmen oder andere Tochterunternehmen ihrer Mutterunternehmen er-

bringen; 

h) die Mitglieder des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) und an-

dere nationale Stellen mit ähnlichen Aufgaben im Europäischen Wirtschafts-

raum (EWR), andere staatliche Stellen, die für die staatliche Schuldenverwal-

tung im EWR zuständig oder daran beteiligt sind, und internationale Finan-

zinstitute, die von zwei oder mehr Staaten gegründet wurden und dem 

Zweck dienen, Finanzmittel zu mobilisieren und Finanzhilfen zugunsten ihrer 

Mitglieder zu geben, die von schwerwiegenden Finanzierungsproblemen be-

troffen oder bedroht sind;  

                                                      
7  Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein System 

für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Abänderung der Richt-
linie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 vom 25.10.2003, S. 32) 
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i) Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren im Sinne des Geset-

zes über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, 

Investmentunternehmen im Sinne des Investmentunternehmensgesetzes, 

alternative Investmentfonds im Sinne des Gesetzes über die Verwalter alter-

nativer Investmentfonds und Pensionsfonds sowie die Verwahrer und Ver-

walter solcher Organismen für gemeinsame Anlagen;  

k) Personen:  

1. die für eigene Rechnung mit Warenderivaten oder Emissionszertifikaten 

oder Derivaten davon handeln, einschliesslich Market-Maker, aber mit 

Ausnahme der Personen, die Handel für eigene Rechnung treiben, wenn 

sie Kundenaufträge ausführen; oder  

2. die in Bezug auf Warenderivate oder Emissionszertifikate oder Derivate 

davon andere Wertpapierdienstleistungen als den Handel für eigene 

Rechnung für die Kunden oder Zulieferer ihrer Haupttätigkeit erbringen, 

sofern:  

aa)  dies in jedem dieser Fälle auf individueller und aggregierter Basis auf 

der Ebene der Unternehmensgruppe eine Nebentätigkeit zu ihrer 

Haupttätigkeit darstellt; 

bb)  diese Personen nicht Teil einer Unternehmensgruppe sind, deren 

Haupttätigkeit in der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen im 

Sinne dieses Gesetzes, in unter Anhang 1 des Bankengesetzes aufge-

führten Tätigkeiten oder in der Tätigkeit als Market-Maker in Bezug 

auf Warenderivate besteht; 

cc)  diese Personen keine hochfrequente algorithmische Handelstechnik 

anwenden; und 

dd)  diese Personen der Finanzmarktaufsicht (FMA) auf Anforderung die 

Grundlage mitteilen, auf der sie zu der Auffassung gelangen, dass ihre 
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Tätigkeit nach Unterbst. aa und bb eine Nebentätigkeit zu ihrer Haupt-

tätigkeit darstellt;  

l) Personen, die im Rahmen einer anderen, nicht unter dieses Gesetz fallenden 

beruflichen Tätigkeit Anlageberatung betreiben, sofern eine solche Bera-

tung nicht besonders vergütet wird;  

m) Zentralverwahrer nach Art. 73 der Verordnung (EU) Nr. 909/20148; 

n) Schwarmfinanzierungsdienstleister nach Art. 2 Abs. 1 Bst. e der Verordnung 

(EU) 2020/15039; 

o) andere Personen nach Art. 2 Abs. 1 Bst. l bis n der Richtlinie 2014/65/EU. 

2) Personen, die nach Abs. 1 Bst. a, i oder k von der Anwendung ausgenom-

men sind, müssen die Bedingungen nach Abs. 1 Bst. d nicht erfüllen, um von der 

Anwendung ausgenommen zu werden.  

3) Die durch dieses Gesetz einer Wertpapierfirma verliehenen Rechte erfas-

sen nicht die Erbringung von Dienstleistungen als Gegenpartei bei Geschäften, die 

getätigt werden von:  

a) staatlichen Stellen der staatlichen Schuldenverwaltung; 

b) Mitgliedern des ESZB in Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäss dem Vertrag 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union und Protokoll Nr. 4 über die 

Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen 

Zentralbank; oder 

                                                      
8  Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Verbes-

serung der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der Europäischen Union und über Zentralver-
wahrer sowie zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG und 2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 
236/20122 (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 1) 

9  Verordnung (EU) 2020/1503 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Oktober 2020 über Eu-
ropäische Schwarmfinanzierungsdienstleister für Unternehmen und zur Änderung der Verordnung (EU) 
2017/1129 und der Richtlinie (EU) 2019/1937 (ABl. L 347 vom 20.10.2020, S. 1) 
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c) anderen Zentralbanken im EWR oder der Schweizerischen Nationalbank in 

Wahrnehmung vergleichbarer Aufgaben nach nationalen Vorschriften.  

4) Kapitel III Abschnitt B und Kapitel V, VI, VIII und IX gelten nicht für Wert-

papierfirmen nach Art. 1 Abs. 2 und 5 der Verordnung (EU) 2019/2033, die im Ein-

klang mit Art. 1 Abs. 2 Unterabs. 2 der genannten Verordnung im Hinblick auf die 

Erfüllung der Aufsichtsanforderungen nach Art. 48, 52, 53, 63 bis 88, 90 bis 167, 

169 bis 173, 176 bis 188 und 243 bis 251 des Bankengesetzes sowie die dazu er-

lassenen Verordnungen beaufsichtigt werden.  

Art. 4 

Begriffsbestimmungen und Bezeichnungen 

1) Im Sinne dieses Gesetzes gelten als: 

1. "Wertpapierfirma": jede juristische Person, die im Rahmen ihrer üblichen 

beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit gewerbsmässig eine oder mehrere 

Wertpapierdienstleistungen für Dritte erbringt und/oder eine oder mehrere 

Anlagetätigkeiten ausübt sowie nach Art. 5 dieses Gesetzes oder nach Art. 4 

Abs. 1 Ziff. 1 der Richtlinie (EU) 2014/65/EU in ihrem Herkunftsmitgliedstaat 

als Wertpapierfirma zugelassen ist;  

2. "kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirma": eine Wertpapierfirma, die 

die Voraussetzungen nach Art. 12 der Verordnung (EU) 2019/2033 erfüllt; 

3. "Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten": eine Dienstleistung 

und Tätigkeit nach Anhang 1 Abschnitt A, die sich auf eines der Instrumente 

in Anhang 1 Abschnitt C bezieht; 

4. "Nebendienstleistung": eine Dienstleistung nach Anhang 1 Abschnitt B; 



23 

5. "Anlageberatung": die Abgabe persönlicher Empfehlungen an einen Kunden 

entweder auf dessen Aufforderung oder auf Initiative der Wertpapierfirma, 

die sich auf ein oder mehrere Geschäfte mit Finanzinstrumenten beziehen; 

6. "Ausführung von Aufträgen im Namen von Kunden": die Tätigkeit zum Ab-

schluss von Vereinbarungen, ein oder mehrere Finanzinstrumente im Na-

men von Kunden zu kaufen oder zu verkaufen; umfasst ist auch der Ab-

schluss von Vereinbarungen über den Verkauf von Finanzinstrumenten, die 

von einer Wertpapierfirma, einer Bank oder einem EWR-Kreditinstitut zum 

Zeitpunkt ihrer Emission ausgegeben werden; 

7. "Handel für eigene Rechnung": der Handel unter Einsatz des eigenen Kapi-

tals, der zum Abschluss von Geschäften mit einem oder mehreren Finanzin-

strumenten führt; 

8. "Portfolioverwaltung": die Verwaltung von Portfolios auf Einzelkundenbasis 

mit einem Ermessensspielraum im Rahmen eines Mandats des Kunden, so-

fern diese Portfolios ein oder mehrere Finanzinstrumente enthalten; 

9. "Kunde": jede natürliche oder juristische Person, für die eine Wertpapier-

firma Wertpapierdienstleistungen oder Nebendienstleistungen erbringt; 

10. "professioneller Kunde": ein Kunde, der die Kriterien nach Anhang 2 erfüllt; 

11. "nichtprofessioneller Kunde": ein Kunde, der kein professioneller Kunde ist; 

12. "kleine und mittlere Unternehmen": für die Zwecke dieses Gesetzes Unter-

nehmen, deren durchschnittliche Marktkapitalisierung auf der Grundlage 

der Notierungen zum Jahresende in den letzten drei Kalenderjahren weniger 

als 200 Millionen Euro oder den Gegenwert in einer anderen Währung be-

trug; 

13. "Finanzinstrument": Instrumente nach Anhang 1 Abschnitt C, einschliesslich 

mittels Distributed-Ledger-Technologie emittierter Instrumente; 
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14. "Geldmarktinstrumente": die üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandel-

ten Gattungen von Instrumenten, wie Schatzanweisungen, Einlagenzertifi-

kate und Commercial Papers, mit Ausnahme von Zahlungsinstrumenten; 

15. "zuständige Behörde": die Behörde, die von jedem EWR-Mitgliedstaat nach 

Art. 67 der Richtlinie 2014/65/EU benannt wird, in Liechtenstein die FMA; 

16. "Bank": eine Bank nach Art. 4 Abs. 2 des Bankengesetzes; 

17. "EWR-Kreditinstitut": ein EWR-Kreditinstitut nach Art. 5 Abs. 1 des Banken-

gesetzes; 

18. "vertraglich gebundener Vermittler": eine natürliche oder juristische Person, 

die unter unbeschränkter und vorbehaltsloser Haftung einer einzigen Wert-

papierfirma, für die sie tätig ist, Wertpapier- und/oder Nebendienstleistun-

gen für Kunden oder potenzielle Kunden erbringt, Weisungen oder Aufträge 

des Kunden in Bezug auf Wertpapierdienstleistungen oder Finanzinstru-

mente annimmt und weiterleitet, Finanzinstrumente platziert und/oder 

Kunden oder potenzielle Kunden bezüglich dieser Finanzinstrumente oder 

Dienstleistungen berät; 

19. "Zweigniederlassung": eine Betriebsstelle, die nicht die Hauptverwaltung ist, 

die einen rechtlich unselbstständigen Teil einer Wertpapierfirma bildet und 

Wertpapierdienstleistungen, gegebenenfalls auch Nebendienstleistungen, 

erbringt und/oder Anlagetätigkeiten ausübt, für die der Wertpapierfirma 

eine Zulassung erteilt wurde; alle Geschäftsstellen einer Wertpapierfirma 

mit Hauptverwaltung in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, die sich in ein 

und demselben EWR-Mitgliedstaat befinden, gelten als eine einzige Zweig-

niederlassung; 

20. "qualifizierte Beteiligung": das direkte oder indirekte Halten einer Beteili-

gung an einer Wertpapierfirma von mindestens 10 % des Kapitals oder der 

Stimmrechte oder die Möglichkeit der Wahrnehmung eines massgeblichen 
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Einflusses auf die Geschäftsführung einer Wertpapierfirma, an der eine di-

rekte oder indirekte Beteiligung gehalten wird. Für die Festlegung der 

Stimmrechte sind Art. 25 bis 27 und 31 des Offenlegungsgesetzes anzuwen-

den. 

21. "Mutterunternehmen": ein Unternehmen, das ein oder mehrere Tochterun-

ternehmen kontrolliert sowie ein Mutterunternehmen nach Art. 1097 Abs. 

1 des Personen- und Gesellschaftsrechts; 

22. "Tochterunternehmen": ein von einem Mutterunternehmen kontrolliertes 

Unternehmen, einschliesslich jedem mittelbar kontrollierten Tochterunter-

nehmen eines Mutterunternehmens, sowie ein Tochterunternehmen nach 

Art. 1097 Abs. 1 des Personen- und Gesellschaftsrechts; 

23. "Gruppe": ein Mutterunternehmen und alle Tochterunternehmen; 

24. "enge Verbindungen": eine Situation, in der zwei oder mehr natürliche oder 

juristische Personen miteinander verbunden sind: 

a) über eine Beteiligung in Form des direkten Haltens oder des Haltens 

im Wege der Kontrolle von mindestens 20 % der Stimmrechte oder des 

Kapitals an einem Unternehmen; 

b) durch Kontrolle, d.h. das Verhältnis zwischen einem Mutter- und ei-

nem Tochterunternehmen in allen Fällen der Rechnungslegungsvor-

schriften des Personen und Gesellschaftsrechts oder ein ähnliches Ver-

hältnis zwischen einer natürlichen oder juristischen Person und einem 

Unternehmen; Tochterunternehmen von Tochterunternehmen gelten 

ebenfalls als Tochterunternehmen des Mutterunternehmens, das an 

der Spitze dieser Unternehmen steht; oder 

c) über ein dauerhaftes Kontrollverhältnis beider oder aller mit ein und 

derselben dritten Person; 
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25. "Leitungsorgan": das Organ einer Wertpapierfirma, das nach Gesetz oder 

Satzung bestellt wurde und befugt ist, Strategie, Ziele und Gesamtpolitik des 

Unternehmens festzulegen und die Entscheidungen der Geschäftsleitung zu 

kontrollieren und zu überwachen; in Liechtenstein in der Regel der Verwal-

tungsrat; 

26. "Geschäftsleitung": die natürlichen Personen, die in einer Wertpapierfirma 

Geschäftsführungsaufgaben wahrnehmen und für das Tagesgeschäft des 

Unternehmens verantwortlich und gegenüber dem Leitungsorgan rechen-

schaftspflichtig sind, einschliesslich der Umsetzung der Firmenstrategie hin-

sichtlich des Vertriebs von Produkten und Dienstleistungen durch die Firma 

und ihr Personal an die Kunden; 

27. "strukturierte Einlage": eine Einlage nach Art. 2 Abs. 1 Ziff. 3 der Richtlinie 

2014/49/EU10, die bei Fälligkeit in voller Höhe zurückzuzahlen ist, wobei sich 

die Zahlung von Zinsen oder einer Prämie bzw. das Zins- oder Prämienrisiko 

aus einer Formel ergibt, die von Faktoren abhängig ist, wie etwa: 

a) einem Index oder einer Indexkombination, ausgenommen variabel 

verzinsliche Einlagen, deren Ertrag unmittelbar an einen Zinsindex wie 

Euribor oder andere alternative Referenz-Zinssätze (z.B. SARON, SOFR) 

gebunden ist; 

b) einem Finanzinstrument oder einer Kombination von Finanzinstru-

menten;  

c) einer Ware oder einer Kombination von Waren oder anderen körper-

lichen oder nicht körperlichen nicht übertragbaren Vermögenswerten; 

oder 

                                                      
10  Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Einlagensi-

cherungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149) 
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d) einem Wechselkurs oder einer Kombination von Wechselkursen; 

28. "übertragbare Wertpapiere": die Kategorien von Wertpapieren, die auf dem 

Kapitalmarkt gehandelt werden können, mit Ausnahme von Zahlungsinstru-

menten, wie: 

a) Aktien und andere Wertpapiere, die Aktien oder Anteilen an Gesell-

schaften, Personengesellschaften oder anderen Rechtspersönlichkei-

ten gleichzustellen sind, sowie Aktienzertifikate; 

b) Schuldverschreibungen oder andere verbriefte Schuldtitel, einschliess-

lich von Zertifikaten (Hinterlegungsscheinen) für solche Wertpapiere; 

c) alle sonstigen Wertpapiere, die zum Kauf oder Verkauf solcher Wert-

papiere berechtigen oder zu einer Barzahlung führen, die anhand von 

übertragbaren Wertpapieren, Währungen, Zinssätzen oder Zinserträ-

gen, Waren oder anderen Indizes oder Messgrössen bestimmt wird; 

29. "Make-Whole-Klausel": eine Klausel, die den Anleger schützen soll, indem 

sichergestellt wird, dass der Emittent im Falle der vorzeitigen Rückzahlung 

einer Anleihe verpflichtet ist, dem Anleger, der die Anleihe hält, einen Betrag 

zu zahlen, der der Summe des Nettogegenwartswertes der verbleibenden 

Kuponzahlungen, die bis zur Fälligkeit erwartet werden, und dem Kapitalbe-

trag der zurückzuzahlenden Anleihe entspricht; 

30. "Aktienzertifikate" (Hinterlegungsscheine): Wertpapiere, die auf dem Kapi-

talmarkt handelbar sind und ein Eigentumsrecht an Wertpapieren gebiets-

fremder Emittenten darstellen, wobei sie aber gleichzeitig zum Handel auf 

einem geregelten Markt zugelassen und unabhängig von den Wertpapieren 

gebietsfremder Emittenten gehandelt werden können; 

31. "Zertifikate": Wertpapiere nach Art. 2 Abs. 1 Ziff. 27 der Verordnung (EU) Nr. 

600/2014;  
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32. "strukturierte Finanzprodukte": Wertpapiere nach Art. 2 Abs. 1 Ziff. 28 der 

Verordnung (EU) Nr. 600/2014; 

33. "Derivate": Finanzinstrumente nach Art. 2 Abs. 1 Ziff. 29 der Verordnung 

(EU) Nr. 600/2014; 

34. "Warenderivate": Finanzinstrumente nach Art. 2 Abs. 1 Ziff. 30 der Verord-

nung (EU) Nr. 600/2014; 

35. "Herkunftsmitgliedstaat": der EWR-Mitgliedstaat, in dem: 

a) sich die Hauptverwaltung einer Wertpapierfirma befindet, wenn sie 

eine natürliche Person ist; 

b) die Wertpapierfirma ihren Sitz hat, wenn sie eine juristische Person ist; 

c) sich die Hauptverwaltung einer Wertpapierfirma befindet, wenn sie 

nach dem für sie massgebenden nationalen Recht keinen Sitz hat; 

36. "Aufnahmemitgliedstaat": ein EWR-Mitgliedstaat, der nicht der Herkunfts-

mitgliedstaat ist und in dem eine Wertpapierfirma eine Zweigniederlassung 

hat oder Wertpapierdienstleistungen erbringt und/oder Anlagetätigkeiten 

ausübt;   

37. "Energiegrosshandelsprodukt": ein Energiegrosshandelsprodukt nach Art. 2 

Ziff. 4 der Verordnung (EU) Nr. 1227/201111;  

38. "dauerhafter Datenträger": jedes Medium, das: 

a) es dem Kunden gestattet, an ihn persönlich gerichtete Informationen 

derart zu speichern, dass er sie in der Folge für eine für die Zwecke der 

Informationen angemessene Dauer einsehen kann; und 

                                                      
11  Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 über 

die Integrität und Transparenz des Energiegrosshandelsmarkts (ABl. L 326 vom 8.12.2011, S. 1) 
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b) die unveränderte Wiedergabe der gespeicherten Informationen er-

möglicht; 

39. "zentrale Gegenpartei": eine juristische Person nach Art. 2 Ziff. 1 der Verord-

nung (EU) Nr. 648/201212; 

40. "Zentralverwahrer": ein Zentralverwahrer nach Art. 2 Abs. 1 Ziff. 1 der Ver-

ordnung (EU) Nr. 909/2014;  

41. "Anbieter von Nebendienstleistungen": ein Unternehmen nach Art. 4 Abs. 1 

Ziff. 1 der Verordnung (EU) 2019/2033; 

42. "Waren- und Emissionszertifikatehändler": ein Waren- und Emissionszertifi-

katehändler nach Art. 4 Abs. 1 Ziff. 150 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

43. "Kontrolle": das in Art. 1097 Abs. 1 bis 3 des Personen- und Gesellschafts-

rechts oder in den für die Wertpapierfirmen nach der Verordnung (EG) Nr. 

1606/200213 jeweils geltenden Rechnungslegungsstandards beschriebene 

Verhältnis zwischen einem Mutterunternehmen und einem Tochterunter-

nehmen oder ein ähnliches Verhältnis zwischen einer natürlichen oder juris-

tischen Person und einem Unternehmen; 

44. "Einhaltung des Gruppenkapitaltests": die Einhaltung der Anforderungen 

durch ein Mutterunternehmen einer Wertpapierfirmengruppe nach Art. 8 

der Verordnung (EU) 2019/2033; 

45. "Finanzinstitut": ein Finanzinstitut nach Art. 4 Abs. 1 Ziff. 14 der Verordnung 

(EU) 2019/2033; 

                                                      
12  Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-

Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1) 
13  Verordnung (EU) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 betreffend 

die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards (ABl. L 243 vom 11.9.2002, S. 1) 
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46. "geschlechtsneutrale Vergütungspolitik": eine Vergütungspolitik, die auf 

dem Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher 

oder gleichwertiger Arbeit beruht; 

47. "konsolidierte Lage": eine konsolidierte Lage nach Art. 4 Abs. 1 Ziff. 11 der 

Verordnung (EU) 2019/2033; 

48. "für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde": eine zuständige Behörde, die 

dafür verantwortlich ist, die Einhaltung des Gruppenkapitaltests durch EWR-

Mutterwertpapierfirmen und Wertpapierfirmen, die von EWR-Mutterin-

vestmentholdinggesellschaften oder gemischten EWR-Mutterfinanzholding-

gesellschaften kontrolliert werden, zu beaufsichtigen; in Liechtenstein die 

FMA; 

49. "Anfangskapital": das Kapital, das für die Zwecke der Zulassung als Wertpa-

pierfirma erforderlich ist; 

50. "Wertpapierfirmengruppe": eine Wertpapierfirmengruppe nach Art. 4 Abs. 

1 Ziff. 25 der Verordnung (EU) 2019/2033; 

51. "Investmentholdinggesellschaft": eine Investmentholdinggesellschaft nach 

Art. 4 Abs. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2019/2033; 

52. "Leitungsorgan in seiner Aufsichtsfunktion": das Leitungsorgan bei der 

Wahrnehmung seiner Aufgabe der Beaufsichtigung und Überwachung der 

Entscheidungsprozesse der Geschäftsleitung; 

53. "gemischte Finanzholdinggesellschaft": eine gemischte Finanzholdinggesell-

schaft nach Art. 5 Abs. 1 Bst. q des Finanzkonglomeratsgesetzes; 

54. "gemischte Holdinggesellschaft": ein Mutterunternehmen, das keine Finanz-

holdinggesellschaft, keine Investmentholdinggesellschaft, keine Bank, kein 

EWR-Kreditinstitut, keine Wertpapierfirma und keine gemischte 
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Finanzholdinggesellschaft ist und zu dessen Tochterunternehmen mindes-

tens eine Wertpapierfirma gehört; 

55. "Systemrisiko": das Risiko einer Störung des Finanzsystems mit möglicher-

weise schwerwiegenden negativen Auswirkungen auf das Finanzsystem und 

die Realwirtschaft; 

56. "EWR-Mutterwertpapierfirma": eine EWR-Mutterwertpapierfirma nach Art. 

4 Abs. 1 Ziff. 56 der Verordnung (EU) 2019/2033; 

57. "EWR-Mutterinvestmentholdinggesellschaft": eine EWR-Mutterinvest-

mentholdinggesellschaft nach Art. 4 Abs. 1 Ziff. 57 der Verordnung (EU) 

2019/2033; 

58. "gemischte EWR-Mutterfinanzholdinggesellschaft": eine gemischte EWR-

Mutterfinanzholdinggesellschaft nach Art. 4 Abs. 1 Ziff. 58 der Verordnung 

(EU) 2019/2033;  

59. "Wertpapierfirma von erheblicher Bedeutung": eine Wertpapierfirma, die 

wegen ihrer Grösse, ihrer internen Organisation und der Art, dem Umfang 

und der Komplexität ihrer Geschäfte von erheblicher Bedeutung ist. Sie ist 

jedenfalls nicht von erheblicher Bedeutung, wenn sie weniger als 250 Perso-

nen beschäftigt, einen Jahresumsatz von weniger als 100 Millionen Franken 

erzielt oder ihre Jahresbilanzsumme weniger als 90 Millionen Franken be-

trägt; 

60. "Sanierungsmassnahmen": Massnahmen, mit denen die finanzielle Lage ei-

ner Wertpapierfirma gesichert oder wiederhergestellt werden soll und die 

die bestehenden Rechte Dritter beeinträchtigen könnte, einschliesslich Mas-

snahmen, die eine Aussetzung der Zahlungen oder der Vollstreckungsmass-

nahmen bzw. eine Kürzung der Forderungen erlauben; 

61. "Liquidationsverfahren": ein von einer Verwaltungs- oder Gerichtsbehörde 

oder von einem Gericht eines EWR-Mitgliedstaates eröffnetes und unter 
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deren bzw. dessen Aufsicht durchgeführtes Gesamtverfahren mit dem Ziel, 

die Vermögenswerte unter Aufsicht der genannten Verwaltungs- oder Ge-

richtsbehörde zu verwerten; dazu zählen auch Verfahren, die durch einen 

Nachlassvertrag im Konkurs oder eine ähnliche Massnahme abgeschlossen 

werden; 

62. "Bruttoertrag": die Summe aus Zinserträgen und ähnlichen Erträgen, Erträ-

gen aus Aktien, anderen Anteilsrechten und variabel verzinslichen/festver-

zinslichen Wertpapieren sowie Erträgen aus Provisionen und Gebühren; ist 

das Unternehmen Tochterunternehmen eines Mutterunternehmens, be-

zeichnet "Bruttoertrag" den Bruttoertrag, der im vorangegangenen Ge-

schäftsjahr im konsolidierten Abschluss des Mutterunternehmens an der 

Spitze der Gruppe ausgewiesen wurde;  

63. "EBA": die Europäische Bankenaufsichtsbehörde; 

64. "ESMA": die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde; 

65. "EIOPA": die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und 

die betriebliche Altersversorgung; 

66. "ESRB": der Europäische Ausschuss für Systemrisiken; 

67. "Europäische Aufsichtsbehörden": die EBA, ESMA, EIOPA und der ESRB im 

Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten. 

2) Im Übrigen finden die Begriffsbestimmungen der anwendbaren EWR-

Rechtsvorschriften, insbesondere der Richtlinien (EU) 2019/2034, 2014/65/EU 

und 2001/24/EG sowie der Verordnungen (EU) 2019/2033, (EU) Nr. 600/2014 und 

(EU) 2022/858 sowie des Wertpapierdienstleistungsgesetzes und des Handels-

platz- und Börsegesetzes ergänzend Anwendung. 
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3) Die Regierung kann mit Verordnung die Begriffe nach Abs. 1 näher um-

schreiben sowie weitere in diesem Gesetz verwendete Begriffe definieren. 

4) Unter den in diesem Gesetz verwendeten Personenbezeichnungen sind 

alle Personen unabhängig ihres Geschlechts zu verstehen, sofern sich die Perso-

nenbezeichnungen nicht ausdrücklich auf ein bestimmtes Geschlecht beziehen.  

II. Zulassung von Wertpapierfirmen  

A. Zulassungspflicht, -voraussetzungen und -verfahren 

Art. 5 

Zulassungspflicht 

1) Eine Wertpapierfirma mit Sitz in Liechtenstein bedarf vorbehaltlich Art. 

45 bis 48 für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und/oder die Aus-

übung von Anlagetätigkeiten der vorherigen Zulassung durch die FMA.  

2) Die FMA hat die zugelassenen Wertpapierfirmen mit den jeweiligen Wert-

papierdienstleistungen oder Anlagetätigkeiten in ein von ihr geführtes Register 

einzutragen; das Register ist auf der Internetseite der FMA öffentlich zugänglich 

und wird monatlich aktualisiert. Es kann mittels Abrufverfahren eingesehen wer-

den.  

3) Die FMA hat jede Erteilung einer Zulassung nach Abs. 1 der ESMA und der 

EFTA-Überwachungsbehörde mitzuteilen. 
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Art. 6 

Zulassungsvoraussetzungen und -verfahren 

1) Die Zulassung zum Betrieb einer Wertpapierfirma wird, erforderlichenfalls 

unter Bedingungen und Auflagen, erteilt, wenn: 

a) die Wertpapierfirma in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft (AG) oder 

der Europäischen Gesellschaft (SE) errichtet wird; 

b) sich der Sitz und die Hauptverwaltung der Wertpapierfirma in Liechtenstein 

befinden;  

c) ein Geschäftsplan samt organisatorischem Aufbau der Wertpapierfirma und 

Angaben über die Art der geplanten Geschäfte vorliegt;  

d) eine Geschäftsleitung nach Art. 13 und ein Leitungsorgan nach Art. 14 vor-

liegen;  

e) die Wertpapierfirma ausreichend gut beleumundet ist;   

f) die Wertpapierfirma über eine angemessene inländische Betriebsstätte ver-

fügt und angemessene Strategien und Verfahren vorsieht, die ausreichen, 

um sicherzustellen, dass die Gesellschaft, ihre Geschäftsleitung, ihr Leitungs-

organ, ihre Beschäftigten und vertraglich gebundenen Vermittler den Vor-

schriften nach diesem Gesetz sowie den einschlägigen Vorschriften für per-

sönliche Geschäfte dieser Personen nachkommen; 

g) eine anerkannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nach Art. 50 bestellt ist; 

h) der FMA die Namen der natürlichen oder juristischen Personen, die als Akti-

onäre direkt oder indirekt qualifizierte Beteiligungen an der Wertpapier-

firma halten, sowie die Höhe der jeweiligen Beteiligungen mitgeteilt wer-

den;  



35 

i) die Aktionäre, die qualifizierte Beteiligungen halten, angesichts der Notwen-

digkeit, die solide und umsichtige Führung einer Wertpapierfirma, den an-

gemessenen Kundenschutz und die Marktintegrität  zu gewährleisten, über 

die Geeignetheit und die Voraussetzungen der Gewähr für die einwandfreie 

Geschäftstätigkeit verfügen; 

k) die Eigenmittelunterlegung nach Art. 16 Abs. 1 angemessen ist und das An-

fangskapital nach Art. 16 Abs. 2 bis 5 im Zeitpunkt der Zulassungserteilung 

voll einbezahlt und die sonstigen Voraussetzungen des genannten Artikels 

erfüllt sind; 

l) die Gesellschaft über keine weitere spezialgesetzliche Bewilligung nach dem 

Treuhändergesetz, dem Rechtsanwaltsgesetz, dem Patentanwaltsgesetz o-

der dem Wirtschaftsprüfergesetz verfügt; 

m) sich die Gesellschaft einem Anlegerentschädigungssystem nach Art. 17 an-

schliesst; 

n) angemessene Verfahren vorgesehen sind, über die Mitarbeiter Verstösse 

gegen dieses Gesetz, das Wertpapierdienstleistungsgesetz sowie die Verord-

nungen (EU) Nr. 600/2014, (EU) 2019/2033 und (EU) 2022/858 intern über 

einen speziellen, unabhängigen und autonomen Kanal melden können.  

2) Die Zulassungsvoraussetzungen nach Abs. 1 sind dauernd einzuhalten.  

3) Der Antrag ist in deutscher Sprache und die erforderlichen Unterlagen 

sind in deutscher oder englischer Sprache im Original einzureichen. Die FMA kann 

Anträge und Unterlagen auch in anderen Sprachen akzeptieren. Die Unterlagen 

dürfen nicht älter als drei Monate sein. Die FMA kann eine beglaubigte Überset-

zung von fremdsprachigen Anträgen und von nicht in englischer Sprache einge-

reichten Unterlagen verlangen. 
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4) Die FMA verweigert die Zulassung jedenfalls, wenn: 

a) zwischen einer Wertpapierfirma und anderen natürlichen oder juristischen 

Personen enge Verbindungen bestehen, die die FMA an der ordnungsge-

mässen Wahrnehmung ihrer Aufsichtsfunktionen hindern; 

b) zwischen einer Wertpapierfirma und einer natürlichen oder juristischen Per-

son mit Sitz in einem Drittstaat enge Verbindungen bestehen und die Rechts- 

und Verwaltungsvorschriften im betreffenden Staat oder Schwierigkeiten 

bei deren Anwendung die FMA daran hindern, ihre Aufsichtsfunktionen 

wirksam wahrzunehmen; oder 

c) die Wertpapierfirma beabsichtigt, ausschliesslich Wertpapierdienstleistun-

gen anzubieten, die vom Geschäftsbereich einer Vermögensverwaltungsge-

sellschaft nach Art. 3 Abs. 1 des Vermögensverwaltungsgesetzes erfasst 

sind, und zu keinem Zeitpunkt Vermögenswerte von Kunden entgegenzu-

nehmen oder zu halten. 

5) Die FMA entscheidet über den Antrag auf Erteilung einer Zulassung spä-

testens sechs Monate ab Eingang der vollständig eingereichten Unterlagen.  

6) Die Regierung kann das Nähere über die Zulassungsvoraussetzungen und 

das Zulassungsverfahren, insbesondere über die für den Antrag erforderlichen An-

gaben und Unterlagen, mit Verordnung regeln.  

Art. 7 

Vereinfachtes Zulassungsverfahren 

1) Beantragt eine Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einer Bewilligung 

nach Art. 5 des Vermögensverwaltungsgesetz eine Zulassung als Wertpapierfirma 

nach diesem Gesetz, gelten die Zulassungsvoraussetzungen nach Art. 6 Abs. 1, mit 
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Ausnahme der Pflichten über den Vermögensschutz nach Art. 27, hinsichtlich der 

bisher vom Bewilligungsumfang der Vermögensverwaltungsgesellschaft umfass-

ten Wertpapierdienstleistungen sowie Nebendienstleistungen, als erfüllt. Für die 

Erbringung weiterer Wertpapierdienstleistungen gelten die Zulassungsvorausset-

zungen nach Art. 6 sinngemäss.  

2) Beantragt eine nach Art. 17 Abs. 1 des Bankengesetzes bewilligte Bank 

nach Art. 17 Abs. 4 des genannten Gesetzes eine Zulassung als Wertpapierfirma 

nach diesem Gesetz, gelten die Zulassungsvoraussetzungen nach Art. 6 Abs. 1 als 

erfüllt. 

3) Beantragt eine Wertpapierfirma eine Ausweitung der zugelassenen Tätig-

keiten nach Art. 8 Abs. 2, sind die Unterlagen nach Art. 6 Abs. 1 der FMA nicht 

neuerlich einzureichen, sofern sie aktuell sind und der FMA bereits vorliegen. 

4) Die Regierung kann das Nähere über das vereinfachte Zulassungsverfah-

ren mit Verordnung regeln. 

Art. 8 

Umfang der Zulassung 

1) Die FMA hat in der Zulassung die Wertpapierdienstleistungen oder Anla-

getätigkeiten, die die Wertpapierfirma erbringen bzw. ausüben darf zu spezifizie-

ren. Die Zulassung kann sich auch auf eine oder mehrere Wertpapierdienstleistun-

gen und/oder Anlagetätigkeiten sowie Nebendienstleistungen erstrecken, nicht 

jedoch ausschliesslich auf die Erbringung von Nebendienstleistungen. 

2) Eine Wertpapierfirma, die um eine Zulassung zur Ausweitung ihrer Tätig-

keit auf zusätzliche Wertpapierdienstleistungen oder Anlagetätigkeiten oder 
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Nebendienstleistungen ersucht, die bei der Erstzulassung nicht vorgesehen waren, 

hat einen entsprechenden Antrag bei der FMA zu stellen.  

3) Die FMA kann den Umfang der Zulassung anpassen, soweit eine davon 

erfasste Wertpapierdienstleistung, Anlagetätigkeit oder Nebendienstleistung 

nach Abs. 1 von einer Wertpapierfirma dauerhaft nicht mehr erbracht bzw. aus-

geübt wird. 

4) Die Zulassung gilt in allen EWR-Mitgliedstaaten und berechtigt eine Wert-

papierfirma, Wertpapierdienstleistungen und/oder Anlagetätigkeiten im gesam-

ten EWR zu erbringen bzw. auszuüben, sofern sie von der Zulassung erfasst sind. 

Art. 9 

Erlöschen der Zulassung 

1) Die Zulassung erlischt, wenn: 

a) schriftlich darauf verzichtet wird und: 

1. zuvor sämtliche zulassungspflichtigen Geschäfte im Zusammenhang 

mit der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und/oder der Aus-

übung von Anlagetätigkeiten sowie Nebendienstleistungen abgewi-

ckelt wurden; und 

2. dem schriftlichen Verzicht eine Bestätigung einer anerkannten Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft nach Art. 50 Abs. 1 beigelegt wurde, dass 

sämtliche zulassungspflichtige Geschäfte abgewickelt wurden;  

b) der Wertpapierfirma eine Bewilligung nach Art. 5 des Vermögensverwal-

tungsgesetzes erteilt wird; oder 

c) der Wertpapierfirma eine Bewilligung nach Art. 16 des Bankengesetzes er-

teilt wird.  
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2) Die FMA kann in den Fällen nach Abs. 1 Bst. a zusätzlich zur Bestätigung 

nach Abs. 1 Bst. a Ziff. 2 einen Abschlussbericht der Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft nach Art. 50 Abs. 1 verlangen. 

3) Das Erlöschen einer Zulassung ist von der FMA festzustellen. Die FMA ver-

öffentlicht das Erlöschen der Zulassung auf Kosten des Betroffenen im Amtsblatt 

und auf ihrer Internetseite. Im Register nach Art. 5 Abs. 2 wird das Erlöschen der 

Zulassung für einen Zeitraum von fünf Jahren veröffentlicht, bevor der Eintrag 

endgültig gelöscht wird.  

4) Die FMA teilt jedes Erlöschen einer Zulassung den zuständigen Behörden 

der EWR-Mitgliedstaaten, in denen die Wertpapierfirma nach Art. 45 oder 47 tätig 

war, der EFTA-Überwachungsbehörde und der ESMA mit.  

5) Die Regierung kann das Nähere über das Erlöschen der Zulassung, insbe-

sondere den Inhalt der Bestätigung nach Abs. 1 Bst. a Ziff. 2 und den Abschlussbe-

richt nach Abs. 2, mit Verordnung regeln.  

Art. 10 

Entzug der Zulassung 

1) Die Zulassung wird von der FMA entzogen, wenn: 

a) die Geschäftstätigkeit nicht innert Jahresfrist aufgenommen wurde; 

b) die Geschäftstätigkeit während mindestens sechs Monaten nicht ausgeübt 

wurde; 

c) die Wertpapierfirma die Erteilung der Zulassung durch falsche Angaben oder 

auf andere Weise erschlichen hat oder der FMA bei der Zulassungserteilung 

wesentliche Umstände nicht bekannt waren; 
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d) die Voraussetzungen für deren Erteilung, wie etwa die Erfüllung der Anfor-

derungen der Verordnung (EU) 2019/2033, nicht mehr erfüllt sind; 

e) die Wertpapierfirma in schwerwiegender Weise gegen die Vorschriften die-

ses Gesetzes oder die dazu erlassenen Verordnungen verstösst; 

f) den Aufforderungen der FMA zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zu-

standes nicht Folge geleistet wird;  

g) über das Vermögen der Wertpapierfirma rechtskräftig der Konkurs eröffnet 

oder ein Konkursantrag mangels kostendeckenden Vermögens rechtskräftig 

abgewiesen worden ist; 

h) die Wertpapierfirma nicht innerhalb von drei Monaten ab dem Tag, ab dem 

sie ausschliesslich Tätigkeiten ausübt, die unter den Geschäftsbereich des 

Art. 3 Abs. 1 des Vermögensverwaltungsgesetzes fallen, und keine Gelder 

oder Vermögenswerte von Kunden entgegennimmt und bei sich behält, ei-

nen Antrag auf Erteilung einer Bewilligung als Vermögensverwaltungsgesell-

schaft nach Art. 5 des Vermögensverwaltungsgesetzes stellt;  

i) die Wertpapierfirma nicht innerhalb von sechs Monaten ab dem Tag, ab dem 

sie feststellt, dass die Voraussetzungen nach Art. 4 Abs. 1 Ziff. 1 der Verord-

nung (EU) Nr. 575/2013 vorliegen, einen Antrag auf Erteilung einer Bewilli-

gung als Bank nach Art. 17 des Bankengesetzes stellt;  

k) die Wertpapierfirma beschliesst, die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidie-

ren. 

2) Der rechtskräftige Entzug einer Zulassung wird auf Kosten des Zulassungs-

inhabers im Amtsblatt und auf der Internetseite der FMA veröffentlicht. Im Regis-

ter nach Art. 5 Abs. 2 wird der Entzug für einen Zeitraum von fünf Jahren veröf-

fentlicht bevor der Eintrag endgültig gelöscht wird.  
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3) Die FMA teilt jeden Entzug einer Zulassung den zuständigen Behörden der 

EWR-Mitgliedstaaten, in denen die Wertpapierfirma nach Art. 45 oder 47 tätig 

war, der EFTA-Überwachungsbehörde und der ESMA mit.  

Art. 11  

Folgen des Erlöschens einer Zulassung 

1) Ist eine Zulassung nach Art. 9 erloschen, hat die Wertpapierfirma inner-

halb von 30 Tagen ab der Feststellung des Erlöschens durch die FMA: 

a) die Statuten so zu ändern, dass die Firma und der Geschäftszweck keine Tä-

tigkeit als Wertpapierfirma mehr vermuten lassen; und 

b) die Änderungen zur Eintragung im Handelsregister beim Amt für Justiz anzu-

melden. 

2) Die Eintragungen im Handelsregister nach Abs. 1 Bst. b sind der FMA nach-

zuweisen. Wird der Nachweis nicht erbracht, informiert die FMA das Amt für Jus-

tiz. Das Amt für Justiz hat die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft nach Art. 

971 des Personen- und Gesellschaftsrechts zu verfügen. 

Art. 12 

Folgen des Entzugs einer Zulassung 

1) Wird die Zulassung nach Art. 10 Abs. 1 Bst. b bis i entzogen, hat die FMA 

gleichzeitig die Beendigung sämtlicher zulassungspflichtiger Geschäfte der Wert-

papierfirma anzuordnen und diese Tätigkeit an eine geeignete Person zu übertra-

gen, die zum Geschäftsabwickler bestellt wird. 

2) Die FMA legt, auf der Grundlage dessen, was unter den jeweiligen Um-

ständen in Bezug auf die Beendigung verhältnismässig ist, die Aufgaben und 
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Befugnisse, insbesondere das Zeichnungsrecht, des Geschäftsabwicklers fest. Die 

Befugnisse können einige oder sämtliche Befugnisse umfassen, über die das Lei-

tungsorgan oder die Geschäftsleitung der Wertpapierfirmen nach deren Statuten 

und aufgrund der nationalen Rechtsvorschriften verfügen, unter anderem die Be-

fugnis, einige oder sämtliche Verwaltungsfunktionen des Leitungsorgans auszu-

üben. Die Befugnisse des Geschäftsabwicklers in Bezug auf die Wertpapierfirma 

müssen dem geltenden Gesellschaftsrecht entsprechen. Ordnet die FMA eine Zu-

sammenarbeit des Geschäftsabwicklers mit dem Leitungsorgan oder der Ge-

schäftsleitung an, so sind die jeweilige Funktion sowie die Aufgaben und Befug-

nisse festzulegen. Das Leitungsorgan oder die Geschäftsleitung kann verpflichtet 

werden, vor Beschlussfassung oder dem Ergreifen von Massnahmen den Ge-

schäftsabwickler anzuhören oder dessen Einwilligung einzuholen. Die FMA hat die 

Bestellung eines Geschäftsabwicklers auf ihrer Internetseite öffentlich bekanntzu-

machen und das Amt für Justiz anzuweisen, den Geschäftsabwickler samt dessen 

Zeichnungsrecht im Handelsregister einzutragen. Zudem kann die FMA veranlas-

sen, dass Zeichnungsrechte von bestehenden Mitgliedern der Geschäftsleitung o-

der des Leitungsorgans im Handelsregister gelöscht oder abgeändert werden. 

3) Die FMA hat das ausschliessliche Recht zur Bestellung und Abberufung 

aller Geschäftsabwickler. Sie kann den Umfang der Befugnisse und die sonstigen 

Bedingungen für die Bestellung eines Geschäftsabwicklers jederzeit nach Mass-

gabe dieses Artikels ändern. 

4) Der Geschäftsabwickler hat in fachlicher und persönlicher Hinsicht jeder-

zeit Gewähr für eine ordnungsgemässe Beendigung der zulassungspflichtigen Ge-

schäfte der Wertpapierfirma zu bieten. Die Anforderungen nach Art. 13 Abs. 1 Bst. 

a und b gelten sinngemäss. Die FMA kann dem Geschäftsabwickler die für die Be-

endigung der zulassungspflichtigen Geschäfte notwendigen Weisungen erteilen. 

Erfüllt der Geschäftsabwickler die Anforderungen nicht oder nicht mehr oder 
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kommt er den Weisungen der FMA nicht nach, ergreift die FMA die erforderlichen 

Massnahmen nach Art. 58 Abs. 3, insbesondere dessen Abberufung nach Abs. 3 

unter gleichzeitiger Bestellung eines anderen geeigneten Geschäftsabwicklers. 

5) Der Geschäftsabwickler hat der FMA in regelmässigen Abständen über 

den Fortgang der Beendigung der offenen zulassungspflichtigen Geschäfte der 

Wertpapierfirma zu berichten. Der Inhalt und die Periodizität der Berichte werden 

von der FMA festgelegt. Die FMA kann jederzeit zusätzliche Informationen und 

Dokumente über den Fortgang der Beendigung der offenen zulassungspflichtigen 

Geschäfte verlangen. 

6) Wurde die Zulassung nach Art. 10 Abs. 1 Bst. k entzogen oder hat das 

oberste Organ nach dem Entzug der Zulassung nach Art. 10 Abs. 1 Bst. a bis i die 

gesellschaftsrechtliche Auflösung und Liquidation der Wertpapierfirma beschlos-

sen und sind noch nicht sämtliche zulassungspflichtigen Geschäfte der Wertpa-

pierfirma beendet worden, bestellt die FMA für die Dauer der Beendigung sämtli-

cher noch offener zulassungspflichtigen Geschäfte unbeschadet Art. 132 und 133 

des Personen- und Gesellschaftsrechts einen Liquidator. Abweichend von Abs. 1 

kann die FMA den Liquidator gleichzeitig mit der Bestellung auch mit der Beendi-

gung sämtlicher Wertpapiergeschäfte beauftragen. Der Liquidator hat in persönli-

cher und fachlicher Hinsicht jederzeit die Anforderungen nach Abs. 4 zu erfüllen 

und den Berichtspflichten nach Abs. 5 sowie den erteilten Weisungen der FMA 

nachzukommen. Erfüllt der Liquidator die Anforderungen nicht oder nicht mehr 

oder kommt er den Weisungen der FMA nicht nach, ergreift sie die erforderlichen 

Massnahmen, insbesondere dessen Abberufung nach Abs. 3 unter gleichzeitiger 

Bestellung eines anderen geeigneten Liquidators. Art. 146 des Personen- und Ge-

sellschaftsrechts findet bei einer Auflösung und Liquidation nach diesem Absatz 

keine Anwendung. Die FMA hat die Bestellung eines Liquidators auf ihrer Internet-

seite öffentlich bekanntzumachen und das Amt für Justiz anzuweisen, den 
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Liquidator samt dessen Zeichnungsrecht im Handelsregister einzutragen. Zudem 

kann die FMA veranlassen, dass Zeichnungsrechte von bestehenden Mitgliedern 

der Geschäftsleitung oder des Leitungsorgans im Handelsregister gelöscht oder 

abgeändert werden. Nach durchgeführter Liquidation hat der Liquidator die Lö-

schung der Wertpapierfirma zur Eintragung im Handelsregister anzumelden. 

7) Entzieht die FMA nach Art. 10 Abs. 1 Bst. a bis i eine Zulassung, kann sie 

gleichzeitig die gesellschaftsrechtliche Auflösung und Liquidation der Wertpapier-

firma verfügen, sofern dies zum Schutz der Gläubiger sowie zur Sicherung des Ver-

trauens in den liechtensteinischen Wertpapiermarkt und der Stabilität des Finanz-

systems notwendig ist. Eine solche Verfügung hat dieselbe Wirkung wie ein Auflö-

sungsbeschluss durch das oberste Organ. Im Übrigen findet Abs. 6 sinngemäss An-

wendung.  

8) Die FMA kann als Geschäftsabwickler und Liquidator folgende Personen 

bestellen: 

a) ein oder mehrere Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Leitungsorgans; 

b) einen oder mehrere Inhaber von Schlüsselfunktionen; 

c) eine anerkannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder einen anerkannten 

Wirtschaftsprüfer nach Art. 50; oder 

d) sofern sie über gründliche Kenntnisse im Erbringen von Wertpapierdienst-

leistungen und Nebendienstleistungen verfügen: 

1. eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die über eine Bewilligung nach 

dem Wirtschaftsprüfergesetz verfügt oder nach Art. 69 des Wirt-

schaftsprüfergesetzes registriert ist; oder 

2. einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwaltsgesellschaft nach dem 

Rechtsanwaltsgesetz. 
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9) Der Wegfall der Zulassung hindert den Geschäftsabwickler oder den Liqui-

dator nicht daran, zulassungspflichtige Geschäfte der Wertpapierfirma weiter zu 

betreiben, soweit dies für Zwecke der Beendigung der Geschäfte oder des Liqui-

dationsverfahrens erforderlich ist. Die Annahme neuer Vermögenswerte sowie die 

Erbringung anderer Wertpapierdienstleistungen und/oder Ausübung von Anlage-

tätigkeiten für Kunden sind unzulässig. Bis zur vollständigen Beendigung sämtli-

cher zulassungspflichtiger Geschäfte gilt die Wertpapierfirma als Sorgfaltspflich-

tige nach Art. 3 Abs. 1 des Sorgfaltspflichtgesetzes. Bis zur vollständigen Beendi-

gung sämtlicher zulassungspflichtiger Geschäfte finden die Bestimmungen dieses 

Gesetzes sowie der Verordnungen (EU) Nr. 600/2014 und (EU) 2019/2033 weiter-

hin Anwendung.  

10) Ein von der FMA eingesetzter Geschäftsabwickler oder Liquidator hat ei-

nen Anspruch auf Entlohnung gegenüber der Wertpapierfirma. Wird die Höhe der 

Entlohnung von der Wertpapierfirma nicht anerkannt, so hat die FMA die Entloh-

nung festzulegen und der Wertpapierfirma deren Auszahlung aufzutragen. 

11) Wird eine Zulassung nach Art. 10 entzogen und fasst die Gesellschaft 

keinen Beschluss auf Auflösung und Liquidation, hat die Wertpapierfirma inner-

halb von 30 Tagen nach rechtskräftiger Entscheidung über den Entzug: 

a) die Statuten so zu ändern, dass die Firma und der Geschäftszweck keine Tä-

tigkeit als Wertpapierfirma mehr vermuten lassen; und 

b) die Änderungen der Statuten nach Bst. a zur Eintragung im Handelsregister 

beim Amt für Justiz anzumelden. 

12) Die Eintragungen im Handelsregister nach Abs. 11 Bst. b sind der FMA 

nachzuweisen. Wird der Nachweis nicht erbracht, informiert die FMA das Amt für 
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Justiz. Das Amt für Justiz hat die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft nach 

Art. 971 des Personen- und Gesellschaftsrechts zu verfügen. 

B. Unternehmensorganisation, Kapitalanforderungen und Anlegerschutz 

Art. 13 

Geschäftsleitung  

1) Die Geschäftsleitung muss mindestens aus zwei Personen (Geschäftslei-

ter) bestehen, die: 

a) handlungsfähig und ausreichend gut beleumundet sein müssen; 

b) ausreichend Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrung für die Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben, insbesondere zur Führung der Geschäfte einer Wertpapier-

firma und Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, besitzen; die einschlä-

gige Betätigung hat zumindest drei Jahre Vollzeit zu betragen; 

c) tatsächlich und leitend mit einem den Erfordernissen der Wertpapierfirma 

entsprechenden Arbeitspensum am inländischen Sitz der Gesellschaft tätig 

sein müssen; hierzu zählen insbesondere ein im Handelsregister eingetrage-

nes Zeichnungsrecht und eine umfassende interne Weisungsbefugnis;  

d) entweder Gesellschafter oder Arbeitnehmer in einem festen Angestellten-

verhältnis sein müssen. 

2) Mindestens einer der Geschäftsleiter muss zusätzlich zu den Vorausset-

zungen nach Abs. 1: 

a) das liechtensteinische Landesbürgerrecht, das Staatsbürgerrecht eines 

EWR-Mitgliedstaates oder der Schweiz besitzen oder auf Grund staatsver-

traglicher Vereinbarung gleichgestellt sein. In besonders 
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berücksichtigungswürdigen und begründeten Fällen kann die FMA Ausnah-

men zulassen, sofern nicht öffentliche Interessen entgegenstehen; 

b) unter Berücksichtigung seiner weiteren Verpflichtungen, der Organisation 

der Wertpapierfirma und seines Wohnorts gesamthaft in der Lage sein, 

seine Aufgaben in der Wertpapierfirma einwandfrei zu erfüllen; 

c) eine einschlägige praktische Betätigung von zumindest drei Jahren Vollzeit 

vorweisen. 

3) Alle Mitglieder der Geschäftsleitung wenden für die Erfüllung ihrer Aufga-

ben in der Wertpapierfirma ausreichend Zeit auf. 

4) Ein und dieselbe Person kann höchstens Geschäftsleiter von zwei Wert-

papierfirmen sein. 

5) Die Wertpapierfirma setzt für die Einführung der Mitglieder der Ge-

schäftsleitung in ihr Amt und deren Schulung Personal und Finanzressourcen in 

angemessenem Umfang ein. 

6) Die Regierung kann das Nähere über die Geschäftsleitung, insbesondere 

die zum Nachweis der Voraussetzungen nach Abs. 1 und 2 erforderlichen Angaben 

und Unterlagen, mit Verordnung regeln. 

Art. 14 

Leitungsorgan 

1) Das Leitungsorgan muss unbeschadet strengerer Anforderungen nach an-

deren Rechtsvorschriften mindestens aus zwei Personen bestehen, die: 

a) handlungsfähig und allzeit ausreichend gut beleumundet sind; und 
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b) ausreichende Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrung für die Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben, insbesondere zur Überwachung der Geschäftsleitung, besit-

zen.  

2) Alle Mitglieder des Leitungsorgans wenden für die Erfüllung ihrer Aufga-

ben in der Wertpapierfirma ausreichend Zeit auf. 

3) Das Leitungsorgan verfügt kollektiv über die zum Verständnis der Tätig-

keiten der Wertpapierfirma samt ihrer Hauptrisiken notwendigen Kenntnisse, Fä-

higkeiten und Erfahrung. Die Zusammensetzung des Leitungsorgans spiegelt ins-

gesamt ein angemessen breites Spektrum an Erfahrung und Diversität wider. Das 

Leitungsorgan in seiner Aufsichtsfunktion hat einen Vorsitzenden zu bestimmen. 

4) Jedes Mitglied des Leitungsorgans handelt aufrichtig, integer und unvor-

eingenommen, um die Entscheidungen der Geschäftsleitung wirksam zu beurtei-

len und erforderlichenfalls in Frage zu stellen und die Entscheidungsfindung der 

Geschäftsleitung wirksam zu kontrollieren und zu überwachen. Der Umstand, ein 

Mitglied eines verbundenen Unternehmens oder einer verbundenen Rechtsper-

son zu sein, stellt an sich kein Hindernis für unvoreingenommenes Handeln dar. 

5) Die Wertpapierfirma setzt für die Einführung der Mitglieder des Leitungs-

organs in ihr Amt und deren Schulung Personal und Finanzressourcen in angemes-

senem Umfang ein. 

6) Bei der Zahl der Leitungs- oder Aufsichtsfunktionen, die ein Mitglied des 

Leitungsorgans gleichzeitig innehaben kann, sind der Einzelfall und die Art, der 

Umfang und die Komplexität der Geschäfte der Wertpapierfirma zu berücksichti-

gen. 
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7) Bei einer Wertpapierfirma von erheblicher Bedeutung dürfen die Mitglie-

der des Leitungsorgans gleichzeitig nur eine der folgenden Kombinationen von 

Funktionen innehaben: 

a) eine Leitungsfunktion mit zwei Aufsichtsfunktionen; 

b) vier Aufsichtsfunktionen. 

8) Für die Zwecke der Abs. 6 und 7 gelten als ein einziges Mandat: 

a) Leitungs- oder Aufsichtsfunktionen innerhalb derselben Gruppe; 

b) Leitungs- oder Aufsichtsfunktionen in Unternehmen (einschliesslich Nichtfi-

nanzunternehmen), an denen die Wertpapierfirma eine qualifizierte Beteili-

gung hält. 

9) Leitungs- oder Aufsichtsfunktionen in Organisationen, die nicht überwie-

gend gewerbliche Ziele verfolgen, und Funktionen als Vertreter eines EWR-Mit-

gliedstaates werden für die Zwecke des Abs. 7 Bst. b nicht berücksichtigt. 

10) Die FMA kann den Mitgliedern des Leitungsorgans genehmigen, eine 

weitere Aufsichtsfunktion, als nach Abs. 6 und 7 zulässig ist, innezuhaben. Die FMA 

unterrichtet die EBA regelmässig über derartige Genehmigungen. 

11) Die Regierung kann das Nähere über das Leitungsorgan, insbesondere 

die zum Nachweis der Voraussetzungen nach Abs. 1 bis 3 erforderlichen Angaben 

und die Berechnung der zulässigen Anzahl der Leitungsorganmandate, mit Verord-

nung regeln. 
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Art. 15  

Unternehmensführung und -kontrolle 

1) Das Leitungsorgan ist für die Festlegung und Überwachung der Anwen-

dung von wirksamen Regelungen für eine umsichtige Unternehmensführung und 

-kontrolle der Wertpapierfirma, die insbesondere eine Aufgabentrennung in der 

Organisation und die Vorbeugung von Interessenskonflikten vorsehen, verant-

wortlich. Dabei ist zu beachten, dass die Integrität des Markts und die Interessen 

von Kunden gefördert werden. 

2) Die Regelungen nach Abs. 1 haben folgenden Grundsätzen zu entspre-

chen: 

a) Das Leitungsorgan muss die Gesamtverantwortung für die Wertpapierfirma 

tragen und die Umsetzung der strategischen Ziele, der Risikostrategie und 

der internen Führung und Kontrolle der Wertpapierfirma genehmigen und 

überwachen. 

b) Das Leitungsorgan muss die Zuverlässigkeit der Systeme für Rechnungsfüh-

rung und -legung sicherstellen, wozu auch die finanzielle und operative Kon-

trolle und die Einhaltung von Rechtsvorschriften und einschlägigen Normen 

gehören. 

c) Das Leitungsorgan muss die Offenlegung und die Kommunikation überwa-

chen. 

d) Das Leitungsorgan muss für die wirksame Überwachung der Geschäftslei-

tung verantwortlich sein. 

e) Der Vorsitzende des Leitungsorgans einer Wertpapierfirma in seiner Auf-

sichtsfunktion darf in dieser Wertpapierfirma nicht gleichzeitig die Funktion 
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des Geschäftsleiters wahrnehmen, es sei denn, dies wird von der Wertpa-

pierfirma begründet und von der FMA genehmigt. 

3) Unbeschadet der Anforderungen nach Abs. 1 und 2 müssen solche Rege-

lungen gewährleisten, dass das Leitungsorgan: 

a) für die Festlegung, die Annahme und die Überwachung der Firmenorganisa-

tion zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und zur Ausübung von 

Anlagetätigkeiten sowie zur Erbringung von Nebendienstleistungen sorgt 

und dabei auch auf die vom Personal geforderten Fähigkeiten, Kenntnisse 

und Erfahrungen sowie die Ressourcen, das Verfahren und die Regelung für 

die Erbringung von Dienstleistungen und die Ausübung von Anlagetätigkei-

ten achtet. Die Art, der Umfang und die Komplexität der Geschäfte sowie 

alle von der Wertpapierfirma einzuhaltenden Anforderungen sind dabei zu 

berücksichtigen; 

b) für die Festlegung, die Annahme und die Überwachung einer Firmenpolitik 

hinsichtlich der angebotenen und erbrachten Dienstleistungen, Anlagetätig-

keiten, Produkte und Geschäfte in Einklang mit der Risikotoleranz der Wert-

papierfirma und den Besonderheiten und Bedürfnissen der Kunden, denen 

diese angeboten und für die diese erbracht bzw. geliefert werden, sorgt, ge-

gebenenfalls einschliesslich der Durchführung geeigneter Stresstests; 

c) für die Festlegung, die Annahme und die Überwachung einer Vergütungspo-

litik für Personen, die an der Erbringung von Dienstleistungen für Kunden 

beteiligt sind, sorgt, die auf eine verantwortungsvolle Unternehmensfüh-

rung, auf eine faire Behandlung der Kunden und auf eine Vermeidung von 

Interessenkonflikten im Verhältnis zu den Kunden abzielt. 

4) Daten über Kredite der Wertpapierfirma an Mitglieder der Geschäftslei-

tung oder des Leitungsorgans und ihre verbundenen Parteien sind angemessen zu 
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dokumentieren und der FMA auf Anfrage zur Verfügung zu stellen. Verbundene 

Parteien sind: 

a) Ehegatten oder eingetragene Partner, Kinder oder Elternteile eines Mit-

glieds der Geschäftsleitung oder des Leitungsorgans; 

b)  gewerbliche Unternehmen, an denen ein Mitglied der Geschäftsleitung oder 

des Leitungsorgans oder ein enger Familienangehöriger nach Bst. a eine qua-

lifizierte Beteiligung von 10 % oder mehr des Kapitals bzw. der Stimmrechte 

hält oder in denen diese Personen wesentlichen Einfluss nehmen können 

bzw. in dem diese Personen der Geschäftsleitung angehören oder Mitglieder 

des Leitungsorgans sind. 

5) Das Leitungsorgan überwacht und überprüft regelmässig die Eignung und 

Umsetzung der strategischen Ziele der Wertpapierfirma bei der Erbringung von 

Wertpapierdienstleistungen sowie bei der Ausübung von Anlagetätigkeiten und 

der Erbringung von Nebendienstleistungen, die Wirksamkeit der Unternehmens-

führungsregelungen der Wertpapierfirma und die Angemessenheit der Firmenpo-

litik hinsichtlich der Erbringung von Dienstleistungen an die Kunden und unter-

nimmt die erforderlichen Schritte, um etwaige Mängel zu beseitigen. 

6) Die Mitglieder des Leitungsorgans haben einen angemessenen Zugang zu 

den Informationen und Dokumenten, die für die Beaufsichtigung und Überwa-

chung der Entscheidungsfindung der Geschäftsleitung erforderlich sind. 

7) Wertpapierfirmen von erheblicher Bedeutung müssen einen Nominie-

rungsausschuss einsetzen, der sich aus Mitgliedern des Leitungsorgans zusam-

mensetzt, die in der betreffenden Wertpapierfirma keine Geschäftsführungsauf-

gaben wahrnehmen. 

8) Der Nominierungsausschuss hat folgende Aufgaben: 
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a) Ist im Leitungsorgan eine Stelle zu besetzen, so ermittelt und empfiehlt er 

Bewerber, denen das Leitungsorgan oder die Hauptversammlung zustim-

men muss, bewertet die Ausgewogenheit der Kenntnisse und Fähigkeiten, 

der Diversität und der Erfahrung des Leitungsorgans und erstellt eine Tätig-

keitsbeschreibung mit Bewerberprofil und beurteilt den mit der Aufgabe 

verbundenen Zeitaufwand. Ferner entscheidet der Nominierungsausschuss 

über eine Zielvorgabe für die Vertretung des unterrepräsentierten Ge-

schlechts im Leitungsorgan und erstellt eine Strategie für die Anhebung des 

Anteils des unterrepräsentierten Geschlechts im Leitungsorgan, um diese 

Zielvorgabe zu erreichen. 

b) Er bewertet regelmässig und zumindest jährlich die Struktur, Grösse, Zusam-

mensetzung und Leistung des Leitungsorgans und empfiehlt diesem etwaige 

Änderungen. 

c) Er bewertet regelmässig und zumindest jährlich die Kenntnisse, Fähigkeiten 

und Erfahrung sowohl der einzelnen Mitglieder des Leitungsorgans als auch 

des Leitungsorgans insgesamt und teilt ihm seine Bewertung entsprechend 

mit. 

d) Er überprüft den Kurs des Leitungsorgans bei der Auswahl und Bestellung 

der Geschäftsleitung und richtet Empfehlungen an das Leitungsorgan. 

9) Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben berücksichtigt der Nominierungs-

ausschuss soweit wie möglich und kontinuierlich die Notwendigkeit, sicherzustel-

len, dass die Entscheidungen des Leitungsorgans nicht von einer einzigen Person 

oder einer kleinen Gruppe von Personen in einer Weise beherrscht werden, die 

für die Interessen der Wertpapierfirma als Ganzem von Nachteil ist. 
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10) Der Nominierungsausschuss muss auf alle Ressourcen zurückgreifen 

können, die er für angemessen hält, einschliesslich externer Berater, und erhält 

von der Wertpapierfirma zu diesem Zweck angemessene Finanzmittel. 

11) Ist das Leitungsorgan in keiner Weise an der Auswahl und Bestellung sei-

ner Mitglieder beteiligt, finden Abs. 7 bis 10 keine Anwendung. 

12) Die Regierung kann das Nähere über die Unternehmensführung und -

kontrolle mit Verordnung regeln. 

Art. 16 

Kapitalanforderungen 

1) Eine Wertpapierfirma muss dauernd über Eigenmittel nach den Teilen 2 

und 3 der Verordnung (EU) 2019/2033 verfügen. 

2) Das Anfangskapital setzt sich nach Art. 9 der Verordnung (EU) 2019/2033 

zusammen. 

3) Das Anfangskapital einer Wertpapierfirma, die eine der Wertpapierdienst-

leistungen oder Anlagetätigkeiten nach Anhang 1 Abschnitt A Ziff. 3 und 6 erbringt 

oder ausübt oder ein organisiertes Handelssystem (OTF) nach Anhang 1 Abschnitt 

A Ziff. 9 betreibt und Handel auf eigene Rechnung durchführt oder durchführen 

darf, beträgt mindestens 750 000 Euro oder den Gegenwert in Schweizer Franken 

oder US-Dollar. 

4) Das Anfangskapital einer Wertpapierfirma, die keine Kundengelder oder -

wertpapiere halten darf und die eine Wertpapierdienstleistung oder Anlagetätig-

keit nach Anhang 1 Abschnitt A Ziff. 7 allein oder in Verbindung mit anderen Wert-

papierdienstleistungen nach Anhang 1 Abschnitt A Ziff. 1, 2, 4 oder 5 erbringt oder 
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ausübt, beträgt mindestens 75 000 Euro oder den Gegenwert in Schweizer Fran-

ken oder US-Dollar. 

5) Das Anfangskapital einer anderen als in Abs. 3 und 4 aufgeführten Wert-

papierfirma beträgt mindestens 150 000 Euro oder den Gegenwert in Schweizer 

Franken oder US-Dollar. 

Art. 17 

Anlegerentschädigungssystem 

Eine Wertpapierfirma hat die Anforderungen nach dem Einlagensicherungs- 

und Anlegerentschädigungsgesetz zu erfüllen, indem sie einer Sicherungseinrich-

tung nach Art. 34 des genannten Gesetzes angehört; in Bezug auf strukturierte 

Einlagen sind diese erfüllt, wenn die strukturierte Einlage von einer Bank oder ei-

nem EWR-Kreditinstitut ausgegeben wird, das Mitglied eines nach dem genannten 

Gesetz bzw. nach der Richtlinie 2014/49/EU anerkannten Einlagensicherungssys-

tems ist. 

C. Qualifizierte Beteiligungen 

Art. 18 

Meldepflichten 

1) Jeder beabsichtigte direkte oder indirekte Erwerb und jede beabsichtigte 

direkte oder indirekte Veräusserung einer qualifizierten Beteiligung an einer Wert-

papierfirma ist der FMA von der oder den am Erwerb und der Veräusserung inte-

ressierten Person oder Personen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Ebenso an-

zuzeigen ist jede beabsichtigte direkte oder indirekte Erhöhung oder jede beab-

sichtigte direkte oder indirekte Verringerung einer qualifizierten Beteiligung an 
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einer Wertpapierfirma, wenn aufgrund der Erhöhung oder der Verringerung die 

Schwellenwerte von 20 %, 30 % oder 50 % am Kapital oder an den Stimmrechten 

erreicht, über- oder unterschritten würden oder die Wertpapierfirma Tochterun-

ternehmen eines Erwerbers würde oder nicht mehr Tochterunternehmen des Ver-

äusserers wäre.  

2) Die FMA konsultiert die Behörde, die für die Zulassung des Erwerbers bzw. 

des Unternehmens, dessen Mutterunternehmen oder kontrollierende Person den 

Erwerb oder die Erhöhung beabsichtigt, zuständig ist, wenn der Erwerb oder die 

Erhöhung einer Beteiligung im Sinne von Abs. 1 beabsichtigt wird durch: 

a) ein EWR-Kreditinstitut, eine Wertpapierfirma, ein Versicherungs- oder Rück-

versicherungsunternehmen nach Art. 13 Ziff. 1 bzw. 4 der Richtlinie 

2009/138/EG14 oder eine Verwaltungsgesellschaft nach Art. 2 Abs. 1 Bst. b 

der Richtlinie 2009/65/EG, das oder die in einem anderen EWR-Mitglied-

staat als dem, in welchem der Erwerb beabsichtigt wird, zugelassen ist;  

b) ein Mutterunternehmen eines Unternehmens nach Bst. a; oder 

c) eine natürliche oder juristische Person, die ein Unternehmen nach Bst. a 

kontrolliert. 

3) Erhält eine Wertpapierfirma Kenntnis von einem Erwerb, einer Veräusse-

rung, einer Erhöhung oder einer Verringerung nach Abs. 1, unterrichtet sie unver-

züglich die FMA. Sie hat ferner die FMA mindestens jährlich über die Identität der 

ihr bekannten qualifiziert beteiligten Aktionäre und die Höhe deren Beteiligungen 

zu unterrichten, die insbesondere aus den Mitteilungen anlässlich der 

                                                      
14 Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend 

die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II; ABl. L 
335 vom 17.12.2009, S.1) 
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Jahreshauptversammlung der Aktionäre oder aus den Pflichtmeldungen der Ge-

sellschaften hervorgehen, deren übertragbare Wertpapiere zum Handel an einem 

geregelten Markt zugelassen sind. 

4) Die FMA ergreift entsprechende Massnahmen nach Art. 58 Abs. 3 Bst. l 

gegen natürliche oder juristische Personen, die ihren Anzeigepflichten nach Abs. 1 

nicht nachkommen. 

5) Wird eine Beteiligung trotz Einspruchs der FMA erworben oder erhöht, 

dürfen die Stimmrechte des Erwerbers bis zur Abänderung oder Aufhebung des 

Einspruchs im Rechtsmittelweg oder der Rücknahme des Einspruchs durch die 

FMA nicht ausgeübt werden; eine dennoch erfolgte Stimmabgabe ist nichtig. 

6) Die FMA arbeitet bei der Beurteilung des Erwerbs oder der Erhöhung ei-

ner Beteiligung nach Abs. 2 mit den zuständigen Behörden der anderen EWR-Mit-

gliedstaaten zusammen. Die Zusammenarbeit umfasst insbesondere den Aus-

tausch sämtlicher für die Beurteilung des Erwerbs oder der Erhöhung einer Betei-

ligung relevanten Informationen. 

Art. 19  

Verfahren 

1) Bei der Prüfung, ob eine qualifizierte Beteiligung vorliegt, berücksichtigt 

die FMA diejenigen Stimmrechte oder Kapitalanteile nicht, die von Banken, EWR-

Kreditinstituten oder Wertpapierfirmen infolge der Erbringung von Dienstleistun-

gen im Rahmen des Emissionsgeschäfts (Anhang 1 Abschnitt A Ziff. 6) gehalten 

werden, sofern: 

a) diese Rechte nicht ausgeübt oder anderweitig benutzt werden, um in die 

Geschäftsführung des Emittenten einzugreifen; und 
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b) sie diese Rechte oder Anteile innert Jahresfrist nach Erwerb veräussern. 

2) Die Meldung einer interessierten Person nach Art. 18 Abs. 1 hat schriftlich 

unter Angabe des Umfangs der beabsichtigten Beteiligung oder Beteiligungsre-

duktion sowie der Informationen, die zur Überprüfung der Kriterien nach Art. 20 

Abs. 1 erforderlich sind, zu erfolgen. 

3) Die FMA bestätigt dem interessierten Erwerber innerhalb von höchstens 

zwei Arbeitstagen schriftlich den Eingang der Meldung und der nach Art. 20 Abs. 

1 erforderlichen Unterlagen. Sie teilt dem interessierten Erwerber gleichzeitig mit, 

zu welchem Zeitpunkt der Beurteilungszeitraum nach Abs. 4 abläuft. 

4) Die FMA hat innert 60 Arbeitstagen ab dem Datum der Eingangsbestäti-

gung die Beurteilung des Erwerbs oder der Erhöhung der Beteiligung vorzuneh-

men (Beurteilungszeitraum). 

5) Die FMA kann bis spätestens am 50. Arbeitstag des Beurteilungszeitraums 

weitere Informationen anfordern, die für den Abschluss der Beurteilung notwen-

dig sind. Diese Anforderung ergeht schriftlich unter Angabe der zusätzlich benö-

tigten Informationen. Der Beurteilungszeitraum wird für die Dauer vom Zeitpunkt 

der Anforderung von Informationen durch die FMA bis zum Eingang der entspre-

chenden Antwort des interessierten Erwerbers unterbrochen. Diese Unterbre-

chung darf 20 Arbeitstage nicht überschreiten. Es liegt im Ermessen der FMA, wei-

tere Ergänzungen oder Klarstellungen zu den Informationen anzufordern; dies 

führt jedoch nicht zu einer Unterbrechung des Beurteilungszeitraums. 

6) Die FMA kann die Unterbrechung des Beurteilungszeitraums auf 30 Ar-

beitstage ausdehnen, wenn der interessierte Erwerber: 
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a) in einem Drittstaat ansässig ist oder von einer zuständigen Behörde eines 

Drittstaates beaufsichtigt wird; oder 

b) eine natürliche oder juristische Person ist, die weder nach diesem Gesetz, 

dem Bankengesetz, dem Gesetz über bestimmte Organismen für gemein-

same Anlagen in Wertpapieren, dem Investmentunternehmensgesetz, dem 

Gesetz über die Verwalter alternativer Investmentfonds noch nach dem Ver-

sicherungsaufsichtsgesetz der Aufsicht durch die FMA unterliegt. 

7) Erhebt die FMA gegen den Erwerb oder die Erhöhung Einspruch, teilt sie 

dies dem interessierten Erwerber innert zwei Arbeitstagen nach Abschluss der Be-

urteilung, jedenfalls jedoch innerhalb des Beurteilungszeitraums, unter Angabe 

der Gründe schriftlich mit. Erfolgt kein schriftlicher Einspruch gegen den beabsich-

tigten Erwerb oder die beabsichtigte Erhöhung innerhalb des Beurteilungszeit-

raums, gilt der Erwerb oder die Erhöhung als genehmigt. 

8) Die FMA macht eine Begründung der Entscheidung auf Antrag des inte-

ressierten Erwerbers der Öffentlichkeit zugänglich. Die FMA kann die Begründung 

auch ohne entsprechenden Antrag der Öffentlichkeit zugänglich machen, wenn 

daran ein berechtigtes Interesse besteht. Sofern nicht ausnahmsweise ein berech-

tigtes öffentliches Interesse entgegensteht, ist die Veröffentlichung in anonymi-

sierter Form vorzunehmen. 

9) Die FMA kann eine Frist für den Abschluss eines beabsichtigten Erwerbs 

festlegen und diese Frist gegebenenfalls verlängern. 

10) Werden der FMA zwei oder mehrere Erwerbs-, Erhöhungs- oder Ver-

äusserungsabsichten bezüglich qualifizierter Beteiligungen an derselben Wertpa-

pierfirma mitgeteilt, so hat die FMA diese Absichten der Mitteilenden jedenfalls in 

nicht diskriminierender Weise zu behandeln. 
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Art. 20 

Beurteilung 

1) Die FMA prüft im Interesse einer soliden und umsichtigen Führung der 

Wertpapierfirma, an welcher der Erwerb oder die Erhöhung beabsichtigt wird, und 

unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Einflusses des interessierten Erwer-

bers auf die Wertpapierfirma die Eignung des interessierten Erwerbers und die 

Solidität des beabsichtigten Erwerbs oder der beabsichtigten Erhöhung auf fol-

gende Kriterien: 

a) den Leumund des interessierten Erwerbers; 

b) die Zuverlässigkeit und die Erfahrung jeder Person, die infolge des beabsich-

tigten Erwerbs oder der Erhöhung die Geschäfte der Wertpapierfirma leiten 

wird; 

c) die finanzielle Solidität des interessierten Erwerbers, insbesondere in Bezug 

auf die Art der tatsächlichen und geplanten Geschäfte der Wertpapierfirma, 

an der der Erwerb beabsichtigt wird; 

d) die Tatsache, ob: 

1. die Wertpapierfirma in der Lage sein und bleiben wird, den für sie re-

levanten Aufsichtsanforderungen zu genügen; und 

2. die Gruppe, zu der die Wertpapierfirma aufgrund des Erwerbs oder der 

Erhöhung gehören wird, derart strukturiert ist, dass eine wirksame 

Aufsicht, eine vernünftige Aufteilung der Zuständigkeit sowie ein wirk-

samer Austausch von Informationen zwischen der FMA und den sonst 

zuständigen Behörden möglich ist oder wird; 

e) die Tatsache, ob ein hinreichender Verdacht besteht, dass im Zusammen-

hang mit dem beabsichtigten Erwerb Geldwäscherei oder Terrorismusfinan-

zierung stattfindet oder stattgefunden hat oder ob diese Straftaten versucht 
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wurden oder ob der beabsichtigte Erwerb das Risiko eines solchen Verhal-

tens erhöhen könnte. 

2) Die FMA kann Einspruch gegen den Erwerb oder die Erhöhung erheben, 

wenn es auf der Grundlage der Kriterien nach Abs. 1 triftige Gründe gibt oder die 

vorzulegenden Informationen oder Unterlagen unvollständig sind.  

D. Organisatorische Anforderungen 

Art. 21 

Compliance und Interessenkonflikte 

1) Die Wertpapierfirma hat angemessene Strategien und Verfahren vorzuse-

hen, die ausreichen, um sicherzustellen, dass die Firma, ihre Geschäftsleitung, Be-

schäftigten und vertraglich gebundenen Vermittler den Verpflichtungen nach die-

sem Gesetz sowie den einschlägigen Vorschriften für persönliche Geschäfte dieser 

Personen nachkommen. 

2) Sie hat auf Dauer wirksame organisatorische und verwaltungsmässige 

Vorkehrungen für angemessene Massnahmen zu treffen, um zu verhindern, dass 

Interessenkonflikte nach Art. 5 des Wertpapierdienstleistungsgesetzes den Kun-

deninteressen schaden. 

Art. 22 

Produktüberwachung und Zielmarktbestimmung 

1) Die Wertpapierfirma, die Finanzinstrumente zum Verkauf an Kunden kon-

zipiert, hat ein Verfahren für die Genehmigung jedes einzelnen Finanzinstruments 

und jeder wesentlichen Anpassung bestehender Finanzinstrumente zu 
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unterhalten, zu betreiben und zu überprüfen, bevor es an Kunden vermarktet oder 

vertrieben wird. 

2) In dem Produktgenehmigungsverfahren ist ein bestimmter Zielmarkt für 

Endkunden innerhalb der jeweiligen Kundengattung für jedes Finanzinstrument 

festzulegen und sicherzustellen, dass alle einschlägigen Risiken für diesen be-

stimmten Zielmarkt bewertet werden und dass die beabsichtigte Vertriebsstrate-

gie dem bestimmten Zielmarkt entspricht. 

3) Die Wertpapierfirma hat ausserdem von ihr angebotene oder vermark-

tete Finanzinstrumente regelmässig zu überprüfen und dabei alle Ereignisse zu be-

rücksichtigen, die wesentlichen Einfluss auf das potentielle Risiko für den be-

stimmten Zielmarkt haben könnten. Ausserdem muss sie zumindest beurteilen, ob 

das Finanzinstrument weiterhin den Bedürfnissen des bestimmten Zielmarkts ent-

spricht und ob die beabsichtigte Vertriebsstrategie immer noch geeignet ist. 

4) Die Wertpapierfirma, die Finanzinstrumente konzipiert, stellt allen Ver-

treibern sämtliche sachgerechten Informationen zu dem Finanzinstrument und 

dem Produktgenehmigungsverfahren, einschliesslich des bestimmten Zielmarkts 

des Finanzinstruments, zur Verfügung. 

5) Wenn die Wertpapierfirma Finanzinstrumente anbietet oder empfiehlt, 

die sie nicht konzipiert, muss sie über angemessene Vorkehrungen verfügen, um 

die Informationen nach Abs. 4 zu erhalten und die Merkmale und den bestimmten 

Zielmarkt jedes Finanzinstruments zu verstehen. 

6) Durch die Massnahmen, Verfahren und Vorkehrungen nach Abs. 1 bis 5 

und Art. 21 Abs. 2 werden alle anderen Anforderungen nach diesem Gesetz, dem 

Wertpapierdienstleistungsgesetz und der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, 
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einschliesslich derjenigen, die sich auf Offenlegung, Eignung oder Angemessen-

heit, Ermittlung von Interessenkonflikten und den Umgang mit ihnen sowie An-

reize beziehen, nicht berührt. 

7) Die Wertpapierfirma ist von den in Abs. 1 bis 4 dieses Gesetzes und Art. 6 

Abs. 2 des Wertpapierdienstleistungsgesetzes festgelegten Anforderungen an die 

Produktüberwachung ausgenommen, sofern sich die Wertpapierdienstleistung, 

die sie erbringt, auf Anleihen bezieht, die über keine anderen eingebetteten Deri-

vate als eine Make-Whole-Klausel verfügen, oder wenn die Finanzinstrumente 

ausschliesslich an geeignete Gegenparteien vermarktet oder vertrieben werden. 

8) Die Regierung regelt das Nähere über die Produktüberwachung und Ziel-

marktbestimmung zu den Produktüberwachungspflichten mit Verordnung. 

Art. 23 

Kontinuität des Geschäftsbetriebs 

Die Wertpapierfirma trifft angemessene Vorkehrungen, um die Kontinuität 

und Regelmässigkeit der Wertpapierdienstleistungen und/oder Anlagetätigkeiten 

zu gewährleisten. Zu diesem Zweck greift sie auf geeignete und verhältnismässige 

Systeme, Ressourcen und Verfahren zurück. 

Art. 24 

Auslagerung von betrieblichen Aufgaben 

1) Die Wertpapierfirma kann eine oder mehrere ihrer betrieblichen Aufga-

ben zum Zwecke einer effizienten Geschäftsführung oder zur Erbringung ihrer 

Dienstleistungen für Kunden und zur Ausübung ihrer Anlagetätigkeiten an Dritte 

auslagern. 
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2) Die Auslagerung von Haupttätigkeiten ist verboten. 

3) Die Wertpapierfirma wird durch die Auslagerung an Dritte nicht von ihrer 

Haftung befreit. Sie sorgt für die notwendige Instruktion sowie die zweckmässige 

Überwachung und Kontrolle des mit der Auslagerung Beauftragten, um unnötige 

zusätzliche Geschäftsrisiken zu vermeiden. Insbesondere sind die Bestimmungen 

der Datenschutzgesetzgebung zu beachten. Die Geheimhaltungspflicht darf durch 

die Auslagerung nicht verletzt werden. 

4) Die Auslagerung wichtiger betrieblicher Aufgaben darf nicht derart erfol-

gen, dass die Qualität der internen Kontrolle und die Fähigkeit der FMA zu über-

prüfen, ob die Wertpapierfirma sämtlichen Anforderungen genügt, wesentlich be-

einträchtigt werden. 

5) Die Regierung kann das Nähere über die Auslagerung von betrieblichen 

Aufgaben, insbesondere den Umfang und die Voraussetzungen der Auslagerung, 

mit Verordnung regeln. 

Art. 25 

Buchführung, interne Revision, Risikobewertung und IT-Sicherheit 

1) Die Wertpapierfirma hat über eine ordnungsgemässe Verwaltung und 

Buchhaltung, interne Kontrollmechanismen, effiziente Verfahren zur Risikobewer-

tung sowie wirksame Kontroll- und Sicherheitsmechanismen für Datenverarbei-

tungssysteme zu verfügen. Kapitel III Abschnitt B findet entsprechend Anwen-

dung. 

2) Die Wertpapierfirma hat über solide Sicherheitsmechanismen zu verfü-

gen, durch die die Sicherheit und Authentifizierung der Informationsübermitt-

lungswege gewährleistet werden, das Risiko der Datenverfälschung und des 
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unberechtigten Zugriffs minimiert und ein Durchsickern von Informationen ver-

hindert wird, so dass die Vertraulichkeit der Daten jederzeit gewährleistet ist. Dies 

gilt unbeschadet der Möglichkeit der FMA, Zugang zu Informationen nach diesem 

Gesetz, dem Wertpapierdienstleistungsgesetz, dem Handelsplatz- und Börsege-

setz sowie der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 zu verlangen. 

3) Die Regierung kann das Nähere über die Buchführung, interne Revision, 

Risikobewertung und IT-Sicherheit, insbesondere die spezifischen Anforderungen 

an die einzelnen Funktionen nach Abs. 1, mit Verordnung regeln. 

Art. 26 

Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten 

1) Die Wertpapierfirma hat Aufzeichnungen über alle ihre Dienstleistungen, 

Tätigkeiten und Geschäfte zu führen, die es der FMA ausreichend ermöglichen, 

ihrer Aufsichtspflicht nachzukommen und die in diesem Gesetz, im Wertpapier-

dienstleistungsgesetz, im Handelsplatz- und Börsegesetz, in der Verordnung (EU) 

Nr. 600/2014 und in der Marktmissbrauchsgesetzgebung vorgesehenen Durchset-

zungsmassnahmen zu ergreifen und sich vor allem zu vergewissern, dass die Wert-

papierfirma sämtlichen Verpflichtungen, einschliesslich denen gegenüber den 

Kunden oder potenziellen Kunden und im Hinblick auf die Integrität des Marktes, 

nachgekommen ist. 

2) Die Aufzeichnungen haben die Aufzeichnung von Telefongesprächen oder 

elektronischer Kommunikation zumindest in Bezug auf die beim Handel für eigene 

Rechnung getätigten Geschäfte und die Erbringung von Dienstleistungen, die sich 

auf die Annahme, Übermittlung und Ausführung von Kundenaufträgen beziehen, 

zu enthalten. Dies gilt auch, wenn diese Gespräche und Mitteilungen nicht zur Er-

bringung solcher Dienstleistungen führen. 
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3) Die Wertpapierfirma hat zum Zweck nach Abs. 2 alle angemessenen Mas-

snahmen zu ergreifen, um einschlägige Telefongespräche und elektronische Kom-

munikation aufzuzeichnen, die mit Geräten erstellt oder von Geräten gesendet o-

der empfangen wurden, die sie einem Angestellten oder freien Mitarbeiter zur 

Verfügung gestellt hat oder deren Nutzung durch einen Angestellten oder freien 

Mitarbeiter gebilligt oder gestattet wurde. Zudem hat sie alle angemessenen Mas-

snahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass ein Angestellter oder freier Mitar-

beiter mithilfe privater Geräte Telefongespräche oder elektronische Mitteilungen 

erstellt, sendet oder empfängt, die die Wertpapierfirma nicht aufzeichnen oder 

kopieren kann. 

4) Die Wertpapierfirma hat Neu- und Altkunden mitzuteilen, dass die elekt-

ronische Kommunikation zwischen ihr und ihren Kunden, die zu Geschäften führen 

oder führen können, aufgezeichnet werden. Eine einmalige Mitteilung vor Erbrin-

gung der Wertpapierdienstleistungen ist ausreichend. 

5) Ohne vorangehende Information der Kunden über die Aufzeichnung der 

elektronischen Kommunikation, darf die Wertpapierfirma für diese keine telefoni-

schen Wertpapierdienstleistungen erbringen und telefonische Anlagetätigkeiten 

ausüben, wenn sich diese Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten auf 

die Annahme, Übermittlung und Ausführung von Kundenaufträgen beziehen. Kun-

den dürfen ihre Aufträge über andere Kanäle platzieren, allerdings müssen solche 

Mitteilungen über einen dauerhaften Datenträger erfolgen, wie z.B. E-Mail, Fax 

oder während eines Treffens erstellte Aufzeichnungen über Kundenaufträge. Ins-

besondere der Inhalt der relevanten persönlichen Gespräche darf durch die An-

fertigung schriftlicher Protokolle oder Vermerke aufgezeichnet werden. Diese Auf-

träge gelten als den telefonisch entgegengenommenen Aufträgen gleichwertig. 
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6) Die Wertpapierfirma stellt die in Einklang mit diesem Artikel gespeicher-

ten Aufzeichnungen den betreffenden Kunden auf Anfrage zur Verfügung und be-

wahrt sie fünf Jahre auf. Auf Verlangen der FMA sind Aufzeichnungen sieben Jahre 

aufzubewahren. 

7) Bei einer inländischen Zweigniederlassung einer Wertpapierfirma mit Sitz 

in einem anderen EWR-Mitgliedstaat ist die FMA für die Kontrolle der Einhaltung 

dieses Artikels in Bezug auf die von der Zweigniederlassung getätigten Geschäfte 

verantwortlich. Dies gilt unbeschadet der direkten Zugriffsmöglichkeit der zustän-

digen Behörde des Herkunftsmitgliedstaates auf die Aufzeichnungen. 

Art. 27 

Vermögensschutz 

1) Die Wertpapierfirma, die Kunden gehörende Finanzinstrumente hält, hat 

geeignete Vorkehrungen zu treffen, um deren Eigentumsrechte, insbesondere für 

den Fall der Insolvenz der Wertpapierfirma, an diesen Finanzinstrumenten zu 

schützen und zu verhindern, dass die Finanzinstrumente eines Kunden ohne des-

sen ausdrückliche Zustimmung für eigene Rechnung verwendet werden. 

2) Soweit die Wertpapierfirma Kunden gehörende Gelder hält, hat sie auch 

geeignete Vorkehrungen zu treffen, um die Rechte der Kunden zu schützen und,  

ausser im Falle von Banken oder EWR-Kreditinstituten,  zu verhindern, dass die 

Gelder der Kunden für eigene Rechnung verwendet werden.  

3) Die Wertpapierfirma darf keine Finanzsicherheiten in Form von Rechts-

übertragungen mit nicht professionellen Anlegern zur Besicherung oder Deckung 

bestehender, künftiger, tatsächlicher, möglicher oder voraussichtlicher Verpflich-

tungen der Kunden abschliessen.  
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4) Die Regierung regelt das Nähere im Hinblick auf den Schutz der Finanzin-

strumente und Gelder von Kunden mit Verordnung.  

E. Genehmigungs- und meldepflichtige Änderungen 

Art. 28 

Grundsatz 

1) Einer vorgängigen Genehmigung durch die FMA bedürfen: 

a) jede personelle Änderung der Geschäftsleitung, des Leitungsorgans sowie 

der Wechsel der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft;  

b) jede Änderung der Statuten, der Geschäftsreglemente, die den Geschäfts-

kreis, das Eigenkapital oder die Organisation betreffen, sowie jede Änderung 

des Geschäftsplans; und 

c) jede Änderung des Sitzes oder der Hauptverwaltung der Wertpapierfirma. 

2) Einer vorgängigen Meldung an die FMA bedürfen:  

a) wichtige Änderungen von Voraussetzungen nach Art. 6 Abs. 1;  

b) jede Auslagerung von kritischen und wesentlichen betrieblichen Aufgaben 

im Sinne der Delegierten Verordnung (EU) 2017/56515 sowie deren Ände-

rung; und 

c) der Beschluss über die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft. 

                                                      
15 Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 der Kommission vom 25. April 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 

2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die organisatorischen Anforderungen 
an Wertpapierfirmen und die Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit sowie in Bezug auf die Defini-
tion bestimmter Begriffe für die Zwecke der genannten Richtlinie (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 1) 
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3) Der FMA sind alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie benötigt, 

um die Änderungen nach Abs. 1 und 2 umfassend zu beurteilen und sich zu verge-

wissern, dass sämtliche Zulassungsvoraussetzungen weiterhin vorliegen. Eintra-

gungen ins Handelsregister sind in Fällen nach Abs. 1 erst nach Genehmigung 

durch die FMA zulässig. 

4) Die Wertpapierfirma hat den Wegfall einer Zulassungsvoraussetzung un-

verzüglich der FMA schriftlich zu melden. 

5) Die Regierung kann das Nähere über genehmigungs- und meldepflichtige 

Änderungen mit Verordnung regeln. 

III. Anforderungen für die Ausübung der Tätigkeit 

A. Allgemeines 

Art. 29 

Geheimhaltungspflicht 

1) Die Mitglieder der Organe der Wertpapierfirma, Investmentholdinggesell-

schaft oder gemischten Finanzholdinggesellschaft und ihre Mitarbeiter oder sonst 

für solche Unternehmen tätige Personen sind zur Geheimhaltung von Tatsachen 

verpflichtet, die ihnen auf Grund der Geschäftsverbindungen mit Kunden oder ih-

rer Tätigkeit anvertraut oder zugänglich gemacht worden sind. Die Geheimhal-

tungspflicht gilt zeitlich unbegrenzt.  

2) Vorbehalten bleiben die gesetzlichen Vorschriften über die Zeugnis- oder 

Auskunftspflicht gegenüber den Gerichten, Strafverfolgungsbehörden, der 
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Stabsstelle FIU, den anerkannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, der Siche-

rungseinrichtung nach dem Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsge-

setz und den Aufsichtsorganen. 

Art. 30 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

Eine Wertpapierfirma darf personenbezogene Daten, einschliesslich beson-

derer Kategorien personenbezogener Daten sowie personenbezogener Daten 

über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, zum Zwecke der Erbringung 

von Wertpapier- und Nebendienstleistungen und/oder der Ausübung von Anlage-

tätigkeiten unter Beachtung der Datenschutzgesetzgebung verarbeiten, soweit 

dies für die Erbringung oder Ausübung dieser Dienstleistungen und/oder Anlage-

tätigkeiten erforderlich ist. 

 

Art. 31 

Bezeichnungsschutz und Firma 

1) Bezeichnungen, die eine Tätigkeit als Wertpapierfirma vermuten lassen, 

dürfen in der Firma sowie in der Bezeichnung des Geschäftszweckes und in der 

Geschäftsreklame nur für Unternehmen verwendet werden, die eine Zulassung als 

Wertpapierfirma haben. 

2) Die Firma bedarf der Genehmigung der FMA aus aufsichtsrechtlicher 

Sicht. Sie darf nicht irreführend sein, insbesondere dürfen keine falschen Vermu-

tungen betreffend den Tätigkeitsbereich der Wertpapierfirma hervorgerufen wer-

den. 
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B. Interne Unternehmensführung, Transparenz, Behandlung von Risiken und 

Vergütung 

1. Beurteilung der Angemessenheit des internen Kapitals und interne Risikobe-

wertung 

Art. 32 

Internes Kapital und liquide Aktiva 

1) Wertpapierfirmen haben über solide, wirksame und umfassende Regelun-

gen, Strategien und Verfahren zu verfügen, mit denen sie die Höhe, die Arten und 

die Verteilung des internen Kapitals und der liquiden Aktiva kontinuierlich bewer-

ten und auf einem ausreichend hohen Stand halten können, um sich gegen tat-

sächliche oder potenzielle Risiken gegenüber anderen und dem eigenen Unter-

nehmen abzusichern. 

2) Die Regelungen, Strategien und Verfahren nach Abs. 1 sind regelmässig 

zu überprüfen und müssen mit Blick auf die Art, den Umfang und die Komplexität 

der Geschäfte der betreffenden Wertpapierfirma angemessen und verhältnismäs-

sig sein. 

3) Die FMA kann kleinen und nicht verflochtenen Wertpapierfirmen vor-

schreiben, die Anforderungen nach diesem Artikel in dem Umfang, den die FMA 

für angemessen hält, einzuhalten. 

4) Die Regierung kann das Nähere über das interne Kapital und die liquiden 

Aktiva, insbesondere die Regelungen, Strategien und Verfahren nach Abs. 1 und 

die Kriterien, nach denen diese von Wertpapierfirmen nach Abs. 3 einzuhalten 

sind, mit Verordnung regeln. 
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2. Unternehmensführung, Risikomanagement und Vergütung 

Art. 33 

Anwendungsbereich 

1) Dieser Unterabschnitt findet mit Ausnahme von Art. 37 Abs. 1 Bst. a, c 

und d sowie Abs. 2 bis 5 keine Anwendung auf kleine und nicht verflochtene 

Wertpapierfirmen. 

2) Erfüllt eine Wertpapierfirma, die zuvor nicht alle Bedingungen als keine 

kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirma erfüllt hat, diese in der Folge, so 

findet dieser Unterabschnitt mit Ausnahme von Art. 37 Abs. 1 Bst. a, c und d sowie 

Abs. 2 bis 5 auf sie nach einem Zeitraum von sechs Monaten ab dem Datum, zu 

dem alle Bedingungen erfüllt sind, keine Anwendung mehr, sofern die Wertpapier-

firma: 

a) alle Bedingungen nach Art. 12 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2033 unun-

terbrochen während dieses Zeitraums erfüllt; und 

b) die FMA entsprechend schriftlich in Kenntnis gesetzt hat. 

3) Erfüllt eine Wertpapierfirma nicht mehr alle Bedingungen als kleine und 

nicht verflochtene Wertpapierfirma, teilt sie dies der FMA unverzüglich mit. Sie 

hat innerhalb von zwölf Monaten ab der neuen Einstufung die Bestimmungen die-

ses Unterabschnitts einzuhalten. 

4) Eine Wertpapierfirma wendet die Bestimmungen nach Art. 40 auf die Ver-

gütung für erbrachte Dienstleistungen oder auf die Leistung in dem Geschäftsjahr 

an, das auf das Geschäftsjahr folgt, in dem die Einstufung nach Abs. 3 erfolgt ist. 
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5) In Fällen, in denen dieser Unterabschnitt anzuwenden ist und Art. 8 der 

Verordnung (EU) 2019/2033 über den Gruppenkapitaltest angewandt wird, gelten 

die Bestimmungen dieses Unterabschnitts für Wertpapierfirmen auf Einzelbasis. 

6) In Fällen, in denen dieser Unterabschnitt gilt und die aufsichtliche Konso-

lidierung nach Art. 7 der Verordnung (EU) 2019/2033 angewandt wird, gelten die 

Bestimmungen dieses Unterabschnitts für Wertpapierfirmen sowohl auf Einzelba-

sis als auch auf konsolidierter Basis. 

7) Abweichend von Abs. 6 findet dieser Unterabschnitt keine Anwendung 

auf Tochterunternehmen, die in eine konsolidierte Lage einbezogen sind und ihren 

Sitz in Drittstaaten haben, sofern das Mutterunternehmen im EWR der FMA ge-

genüber nachweisen kann, dass die Anwendung dieses Unterabschnitts nach den 

gesetzlichen Bestimmungen des Drittstaates, in dem diese Tochterunternehmen 

ihren Sitz haben, rechtswidrig wäre. 

Art. 34 

Interne Unternehmensführung 

1) Wertpapierfirmen haben über solide Regelungen für die Unternehmens-

führung zu verfügen, die zweckdienlich sind und der Art, dem Umfang und der 

Komplexität der ihren Geschäftsmodellen entsprechenden Risiken und ihren Ge-

schäften Rechnung tragen. Dazu zählen: 

a) eine klare Organisationsstruktur mit genau definierten, transparenten und 

widerspruchsfreien Zuständigkeiten; 

b) wirksame Verfahren zur Ermittlung, Steuerung, Überwachung und Meldung 

der Risiken, denen sie tatsächlich oder potenziell ausgesetzt sind, oder die 

sie für andere tatsächlich oder potenziell darstellen; 
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c) angemessene interne Kontrollmechanismen, einschliesslich solider Verwal-

tungs- und Rechnungslegungsverfahren; und 

d) eine geschlechtsneutrale Vergütungspolitik und -praxis, die mit einem soli-

den und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich ist.  

2) Bei der Festlegung der Regelungen nach Abs. 1 sind die Kriterien nach Art. 

36 bis 41 zu berücksichtigen. 

Art. 35  

Länderspezifische Berichterstattung 

1) Wertpapierfirmen, deren Zweigniederlassungen oder Tochterunterneh-

men ihren Sitz in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder Drittstaat haben und Fi-

nanzinstitute nach Art. 4 Abs. 1 Ziff. 26 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sind, 

haben jährlich die folgenden Angaben, aufgeschlüsselt nach EWR-Mitgliedstaaten 

und Drittstaaten, offenzulegen: 

a) die Firma, die Art der Tätigkeiten und den Standort aller Tochterunterneh-

men und Zweigniederlassungen; 

b) den Umsatz; 

c) die Anzahl der Lohn- und Gehaltsempfänger in Vollzeitäquivalenten; 

d) den Gewinn oder Verlust vor Steuern; 

e) die Steuern auf Gewinn oder Verlust; und 

f) die erhaltenen staatlichen Beihilfen. 

2) Die Angaben nach Abs. 1 sind im Einklang mit dem Wirtschaftsprüferge-

setz zu prüfen und, soweit möglich, dem Jahresbericht oder gegebenenfalls dem 

konsolidierten Jahresbericht der Wertpapierfirma beizufügen. 
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3) Die Regierung kann das Nähere über die Offenlegungspflichten, insbeson-

dere zum Inhalt und zu den Fristen, mit Verordnung regeln. 

Art. 36 

Funktion des Leitungsorgans im Risikomanagement 

1) Das Leitungsorgan der Wertpapierfirma hat die Strategien und Grunds-

ätze für die Risikobereitschaft der Wertpapierfirma sowie für die Steuerung, Über-

wachung und Minderung der Risiken, denen sie ausgesetzt ist oder sein könnte, 

einschliesslich der Risiken aus dem makroökonomischen Umfeld und ihres Ge-

schäftszyklus zu genehmigen und regelmässig zu überprüfen. 

2) Das Leitungsorgan hat der Erörterung der Aufgaben nach Abs. 1 ausrei-

chend Zeit zu widmen und ausreichend Ressourcen für die Steuerung aller wesent-

lichen Risiken, denen die Wertpapierfirma ausgesetzt ist, bereitzustellen. 

3) Wertpapierfirmen legen Berichterstattungspflichten fest, durch die dem 

Leitungsorgan alle wesentlichen Risiken und Risikomanagementgrundsätze sowie 

allfällige diesbezügliche Änderungen zur Kenntnis gebracht werden. 

4) Wertpapierfirmen, deren bilanzielle und ausserbilanzielle Vermögens-

werte in den dem jeweiligen Geschäftsjahr unmittelbar vorangegangenen vier Jah-

ren im Durchschnitt den Gegenwert von 100 Millionen Euro überschritten haben, 

müssen einen Risikoausschuss einrichten, der sich aus Mitgliedern des Leitungsor-

gans zusammensetzt. Die Mitglieder des Risikoausschusses nehmen bei der be-

treffenden Wertpapierfirma keine Führungsaufgaben wahr und besitzen für die 

vollständige Erfassung, Steuerung und Überwachung von Risikostrategie und Risi-

kobereitschaft die nötigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen. Die 
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allgemeine Verantwortung für Risikostrategien und -grundsätze bleibt beim Lei-

tungsorgan. 

5) Zu den Aufgaben des Risikoausschusses nach Abs. 4 zählen: 

a) die Beratung des Leitungsorgans zur aktuellen und künftigen Gesamtrisiko-

bereitschaft und -strategie der Wertpapierfirma; und 

b) die Unterstützung des Leitungsorgans bei der Beaufsichtigung der Umset-

zung der Risikostrategie durch die Geschäftsleitung. 

6) Das Leitungsorgan in seiner Aufsichtsfunktion und der Risikoausschuss, 

sofern ein solcher eingerichtet wurde, haben Zugang zu Informationen über die 

Risiken, denen die Wertpapierfirma ausgesetzt ist oder sein könnte. 

Art. 37 

Behandlung von Risiken 

1) Wertpapierfirmen haben über solide Strategien, Grundsätze, Verfahren 

und Systeme zu verfügen, mit denen sie folgende Aspekte ermitteln, messen, steu-

ern und überwachen können: 

a) wesentliche Ursachen und Auswirkungen von Risiken für den Kunden sowie 

alle wesentlichen Auswirkungen auf die Eigenmittel; 

b) wesentliche Ursachen und Auswirkungen von Risiken für den Markt sowie 

alle wesentlichen Auswirkungen auf die Eigenmittel; 

c) wesentliche Ursachen und Auswirkungen von Risiken für die Wertpapier-

firma, insbesondere solchen, durch die die verfügbaren Eigenmittel aufge-

braucht werden könnten; 

d) das Liquiditätsrisiko über eine geeignete Auswahl von Zeiträumen, die auch 

nur einen Geschäftstag betragen können, damit die Wertpapierfirma stets 
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über eine angemessene Menge liquider Mittel verfügt, unter anderem um 

gegen die wesentlichen Ursachen der Risiken nach Bst. a bis c vorzugehen. 

2) Die Strategien, Grundsätze, Verfahren und Systeme haben der Komplexi-

tät, dem Risikoprofil und dem Tätigkeitsbereich der Wertpapierfirma sowie der 

vom Leitungsorgan festgelegten Risikotoleranz zu entsprechen und die Bedeutung 

der Wertpapierfirma in jedem EWR-Mitgliedstaat, in dem sie tätig ist, widerzuspie-

geln. 

3) Wertpapierfirmen haben zu prüfen, ob der Abschluss einer Berufshaft-

pflichtversicherung die Minderung der Risiken gegenüber Kunden nach Abs. 1 Bst. 

a ermöglicht. 

4) Für die Zwecke von Abs. 1 Bst. a und Abs. 2 trägt die Wertpapierfirma Art. 

27 Rechnung. 

5) Für die Zwecke von Abs. 1 Bst. c zählen zu den wesentlichen Ursachen von 

Risiken für die Wertpapierfirmen: 

a) wesentliche Änderungen beim Buchwert der Vermögenswerte, einschliess-

lich aller Forderungen an vertraglich gebundene Vermittler; 

b) Ausfälle von Kunden oder Gegenparteien; 

c) Positionen in Finanzinstrumenten, Fremdwährungen und Waren; sowie 

d) Verpflichtungen gegenüber Altersversorgungssystemen mit im Voraus fest-

gelegten Leistungen. 

6) Wertpapierfirmen haben allen wesentlichen Auswirkungen auf die Eigen-

mittel gebührend Rechnung zu tragen, soweit solche Risiken nicht angemessen 
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durch die nach Art. 11 der Verordnung (EU) 2019/2033 berechneten Eigenmittel-

anforderungen erfasst werden. 

7) Sie tragen im Falle einer notwendigen Abwicklung oder Einstellung ihrer 

Tätigkeiten unter Berücksichtigung der Tragfähigkeit und Nachhaltigkeit ihrer Ge-

schäftsmodelle und -strategien den Erfordernissen und dem Mittelbedarf, die mit 

Blick auf den Zeitplan und die Erhaltung der Eigenmittel und der liquiden Mittel 

während des gesamten Prozesses des Marktaustritts zu erwarten sind, gebührend 

Rechnung. 

Art. 38 

Vergütungspolitik 

1) Wertpapierfirmen wenden bei der Festlegung und Anwendung der Ver-

gütungspolitik für die einzelnen Mitarbeiterkategorien, einschliesslich Geschäfts-

leitung, Mitarbeiter, die hohe Risikopositionen eingehen können (Risikoträger), 

Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und aller Mitarbeiter, deren Gesamtvergütung 

mindestens der niedrigsten Einkommensstufe der Geschäftsleitung und der Risi-

koträger entspricht und deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risi-

koprofil der Wertpapierfirma oder der von ihr verwalteten Vermögenswerte aus-

wirkt, die nachstehenden Grundsätze an: 

a) Die Vergütungspolitik ist klar dokumentiert und an die Grösse, die interne 

Organisation und die Art sowie den Umfang und die Komplexität der Ge-

schäftstätigkeit der Wertpapierfirma angepasst. 

b) Die Vergütungspolitik ist geschlechtsneutral. 

c) Die Vergütungspolitik ist mit einem soliden und wirksamen Risikomanage-

ment vereinbar und diesem förderlich. 
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d) Die Vergütungspolitik steht im Einklang mit der Geschäftsstrategie und den 

Zielen der Wertpapierfirma und berücksichtigt auch langfristige Effekte der 

Anlageentscheidungen. 

e) Die Vergütungspolitik umfasst Massnahmen zur Vermeidung von Interes-

senkonflikten, fördert ein verantwortungsvolles unternehmerisches Han-

deln, schärft das Risikobewusstsein und fördert ein umsichtiges Risikover-

halten. 

f) Das Leitungsorgan der Wertpapierfirma beschliesst in seiner Aufsichtsfunk-

tion die Vergütungspolitik, überprüft diese regelmässig und ist allgemein für 

die Überwachung ihrer Umsetzung verantwortlich. 

g) Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird im Rahmen einer zentralen und 

unabhängigen internen Überprüfung durch Kontrollbeauftragte mindestens 

einmal jährlich geprüft. 

h) Mitarbeiter mit Kontrollaufgaben sind von den Abteilungen, die sie überwa-

chen, unabhängig, verfügen über ausreichende Autorität und werden unab-

hängig vom Ergebnis der von ihnen überwachten Abteilungen danach ver-

gütet, inwieweit die mit ihren Aufgaben verbundenen Ziele erreicht werden. 

i) Die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung in den Abteilungen Risi-

komanagement und Compliance wird unmittelbar vom Vergütungsaus-

schuss nach Art. 41 oder, sofern ein solcher nicht eingesetzt wurde, vom Lei-

tungsorgan in seiner Aufsichtsfunktion überwacht. 

k) Die Vergütungspolitik unterscheidet deutlich unter Berücksichtigung der na-

tionalen Regeln für die Festlegung der Löhne und Gehälter zwischen den Kri-

terien, die zur Festlegung der folgenden Aspekte herangezogen werden: 

1. der festen Grundvergütung, die hauptsächlich die einschlägige Berufs-

erfahrung und die organisatorische Verantwortung im Unternehmen 
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widerspiegelt, wie sie als Teil des Arbeitsvertrags in der Tätigkeitsbe-

schreibung des Mitarbeiters festgelegt ist; 

2. der variablen Vergütung, die eine nachhaltige und risikobereinigte 

Leistung des Mitarbeiters sowie die Leistungen widerspiegelt, die über 

die Tätigkeitsbeschreibung des Mitarbeiters hinausgehen. 

l) Der Anteil des festen Bestandteils an der Gesamtvergütung ist ausreichend 

hoch, sodass eine flexible Politik bezüglich der variablen Komponente unein-

geschränkt möglich ist und auch ganz auf die Zahlung einer variablen Kom-

ponente verzichtet werden kann. 

2) Für die Zwecke nach Abs. 1 Bst. l legen Wertpapierfirmen für das Verhält-

nis zwischen dem variablen und dem festen Bestandteil der Gesamtvergütung un-

ter Berücksichtigung der Geschäftstätigkeit der Wertpapierfirma und der damit 

einhergehenden Risiken sowie der Auswirkungen, die die einzelnen Mitarbeiter-

kategorien nach Abs. 1 auf das Risikoprofil dieser Wertpapierfirma haben, ange-

messene Werte fest. 

3) Wertpapierfirmen haben die Grundsätze nach Abs. 1 unter Berücksichti-

gung ihrer Grösse und internen Organisation sowie der Art, dem Umfang und der 

Komplexität ihrer Tätigkeiten festzulegen und anzuwenden. 

4) Die Regierung kann das Nähere über die Vergütungspolitik, insbesondere 

das angemessene Verhältnis zwischen dem variablen und festen Bestandteil der 

Gesamtvergütung nach Abs. 2, mit Verordnung regeln. 
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Art. 39 

Wertpapierfirmen, denen eine ausserordentliche finanzielle Unterstützung aus 

öffentlichen Mitteln gewährt wird 

Kommt eine Wertpapierfirma in den Genuss ausserordentlicher finanzieller 

Unterstützung aus öffentlichen Mitteln nach Art. 3 Abs. 1 Ziff. 16 des Sanierungs- 

und Abwicklungsgesetzes, finden zusätzlich zu Art. 38 folgende Grundsätze An-

wendung: 

a) Die Wertpapierfirma gewährt den Mitgliedern der Geschäftsleitung und des 

Leitungsorgans keine variable Vergütung. 

b) Sofern eine variable Vergütung für andere Mitarbeiter als die Mitglieder der 

Geschäftsleitung oder des Leitungsorgans nicht mit der Erhaltung einer soli-

den Kapitalbasis der Wertpapierfirma und einer frühzeitigen Einstellung der 

ausserordentlichen finanziellen Unterstützung aus öffentlichen Mitteln zu 

vereinbaren ist, ist die Vergütung auf einen prozentualen Anteil der Netto-

einkünfte begrenzt. 

Art. 40 

Variable Vergütung 

1) Jede variable Vergütung, die eine Wertpapierfirma den Mitarbeiterkate-

gorien nach Art. 38 Abs. 1 gewährt und auszahlt, erfüllt alle folgenden Anforde-

rungen in einer Art und einem Ausmass, die ihrer Grösse, ihrer internen Organisa-

tion sowie der Art, dem Umfang und der Komplexität ihrer Tätigkeiten nach ange-

messen sind: 

a) Bei leistungsabhängiger variabler Vergütung liegt der variablen Vergütung 

insgesamt eine Bewertung sowohl der Leistung der betreffenden Person, 
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ihrer Abteilung als auch des Gesamtergebnisses der Wertpapierfirma zu-

grunde. 

b) Bei der Bewertung der individuellen Leistung werden sowohl finanzielle als 

auch nicht-finanzielle Kriterien berücksichtigt. 

c) Die Leistungsbeurteilung nach Bst. a bezieht sich auf einen mehrjährigen 

Zeitraum und trägt dem Geschäftszyklus der Wertpapierfirma und ihren Ge-

schäftsrisiken Rechnung. 

d) Die variable Vergütung wirkt sich nicht auf die Fähigkeit der Wertpapierfirma 

aus, eine solide Kapitalbasis zu gewährleisten. 

e) Es gibt keine garantierte variable Vergütung ausser für neue Mitarbeiter im 

ersten Jahr der Beschäftigung und sofern die Wertpapierfirma über eine 

starke Kapitalbasis verfügt. 

f) Zahlungen im Zusammenhang mit der vorzeitigen Beendigung eines Arbeits-

vertrags tragen der Leistung des Mitarbeiters im Zeitverlauf Rechnung und 

dürfen mangelnde Leistung oder Fehlverhalten nicht belohnen. 

g) Vergütungspakete im Zusammenhang mit Ausgleichs- oder Abfindungszah-

lungen aus Verträgen in früheren Beschäftigungsverhältnissen müssen mit 

den langfristigen Interessen der Wertpapierfirma im Einklang stehen. 

h) Die Leistungsmessung, anhand deren die Pools der variablen Vergütung be-

rechnet werden, trägt allen Arten von laufenden und künftigen Risiken, den 

Kapitalkosten und der nach der Verordnung (EU) 2019/2033 erforderlichen 

Liquidität Rechnung. 

i) Bei der Allokation der variablen Vergütungskomponenten innerhalb der 

Wertpapierfirma wird ebenfalls allen Arten laufender und künftiger Risiken 

Rechnung getragen. 
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k) Mindestens 50 % der variablen Vergütung bestehen aus folgenden Instru-

menten: 

1. Anteilen bzw. einer je nach Rechtsform der betreffenden Wertpapier-

firma gleichwertigen Beteiligung; 

2. an Anteile geknüpften Instrumenten bzw. je nach Rechtsform der be-

treffenden Wertpapierfirma gleichwertigen nicht liquiditätswirksa-

men Instrumenten; 

3. Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals oder des Ergänzungskapi-

tals oder anderen Instrumenten, die vollständig in Instrumente des 

harten Kernkapitals umgewandelt oder abgeschrieben werden können 

und die die Bonität der Wertpapierfirma unter der Annahme der Un-

ternehmensfortführung angemessen widerspiegeln; 

4. unbaren Zahlungsinstrumenten, die die Instrumente der verwalteten 

Portfolios widerspiegeln. 

l) Abweichend von Bst. k kann die FMA billigen, dass in Wertpapierfirmen, die 

keine der dort genannten Instrumente begeben, alternative Regelungen mit 

denselben Zielen gelten. 

m) Je nach Geschäftszyklus und Art der Geschäftstätigkeit der Wertpapierfirma 

und der damit verbundenen Risiken sowie der Tätigkeiten des betreffenden 

Mitarbeiters wird mindestens 40 % der variablen Vergütung je nach Sachlage 

für drei bis fünf Jahre zurückbehalten; bei einer besonders hohen variablen 

Vergütung wird mindestens 60 % des Betrags der variablen Vergütung zu-

rückbehalten. 

n) Bei einem schwachen oder negativen Finanzergebnis der Wertpapierfirma 

werden bis zu 100 % der variablen Vergütung abgesenkt, einschliesslich 

durch Malus- oder Rückforderungsvereinbarungen, die von den 
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Wertpapierfirmen festgelegten Kriterien genügen und insbesondere Situati-

onen abdecken, in denen die betreffende Person: 

1. an einem Verhalten, das für die Wertpapierfirma zu erheblichen Ver-

lusten geführt hat, beteiligt oder dafür verantwortlich war; 

2. bezogen auf die fachliche Qualifikation und Zuverlässigkeit als nicht 

mehr geeignet gilt. 

o) Die freiwilligen Rentenleistungen müssen mit der Geschäftsstrategie, den 

Zielen, den Werten und den langfristigen Interessen der Wertpapierfirma in 

Einklang stehen. 

2) Personen nach Art. 38 Abs. 1 dürfen keine persönlichen Absicherungsstra-

tegien oder vergütungs- und haftungsbezogene Versicherungen einsetzen, um die 

Vergütungsgrundsätze nach Abs. 1 zu unterlaufen. 

3) Die variable Vergütung wird nicht anhand von Finanzinstrumenten oder 

Verfahren ausgezahlt, die eine Umgehung der Anforderungen dieses Gesetzes so-

wie die Verordnung (EU) 2019/2033 erleichtern. 

4) Für die Zwecke von Abs. 1 Bst. k werden die darin genannten Instrumente 

für angemessene Zeit einbehalten, um die Anreize der Person nach den längerfris-

tigen Interessen der Wertpapierfirma, ihrer Gläubiger und Kunden auszurichten. 

Gegebenenfalls kann die FMA Art und Ausgestaltung dieser Instrumente ein-

schränken oder die Nutzung bestimmter Instrumente für die variable Vergütung 

untersagen. 

5) Für die Zwecke von Abs. 1 Bst. m wird der Anspruch auf die Zurückbehal-

tung der variablen Vergütung anteilig erworben. 
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6) Verlässt ein Mitarbeiter die Wertpapierfirma vor dem Ruhestandsalter, 

werden für die Zwecke von Abs. 1 Bst. o freiwillige Altersversorgungsleistungen 

von der Wertpapierfirma für die Dauer von fünf Jahren in Form der Instrumente 

nach Abs. 1 Bst. k gehalten. Erreicht ein Mitarbeiter das Ruhestandsalter und geht 

in den Ruhestand, werden ihm die freiwilligen Altersversorgungsleistungen vorbe-

haltlich einer fünfjährigen Sperrfrist in Form der Instrumente nach Abs. 1 Bst. k 

ausgezahlt. 

7) Abs. 1 Bst. k und m sowie Abs. 6 gelten nicht für: 

a) Wertpapierfirmen, deren bilanzielle und ausserbilanzielle Vermögenswerte 

in den dem jeweiligen Geschäftsjahr unmittelbar vorangegangenen vier Jah-

ren im Durchschnitt den Gegenwert von 100 Millionen Euro nicht überschrit-

ten haben; und 

b) Personen, deren jährliche variable Vergütung nicht über den Gegenwert von 

50 000 Euro hinausgeht und nicht mehr als ein Viertel der jährlichen Gesamt-

vergütung der betreffenden Person darstellt. 

8) Abweichend von Abs. 7 Bst. a kann die FMA unter Berücksichtigung der 

Art und des Umfangs der Tätigkeiten der Wertpapierfirma, ihrer internen Organi-

sation und gegebenenfalls der Eigenschaften der Gruppe, der sie angehört, den 

darin genannten Schwellenwert auf Antrag bis zu einem Gegenwert von 300 Mil-

lionen Euro heraufsetzen, sofern: 

a) die Wertpapierfirma nach dem Gesamtwert der Vermögenswerte nicht zu 

den drei grössten Wertpapierfirmen in Liechtenstein zählt; 

b) die Wertpapierfirma keinen Anforderungen oder vereinfachten Anforderun-

gen in Bezug auf die Sanierungs- und Abwicklungsplanung nach Art. 5 des 

Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes unterliegt; 
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c) der Umfang der bilanz- und ausserbilanzmässigen Handelsbuchtätigkeit der 

Wertpapierfirma nicht mehr als der Gegenwert von 150 Millionen Euro be-

trägt; 

d) der Umfang der bilanziellen und ausserbilanziellen Geschäfte der Wertpa-

pierfirma mit Derivaten nicht mehr als der Gegenwert von 100 Millionen 

Euro beträgt. 

9) Wertpapierfirmen, die die Kriterien nach Abs. 7 Bst. a nicht erfüllen, legen 

nach Art. 46 der Verordnung (EU) 2019/2033 Folgendes in Bezug auf jedes Unter-

nehmen, dessen Aktien mit Stimmrechten zum Handel an einem geregelten Markt 

zugelassen sind und der Stimmrechtsanteil mehr als 5 % aller mit den vom betref-

fenden Unternehmen emittierten Aktien beträgt, offen: 

a) den Anteil der mit den von ihnen direkt oder indirekt gehaltenen Aktien ver-

bundenen Stimmrechte, aufgeschlüsselt nach EWR-Mitgliedstaaten und 

Sektoren; 

b) eine vollständige Beschreibung ihres Wahlverhaltens in den allgemeinen 

Hauptversammlungen der Unternehmen, deren Aktien sie halten, eine Er-

läuterung der Abstimmungen und den Anteil der vom Verwaltungs- oder Lei-

tungsorgan des Unternehmens vorgelegten Vorschläge, denen sie zuge-

stimmt haben; 

c) eine Erläuterung ihres Rückgriffs auf Stimmrechtsberater; und 

d) die Abstimmungsleitlinien für die Unternehmen, deren Aktien sie halten. 

10) Die Offenlegungspflicht nach Abs. 9 Bst. b gilt nicht, wenn nach den ver-

traglichen Vereinbarungen aller Aktionäre, die von der Wertpapierfirma in der Ak-

tionärsversammlung vertreten werden, die Wertpapierfirma nicht ermächtigt ist, 

im Namen der Aktionäre abzustimmen, es sei denn, diese haben ausdrückliche 
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Abstimmungsanweisungen erteilt, nachdem sie die Tagesordnung der Versamm-

lung erhalten haben.  

11) Die Stimmrechte nach Abs. 9 werden ausgehend von der Gesamtzahl der 

mit Stimmrechten verbundenen Aktien berechnet, auch wenn die Ausübung die-

ser Stimmrechte ausgesetzt ist. 

Art. 41 

Vergütungsausschuss 

1) Wertpapierfirmen, die die Kriterien nach Art. 40 Abs. 7 Bst. a nicht erfül-

len, haben einen Vergütungsausschuss einzurichten. Dieser muss eine ausgewo-

gene Zusammensetzung aus Frauen und Männern aufweisen und die Vergütungs-

politik und -praxis sowie die für das Risiko-, Kapital- und Liquiditätsmanagement 

geschaffenen Anreize sachkundig und unabhängig bewerten. Der Vergütungsaus-

schuss kann auf Gruppenebene eingerichtet werden. 

2) Der Vergütungsausschuss ist für die Ausarbeitung von Beschlüssen betref-

fend die Vergütung, einschliesslich solcher, die sich auf Risiko und Risikomanage-

ment der betreffenden Wertpapierfirma auswirken und die vom Leitungsorgan zu 

fassen sind, zuständig. Der Vorsitzende des Vergütungsausschusses und dessen 

Mitglieder sind Mitglieder des Leitungsorgans, die in der betreffenden Wertpa-

pierfirma keine Führungsaufgaben wahrnehmen. 

3) Bei der Vorbereitung der Beschlüsse nach Abs. 2 trägt der Vergütungsaus-

schuss dem öffentlichen Interesse und den langfristigen Interessen der Gesell-

schafter, Anleger und sonstigen Interessenträger der Wertpapierfirma Rechnung. 
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Art. 42 

Überwachung der Vergütungspolitik 

1) Wertpapierfirmen haben der FMA einmal jährlich die nach Art. 51 Abs. 1 

Bst. c und d der Verordnung (EU) 2019/2033 offengelegten Informationen sowie 

die von den Wertpapierfirmen zum Einkommensgefälle zwischen Frauen und 

Männern gelieferten Informationen zu melden. Die FMA nutzt diese, um Vergü-

tungstrends und -praxis zu vergleichen. 

2) Wertpapierfirmen melden der FMA einmal jährlich Informationen über 

die Anzahl der natürlichen Personen, die in den einzelnen Wertpapierfirmen eine 

Vergütung ab einem Gegenwert von 1 Million Euro pro Geschäftsjahr, aufgeschlüs-

selt nach Vergütungsstufen von 1 Million Euro, beziehen, einschliesslich Angaben 

zu deren Aufgabenbereichen, dem betreffenden Geschäftsbereich und den we-

sentlichen Gehaltsbestandteilen, Bonuszahlungen, langfristigen Prämien und Al-

tersvorsorgebeiträgen. 

3) Die FMA kann von Wertpapierfirmen Informationen zur Höhe der Ge-

samtvergütung einzelner Mitglieder des Leitungsorgans oder der Geschäftsleitung 

verlangen. 

4) Sie leitet die Informationen nach Abs. 1 bis 3 an die EBA weiter. 

5) Die Regierung kann das Nähere über die Meldepflicht, insbesondere zum 

Inhalt und zu den Fristen, mit Verordnung regeln. 
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C. Rechnungslegung und Berichterstattung 

Art. 43 

Rechnungslegung und periodische Berichte 

1) Wertpapierfirmen haben die für diese geltenden Rechnungslegungsvor-

schriften des 20. Titels des Personen- und Gesellschaftsrechts, ausgenommen Art. 

1068 Abs. 4 des genannten Gesetzes, einzuhalten.  

2) Sie haben auf Verlangen der FMA spätestens vier Monate nach Ablauf des 

Geschäftsjahres einen Geschäftsbericht, im Fall einer aufsichtsrechtlichen Konso-

lidierung nach Art. 7 der Verordnung (EU) 2019/2033 einen konsolidierten Ge-

schäftsbericht, zu erstellen und bei der FMA einzureichen.  

3) Sie sind verpflichtet, der FMA periodisch weitere Berichte zu statistischen 

und aufsichtsrechtlichen Zwecken zu erstatten. 

4) Die Regierung kann das Nähere über die Rechnungslegung und periodi-

schen Berichte, insbesondere die Periodizität und den Inhalt der Berichte, mit Ver-

ordnung regeln.  

Art. 44 

Verpflichtung zur externen Revision 

1) Wertpapierfirmen haben ihre Geschäftstätigkeit jedes Jahr durch eine von 

ihnen unabhängige und von der FMA nach Art. 50 anerkannte Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft prüfen zu lassen. 

2) Wertpapierfirmen haben der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft jederzeit 

Einsicht in die Unterlagen der Gesellschaft, insbesondere in die Bücher, Belege, 
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Wertpapierdienstleistungsaufträge, Geschäftskorrespondenz und die Protokolle 

des Leitungsorgans und der Geschäftsleitung, zu gewähren sowie alle Auskünfte 

zu erteilen, die zur Erfüllung der Prüfungspflicht erforderlich sind. 

IV. Verhältnis zum Europäischen Wirtschaftsraum und zu Drittstaaten 

A. Europäischer Wirtschaftsraum 

Art. 45 

Freier Dienstleistungsverkehr liechtensteinischer Wertpapierfirmen 

1) Wertpapierfirmen mit Sitz in Liechtenstein können die von ihrer Zulassung 

umfassten Wertpapierdienstleistungen und/oder Anlagetätigkeiten in anderen 

EWR-Mitgliedstaaten im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs erbringen 

bzw. ausüben. Nebendienstleistungen dürfen nur in Verbindung mit einer Wert-

papierdienstleistung und/oder Anlagetätigkeit erbracht werden. 

2) Wertpapierfirmen haben vor der erstmaligen Aufnahme oder vor jeder 

Änderung der Tätigkeiten nach Abs. 1 der FMA folgende Angaben zu übermitteln: 

a) den EWR-Mitgliedstaat, in dem sie beabsichtigen, ihre Tätigkeit auszuüben; 

b) einen Geschäftsplan mit Angaben zu den beabsichtigten Tätigkeiten; 

c) den Namen und die Anschrift des gegebenenfalls für die Erfüllung der Tätig-

keiten herangezogenen vertraglich gebundenen Vermittlers mit Sitz in Liech-

tenstein. 

3) Die FMA leitet der zuständigen Behörde des Aufnahmemitgliedstaates die 

Angaben nach Abs. 2 innerhalb eines Monats nach deren Eingang weiter. Die 
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Wertpapierfirma bzw. der herangezogene vertraglich gebundene Vermittler ist 

danach berechtigt, ihre bzw. seine Wertpapierdienstleistungen und/oder Anlage-

tätigkeiten im anderen EWR-Mitgliedstaat zu erbringen bzw. auszuüben. 

4) Bei einer Änderung der nach Abs. 2 übermittelten Angaben, teilt die Wert-

papierfirma der FMA diese Änderung mindestens einen Monat vor Durchführung 

der Änderung schriftlich mit. Die FMA setzt die zuständige Behörde des Aufnah-

memitgliedstaates davon in Kenntnis. 

5) Beabsichtigt eine Wertpapierfirma, die einen MTF oder OTF betreibt, in 

einem anderen EWR-Mitgliedstaat geeignete Systeme bereitzustellen, um Fern-

mitgliedern oder -teilnehmern in Liechtenstein den Zugang zu sowie den Handel 

an ihren Märkten zu erleichtern, hat sie der FMA mitzuteilen, in welchem EWR-

Mitgliedstaat sie derartige Systeme bereitzustellen beabsichtigt. Die FMA über-

mittelt diese Angaben innerhalb eines Monats an die zuständigen Behörden des 

Aufnahmemitgliedstaates. Sie übermittelt zudem auf deren Ersuchen unverzüglich 

die Namen der Fernmitglieder oder -teilnehmer an diesen Systemen.  

Art. 46  

Freier Dienstleistungsverkehr von Wertpapierfirmen mit Sitz in einem anderen 

EWR-Mitgliedstaat 

1) Wertpapierfirmen mit Sitz in einem anderen EWR-Mitgliedstaat dürfen im 

Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs Wertpapierdienstleistungen und/oder 

Anlagetätigkeiten erbringen bzw. ausüben, sofern sie dazu in ihrem Herkunftsmit-

gliedstaat zugelassen sind. Nebendienstleistungen dürfen nur in Verbindung mit 

einer Wertpapierdienstleistung und/oder Anlagetätigkeit erbracht werden.  
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2) Nach Eingang der Mitteilung im Sinne von Art. 45 Abs. 3 von der zustän-

digen Behörde im Herkunftsmitgliedstaat mit allen Angaben im Sinne von Art. 45 

Abs. 2 bei der FMA, können die Wertpapierfirmen bzw. die gegebenenfalls heran-

gezogenen vertraglich gebundenen Vermittler die Tätigkeiten nach Abs. 1 in Liech-

tenstein erbringen bzw. ausüben. Die FMA veröffentlicht die Namen und Anschrif-

ten der herangezogenen vertraglich gebundenen Vermittler in dem von ihr geführ-

ten Register.  

3) Wertpapierfirmen mit Sitz in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, die einen 

MTF und OTF betreiben, können ohne weitere rechtliche oder verwaltungstechni-

sche Auflagen in Liechtenstein geeignete Systeme bereitstellen, um Fernmitglie-

dern oder -teilnehmern im Inland den Zugang zu sowie den Handel an diesen 

Märkten zu erleichtern. Die FMA kann die zuständigen Behörden des Herkunfts-

mitgliedstaats ersuchen, die Namen der Fernmitglieder oder -teilnehmer an die-

sen Systemen unverzüglich zu übermitteln.                                

4) Die FMA teilt den Wertpapierfirmen die Bedingungen, einschliesslich all-

fälliger Wohlverhaltensregeln, mit, die für die Ausübung der Tätigkeit aus Gründen 

des Allgemeininteresses in Liechtenstein zu beachten sind. 

Art. 47 

Errichtung einer Zweigniederlassung in einem anderen EWR-Mitgliedstaat 

1) Wertpapierfirmen mit Sitz in Liechtenstein können die von ihrer Zulassung 

umfassten Wertpapierdienstleistungen und/oder Anlagetätigkeiten in anderen 

EWR-Mitgliedstaaten im Rahmen der Niederlassungsfreiheit, sei es durch die Er-

richtung einer Zweigniederlassung oder durch Heranziehung eines vertraglich ge-

bundenen Vermittlers mit Sitz in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, erbringen 
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bzw. ausüben. Nebendienstleistungen dürfen nur in Verbindung mit einer Wert-

papierdienstleistung und/oder Anlagetätigkeit erbracht werden. 

2) Wertpapierfirmen haben vor der Errichtung einer Zweigniederlassung o-

der vor Heranziehung eines vertraglich gebundenen Vermittlers mit Sitz in einem 

anderen EWR-Mitgliedstaat, in dem sie keine Zweigniederlassung errichtet haben, 

der FMA folgende Angaben zu übermitteln: 

a) den EWR-Mitgliedstaat, in dem die Zweigniederlassung errichtet werden soll 

oder in dem der herangezogene vertraglich gebundene Vermittler niederge-

lassen ist; 

b) einen Geschäftsplan mit Angaben zu den beabsichtigten Tätigkeiten; 

c) gegebenenfalls die Organisationsstruktur der Zweigniederlassung, ein-

schliesslich Erläuterungen und Angabe, ob beabsichtigt ist, dass die Zweig-

niederlassung einen vertraglich gebundenen Vermittler heranzieht, sowie 

den Namen dieses vertraglich gebundenen Vermittlers; 

d) soweit keine Zweigniederlassung errichtet und kein vertraglich gebundener 

Vermittler herangezogen wird, eine Beschreibung des beabsichtigten Einsat-

zes dieses Vermittlers und der Organisationsstruktur, einschliesslich Be-

richtslinien, aus denen hervorgeht, wie der Vermittler in die Unternehmens-

struktur der Wertpapierfirma eingeordnet ist; 

e) die Anschrift, unter der im Aufnahmemitgliedstaat Unterlagen angefordert 

werden können; 

f) die Namen der verantwortlichen Geschäftsführer der Zweigniederlassung o-

der des vertraglich gebundenen Vermittlers. 

3) Zieht eine Wertpapierfirma einen vertraglich gebundenen Vermittler 

heran, der in einem anderen EWR-Mitgliedstaat ansässig ist, wird dieser der 
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Zweigniederlassung, sofern eine solche errichtet wurde, gleichgestellt und unter-

liegt in jedem Fall den für die Zweigniederlassung geltenden Bestimmungen der 

Richtlinie 2014/65/EU. 

4) Die FMA übermittelt die Angaben innerhalb von drei Monaten nach deren 

Eingang der zuständigen Behörde im Aufnahmemitgliedstaat, sofern sie in Anbe-

tracht der geplanten Tätigkeiten keinen Grund hat, die Angemessenheit der Ver-

waltungsstrukturen oder der Finanzlage der Wertpapierfirma anzuzweifeln. Sie 

teilt die Übermittlung der betreffenden Wertpapierfirma mit. 

5) Zusätzlich zu den Angaben nach Abs. 2 übermittelt die FMA der zuständi-

gen Behörde des Aufnahmemitgliedstaates die genauen Angaben sowie jegliche 

Änderungen dieser Angaben zu dem anerkannten Anlegerentschädigungssystem, 

dem die Wertpapierfirma angeschlossen ist. 

6) Verweigert die FMA die Übermittlung der Angaben an die zuständige Be-

hörde des Aufnahmemitgliedstaates, nennt sie der betroffenen Wertpapierfirma 

innerhalb von drei Monaten nach Eingang sämtlicher Angaben die Gründe dafür. 

7) Bei einer Änderung der nach Abs. 2 übermittelten Angaben teilt die Wert-

papierfirma der FMA diese Änderung mindestens einen Monat vor deren Durch-

führung schriftlich mit. Die FMA setzt die zuständige Behörde des Aufnahmemit-

gliedstaats davon in Kenntnis. 

Art. 48 

Errichtung einer inländischen Zweigniederlassung durch eine Wertpapierfirma 

mit Sitz in einem anderen EWR-Mitgliedstaat 

1) Wertpapierfirmen mit Sitz in einem anderen EWR-Mitgliedstaat dürfen im 

Rahmen der Niederlassungsfreiheit, sei es durch Errichtung einer 
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Zweigniederlassung oder durch Heranziehung eines vertraglich gebundenen Ver-

mittlers, der in einem anderen EWR-Mitgliedstaat ansässig ist, die von ihrer Zulas-

sung umfassten Wertpapierdienstleistungen und/oder Anlagetätigkeiten in Liech-

tenstein erbringen bzw. ausüben. Nebendienstleistungen dürfen nur in Verbin-

dung mit einer Wertpapierdienstleistung und/oder Anlagetätigkeit erbracht wer-

den.  

2) Nach Eingang einer Mitteilung der FMA oder bei deren Nichtäusserung 

nach Ablauf einer Frist von zwei Monaten nach Weiterleitung der Mitteilung im 

Sinne von Art. 47 Abs. 4 von der zuständigen Behörde im Herkunftsmitgliedstaat 

mit allen Angaben im Sinne von Art. 47 Abs. 2 und 5 an die FMA, kann die Zweig-

niederlassung errichtet werden und ihre Tätigkeit aufnehmen oder über einen 

herangezogenen vertraglich gebundenen Vermittler tätig werden. Die FMA veröf-

fentlicht die Namen und Anschriften der vertraglich gebundenen Vermittler in 

dem von ihr geführten Register.   

3) Zweigniederlassungen nach Abs. 1 haben bei der Erbringung ihrer Leistun-

gen in Liechtenstein die Vorschriften nach Art. 6 bis 18 und 20 bis 23 des Wertpa-

pierdienstleistungsgesetzes und nach Art. 14 bis 26 der Verordnung (EU) Nr. 

600/2014 einzuhalten. Die Einhaltung der genannten Vorschriften ist jährlich 

durch eine anerkannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nach Art. 50 prüfen zu las-

sen und der entsprechende Bericht bei der FMA einzureichen.  

4) Die FMA hat das Recht, die von der Zweigniederlassung in Liechtenstein 

getroffenen Vorkehrungen zu überprüfen und Änderungen zu verlangen, die zwin-

gend notwendig sind, um der FMA zu ermöglichen, die Einhaltung der Vorschriften 

nach Abs. 3 in Bezug auf die Dienstleistungen und/oder Aktivitäten der Zweignie-

derlassung in Liechtenstein zu überwachen.  
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5) Die FMA hat zu gewährleisten, dass die zuständige Behörde des Her-

kunftsmitgliedstaates der Wertpapierfirma, die in Liechtenstein eine Zweignieder-

lassung errichtet hat, in Wahrnehmung ihrer Pflichten und nach Unterrichtung der 

FMA vor Ort Ermittlungen in dieser Zweigniederlassung vornehmen kann.  

6) Die FMA kann für statistische Zwecke verlangen, dass Wertpapierfirmen 

nach Abs. 1 ihr in regelmässigen Abständen über ihre Tätigkeiten Bericht erstat-

ten.  

7) Unbeschadet der Abs. 4 und 6 kann die FMA von Zweigniederlassungen 

nach Abs. 1 die Angaben verlangen, die zur Kontrolle der Einhaltung der Vorschrif-

ten nach Abs. 3 notwendig sind. Angaben, die über die Anforderung an in Liech-

tenstein zugelassene Wertpapierfirmen hinausgehen, dürfen nicht verlangt wer-

den. 

8) Abs. 2 bis 7 gelten sinngemäss für Wertpapierfirmen nach Abs. 1, die zur 

Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und/oder Ausübung von Anlagetätig-

keiten vertraglich gebundene Vermittler heranziehen, die ihren Sitz in Liechten-

stein haben.  

9) Die Regierung kann das Nähere mit Verordnung regeln. 
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B. Drittstaaten  

Art. 49 

Erbringung von Dienstleistungen durch Wertpapierfirmen mit Sitz in Liechtenstein 

in einem Drittstaat bzw. durch Wertpapierfirmen mit Sitz in einem Drittstaat in 

Liechtenstein  

1) Wertpapierfirmen mit Sitz in Liechtenstein, denen eine Zulassung nach 

diesem Gesetz erteilt wurde, haben - sofern sie beabsichtigen, im Drittstaat aktiv 

Kunden zu akquirieren - vor Aufnahme ihrer Tätigkeit der FMA nachzuweisen, dass 

sie über eine entsprechende Zulassung des betreffenden Staates verfügen oder 

dort keiner Zulassungspflicht unterliegen. Im Übrigen richtet sich die Erbringung 

von Wertpapierdienstleistungen und/oder Anlagetätigkeiten nach den im betref-

fenden Staat geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften. 

2) Wertpapierfirmen mit Sitz in einem Drittstaat können in Liechtenstein für 

Kleinanleger oder professionelle Kunden nach Anhang 2 Abschnitt B ohne Zulas-

sung nach Art. 5 Wertpapierdienstleistungen und/oder Anlagetätigkeiten erbrin-

gen bzw. ausüben sowie damit in direktem Zusammenhang stehende Beziehungen 

unterhalten, soweit diese liechtensteinische Kleinanleger oder professionellen 

Kunden die Dienstleistungen ausschliesslich in Eigeninitiative veranlassen. 

3) Wenn sich Wertpapierfirmen mit Sitz in einem Drittstaat, auch über ein 

Unternehmen, das in ihrem Namen handelt oder enge Verbindungen zu diesen 

Wertpapierfirmen hat, oder eine andere im Namen dieses Unternehmens han-

delnde Person, aktiv um Kunden oder potenzielle Kunden nach Abs. 2 in Liechten-

stein bemühen, wird dies nicht als ein Dienst angesehen, der auf eigene aus-

schliessliche Veranlassung des Kunden erbracht wird; dies gilt unbeschadet von 

gruppeninternen Beziehungen. 
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4) Die Initiative eines Kunden nach Abs. 2 berechtigt eine Wertpapierfirma 

mit Sitz im Drittstaat nicht, neue Kategorien von Anlageprodukten oder Wertpa-

pierdienstleistungen diesem Kunden zu vermarkten. 

V. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bzw. Wirtschaftsprüfer 

Art. 50 

Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

1) Jede Wertpapierfirma hat eine von ihr unabhängige und von der FMA an-

erkannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu bestellen. 

2) Die Anerkennung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird von der 

FMA erteilt, wenn sie: 

a) über eine Bewilligung nach dem Wirtschaftsprüfergesetz oder eine Regist-

rierung nach Art. 69 des genannten Gesetzes verfügt; 

b) über verantwortliche nach Abs. 3 anerkannte Wirtschaftsprüfer (leitende 

Revisoren) verfügt; und  

c) aufgrund ihrer Betriebsorganisation eine ordnungsgemässe Prüfungsdurch-

führung gewährleistet.  

3) Die Anerkennung eines Wirtschaftsprüfers wird von der FMA erteilt, wenn 

er: 

a) über eine Bewilligung nach dem Wirtschaftsprüfergesetz verfügt; und 

b) über besondere Qualifikationen im Bereich der Wertpapierfirmen verfügt. 
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4) Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben die verantwortlichen Wirt-

schaftsprüfer der FMA vor Prüfungsbeginn zu melden. 

5) Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bzw. der Wirtschaftsprüfer hat sich 

ausschliesslich der Prüfungstätigkeit und den unmittelbar damit zusammenhän-

genden Geschäften zu widmen. Sie bzw. er darf keine Wertpapierfirmentätigkei-

ten besorgen und muss von der zu prüfenden Wertpapierfirma unabhängig sein. 

6) Die FMA widerruft die Anerkennung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

bzw. des Wirtschaftsprüfers, wenn: 

a) die Voraussetzungen nach Abs. 2 oder 3 nicht mehr erfüllt sind; oder 

b) die Pflichten nach diesem Gesetz schwerwiegend oder wiederholt verletzt 

werden. 

7) Eine Anerkennung erlischt, wenn eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft o-

der ein Wirtschaftsprüfer gegenüber der FMA schriftlich darauf verzichtet. 

8) Die Regierung kann das Nähere mit Verordnung regeln, insbesondere: 

a) die Anforderungen für die besondere Qualifikation des Wirtschaftsprüfers; 

b) das Verfahren zur Anerkennung von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 

bzw. Wirtschaftsprüfern. 

Art. 51 

Pflichten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bzw. des Wirtschaftsprüfers 

1) Vorbehaltlich abweichender Regelungen in diesem Gesetz prüft die Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft insbesondere: 

a) die fortwährende Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen; 
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b) die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes, der dazu erlassenen Ver-

ordnungen, der Verordnungen (EU) Nr. 600/2014, (EU) 2019/2033, (EU) 

2022/858, anderer unmittelbar auf Wertpapierfirmen anwendbarer EWR-

Rechtsvorschriften oder anderer in Art. 5 Abs. 1 des Finanzmarktaufsichts-

gesetzes genannter Gesetze sowie der bestehenden Geschäftsreglemente 

(Satzungen, Weisungen, etc.); und  

c) die Jahresberichte der Wertpapierfirma. 

2) Die FMA legt Einzelheiten zur Prüfung mit Richtlinien fest. 

3) Der Prüfungsbericht mit Ausführungen zum Aufsichtsrecht ist spätestens 

sechs Monate nach dem Ende des Geschäftsjahres gleichzeitig zu übermitteln: 

a) der Wertpapierfirma; und 

b) der FMA. 

4) Die Pflicht nach Abs. 3 endet erst mit dem rechtskräftigen Verlust der Zu-

lassung oder, wenn dieser Zeitpunkt später liegt, mit der Beendigung der Liquida-

tion. 

5) Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bzw. der Wirtschaftsprüfer haftet für 

alle Pflichtverletzungen nach den Vorschriften des Personen- und Gesellschafts-

rechts über die Abschlussprüfung. 

6) Anerkannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, deren Organe und deren 

Mitarbeiter unterliegen hinsichtlich der vertraulichen Informationen, die ihnen bei 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben bekannt werden, zeitlich unbeschränkt der Ge-

heimhaltungspflicht. Art. 26 des Wirtschaftsprüfergesetzes findet sinngemäss An-

wendung. 
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7) Die Regierung kann das Nähere mit Verordnung regeln, insbesondere: 

a) den näheren Inhalt des Prüfungsberichts; 

b) die Frist zur Erstellung und Einreichung des Prüfungsberichts bei der FMA. 

Art. 52 

Anzeigepflichten 

1) Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft muss der FMA unverzüglich alle Tat-

sachen oder Entscheidungen anzeigen, von denen sie bei der Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben Kenntnis erhalten hat und die insbesondere: 

a) eine erhebliche Verletzung der Bestimmungen dieses Gesetzes, der dazu er-

lassenen Verordnungen, der Verordnungen (EU) Nr. 600/2014, (EU) 

2019/2033 und (EU) 2022/858, anderer unmittelbar anwendbarer EWR-

Rechtsvorschriften oder der bestehenden Geschäftsreglemente (Satzungen, 

Weisungen, etc.) darstellen könnten, welche für die Zulassung oder die Aus-

übung der Tätigkeit der Wertpapierfirma und anderer an ihrer Geschäftstä-

tigkeit mitwirkenden Unternehmen gelten; 

b) den Fortbestand der Wertpapierfirma beeinträchtigen könnten; 

c) eine Behinderung der Tätigkeit der Wertpapierfirma oder einem an ihrer Ge-

schäftstätigkeit mitwirkenden Unternehmen darstellen könnten; 

d) eine mit der Verwaltung einer Wertpapierfirma betraute Person einer straf-

baren Handlung verdächtigen könnten; 

e) dazu führen könnten, dass eine Fristansetzung zur Herstellung des gesetz-

mässigen Zustandes zwecklos erscheint; oder 

f) dazu führen könnten, dass der Prüfungsvermerk verweigert oder unter ei-

nen Vorbehalt gestellt wird. 
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2) Die Anzeigepflichten nach Abs. 1 bestehen auch in Bezug auf Unterneh-

men, die aus einem Kontrollverhältnis heraus enge Verbindungen zur Wertpapier-

firma oder den Unternehmen, die an ihrer Geschäftstätigkeit mitwirken, unterhal-

ten. 

3) Zeigt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der FMA in gutem Glauben die 

in Abs. 1 genannten Tatsachen oder Entscheidungen an, verletzt sie dabei keine 

vertragliche oder gesetzliche Geheimhaltungspflicht. Sie ist von jeglicher Haftung 

für die Anzeige ausgenommen. 

4) Beanstandungen müssen jedenfalls in den nach diesem Gesetz zu erstel-

lenden Prüfungsbericht aufgenommen werden. 

5) Die Regierung kann das Nähere über die Anzeigepflichten mit Verordnung 

regeln. 

Art. 53 

Aufsicht über die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bzw. Wirtschaftsprüfer 

1) Bei der Beaufsichtigung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bzw. Wirt-

schaftsprüfer kann die FMA insbesondere Qualitätskontrollen durchführen und 

die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bzw. Wirtschaftsprüfer bei ihrer Prüftätig-

keit bei Wertpapierfirmen begleiten. 

2) Die Regierung kann das Nähere mit Verordnung regeln. 
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Art. 54 

Kosten der Prüfung 

1) Die Wertpapierfirmen tragen die Kosten der ordentlichen sowie der aus-

serordentlichen Prüfung. Die Kosten der Prüfung richten sich nach einem allge-

mein anerkannten Tarif. 

2) Die Vereinbarung einer Pauschalentschädigung oder eines bestimmten 

Zeitaufwandes für die Prüfung ist untersagt. 

VI. Aufsicht 

A. Allgemeines 

Art. 55 

Organisation und Durchführung 

Mit der Durchführung dieses Gesetzes sowie der Verordnungen (EU) Nr. 

600/2014, (EU) 2019/2033 und (EU) 2022/858 werden betraut: 

a) die FMA; 

b) das Landgericht. 

Art. 56 

Amtsgeheimnis  

1) Organe und Mitarbeiter der FMA und allfällig durch diese beigezogene 

weitere Personen unterliegen hinsichtlich der vertraulichen Informationen, die 

ihnen bei ihrer dienstlichen Tätigkeit bekannt werden, zeitlich unbeschränkt dem 

Amtsgeheimnis.  
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2) Vertrauliche Informationen, welche die Organe und Personen nach Abs. 1 

bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben erhalten, dürfen nur in zusammengefasster 

oder aggregierter Form weitergegeben werden, es sei denn, dieses Gesetz oder 

die Verordnungen (EU) Nr. 600/2014, (EU) 2019/2033 oder (EU) 2022/858 be-

stimmten anderes oder eine Weitergabe vertraulicher Informationen in nicht zu-

sammengefasster oder aggregierter Form ist zur Erfüllung der Aufgaben der FMA 

erforderlich. Vorbehalten bleibt § 53 Strafprozessordnung. 

3) Wurde gegen eine Wertpapierfirma durch Gerichtsbeschluss das Konkurs-

verfahren eröffnet oder die Liquidation eingeleitet, so können vertrauliche Infor-

mationen, die sich nicht auf Dritte beziehen, in zivil- oder handelsrechtlichen Ver-

fahren weitergegeben werden, sofern dies für das betreffende Verfahren erfor-

derlich ist. 

4) Unbeschadet der Anforderungen des Straf- oder Steuerrechts dürfen die 

FMA, alle anderen Verwaltungsbehörden und Stellen sowie andere natürliche und 

juristische Personen vertrauliche Informationen, die sie gemäss diesem Gesetz er-

halten, nur zur Wahrnehmung ihrer Verantwortlichkeiten und Aufgaben innerhalb 

des Geltungsbereichs dieses Gesetzes oder für die Zwecke, für welche die Infor-

mationen übermittelt wurden, und/oder bei Verwaltungs- oder Gerichtsverfah-

ren, die sich speziell auf die Wahrnehmung dieser Aufgaben beziehen, verwenden. 

Gibt die FMA oder eine andere Verwaltungsbehörde, Stelle oder Person, welche 

die Informationen übermittelt, jedoch ihre Zustimmung, so darf die Behörde, wel-

che die Informationen erhält, diese für andere finanzmarktaufsichtsrechtliche 

Zwecke verwenden. 

5) Die FMA darf vertrauliche Informationen, die sie von einer nicht zuständi-

gen Behörde eines EWR-Mitgliedstaates erhalten hat, an die zuständigen 
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Behörden anderer EWR-Mitgliedstaaten, die Europäischen Aufsichtsbehörden o-

der die EFTA-Überwachungsbehörde übermitteln. 

6) Sie ist befugt, den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bzw. Wirtschafts-

prüfern die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Informationen zu über-

mitteln. 

7) Sie ist befugt, die Ergebnisse durchgeführter Stresstests zu veröffentli-

chen und den Europäischen Aufsichtsbehörden zur öffentlichen Bekanntgabe zu 

übermitteln. 

Art. 57 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

Die mit der Durchführung dieses Gesetzes betrauten Behörden, Stellen und 

Personen dürfen personenbezogene Daten, einschliesslich personenbezogener 

Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten von mit der Verwaltung 

und Geschäftsleitung einer Wertpapierfirma oder einer Zweigniederlassung be-

trauten Personen verarbeiten oder verarbeiten lassen, soweit dies zur Erfüllung 

ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich ist. 
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B. FMA 

1. Aufgaben und Befugnisse 

Art. 58 

Grundsatz 

1) Die FMA überwacht die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes 

und der dazu erlassenen Verordnungen sowie der Verordnungen (EU) Nr. 

600/2014, (EU) 2019/2033 und (EU) 2022/858. Sie trifft die für den Vollzug not-

wendigen Massnahmen direkt, in Zusammenarbeit mit anderen Personen und 

Stellen oder durch Anzeige bei der bzw. Ersuchen an die Staatsanwaltschaft. 

2) Der FMA obliegen insbesondere: 

a) die Erteilung, die Änderung und der Entzug von Zulassungen; 

b) die Erteilung, die Änderung und der Entzug von besonderen Genehmigungen 

nach Art. 8 oder 10 der Verordnung (EU) 2022/858 sowie die Erteilung, die 

Änderung und der Entzug der mit einer besonderen Genehmigung verbun-

denen Ausnahmen nach Art. 4 oder 6 der genannten Verordnung; 

c) die Beaufsichtigung der Tätigkeiten von Wertpapierfirmen, Investmenthol-

dinggesellschaften und gemischten Finanzholdinggesellschaften, sowie von 

inländischen Zweigniederlassungen; 

d) die Anordnung der Anwendung der Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 

575/2013 auf bestimmte Wertpapierfirmen; 

e) die Überprüfung von Prüfungsberichten und sonstigen periodisch einzu-

reichenden Meldungen und Berichten; 

f) die Eintragung der zugelassenen Wertpapierfirmen in das Register nach Art. 

5 Abs. 2; 
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g) die Ahndung von Verwaltungsübertretungen nach Art. 94 und die Ergreifung 

von Verwaltungsmassnahmen nach Art. 95. 

3) Die FMA ist insbesondere befugt: 

a) von folgenden juristischen oder natürlichen Personen die Vorlage sämtlicher 

Informationen zu verlangen, die sie für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

benötigt, einschliesslich der Informationen, die in regelmässigen Abständen 

und in festgelegten Formaten zu Aufsichts- oder entsprechenden Statistik-

zwecken zur Verfügung zu stellen sind: 

1. Wertpapierfirmen mit Sitz in Liechtenstein; 

2. Investmentholdinggesellschaften mit Sitz in Liechtenstein; 

3. gemischten Finanzholdinggesellschaften mit Sitz in Liechtenstein; 

4. gemischten Holdinggesellschaften mit Sitz in Liechtenstein; 

5. Personen, die zu den Unternehmen nach Ziff. 1 bis 4 gehören; 

6. Dritten, auf die Unternehmen nach Ziff. 1 bis 4 betriebliche Funktionen 

oder Tätigkeiten ausgelagert haben;   

7. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bzw. Wirtschaftsprüfern von Un-

ternehmen nach Ziff. 1 bis 4; 

8. vertraglich gebundenen Vermittlern, die in Liechtenstein registriert 

sind; 

b) alle erforderlichen Untersuchungen im Hinblick auf jede Person nach Bst. a, 

die in Liechtenstein niedergelassen oder ansässig ist, durchzuführen, ein-

schliesslich:  

1. die Vorlage von Unterlagen zu verlangen; 
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2. die Bücher und Aufzeichnungen von Personen nach Bst. a zu prüfen 

und Kopien oder Auszüge dieser Bücher und Aufzeichnungen anzufer-

tigen;  

3. von einer Person nach Bst. a oder deren Organen, Vertretern oder Mit-

arbeitern schriftliche oder mündliche Erklärungen einzuholen; und 

4. jede andere relevante Person zum Zweck der Einholung von Informa-

tionen über den Gegenstand einer Untersuchung zu befragen;  

c) bei den Personen und sonstigen Unternehmen nach Bst. a, die in die Über-

wachung der Einhaltung des Gruppenkapitaltests einbezogen sind, Ermitt-

lungen oder Untersuchungen vor Ort nach Massgabe des Art. 84 durchzu-

führen; 

d) bereits existierende Aufzeichnungen von Telefongesprächen, elektroni-

schen Mitteilungen oder sonstigen Datenübermittlungen, Transaktionen o-

der Dokumentationen von Handelssystemen anzufordern, die sich im Besitz 

einer Wertpapierfirma, oder sonstiger Stellen nach diesem Gesetz oder den 

Verordnungen (EU) Nr. 600/2014 und (EU) 2019/2033 befinden; 

e) eine Sache zwecks strafrechtlicher Verfolgung an die Staatsanwaltschaft zu 

verweisen oder die Staatsanwaltschaft zu ersuchen, Massnahmen zur Siche-

rung des Verfalls von Vermögenswerten nach Massgabe der Strafprozess-

ordnung zu beantragen; 

f) ausserordentliche Überprüfungen oder Ermittlungen durch Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaften oder Sachverständige vornehmen zu lassen; 

g) von jeder Person die Bereitstellung von Informationen, einschliesslich aller 

einschlägigen Unterlagen, über Volumen und Zweck einer mittels eines Wa-

renderivats eingegangenen Position oder offenen Forderung sowie über alle 

Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten am Basismarkt zu verlangen; 
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h) Entscheidungen und Verfügungen zu erlassen, um sicherzustellen, dass 

Wertpapierfirmen und andere Personen, auf die dieses Gesetz, die dazu er-

lassenen Verordnungen oder die Verordnungen (EU) Nr. 600/2014, (EU) 

2019/2033 und (EU) 2022/858 Anwendung finden, weiterhin den rechtli-

chen Anforderungen genügen; die FMA kann die Entscheidungen und Verfü-

gungen nach vorheriger Androhung nach Massgabe von Art. 25a des Finanz-

marktaufsichtsgesetzes veröffentlichen, wenn sich die Wertpapierfirma die-

sen widersetzt; 

i) den Vertrieb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder strukturierten Ein-

lagen auszusetzen, wenn die Wertpapierfirma kein wirksames Genehmi-

gungsverfahren für Produkte entwickelt hat oder anwendet oder in anderer 

Weise gegen Art. 22 Abs. 1 bis 6 verstossen hat;  

k) die Abberufung einer natürlichen Person aus der Geschäftsleitung bzw. dem 

Leitungsorgan einer Wertpapierfirma oder dem Leitungsorgan einer Invest-

mentholdinggesellschaft oder gemischten Finanzholdinggesellschaft zu ver-

langen; 

l) in Fällen, in denen der Einfluss der Personen nach Art. 6 Abs. 1 Bst. h die 

umsichtige und solide Geschäftsführung der Wertpapierfirma gefährden 

könnte, die erforderlichen Massnahmen anzuordnen, um diesen Zustand zu 

beenden. Solche Massnahmen sind insbesondere einstweilige Verfügungen, 

die Verhängung von Sanktionen gegen Geschäftsleiter und die Geschäftslei-

tung oder die Aussetzung des Stimmrechts, das an die von den betreffenden 

Aktionären gehaltenen Anteile geknüpft ist; 

m) in begründeten Ausnahmefällen der Wertpapierfirma zu verbieten, Auszah-

lungen zu leisten, Zahlungen entgegenzunehmen oder Transaktionen in Fi-

nanzinstrumente zu tätigen; 



110 

n) kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirmen von der Anwendung des 

Art. 43 Abs. 1 Unterabs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2033 auszunehmen.   

4) Erhält die FMA von Verletzungen dieses Gesetzes, der dazu erlassenen 

Verordnungen oder der Verordnungen (EU) Nr. 600/2014, (EU) 2019/2033 und 

(EU) 2022/858 oder von sonstigen Missständen Kenntnis oder liegen der FMA 

Nachweise vor, dass eine Wertpapierfirma innerhalb der nächsten zwölf Monate 

voraussichtlich gegen die Bestimmungen der genannten Rechtsvorschriften 

verstossen wird, so ergreift sie die zur Herstellung des rechtmässigen Zustandes 

und zur Beseitigung der Missstände bzw. die zur frühzeitigen Abhilfe notwendigen 

Massnahmen. 

5) Die FMA berücksichtigt bei der Wahrnehmung ihrer allgemeinen Aufga-

ben in gebührender Weise die möglichen Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf 

die Stabilität des Finanzsystems in allen anderen betroffenen Mitgliedstaaten so-

wie im EWR insgesamt, insbesondere in Krisensituationen, und stützt sich dabei 

auf die zum jeweiligen Zeitpunkt verfügbaren Informationen. 

6) Besteht Grund zur Annahme, dass ohne Zulassung eine diesem Gesetz un-

terstehende Tätigkeit oder ohne besondere Genehmigung eine Tätigkeit nach Art. 

8 oder 10 der Verordnung (EU) 2022/858 ausgeübt wird, so kann die FMA von den 

betreffenden Personen Auskünfte und Unterlagen verlangen sowie Massnahmen 

ergreifen, wie wenn es sich um unterstellte Personen handelte. In dringenden Fäl-

len kann die FMA die sofortige Einstellung der Tätigkeit und gegebenenfalls die 

Auflösung der juristischen Person anordnen. 

7) Liegen Umstände vor, die den Schutz der Anleger, den Ruf des Finanzplat-

zes Liechtenstein oder die Stabilität des Finanzsystems als gefährdet erscheinen 

lassen, kann die FMA:  
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a) einen Beobachter einsetzen, der Informationen für die FMA erhebt, die Tä-

tigkeit des Leitungsorgans und der Geschäftsleitung sowie die Durchführung 

der angeordneten Massnahmen überwacht und ihr laufend Bericht erstat-

tet; oder 

b) einen Kommissär einsetzen, ohne dessen Zustimmung oder Mitwirkung we-

der das Leitungsorgan noch die Geschäftsleitung Willenserklärungen für die 

Wertpapierfirma abgeben dürfen. 

8) Die Kosten für den Beobachter und den Kommissär trägt die Wertpapier-

firma.  

9) Beobachter und Kommissär geniessen ein uneingeschränktes Recht zur 

Einsicht in die Geschäftstätigkeit und die Bücher und Akten der Wertpapierfirma. 

10) Kommt eine Wertpapierfirma ihren Offenlegungspflichten nach Art. 46 

bis 53 der Verordnung (EU) 2019/2033 nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 

nicht rechtzeitig nach, kann die FMA Massnahmen ergreifen, die geeignet und er-

forderlich sind, die ordnungsgemässe Offenlegung zu veranlassen. 

11) Die FMA kann im Einzelfall durch Kundmachung im Amtsblatt die Öffent-

lichkeit informieren, dass ein namentlich genanntes Unternehmen nicht berech-

tigt ist, Wertpapierdienstleistungen und/oder Anlagetätigkeiten zu erbringen bzw. 

auszuüben. Die FMA kann diese Mitteilung ebenfalls durch Abrufverfahren einseh-

bar machen. 

12) Die FMA informiert die Regierung über etwaige allgemeine Schwierigkei-

ten, welche die liechtensteinischen Wertpapierfirmen bei der Niederlassung oder 

der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und/oder Ausübung von 
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Anlagetätigkeiten in einem Drittland haben. Die Regierung hat diese Meldung der 

EFTA-Überwachungsbehörde weiterzuleiten. 

13) Die Regierung kann das Nähere mit Verordnung regeln, insbesondere: 

a) die Aufgaben des Beobachters nach Abs. 7 Bst. a; 

b) die Zusammenarbeit des Leitungsorgans bzw. der Geschäftsleitung mit dem 

Kommissär nach Abs. 7 Bst. b; 

c) die näheren Anforderungen zur Auswahl der Beobachter und Kommissäre. 

Art. 59 

Aufsichtsabgaben und Gebühren 

Die Aufsichtsabgaben und Gebühren richten sich nach der Finanzmarktauf-

sichtsgesetzgebung. 

Art. 60 

Ermessensspielraum der FMA bei der Anwendung der Anforderungen der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf bestimmte Wertpapierfirmen 

1) Die FMA kann anordnen, dass eine Wertpapierfirma die Anforderungen 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nach Art. 1 Abs. 2 Unterabs. 1 Bst. c der Ver-

ordnung (EU) 2019/2033 anzuwenden hat, wenn: 

a) sie eine Wertpapierdienstleistung oder Anlagetätigkeit nach Anhang 1 Ab-

schnitt A Ziff. 3 und 6 erbringt bzw. ausübt; 

b) die konsolidierte Bilanzsumme dieser Wertpapierfirma einem Gesamtge-

genwert von 5 Milliarden Euro, berechnet als Durchschnitt der vorausgegan-

genen zwölf Monate, entspricht oder diesen übersteigt; und 

c) eines oder mehrere der folgenden Kriterien zutrifft: 
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1. Die Wertpapierfirma übt die Tätigkeiten nach Bst. a in einem solchen 

Umfang aus, dass ihr Ausfall oder ihre Notlage zu einem Systemrisiko 

führen könnte. 

2. Die Wertpapierfirma ist ein Clearingmitglied nach Art. 4 Abs. 1 Ziff. 3 der 

Verordnung (EU) 2019/2033.  

3. Die Wertpapierfirma ist angesichts der Grösse, der Art, des Umfangs 

und der Komplexität der Tätigkeiten: 

aa) für die Wirtschaft des EWR oder Liechtensteins von Relevanz; 

bb) aufgrund ihrer grenzüberschreitenden Tätigkeiten von Bedeu-

tung; oder 

cc) mit dem Finanzsystem erheblich verflochten. 

2) Abs. 1 findet keine Anwendung auf Waren- und Emissionszertifikatehänd-

ler, Organismen für gemeinsame Anlagen oder Versicherungsunternehmen. 

3) Ordnet die FMA nach Abs. 1 die Anwendung der Anforderungen der Ver-

ordnung (EU) Nr. 575/2013 an, beaufsichtigt sie die Wertpapierfirma im Hinblick 

auf die Erfüllung der Aufsichtsanforderungen nach Art. 48, 52 und 53, 63 bis 88, 

90 bis 167, 169 bis 173, 176 bis 188 und 243 bis 251 des Bankengesetzes sowie die 

dazu von der Regierung erlassenen Durchführungsbestimmungen. 

4) Unterschreitet die Wertpapierfirma über einen Zeitraum von zwölf Mo-

naten den Schwellenwert nach Abs. 1 Bst. b oder liegen die Voraussetzungen nach 

Abs. 1 nicht mehr vor, zeigt die Wertpapierfirma dies der FMA unverzüglich an. 

Die FMA prüft die Anzeige und widerruft ihre Anordnung nach Abs. 1 bei Wegfall 

der betreffenden Voraussetzungen mit Wirkung zum Zeitpunkt des Eingangs der 

Anzeige. Die FMA setzt die Wertpapierfirma vom Widerruf unverzüglich in Kennt-

nis. 
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5) Die FMA setzt die EBA unverzüglich über sämtliche Anordnungen bzw. Wi-

derrufe nach diesem Artikel in Kenntnis. 

2. Aufsichtliches Überprüfungs- und Bewertungsverfahren 

Art. 61 

Aufsichtliche Überprüfung und Bewertung 

1) Soweit relevant und erforderlich, prüft die FMA unter Berücksichtigung 

der Grösse, des Risikoprofils und des Geschäftsmodells der Wertpapierfirmen, ob 

die Regelungen, Strategien, Verfahren und Mechanismen, die eine Wertpapier-

firma zur Einhaltung dieses Gesetzes und der Verordnung (EU) 2019/2033 um-

setzt, ein solides Risikomanagement und eine solide Risikodeckung gewährleisten. 

Sofern angemessen und relevant, berücksichtigt die FMA bei ihrer Prüfung fol-

gende Aspekte: 

a) die in Art. 37 genannten Risiken; 

b) den Belegenheitsort der Risikopositionen der Wertpapierfirma; 

c) das Geschäftsmodell der Wertpapierfirma; 

d) die Bewertung der Systemrisiken unter Berücksichtigung der Ermittlung und 

Messung des Systemrisikos nach Art. 23 der Verordnung (EU) Nr. 

1093/201016 oder der Empfehlungen des ESRB; 

                                                      
16  Verordnung (EU) 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur 

Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung 
des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. 
L 331 vom 15.12.2010, S. 12)  
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e) die Risiken für die Sicherheit des Netzwerks und der Informationssysteme, 

die die Wertpapierfirma zur Gewährleistung der Vertraulichkeit, Integrität 

und Verfügbarkeit ihrer Verfahren, Daten und Vermögenswerte einsetzt; 

f) das Zinsrisiko, dem die Wertpapierfirma bei Geschäften des Anlagebuchs 

ausgesetzt ist; und 

g) Regelungen zur Unternehmensführung der Wertpapierfirma und die Fähig-

keit der Mitglieder des Leitungsorgans zur Erfüllung ihrer Pflichten. 

2) Für die Zwecke von Abs. 1 hat die FMA gebührend zu berücksichtigen, ob 

die Wertpapierfirma über eine ihrer Geschäftstätigkeit angemessene Berufshaft-

pflichtversicherung verfügt. 

3) Die FMA hat die Häufigkeit und Intensität der Überprüfung und Bewer-

tung nach Abs. 1 unter Berücksichtigung der Grösse, der Art, des Umfangs und der 

Komplexität der Geschäfte der betreffenden Wertpapierfirma sowie gegebenen-

falls ihrer Systemrelevanz festzulegen. Dabei sind der Grundsatz der Verhältnis-

mässigkeit und die Regelungen des Art. 24 hinsichtlich der Trennung von gehalte-

nen Kundengeldern von den eigenen Geldern der Wertpapierfirma zu berücksich-

tigen. 

4) Die FMA entscheidet im Einzelfall unter Berücksichtigung der Grösse, der 

Art, des Umfangs und der Komplexität der Geschäfte der betreffenden kleinen und 

nicht verflochtenen Wertpapierfirma, ob und in welcher Form die Überprüfung 

und Bewertung nach Abs. 1 durchgeführt werden. 

5) Die Wertpapierfirma gewährt der FMA bei der Durchführung der Über-

prüfung und Bewertung nach Abs. 1 Bst. g Zugang zu den Tagesordnungen, Proto-

kollen und Begleitdokumenten der Sitzungen des Leitungsorgans und seiner 
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Ausschüsse sowie zu den Ergebnissen der internen oder externen Bewertung der 

Leistung der Geschäftsleitung. 

6) Die Regierung kann das Nähere mit Verordnung regeln, insbesondere 

über: 

a) die Häufigkeit und Art der Überprüfung und Bewertung nach Abs. 3;  

b) die Kriterien für die Beurteilung der Notwendigkeit eines Überprüfungs- und 

Bewertungsverfahrens nach Abs. 4. 

Art. 62 

Laufende Überprüfung der Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle 

1) Die FMA überprüft regelmässig, jedoch mindestens alle drei Jahre, inwie-

weit eine Wertpapierfirma die Anforderungen für die Erlaubnis zur Verwendung 

interner Modelle nach Art. 22 der Verordnung (EU) 2019/2033 erfüllt. Dabei trägt 

die FMA insbesondere Veränderungen bei der Geschäftstätigkeit der Wertpapier-

firma und der Anwendung dieser internen Modelle auf neue Produkte Rechnung 

und überprüft und bewertet, ob die Wertpapierfirma bei diesen internen Model-

len gut ausgearbeitete und aktuelle Techniken und Vorgehensweisen anwendet. 

2) Die FMA stellt sicher, dass erhebliche Mängel, die bei den internen Mo-

dellen einer Wertpapierfirma in Bezug auf die Risikoabdeckung festgestellt wer-

den, beseitigt oder angemessene und geeignete Massahmen ergriffen werden, 

einschliesslich der Vorschreibung von Kapitalaufschlägen oder höheren Multipli-

kationsfaktoren, um die Folgen der Mängel abzuschwächen. 

3) Kommt es bei einem von der FMA erlaubten internen Modell für Marktri-

siken mehrfach zu Überschreitungen der Multiplikationsfaktoren nach Art. 366 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder deuten diese Überschreitungen darauf 
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hin, dass das interne Modell nicht präzise ist, widerruft die FMA die Erlaubnis zur 

Verwendung des internen Modells oder ordnet angemessene Massnahmen an, 

um eine umgehende Verbesserung des internen Modells innerhalb einer vorgege-

benen Frist zu gewährleisten. 

4) Erfüllt eine Wertpapierfirma, der die Erlaubnis zur Verwendung interner 

Modelle gewährt wurde, die Anforderungen für die Anwendung interner Modelle 

nicht mehr, verlangt die FMA von der Wertpapierfirma: 

a) ihr glaubhaft nachzuweisen, dass die Auswirkungen der Nichterfüllung uner-

heblich sind; oder 

b) ihr einen Plan und eine Frist für eine erneute Erfüllung der Anforderungen 

vorzulegen. 

5) Die FMA verlangt Nachbesserungen des Plans nach Abs. 4 Bst. b innerhalb 

einer festgesetzten Frist, wenn mit dem vorgelegten Plan eine vollständige Erfül-

lung der Anforderungen voraussichtlich nicht erreicht werden kann oder die Frist 

unangemessen ist. 

6) Sie widerruft die Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle oder be-

schränkt sie auf die Bereiche, in denen die Anforderungen erfüllt werden oder in-

nerhalb einer angemessenen Frist erfüllt werden können, wenn sie zum Ergebnis 

kommt, dass die Wertpapierfirma die Anforderungen für die Verwendung der in-

ternen Modelle innerhalb einer angemessenen Frist nicht wieder einhalten wird 

und auch kein Nachweis nach Abs. 4 Bst. a erbringt. 

7) Sie berücksichtigt bei der Überprüfung und Bewertung nach Abs. 1 dazu 

erlassene Analysen bzw. Leitlinien der EBA. 
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3. Besondere Aufsichtsbefugnisse 

Art. 63 

Grundsatz 

1) Für die Zwecke von Art. 58 Abs. 4, Art. 61 und 62 Abs. 4 bis 6 sowie der 

Anwendung der Verordnung (EU) 2019/2033 kann die FMA von Wertpapierfirmen 

insbesondere verlangen: 

a) unter den in Art. 64 festgelegten Bedingungen zusätzliche Eigenmittel zu hal-

ten, welche die Anforderungen in Art. 11 der Verordnung (EU) 2019/2033 

übersteigen, oder die Anforderungen an Eigenmittel und liquide Aktiva im 

Falle wesentlicher Änderungen der Geschäftstätigkeiten dieser Wertpapier-

firmen anzupassen; 

b) eine Verstärkung der nach den Art. 32 und 34 eingeführten Regelungen, Ver-

fahren, Mechanismen und Strategien; 

c) die Vorlage eines Plans zur Widerherstellung des rechtmässigen Zustands 

binnen einer von der FMA gesetzten Frist von höchstens zwölf Monaten und 

dessen Durchführung innerhalb einer ebenfalls von der FMA gesetzten Frist 

sowie gegebenenfalls Nachbesserungen hinsichtlich seines Anwendungsbe-

reichs und Zeitrahmens; 

d) eine bestimmte Rückstellungspolitik oder Behandlung ihrer Vermögens-

werte hinsichtlich der Eigenmittelanforderungen; 

e) die Einschränkung oder Begrenzung von Geschäftsbereichen, Tätigkeiten o-

der das Netzwerks von Wertpapierfirmen oder die Veräusserung von Ge-

schäftszweigen, die für die finanzielle Solidität einer Wertpapierfirma mit zu 

grossen Risiken verbunden sind; 
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f) eine Verringerung des mit den Tätigkeiten, Produkten und Systemen von 

Wertpapierfirmen verbundenen Risikos, einschliesslich des mit ausgelager-

ten Tätigkeiten verbundenen Risikos; 

g) die Begrenzung der variablen Vergütung auf einen Prozentsatz der Nettoein-

künfte, sofern die Vergütung mit der Aufrechterhaltung einer soliden Kapi-

talbasis unvereinbar ist; 

h) den Einsatz von Nettogewinnen zur Stärkung der Eigenmittel; 

i) die Einschränkung oder das Verbot von Ausschüttungen oder Zinszahlungen 

an Aktionäre oder Inhaber von Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals; 

die Einschränkung oder dieses Verbot darf jedoch kein Ausfallereignis für die 

Wertpapierfirma darstellen; 

k) zusätzliche Melde- und Berichtspflichten oder kürzere Melde- und Berichts-

intervalle, als in diesem Gesetz und der Verordnung (EU) 2019/2033 vorge-

sehen, auch zur Kapital- und Liquiditätslage; 

l) besondere Liquiditätsanforderungen nach Art. 66; 

m) die Übermittlung ergänzender Informationen; 

n) die Verringerung von Risiken für die Sicherheit der Netzwerke und Informa-

tionssysteme, welche sie zur Gewährleistung der Vertraulichkeit, Integrität 

und Verfügbarkeit ihrer Verfahren, Daten und Vermögenswerte einsetzt. 

2) Die FMA kann einer Wertpapierfirma zusätzliche Meldepflichten oder kür-

zere Meldeintervalle nach Abs. 1 Bst. k nur dann vorschreiben, wenn die damit 

angeforderten Informationen nicht schon an anderer Stelle vorhanden sind und: 

a) einer der Fälle nach Art. 59 Abs. 4 zutrifft; 

b) die FMA es für erforderlich hält, Nachweise nach Art. 59 Abs. 4 einzuholen; 

oder 



120 

c) die zusätzlichen Angaben für die Zwecke der aufsichtlichen Überprüfung und 

Bewertung nach Art. 61 verlangt werden. 

3) Die Informationen gelten bereits an anderer Stelle als vorhanden, wenn: 

a) die gleichen oder im Wesentlichen die gleichen Angaben der FMA bereits 

vorliegen; 

b) sie von der FMA selbst generiert werden können; oder 

c) sie auf andere Weise eingeholt werden können als durch eine Meldepflicht. 

Art. 64 

Zusätzliche Eigenmittelanforderung 

1) Die FMA kann die zusätzliche Eigenmittelanforderung nach Art. 63 Abs. 1 

Bst. a nur dann vorschreiben, wenn sie bei den nach Art. 61 und 62 durchgeführten 

Überprüfungen feststellt, dass: 

a) die Wertpapierfirma Risiken oder Risikokomponenten ausgesetzt ist oder Ri-

siken für andere darstellt, die wesentlich sind und die durch die Eigenmittel-

anforderungen nach den Teilen 3 oder 4 der Verordnung (EU) 2019/2033, 

insbesondere die Anforderungen für K-Faktoren, nicht oder nicht ausrei-

chend abgedeckt sind; 

b) die Wertpapierfirma die Anforderungen nach Art. 32 und 34 nicht erfüllt, 

und andere Aufsichtsmassnahmen voraussichtlich nicht innerhalb eines an-

gemessenen Zeitraums zu einer ausreichenden Verbesserung der Regelun-

gen, Verfahren, Mechanismen und Strategien führen; 

c) die Anpassungen bezüglich der vorsichtigen Bewertung des Handelsbuchs 

nicht zur Veräusserung oder Absicherung ihrer Positionen innerhalb kurzer 
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Zeit ausreichen, ohne dabei unter normalen Marktbedingungen wesentliche 

Verluste zu erleiden; 

d) die Wertpapierfirma es versäumt, den Anforderungen für die Anwendung 

der zulässigen internen Modelle nachzukommen, um eine ausreichende 

Höhe des Kapitals sicherzustellen; oder 

e) die Wertpapierfirma es wiederholt versäumt, zusätzliche Eigenmittel in an-

gemessener Höhe zu bilden oder beizubehalten, um den Empfehlungen 

nach Art. 65 nachzukommen. 

2) Risiken oder Risikokomponenten nach Abs. 1 Bst. a gelten nur dann als 

von den Eigenmittelanforderungen nach den Teilen 3 und 4 der Verordnung (EU) 

2019/2033 nicht oder nicht ausreichend abgedeckt, wenn die Höhe, Zusammen-

setzung und Verteilung des Kapitals, das von der FMA unter Berücksichtigung ihrer 

aufsichtlichen Überprüfung der nach Art. 32 Abs. 1 von der Wertpapierfirma vor-

genommenen Bewertung als angemessen erachtet wird, über die in den Teilen 3 

oder 4 der genannten Verordnung festgelegten Eigenmittelanforderungen hinaus-

geht. 

3) Für die Zwecke von Abs. 2 kann das als angemessen betrachtete Kapital 

Risiken oder Risikokomponenten umfassen, die von der Eigenmittelanforderung 

nach den Teilen 3 oder 4 der Verordnung (EU) 2019/2033 ausdrücklich ausge-

schlossen sind. 

4) Die FMA legt die Höhe der nach Art. 63 Abs. 1 Bst. a erforderlichen zusätz-

lichen Eigenmittel als Differenz zwischen dem als angemessen betrachteten inter-

nen Kapital nach Abs. 2 und 3 sowie der Eigenmittelanforderung nach den Teilen 

3 oder 4 der Verordnung (EU) 2019/2033 fest. 
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5) Sie verpflichtet die Wertpapierfirmen, die zusätzliche Eigenmittelanforde-

rung nach Art. 63 Abs. 1 Bst. a folgendermassen mit Eigenmitteln zu erfüllen:  

a) die zusätzliche Eigenmittelanforderung ist mindestens zu drei Vierteln mit 

Kernkapital zu erfüllen; 

b) das Kernkapital muss mindestens zu drei Vierteln aus hartem Kernkapital be-

stehen; 

c) diese Eigenmittel dürfen nicht zur Erfüllung einer der Eigenmittelanforde-

rungen nach Art. 11 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2033 verwendet wer-

den. 

6) Sie hat die Anordnung einer zusätzlichen Eigenmittelanforderung nach 

Art. 63 Abs. 1 Bst. a schriftlich durch klare Darlegung der vollständigen Bewertung 

der Komponenten nach Abs. 1 bis 5 zu begründen. Im Fall nach Abs. 1 Bst. d 

schliesst dies auch eine gesonderte Begründung ein, warum die nach Art. 65 Abs. 

1 festgelegte Kapitalausstattung nicht länger als ausreichend betrachtet wird. 

7) Sofern die FMA dies aufgrund einer Bewertung im Einzelfall für notwendig 

erachtet, kann sie kleinen und nicht verflochtenen Wertpapierfirmen eine zusätz-

liche Eigenmittelanforderung nach Massgabe dieses Artikels vorschreiben. 

Art. 65 

Empfehlungen zu zusätzlichen Eigenmitteln 

1) Die FMA kann unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäs-

sigkeit und entsprechend der Grösse, der Systemrelevanz, der Art, dem Umfang 

und der Komplexität der Tätigkeiten von Wertpapierfirmen verlangen, dass ihre 

Eigenmittelausstattung nach Art. 32 hinreichend über den in Teil 3 der Verordnung 

(EU) 2019/2033 und den in diesem Gesetz festgelegten Anforderungen, 
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einschliesslich der zusätzlichen Eigenmittelanforderungen nach Art. 63 Abs. 1 Bst. 

a hinausgeht, um zu verhindern, dass konjunkturbedingte wirtschaftliche Schwan-

kungen einen Verstoss gegen diese Anforderungen nach sich ziehen oder die Fä-

higkeit der Wertpapierfirma, die Abwicklung und Einstellung der Geschäftstätig-

keit geordnet durchzuführen, gefährden. 

2) Sie überprüft gegebenenfalls die von Wertpapierfirmen nach Abs. 1 fest-

gelegte Eigenmittelausstattung und teilt ihnen, soweit relevant, die Schlussfolge-

rungen aus dieser Überprüfung, einschliesslich allfälliger erwarteter Korrekturen 

an der nach Abs. 1 festgelegten Eigenmittelausstattung, mit. In dieser Mitteilung 

ist die von der FMA vorgegebene Frist zur Umsetzung der Korrektur der Eigenmit-

telanforderungen anzugeben. 

Art. 66 

Besondere Liquiditätsanforderungen 

1) Die FMA kann einer Wertpapierfirma, die der Liquiditätsanforderung nach 

Art. 43 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2033 unterliegt, besondere Liquiditäts-

anforderungen nach Art. 63 Abs. 1 Bst. l vorschreiben, wenn die Überprüfung nach 

Art. 61 und 62 ergibt, dass sie sich in einer der folgenden Situationen befindet: 

a) Die Wertpapierfirma ist Liquiditätsrisiken oder Liquiditätsrisikokomponen-

ten ausgesetzt, die wesentlich sind und von der Liquiditätsanforderung nach 

Teil 5 der Verordnung (EU) 2019/2033 nicht oder nicht ausreichend abge-

deckt sind. 

b) Die Wertpapierfirma erfüllt die Anforderungen nach Art. 32 und 34 nicht und 

andere Verwaltungsmassnahmen werden voraussichtlich nicht innerhalb ei-

nes angemessenen Zeitraums zu einer ausreichenden Verbesserung der Re-

gelungen, Verfahren, Mechanismen und Strategien führen. 
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2) Für die Zwecke von Abs. 1 Bst. a gelten Liquiditätsrisiken oder Liquiditäts-

risikokomponenten nur dann als von der Liquiditätsanforderung nach Teil 5 der 

Verordnung (EU) 2019/2033 nicht oder nicht ausreichend abgedeckt, wenn die Li-

quidität, welche die FMA nach der aufsichtlichen Überprüfung nach Art. 32 Abs. 1 

durchgeführten internen Bewertung für angemessen hält, hinsichtlich ihrer Höhe 

und der Arten von Liquidität über die nach Teil 5 der genannten Verordnung fest-

gelegte Liquiditätsanforderung an die Wertpapierfirma hinausgeht. 

3) Die FMA legt die Höhe der nach Art. 63 Abs. 1 Bst. l erforderlichen beson-

deren Liquidität als Differenz zwischen der nach Abs. 2 als angemessen betrachte-

ten Liquidität und der nach Teil 5 der Verordnung (EU) 2019/2033 vorgesehenen 

Liquiditätsanforderung fest. 

4) Sie verpflichtet die Wertpapierfirmen, die besondere Liquiditätsanforde-

rung nach Art. 63 Abs. 1 Bst. l mit liquiden Aktiva nach Art. 43 der Verordnung (EU) 

2019/2033 zu erfüllen. 

5) Sie hat ihre Anordnung besonderer Liquiditätsanforderungen nach Art. 63 

Abs. 1 Bst. l schriftlich durch klare Darlegung der vollständigen Bewertung der 

Komponenten nach Abs. 1 bis 3 zu begründen. 

Art. 67 

Zusammenarbeit mit Abwicklungsbehörden 

Die FMA hat die Abwicklungsbehörde über die von einer Wertpapierfirma, 

die in den Anwendungsbereich des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes fällt, 

nach Art. 63 Abs. 1 Bst. a verlangten zusätzlichen Eigenmittel sowie über möglich-

erweise einer solchen Wertpapierfirma empfohlene Korrekturen nach Art. 65 Abs. 

2 zu unterrichten. 
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Art. 68 

Besondere Publizitätsanforderungen 

1) Die FMA kann Wertpapierfirmen sowie kleine und nicht verflochtene 

Wertpapierfirmen, die Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals emittieren, dazu 

verpflichten: 

a) mehr als einmal jährlich die nach Art. 46 der Verordnung (EU) 2019/2033 

offenzulegenden Angaben binnen einer von der FMA festzusetzenden Frist 

zu veröffentlichen; 

b) für andere Veröffentlichungen als den Jahresbericht besondere Medien und 

Orte, insbesondere ihre Internetseite, zu nutzen. 

2) Sie kann Mutterunternehmen dazu verpflichten, jährlich entweder in Voll-

form oder durch einen Verweis auf gleichwertige Angaben eine Beschreibung ihrer 

rechtlichen Struktur sowie der Unternehmensführungs- und Organisationsstruk-

tur der Wertpapierfirmengruppe nach Art. 6 Abs. 1 Bst. h und i sowie Abs. 6 Bst. 

b, Art. 34 Abs. 1 und Art. 58 Abs. 3 Bst. l zu veröffentlichen. 

Art. 69 

Pflicht zur Unterrichtung der EBA 

Die FMA unterrichtet die EBA über: 

a) ihren aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess nach Art. 61; 

b) die Methode für den Erlass von Entscheidungen nach Art. 58 Abs. 3 sowie 

Art. 64 und 65; 

c) den Umfang der nach Art. 94 und 95 verhängten Sanktionen. 
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4. Beaufsichtigung von Wertpapierfirmengruppen  

a) Aufsicht auf konsolidierter Basis über Wertpapierfirmengruppen und Überwachung 

der Einhaltung des Gruppenkapitaltests 

Art. 70 

Zuständigkeit 

1) Die FMA ist für die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis oder die Über-

wachung der Einhaltung des Gruppenkapitaltests zuständig, wenn: 

a) an der Spitze einer Wertpapierfirmengruppe eine EWR-Mutterwertpapier-

firma steht, für deren Beaufsichtigung die FMA auf Einzelbasis zuständig ist; 

b) das Mutterunternehmen einer Wertpapierfirma, die von der FMA auf Ein-

zelbasis beaufsichtigt wird und ihren Sitz in Liechtenstein hat, eine EWR-

Mutterinvestmentholdinggesellschaft oder eine gemischte EWR-Mutterfi-

nanzholdinggesellschaft ist; 

c) mindestens zwei in EWR-Mitgliedstaaten zugelassene Wertpapierfirmen als 

Mutterunternehmen dieselbe EWR-Mutterinvestmentholdinggesellschaft 

oder gemischte EWR-Mutterfinanzholdinggesellschaft haben und eine der 

Wertpapierfirmen, für deren Beaufsichtigung die FMA auf Einzelbasis zu-

ständig ist, sowie die EWR-Mutterinvestmentholdinggesellschaft oder die 

gemischte EWR-Mutterfinanzholdinggesellschaft den Sitz in Liechtenstein 

haben; 

d) mindestens zwei in EWR-Mitgliedstaaten zugelassene Wertpapierfirmen als 

Mutterunternehmen mehr als eine EWR-Mutterinvestmentholdinggesell-

schaft oder gemischte EWR-Mutterfinanzholdinggesellschaft mit Sitz in un-

terschiedlichen EWR-Mitgliedstaaten haben und sich in jedem dieser EWR-

Mitgliedstaaten eine Wertpapierfirma befindet sowie die Wertpapierfirma 
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mit der höchsten Bilanzsumme, die von der FMA auf Einzelbasis beaufsich-

tigt wird, ihren Sitz in Liechtenstein hat; oder 

e) mindestens zwei in EWR-Mitgliedstaaten zugelassene Wertpapierfirmen als 

Mutterunternehmen dieselbe EWR-Mutterinvestmentholdinggesellschaft 

oder dieselbe gemischte EWR-Mutterfinanzholdinggesellschaft haben so-

wie: 

1. keine dieser Wertpapierfirmen in dem EWR-Mitgliedstaat zugelassen 

ist, in dem die EWR-Mutterinvestmentholdinggesellschaft oder die ge-

mischte EWR-Mutterfinanzholdinggesellschaft ihren Sitz hat; und  

2. die Wertpapierfirma mit der höchsten Bilanzsumme, die von der FMA 

auf Einzelbasis beaufsichtigt wird und ihren Sitz in Liechtenstein hat. 

2) Die FMA kann im Einvernehmen mit den zuständigen Behörden der ande-

ren EWR-Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung der betreffenden Wertpapierfir-

men und der Bedeutung ihrer Tätigkeiten in den jeweiligen EWR-Mitgliedstaaten 

von den Voraussetzungen nach Abs. 1 Bst. c bis e abweichen und für die Beauf-

sichtigung auf konsolidierter Basis oder für die Überwachung des Gruppenkapital-

tests eine andere zuständige Behörde benennen, falls die Anwendung dieser Vo-

raussetzungen für eine wirksame Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis oder 

Überwachung der Einhaltung des Gruppenkapitaltests nicht angemessen wäre. 

3) Der EWR-Mutterinvestmentholdinggesellschaft, der gemischten EWR-

Mutterfinanzholdinggesellschaft und in Fällen von Abs. 1 Bst. e der Wertpapier-

firma mit der höchsten Bilanzsumme ist vor einer solchen Entscheidung rechtli-

ches Gehör zu gewähren. 

4) Die FMA meldet der EBA und der EFTA-Überwachungsbehörde jede im 

Rahmen von Abs. 2 getroffene Vereinbarung. 
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5) Sind sowohl eine Vermögensverwaltungsgesellschaft nach dem Vermö-

gensverwaltungsgesetz als auch mindestens eine Wertpapierfirma mit Sitz in 

Liechtenstein Teil einer Wertpapierfirmengruppe, richtet sich die Zuständigkeit 

ungeachtet des Art. 58a des Vermögensverwaltungsgesetzes nach den Vorschrif-

ten dieses Gesetzes. 

Art. 71 

Informationspflichten in Krisensituationen 

Bei Eintritt einer Krisensituation, einschliesslich einer Situation nach Art. 18 

der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 oder widriger Entwicklungen an den Märkten, 

die die Marktliquidität und die Stabilität des Finanzsystems in einem der EWR-Mit-

gliedstaaten, in denen Unternehmen einer Wertpapierfirmengruppe zugelassen 

sind, gefährden könnte, unterrichtet die FMA, soweit sie nach Art. 70 für die Grup-

penaufsicht zuständig ist, so rasch wie möglich die EBA, den ESRB sowie alle rele-

vanten zuständigen Behörden und übermittelt ihnen alle für die Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben wesentlichen Informationen; vorbehalten bleiben die Geheimhal-

tungs- und Anzeigepflichten nach Art. 52, 56, 85 und 90. 

Art. 72 

Aufsichtskollegien 

1) Ist die FMA für die Gruppenaufsicht nach Art. 70 zuständig, kann sie Auf-

sichtskollegien einrichten, um die Ausübung der Aufgaben nach Abs. 2 zu unter-

stützen und um die Koordinierung und Zusammenarbeit mit den jeweils zuständi-

gen Behörden von Drittstaaten zu gewährleisten, insbesondere sofern dies zum 

Zweck der Anwendung von Art. 23 Abs. 1 Unterabs. 1 Bst. c und Abs. 2 der Verord-

nung (EU) 2019/2033 notwendig ist, um relevante Informationen über das 
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Einschussmodell mit den Aufsichtsbehörden der qualifizierten zentralen Gegen-

parteien auszutauschen und diese Informationen zu aktualisieren. 

2) Die Aufsichtskollegien geben den Rahmen vor, innerhalb dessen die FMA, 

die EBA und die anderen jeweils zuständigen Behörden folgende Aufgaben wahr-

nehmen: 

a) die Ausübung von Informationspflichten nach Art. 71; 

b) die Koordinierung von Informationsanfragen, sofern dies zur Erleichterung 

der Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis im Einklang mit Art. 7 der Ver-

ordnung (EU) 2019/2033 notwendig ist; 

c) die Koordinierung von Informationsanfragen, falls mehrere zuständige Be-

hörden von Wertpapierfirmen, die derselben Gruppe angehören, die Infor-

mationen über das Einschussmodell und die Parameter, die zur Berechnung 

der für die betreffende Wertpapierfirma geltenden Einschussanforderungen 

verwendet werden, entweder bei der zuständigen Behörde des Herkunfts-

mitgliedstaates eines Clearingmitglieds oder bei der zuständigen Behörde 

der qualifizierten zentralen Gegenpartei anfordern müssen; 

d) den Informationsaustausch zwischen allen zuständigen Behörden sowie mit 

der EBA nach Art. 21 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie mit der 

ESMA nach Art. 21 der Verordnung (EU) Nr. 1095/201017; 

e) gegebenenfalls die Einigung auf eine freiwillige Übertragung von Aufgaben 

und Zuständigkeiten zwischen den zuständigen Behörden; 

                                                      
17  Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur 

Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), 
zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kom-
mission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84) 
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f) die Steigerung der Effizienz der Aufsicht durch Beseitigung nicht notwendi-

ger aufsichtlicher Doppelanforderungen. 

3) Die FMA kann auch dann Aufsichtskollegien einrichten, wenn Tochterun-

ternehmen einer Wertpapierfirmengruppe, an deren Spitze eine Wertpapierfirma, 

eine EWR-Mutterinvestmentholdinggesellschaft oder eine gemischte EWR-Mut-

terfinanzholdinggesellschaft steht, ihren Sitz in Drittstaaten haben. 

4) Mitglieder der Aufsichtskollegien sind: 

a) die zuständigen Behörden für die Beaufsichtigung der Tochterunternehmen 

einer Wertpapierfirmengruppe, an deren Spitze eine Wertpapierfirma, eine 

EWR-Mutterinvestmentholdinggesellschaft oder eine gemischte EWR-Mut-

terfinanzholdinggesellschaft steht; 

b) gegebenenfalls Aufsichtsbehörden von Drittstaaten, sofern sie nach Ansicht 

aller zuständigen Behörden einer den Anforderungen nach Art. 56 dieses Ge-

setzes bzw. Kapitel I Abschnitt 2 der Richtlinie (EU) 2019/2034 entsprechen-

den Geheimhaltungspflicht unterstehen. 

 5) Die FMA führt bei den Sitzungen des Aufsichtskollegiums den Vorsitz und 

trifft die Entscheidungen. Sie informiert alle Mitglieder des Aufsichtskollegiums 

laufend und umfassend: 

a) vorab über die Organisation der Sitzungen, die wesentlichen Tagesord-

nungspunkte und die in Erwägung zu ziehenden Tätigkeiten; sowie 

b) über die in den Sitzungen getroffenen Entscheidungen und die durchgeführ-

ten Massnahmen. 

6) Bei ihren Entscheidungen berücksichtigt die FMA die Relevanz der von 

den Behörden nach Abs. 4 zu planenden oder zu koordinierenden 
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Aufsichtstätigkeit. Die FMA legt die Modalitäten für die Einrichtung und Arbeits-

weise der Aufsichtskollegien schriftlich fest. 

7) Bei Uneinigkeiten hinsichtlich einer Entscheidung der für die Gruppenauf-

sicht zuständigen Behörde über die Arbeitsweise der Aufsichtskollegien kann die 

FMA folgende Behörden damit befassen und diese um Unterstützung ersuchen: 

a) die EFTA-Überwachungsbehörde in Fällen, in denen ausschliesslich zustän-

dige Behörden von EFTA-Staaten betroffen sind; oder 

b) die EFTA-Überwachungsbehörde und die EBA in Fällen, in denen sowohl die 

FMA als auch zuständige Behörden von Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union betroffen sind.  

Art. 73  

Zusammenarbeit mit anderen zuständigen Behörden 

1) Die FMA hat als Mitglied eines Aufsichtskollegiums der für die Gruppen-

aufsicht zuständigen Behörde oder, falls sie nach Art. 70 für die Gruppenaufsicht 

zuständige Behörde ist, den Behörden nach Art. 72 Abs. 4 bei Bedarf alle relevan-

ten Informationen zu übermitteln, insbesondere:  

a) Angaben zur rechtlichen Struktur und zur Unternehmensführungs- und Or-

ganisationsstruktur der Wertpapierfirmengruppe unter Erfassung aller be-

aufsichtigten Unternehmen, nicht beaufsichtigten Unternehmen, nicht be-

aufsichtigten Tochterunternehmen und der Mutterunternehmen, sowie die 

Angabe der für die beaufsichtigten Unternehmen der Wertpapierfirmen-

gruppe zuständigen Behörden; 

b) die Angabe der Verfahren, nach denen Informationen von den Wertpapier-

firmen einer Wertpapierfirmengruppe eingeholt und nachgeprüft werden; 
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c) Angaben zu allen ungünstigen Entwicklungen bei Wertpapierfirmen oder an-

deren Unternehmen einer Wertpapierfirmengruppe, die diesen Wertpapier-

firmen ernsthaft schaden könnten; 

d) Angaben zu allen erheblichen Sanktionen und aussergewöhnlichen Mass-

nahmen, die die FMA nach diesem Gesetz oder andere zuständige Behörden 

verhängt oder ergriffen haben; 

e) Angaben zur Vorschreibung von besonderen Eigenmittelanforderungen 

nach Art. 63. 

2) Sie kann Fälle an die EFTA-Überwachungsbehörde verweisen, sofern aus-

schliesslich zuständige Behörden von EFTA-Staaten betroffen sind, oder an die 

EFTA-Überwachungsbehörde und die EBA, sofern sowohl die FMA als auch zustän-

dige Behörden von Mitgliedstaaten der Europäischen Union betroffen sind, in de-

nen: 

a) relevante Informationen nicht nach Abs. 1 unverzüglich gemeldet wurden; 

oder 

b) ein Ersuchen um Zusammenarbeit, insbesondere zum Austausch relevanter 

Informationen, abgelehnt wurde oder ein solches Ersuchen nicht innerhalb 

eines angemessenen Zeitraums zu einer Reaktion geführt hat. 

3) Die FMA konsultiert die zuständigen Behörden nach Art. 72 Abs. 4 vor ei-

ner Entscheidung, die für die Aufsichtsaufgaben anderer zuständiger Behörden 

von Bedeutung sein könnte, in Bezug auf: 

a) Änderungen in der Gesellschafter-, Organisations- oder Führungsstruktur 

von Wertpapierfirmen einer Wertpapierfirmengruppe, die von den zustän-

digen Behörden genehmigt oder zugelassen werden müssen; 



133 

b) erhebliche Sanktionen oder sonstige aussergewöhnliche Massnahmen, die 

die zuständigen Behörden gegen Wertpapierfirmen verhängt oder ergriffen 

haben; und 

c) nach Art. 63 dieses Gesetzes und Art. 39 der Richtlinie (EU) 2019/2034 vor-

geschriebene besondere Eigenmittelanforderungen. 

4) Die FMA hat die konsolidierende Aufsichtsbehörde nach Art. 46 der Richt-

linie (EU) 2019/2034 zu konsultieren, bevor sie erhebliche Sanktionen oder sons-

tige aussergewöhnliche Massnahmen nach Abs. 3 Bst. b verhängt oder ergreift. 

5) In Notfällen oder in Fällen, in denen eine Konsultation nach Abs. 3 die 

Wirksamkeit ihrer Entscheidung gefährden könnte, kann die FMA von einer Kon-

sultation der anderen zuständigen Behörden absehen. In diesem Fall setzt die FMA 

die anderen betroffenen zuständigen Behörden unverzüglich davon in Kenntnis. 

Art. 74 

Nachprüfung von Informationen 

1) Wird die FMA von einer zuständigen Behörde eines anderen EWR-Mit-

gliedstaates hinsichtlich einer Wertpapierfirma, Investmentholdinggesellschaft, 

gemischten Finanzholdinggesellschaft, eines Finanzinstituts, Anbieters von Ne-

bendienstleistungen, einer gemischten Holdinggesellschaft oder eines Tochterun-

ternehmens, einschliesslich Tochterunternehmen, bei denen es sich um Versiche-

rungsunternehmen handelt, um eine Nachprüfung ersucht: 

a) nimmt die FMA die Nachprüfung selbst vor; 

b) gestattet die FMA der ersuchenden Behörde die Durchführung der Nachprü-

fung; oder 
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c) beauftragt die FMA eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder einen Sach-

verständigen, eine unparteiische Nachprüfung durchzuführen und umge-

hend über die Ergebnisse zu berichten. 

2) Die ersuchende zuständige Behörde kann auf Verlangen bei der Nachprü-

fung teilnehmen, wenn sie diese nicht selbst durchführt. 

b) Investmentholdinggesellschaften, gemischte Finanzholdinggesellschaften 

und gemischte Holdinggesellschaften 

Art. 75 

Einbeziehung von Holdinggesellschaften bei der Überwachung der Einhaltung des 

Gruppenkapitaltests 

Die FMA hat Investmentholdinggesellschaften und gemischte Finanzhol-

dinggesellschaften in die Überwachung der Einhaltung des Gruppenkapitaltests 

einzubeziehen. 

Art. 76 

Eignung des Leitungsorgans 

1) Die Mitglieder des Leitungsorgans einer Investmentholdinggesellschaft o-

der einer gemischten Finanzholdinggesellschaft müssen ausreichend gut beleu-

mundet sein sowie über ausreichende Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrung für 

die wirksame Erfüllung ihrer Aufgaben unter Berücksichtigung der besonderen 

Rolle einer Investmentholdinggesellschaft oder einer gemischten Finanzholding-

gesellschaft verfügen. Sie wenden für die Erfüllung ihrer Aufgaben ausreichend 

Zeit auf. 
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2) Jede personelle Änderung des Leitungsorgans einer Investmentholding-

gesellschaft oder einer gemischten Finanzholdinggesellschaft bedarf einer vorgän-

gigen Genehmigung durch die FMA. Der FMA sind alle Informationen zur Verfü-

gung zu stellen, die sie benötigt, um die Änderungen umfassend zu beurteilen. 

Eintragungen ins Handelsregister sind erst nach Genehmigung der FMA zulässig. 

Art. 77 

Gemischte Holdinggesellschaften 

1) Ist das Mutterunternehmen einer Wertpapierfirma eine gemischte Hol-

dinggesellschaft und ist die FMA für die Beaufsichtigung der Wertpapierfirma zu-

ständig, so kann die FMA: 

a) von der gemischten Holdinggesellschaft alle Informationen verlangen, die 

für die Beaufsichtigung der Wertpapierfirma relevant sein können; 

b) die Geschäfte zwischen der Wertpapierfirma und der gemischten Holding-

gesellschaft sowie deren Tochterunternehmen beaufsichtigen und von der 

Wertpapierfirma angemessene Risikomanagementverfahren und interne 

Kontrollmechanismen, einschliesslich eines ordnungsgemässen Berichtswe-

sens und ordnungsgemässer Rechnungslegungsverfahren, verlangen, damit 

diese Geschäfte ermittelt, quantifiziert, überwacht und kontrolliert werden 

können. 

2) Die FMA kann die von den gemischten Holdinggesellschaften und ihren 

Tochterunternehmen erhaltenen Informationen vor Ort nachprüfen oder von ex-

ternen Prüfern nachprüfen lassen. 
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Art. 78 

Bewertung der Aufsicht in Drittstaaten und andere Aufsichtstechniken 

1) Unterliegen eine oder mehrere Wertpapierfirmen, die Tochterunterneh-

men desselben Mutterunternehmens mit Sitz in einem Drittstaat sind, auf Grup-

penebene keiner wirksamen Aufsicht, so hat die FMA zu überprüfen, ob die Be-

aufsichtigung der Wertpapierfirma durch die zuständige Behörde des Drittstaates 

der Beaufsichtigung nach diesem Gesetz und Teil 1 der Verordnung (EU) 

2019/2033 gleichwertig ist. 

2) Wenn die Beaufsichtigung durch die zuständige Behörde des Drittstaates 

nicht gleichwertig ist, wendet die FMA, soweit sie die zuständige Behörde ist, an-

gemessene Aufsichtstechniken an, mit denen die Ziele der Beaufsichtigung nach 

Art. 7 oder 8 der Verordnung (EU) 2019/2033 erreicht werden können. Die FMA 

ist die zuständige Behörde, wenn sie für die Gruppenaufsicht zuständig wäre, 

wenn das Mutterunternehmen seinen Sitz im EWR hätte. Die FMA teilt alle nach 

diesem Absatz getroffenen Massnahmen den anderen jeweils zuständigen Behör-

den der anderen EWR-Mitgliedstaaten, der EFTA-Überwachungsbehörde sowie 

der EBA mit. 

3) Ist die FMA die nach Abs. 2 zuständige Behörde, kann sie insbesondere 

die Errichtung einer Investmentholdinggesellschaft oder einer gemischten Finanz-

holdinggesellschaft mit Sitz im EWR verlangen und Art. 7 oder 8 der Verordnung 

(EU) 2019/2033 auf diese Investmentholdinggesellschaft oder gemischte Finanz-

holdinggesellschaft anwenden. 
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5. Veröffentlichungspflichten der FMA 

Art. 79 

Grundsatz 

1) Die FMA veröffentlicht auf ihrer Internetseite die folgenden Angaben: 

a) den Wortlaut der Rechts- und Verwaltungsvorschriften und allgemeinen 

Leitlinien, die in Liechtenstein im Bereich der Aufsicht über Wertpapierfir-

men verabschiedet wurden; 

b) die Art und Weise, wie die in der Richtlinie (EU) 2019/2034 und der Verord-

nung (EU) 2019/2033 eröffneten Optionen und Ermessensspielräume ge-

nutzt werden; 

c) die allgemeinen Kriterien und Methoden des aufsichtlichen Überprüfungs- 

und Bewertungsverfahrens nach Art. 61; 

d) aggregierte statistische Daten zu zentralen Aspekten der Anwendung dieses 

Gesetzes und der Verordnung (EU) 2019/2033, einschliesslich Angaben zu 

Anzahl und Art der nach Art. 63 Abs. 1 Bst. a ergriffenen Aufsichtsmassnah-

men sowie der nach Art. 94 und 95 verhängten Sanktionen und Massnah-

men. 

2) Die nach Abs. 1 Bst. b bis d veröffentlichten Angaben müssen so umfas-

send und genau sein, dass sie einen aussagekräftigen Vergleich mit den Vorschrif-

ten in anderen EWR-Mitgliedstaaten ermöglichen. 

3) Die Angaben nach Abs. 1 sind in einem festgelegten Format zu veröffent-

lichen und regelmässig zu aktualisieren. Sie müssen über eine einzige Zu-

gangsadresse elektronisch abrufbar sein. 



138 

C. Amtshilfe 

1. Zusammenarbeit mit anderen inländischen Behörden 

Art. 80 

Grundsatz 

1) Die FMA arbeitet im Rahmen ihrer Aufsicht mit anderen inländischen Be-

hörden zusammen, soweit es für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 

2) Die zuständigen inländischen Behörden dürfen einander personenbezo-

gene Daten, einschliesslich personenbezogener Daten über strafrechtliche Verur-

teilungen und Straftaten, übermitteln, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufsichtsauf-

gaben erforderlich ist. 

3) Das Amt für Justiz hat der FMA alle Änderungen von Einträgen im Han-

delsregister, die eine Wertpapierfirma, Investmentholdinggesellschaft oder ge-

mischte Finanzholdinggesellschaft betreffen, mitzuteilen. 

4) Die Staatsanwaltschaft hat der FMA über die Einleitung und Einstellung 

von Verfahren im Zusammenhang mit Art. 93 zu benachrichtigen. Darüber hinaus 

übermittelt das Landgericht Ausfertigungen entsprechender Urteile an die FMA. 
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2. Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden anderer EWR-Mitgliedstaaten, den 

Europäischen Aufsichtsbehörden und der EFTA-Überwachungsbehörde 

Art. 81 

Grundsatz 

1) Die FMA arbeitet im Rahmen ihrer Aufsicht mit den zuständigen Behörden 

der anderen EWR-Mitgliedstaaten, der ESMA, der EBA, dem ESRB und der EFTA-

Überwachungsbehörde nach Massgabe dieses Gesetzes sowie der Verordnungen 

(EU) Nr. 600/2014, (EU) 2019/2033 und (EU) 2022/858 eng zusammen. Sie trägt 

dabei der Angleichung der Aufsichtsinstrumente und -verfahren bei der Anwen-

dung der Bestimmungen dieses Gesetzes, der dazu erlassenen Verordnungen und 

der Verordnungen (EU) Nr. 600/2014 und (EU) 2019/2033 Rechnung. Im Übrigen 

richtet sich die Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden der anderen EWR-

Mitgliedstaaten nach Art. 26b Abs. 2 und 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes; vor-

behalten bleiben Art. 82 bis 88.  

2) Die FMA beteiligt sich an den Tätigkeiten der EBA und gegebenenfalls an 

den Aufsichtskollegien nach Art. 48 der Richtlinie (EU) 2019/2034 und Art. 116 der 

Richtlinie 2013/36/EU. 

3) Sie unternimmt alle erforderlichen Anstrengungen, um der Einhaltung der 

von der ESMA und EBA erlassenen Leitlinien, Empfehlungen und der vom ESRB 

ausgesprochenen Warnungen und Empfehlungen nachzukommen. Die FMA kann 

von diesen Leitlinien und Empfehlungen abweichen, wenn ausreichende Gründe 

dafür vorliegen. 

4) Sie stellt der ESMA, der EBA, dem ESRB und der EFTA-Überwachungsbe-

hörde unverzüglich alle für die Ausführung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz, 
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der dazu erlassenen Verordnungen sowie den Verordnungen (EU) Nr. 600/2014, 

(EU) 2019/2033 und (EU) 2022/858 erforderlichen Informationen zur Verfügung. 

Art. 82 

Gemeinsamer Kundenschutz und Gewährleistung der Finanzstabilität 

1) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufsichtsaufgaben berücksichtigt die FMA in 

gebührender Weise die möglichen Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf die 

Stabilität des Finanzsystems in anderen betroffenen EWR-Mitgliedstaaten sowie 

im EWR insgesamt, insbesondere in Krisensituationen, und stützt sich dabei auf 

die zum jeweiligen Zeitpunkt verfügbaren Informationen. 

2) Die FMA übermittelt den zuständigen Behörden des Aufnahmemitglied-

staates unverzüglich sämtliche Informationen und Erkenntnisse über etwaige von 

einer Wertpapierfirma ausgehenden Probleme und Risiken hinsichtlich des Kun-

denschutzes oder der Stabilität des Finanzsystems im Aufnahmemitgliedstaat, die 

sie im Rahmen der Beaufsichtigung der Tätigkeiten einer Wertpapierfirma erkannt 

hat. 

3) Sie reagiert auf die von den zuständigen Behörden des Aufnahmemitglied-

staates bereitgestellten Informationen, indem sie alle Massnahmen ergreift, die 

zur Vermeidung oder Beseitigung von Schwierigkeiten und Risiken hinsichtlich des 

Kundenschutzes oder der Stabilität des Finanzsystems im Aufnahmemitgliedstaat, 

notwendig sind. Auf Ersuchen erläutert die FMA den zuständigen Behörden des 

Aufnahmemitgliedstaates im Einzelnen, wie sie die bereitgestellten Informationen 

und Erkenntnisse berücksichtigt hat. 

4) Ist die FMA als zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaates nach 

Übermittlung der Informationen und Erkenntnissen nach Abs. 2 der Ansicht, dass 
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die zuständigen Behörden der Herkunftsmitgliedstaaten die notwendigen Mass-

nahmen nach Abs. 3 nicht ergriffen haben, kann die FMA nach vorgängiger Unter-

richtung der zuständigen Behörden der Herkunftsmitgliedstaaten, der EFTA-Über-

wachungsbehörde, der EBA und der ESMA geeignete Massnahmen zum Schutz der 

Kunden, denen Dienstleistungen erbracht werden, oder zur Wahrung der Stabili-

tät des Finanzsystems ergreifen. Zu diesen Massnahmen gehört auch die Möglich-

keit, der betreffenden Wertpapierfirma neue Geschäfte in Liechtenstein zu unter-

sagen. 

5) Die FMA kann die Fälle, in denen ein Ersuchen um Zusammenarbeit, ins-

besondere ein Ersuchen um Informationsaustausch, zurückgewiesen wurde oder 

innerhalb einer angemessenen Frist zu keiner Reaktion geführt hat oder die FMA 

mit den ergriffenen Massnahmen nicht einverstanden ist, nach Art. 19 der Verord-

nung (EU) 1093/2010 an die EBA oder an die EFTA-Überwachungsbehörde, wenn 

ausschliessliche EFTA-Staaten betroffen sind, verweisen. 

6) Für die Prüfung der Voraussetzung nach Art. 23 Abs. 1 Unterabs. 1 Bst. c 

der Verordnung (EU) 2019/2033 kann die FMA bei der zuständigen Behörde des 

Herkunftsmitgliedstaates eines Clearingmitglieds die Übermittlung von Informati-

onen über das Einschussmodell und die Parameter anfordern, die zur Berechnung 

der für die betreffende Wertpapierfirma geltenden Einschussanforderungen ver-

wendet werden. 

Art. 83 

Gegenseitige Verdachtsmitteilungen 

1) Hat die FMA begründeten Anlass zur Vermutung, dass Unternehmen, die 

nicht ihrer Aufsicht unterliegen, im Hoheitsgebiet eines anderen EWR-Mitglied-

staates gegen Art. 5 bis 22 der Richtlinie (EU) 2014/65/EU, die Bestimmungen der 
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Richtlinie (EU) 2019/2034 oder der Verordnungen (EU) Nr. 600/2014 bzw. (EU) 

2019/2033 verstossen oder verstossen haben, so teilt die FMA diesen Umstand 

der zuständigen Behörde und der ESMA so genau wie möglich mit. 

2) Teilt eine zuständige Behörde eines anderen EWR-Mitgliedstaates der 

FMA die begründete Vermutung mit, dass ein Unternehmen gegen die Bestim-

mungen dieses Gesetzes oder die Verordnungen (EU) Nr. 600/2014 bzw. (EU) 

2019/2033 verstösst oder verstossen hat, so hat die FMA die geeigneten Mass-

nahmen gegen dieses Unternehmen zu ergreifen. Die FMA unterrichtet die be-

nachrichtigende Behörde und die ESMA über die ergriffenen Massnahmen und 

das Verfahren.  

Art. 84 

Überwachung, Überprüfung vor Ort und Ermittlungen 

1) Die zuständige Behörde eines anderen EWR-Mitgliedstaates kann die FMA 

in aufsichtsrechtlichen Angelegenheiten um Zusammenarbeit bei einer Überwa-

chung, einer Überprüfung vor Ort oder einer Ermittlung ersuchen. 

2) Erhält die FMA ein Ersuchen um eine Überprüfung vor Ort oder eine Er-

mittlung, so wird sie im Rahmen ihrer Befugnisse und unter Wahrung von Art. 85 

Abs. 1 tätig, indem sie: 

a) die Überprüfungen oder Ermittlungen selbst vornimmt; 

b) der ersuchenden Behörde die Durchführung der Überprüfung oder Ermitt-

lung gestattet; oder 

c) Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder Sachverständigen die Durchfüh-

rung der Überprüfung oder Ermittlung gestattet. 
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3) Werden Überprüfungen vor Ort oder Ermittlungen nicht durch die FMA 

selbst vorgenommen, können Mitarbeiter der FMA die Prüfer der zuständigen Be-

hörde des Herkunftsmitgliedstaates oder von ihr Beauftragte begleiten. 

4) In Bezug auf Zweigniederlassungen von Wertpapierfirmen mit Sitz in ei-

nem anderen EWR-Mitgliedstaat, können die zuständigen Behörden des Her-

kunftsmitgliedstaates nach vorheriger Unterrichtung der FMA, selbst oder durch 

ihre Beauftragten, die für die Aufsicht erforderlichen Informationen, insbesondere 

die Informationen nach Art. 85 Abs. 2, vor Ort überprüfen und Inspektionen sol-

cher Zweigniederlassungen vornehmen. 

5) Im Falle von Wertpapierfirmen, die Fernmitglieder oder -teilnehmer eines 

geregelten Marktes sind, kann sich die FMA direkt an diese wenden, wobei sie die 

zuständige Behörde des EWR-Mitgliedstaates davon in Kenntnis setzt, in dem das 

Fernmitglied oder der Fernteilnehmer seinen Sitz hat. 

6) Die FMA ist zu aufsichtlichen Zwecken befugt, Tätigkeiten von Zweignie-

derlassungen von Wertpapierfirmen mit Sitz in einem anderen EWR-Mitgliedstaat 

im Einzelfall vor Ort nachzuprüfen und zu inspizieren sowie Informationen über 

deren Tätigkeiten einzufordern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Sach-

verständige damit zu beauftragen, wenn dies für die Stabilität des Finanzsystems 

zweckdienlich ist. 

7) Vor der Durchführung von Nachprüfungen und Inspektionen nach Abs. 6 

konsultiert die FMA die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaates. Nach 

der Durchführung der Nachprüfungen und Inspektionen übermittelt die FMA den 

zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaates die erlangten Informationen 

und die Erkenntnisse, die für die Risikobewertung hinsichtlich der Wertpapier-

firma zweckdienlich sind. 
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8) Die FMA kann die zuständige Behörde eines anderen EWR-Mitgliedstaates 

um Zusammenarbeit bei einer Überwachung, einer Überprüfung vor Ort oder ei-

ner Ermittlung ersuchen. 

9) Soweit ein Ersuchen der FMA nach Abs. 8 oder nach Art. 85 Abs. 4 zurück-

gewiesen wird oder nicht innerhalb einer angemessenen Frist zu einer Reaktion 

der ersuchten Behörde geführt hat, kann die FMA die ESMA und die EFTA-Über-

wachungsbehörde mit diesem Fall befassen. 

Art. 85 

Informationsaustausch 

1) Die FMA übermittelt einer ersuchenden zuständigen Behörde eines ande-

ren EWR-Mitgliedstaates unverzüglich alle Informationen, die diese zur Wahrneh-

mung ihrer Aufsichtsaufgaben nach den Richtlinien 2014/65/EU und (EU) 

2019/2034 sowie den Verordnungen (EU) Nr. 600/2014 und (EU) 2019/2033 be-

nötigt, wenn: 

a) die Empfänger bzw. die beschäftigten und beauftragten Personen der zu-

ständigen Behörden einer der in Art. 56 geregelten gleichwertigen Geheim-

haltungspflicht unterstehen; 

b) gewährleistet ist, dass die mitgeteilten Informationen nur für finanzmarkt-

aufsichtsrechtliche Belange, insbesondere die Aufsicht über Wertpapierfir-

men, verwendet werden; und 

c) bei Informationen, die aus einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder einem 

Drittstaat stammen, eine ausdrückliche Zustimmung jener Behörde, die 

diese Information mitgeteilt hat, vorliegt und gewährleistet ist, dass diese 

gegebenenfalls nur für jene Zwecke weitergegeben werden, denen diese Be-

hörde zugestimmt hat. 
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2) Informationen nach Abs. 1 sind insbesondere Informationen über: 

a) die Verwaltungs- und Eigentumsstruktur der Wertpapierfirma; 

b) die Einhaltung der Eigenmittelanforderungen durch die Wertpapierfirma; 

c) die Einhaltung der Anforderungen im Zusammenhang mit dem Konzentrati-

onsrisiko und der Anforderungen an die Liquiditätsdeckung der Wertpapier-

firma; 

d) die Verwaltung- und Rechnungslegungsverfahren sowie über interne Kon-

trollmechanismen der Wertpapierfirma; 

e) andere relevante Faktoren, die das von der Wertpapierfirma ausgehende Ri-

siko beeinflussen können. 

3) Die FMA hat bei der Übermittlung von Informationen anzugeben: 

a) welche der übermittelten Informationen als vertraulich zu betrachten sind 

und unter das Amtsgeheimnis fallen und damit nur mit ihrer ausdrücklichen 

Zustimmung bekannt gegeben werden dürfen; sowie 

b) für welche Zwecke die übermittelten Informationen verwendet werden dür-

fen. 

4) Die FMA kann die zuständigen Behörden anderer EWR-Mitgliedstaaten 

um Übermittlung aller Informationen ersuchen, die zur Erfüllung der Aufgaben 

nach diesem Gesetz sowie der Verordnungen (EU) Nr. 600/2014 und (EU) 

2019/2033 notwendig sind. Die erhaltenen Informationen darf sie an das Landge-

richt, die Staatsanwaltschaft sowie die Stabsstelle FIU weiterleiten. Die FMA hat 

unverzüglich die zuständige Behörde, welche die Informationen übermittelt hat, 

darüber zu unterrichten. Ausser in gebührend begründeten Fällen darf sie diese 

Informationen nur unter sinngemässer Wahrung von Abs. 1 Bst. d an andere Stel-

len oder natürliche oder juristische Personen weitergeben.  
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5) Die Behörden, Stellen und Personen nach Abs. 4, die vertrauliche Infor-

mationen erhalten, dürfen diese in Wahrnehmung ihrer Aufgaben nur für folgende 

Zwecke verwenden: 

a) zur Überwachung der in diesem Gesetz sowie den Verordnungen (EU) Nr. 

600/2014 und (EU) 2019/2033 festgelegten aufsichtsrechtlichen Vorschrif-

ten; 

b) zur Überwachung der Ausübung der Tätigkeit, der verwaltungsmässigen und 

buchhalterischen Organisation und der internen Kontrollmechanismen; 

c) zur Überwachung des reibungslosen Funktionierens der Handelsplätze; 

d) zur Verfolgung und Ahndung von Vergehen nach Art. 93 und Übertretungen 

nach Art. 94; 

e) im Rahmen von Verwaltungsverfahren über die Anfechtung von Entschei-

dungen der FMA nach Art. 91; oder 

f) im Rahmen aussergerichtlicher Verfahren für Anlegerbeschwerden nach Art. 

92. 

6) Andere Behörden und andere natürliche und juristische Personen, die 

nach diesem Gesetz sowie den Verordnungen (EU) Nr. 600/2014 und (EU) 

2019/2033 vertrauliche Informationen erhalten, verwenden diese Informationen 

ausschliesslich für die von der FMA ausdrücklich vorgesehenen Zwecke oder im 

Einklang mit liechtensteinischem Recht. 

7) Dieser Artikel sowie Art. 56 und 88 stehen dem nicht entgegen, dass die 

FMA der ESMA, der EBA, dem ESRB, der EFTA-Überwachungsbehörde, dem Euro-

päischen System der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank in ihrer Ei-

genschaft als Währungsbehörden sowie gegebenenfalls anderen staatlichen 
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Behörden, die mit der Überwachung der Zahlungs- und Abwicklungssysteme be-

traut sind, zur Erfüllung ihrer Aufgaben vertrauliche Informationen übermittelt.  

Art. 86 

Ablehnung der Zusammenarbeit 

1) Die FMA kann ein Ersuchen auf Zusammenarbeit bei der Durchführung 

einer Ermittlung, einer Überprüfung vor Ort oder einer Überwachung nach Art. 84 

oder auf Austausch von Informationen nach Art. 85 nur ablehnen, wenn: 

a) aufgrund derselben Handlungen und gegen dieselben Personen bereits ein 

Verfahren vor einem inländischen Gericht anhängig ist; 

b) in Liechtenstein gegen die betreffenden Personen aufgrund derselben Hand-

lungen bereits ein rechtskräftiges Urteil ergangen ist; oder 

c) dadurch die Souveränität, Sicherheit, öffentliche Ordnung oder andere we-

sentliche Landesinteressen Liechtensteins verletzt werden. 

2) Im Falle einer Ablehnung teilt die FMA dies der ersuchenden zuständigen 

Behörde mit und informiert sie über den Grund der Ablehnung. 

Art. 87 

Konsultation zwischen den Behörden vor Zulassungserteilung 

1) Die FMA konsultiert vor der Erteilung einer Zulassung die zuständigen Be-

hörden des anderen betroffenen EWR-Mitgliedstaates, wenn die Wertpapier-

firma: 

a) Tochterunternehmen einer in einem anderen EWR-Mitgliedstaat zugelasse-

nen Wertpapierfirma, eines EWR-Kreditinstituts oder eines in einem ande-

ren EWR-Mitgliedstaat zugelassenen Marktbetreibers ist; 
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b) Tochterunternehmen des Mutterunternehmens einer in einem anderen 

EWR-Mitgliedstaat zugelassenen Wertpapierfirma oder eines EWR-Kreditin-

stituts ist; oder 

c) von natürlichen oder juristischen Personen kontrolliert wird, die zugleich 

eine in einem anderen EWR-Mitgliedstaat zugelassene Wertpapierfirma o-

der ein EWR-Kreditinstitut kontrollieren. 

2) Die FMA konsultiert vor der Erteilung einer Zulassung die zuständige Be-

hörde des für die Überwachung von EWR-Kreditinstituten oder Versicherungsun-

ternehmen zuständigen EWR-Mitgliedstaates, wenn die Wertpapierfirma: 

a) Tochterunternehmen eines EWR-Kreditinstituts oder eines im EWR zugelas-

senen Versicherungsunternehmens ist; 

b) Tochterunternehmen des Mutterunternehmens eines EWR-Kreditinstituts 

oder eines im EWR zugelassenen Versicherungsunternehmens ist; oder 

c) von natürlichen oder juristischen Personen kontrolliert wird, die zugleich ein 

EWR-Kreditinstitut oder ein in einem anderen EWR-Mitgliedstaat zugelasse-

nes Versicherungsunternehmen kontrollieren. 

3) Die FMA konsultiert die zuständigen Behörden nach Abs. 1 und 2 insbe-

sondere hinsichtlich der Überprüfung der Eignung der Aktionäre oder Gesellschaf-

ter sowie des Leumunds und der Erfahrung der Personen, die die Geschäfte eines 

anderen Unternehmens derselben Gruppe tatsächlich leiten, und ersucht um 

Übermittlung aller diesbezüglicher Informationen. 

4) Wird die FMA von den zuständigen Behörden nach Abs. 1 und 2 konsul-

tiert, übermittelt sie ihrerseits alle Informationen nach Abs. 3, die für die anderen 

zuständigen Behörden bei der Erteilung der Zulassung und der laufenden 
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Überprüfung der Einhaltung der Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit von 

Belang sind. 

Art. 88  

Sicherungsmassnahmen  

1) Hat die FMA klare und nachweisliche Gründe zur Annahme, dass eine in 

Liechtenstein im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs tätige Wertpapier-

firma oder eine Wertpapierfirma mit einer Zweigniederlassung in Liechtenstein 

gegen die Vorschriften nach der Richtlinie 2014/65/EU verstösst, so teilt sie dies 

der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaates mit, sofern der FMA nicht 

die Aufsichtszuständigkeit übertragen ist. 

2) Verhält sich die Wertpapierfirma trotz der von der zuständigen Behörde 

des Herkunftsmitgliedstaates ergriffenen Massnahmen, oder weil diese Massnah-

men unzureichend sind, weiterhin auf eine Art und Weise, die den Interessen der 

Kunden in Liechtenstein oder dem ordnungsgemässen Funktionieren der Märkte 

eindeutig abträglich ist, ergreift die FMA nach vorheriger Unterrichtung der zu-

ständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaates, der EFTA-Überwachungsbe-

hörde, der EBA und der ESMA die notwendigen Massnahmen zum Schutz der Kun-

den und des ordnungsgemässen Funktionierens der Märkte. Zu diesen Massnah-

men gehört auch die Möglichkeit, der betreffenden Wertpapierfirma neue Ge-

schäfte in Liechtenstein zu untersagen.  

3) Stellt die FMA fest, dass eine Wertpapierfirma mit Zweigniederlassung in 

Liechtenstein die Vorschriften dieses Gesetzes, der dazu erlassenen Verordnungen 

oder der bestehenden Geschäftsreglemente (Satzungen, Weisungen etc.) nicht 

beachtet, so fordert sie die betreffende Wertpapierfirma auf, die vorschriftswid-

rige Situation zu beenden. 
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4) Kommt die Wertpapierfirma der Aufforderung nach Abs. 3 nicht nach, so 

trifft die FMA alle geeigneten Massnahmen, damit die betreffende Wertpapier-

firma die vorschriftswidrige Situation beendet. Die Art dieser Massnahmen ist den 

zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaates mitzuteilen. 

5) Verletzt die Wertpapierfirma trotz der von der FMA getroffenen Mass-

nahmen weiterhin die Vorschriften nach Abs. 3, so kann die FMA nach Unterrich-

tung der zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaates geeignete Massnah-

men ergreifen, um weitere Verstösse zu verhindern oder zu ahnden; soweit erfor-

derlich, kann sie der Wertpapierfirma auch neue Geschäfte in Liechtenstein unter-

sagen. Die FMA hat die EFTA-Überwachungsbehörde und die ESMA von diesen 

Massnahmen unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 

6) Jede Massnahme nach diesem Artikel, die Sanktionen oder Einschränkun-

gen der Tätigkeit einer Wertpapierfirma beinhaltet, ist ordnungsgemäss zu be-

gründen und der betreffenden Wertpapierfirma mitzuteilen. 

7) Kommen die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaates ihren 

Pflichten zur Beendigung des Verstosses nicht unverzüglich nach oder sind die ge-

troffenen Massnahmen unzureichend, kann die FMA als Behörde des Aufnah-

memitgliedstaates die EFTA-Überwachungsbehörde oder die ESMA nach Art. 19 

der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 um Unterstützung ersuchen. 
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3. Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden von Drittstaaten 

Art. 89 

 Zusammenarbeit und Kooperationsvereinbarungen mit Drittstaaten 

1) Die FMA arbeitet zum Zweck der Ausübung ihrer aufsichtlichen Aufgaben 

nach diesem Gesetz oder den Verordnungen (EU) Nr. 600/2014 und (EU) 

2019/2033 mit den zuständigen Behörden von Drittstaaten bei einer Überwa-

chung, einer Überprüfung vor Ort, bei Ermittlungen oder beim Informationsaus-

tausch sowie mit den Zentralbanken von Drittstaaten ihrer Eigenschaft als Wäh-

rungsbehörden unter sinngemässer Anwendung der Art. 84 bis 86 eng zusammen. 

2) Die FMA kann mit den zuständigen Behörden von Drittstaaten Kooperati-

onsvereinbarungen über die Ausübung aufsichtsrechtlicher Aufgaben und den In-

formationsaustausch abschliessen, wenn: 

a) für die Weitergabe von Informationen eine zumindest nach Art. 56 gleich-

wertige Geheimhaltungspflicht besteht; 

b) der Informationsaustausch der Wahrnehmung der Aufgaben der zuständi-

gen Behörden dient; und 

c) im Hinblick auf die Weiterleitung von personenbezogenen Daten die Daten-

schutzgesetzgebung eingehalten wird.   

3) Die FMA kann ferner Kooperationsvereinbarungen mit Behörden, Stellen 

und natürlichen Personen von Drittstaaten abschliessen, die zuständig sind für: 

a) die Beaufsichtigung von Kreditinstituten, sonstigen Finanzinstituten, Versi-

cherungsunternehmen, Wertpapierfirmen, UCITS-Verwaltungsgesellschaf-

ten, Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) oder Finanzmärkten, 
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einschliesslich von durch die ESMA nach Art. 25 der Verordnung (EU) Nr. 

648/2012 anerkannten zentralen Gegenparteien; 

b) die Durchführung von Abwicklungen, Insolvenzverfahren und ähnlichen Ver-

fahren bei Wertpapierfirmen; 

c) in Wahrnehmung ihrer Aufsichtsbefugnisse die Pflichtprüfung der Rech-

nungslegung von Kreditinstituten, sonstigen Finanzinstituten, Versiche-

rungsunternehmen und Wertpapierfirmen vorzunehmen oder in Wahrneh-

mung ihrer Aufgaben Entschädigungssysteme zu verwalten; 

d) die Beaufsichtigung der an der Abwicklung und Insolvenzverfahren oder 

ähnlichen Verfahren in Bezug auf Wertpapierfirmen beteiligten Stellen; 

e) die Beaufsichtigung der Personen, die die Pflichtprüfung der Rechnungsle-

gungsunterlagen von Versicherungsunternehmen, Kreditinstituten, Wertpa-

pierfirmen und sonstigen Finanzinstituten vornehmen; 

f) die Beaufsichtigung der an den Märkten für Emissionszertifikate tätigen Per-

sonen zwecks Sicherung eines Gesamtüberblicks über die Finanz- und Spot-

märkte. 

4) Kooperationsvereinbarungen der FMA nach Abs. 1 und 2 bedürfen der 

Genehmigung der Regierung. 

5) Stammen die Informationen aus einem anderen EWR-Mitgliedstaat, so 

dürfen sie nur mit ausdrücklicher Zustimmung der zuständigen Behörden, die 

diese übermittelt haben, und gegebenenfalls nur für die Zwecke, für die diese Be-

hörden die Zustimmung gegeben haben, weitergegeben werden. Dies gilt auch für 

Informationen, die von den zuständigen Behörden eines Drittstaates übermittelt 

werden. 
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6) Im Übrigen richtet sich die Zusammenarbeit mit den zuständigen Behör-

den von Drittstaaten nach Art. 26b Abs. 3 und 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes.  

VII. Sanierung und Liquidation sowie grenzüberschreitende Konkursverfahren 

Art. 90 

Anwendbares Recht 

Die Art. 190 bis 243 des Bankengesetzes finden im Hinblick auf die Sanierung 

und Liquidation sowie das grenzüberschreitende Konkursverfahren von Wertpa-

pierfirmen und deren Zweigniederlassungen in anderen EWR-Mitgliedstaaten 

sinngemäss Anwendung. 

VIII. Rechtsschutz 

Art. 91 

Rechtsmittel und Verfahren 

1) Gegen Entscheidungen und Verfügungen der FMA kann binnen 14 Tagen 

ab Zustellung Beschwerde bei der FMA-Beschwerdekommission erhoben werden. 

2) Wird über einen vollständigen Antrag auf Erteilung einer Zulassung als 

Wertpapierfirma nicht binnen sechs Monaten nach seinem Eingang entschieden, 

kann Beschwerde bei der FMA-Beschwerdekommission erhoben werden. 

3) Gegen Entscheidungen und Verfügungen der FMA-Beschwerdekommis-

sion kann binnen 14 Tagen ab Zustellung Beschwerde beim Verwaltungsgerichts-

hof erhoben werden. 
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4) Im Interesse und/oder auf Initiative der Kunden stehen dem Amt für 

Volkswirtschaft sämtliche Rechtsmittel und -behelfe zur Verfügung, um dafür zu 

sorgen, dass die Vorschriften über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen 

sowie die Ausübung von Anlagetätigkeiten angewandt werden. 

5) Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, finden auf das Verfahren 

die Bestimmungen des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltungspflege 

Anwendung. 

Art. 92 

Aussergerichtliche Schlichtungsstelle 

1) Die Schlichtungsstelle im Finanzdienstleistungsbereich ist als AS-Stelle 

nach Art. 4 Abs. 1 Bst. c des Alternative-Streitbeilegung-Gesetzes für die ausserge-

richtliche Beilegung von Streitfällen zwischen Kunden und Wertpapierfirmen über 

die erbrachten bzw. ausgeübten Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkei-

ten sowie Nebendienstleistungen zuständig. 

2) Sie hat zur Aufgabe, in Streitigkeiten zwischen Kunden und Wertpapierfir-

men auf geeignete Weise zu vermitteln und auf diese Weise eine Einigung zwi-

schen den Parteien herbeizuführen. 

3) Sie hat auch Beschwerden von Organisationen, die sich landesweit und 

statutengemäss dem Konsumentenschutz oder anderen Wertpapierdienstleistun-

gen, Anlagetätigkeiten und Nebendienstleistungen betreffenden Themen wid-

men, entgegenzunehmen und zu behandeln. 

4) Kann keine Einigung zwischen den Parteien erzielt werden, so sind sie auf 

den ordentlichen Rechtsweg zu verweisen. 
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5) Im Übrigen findet das Alternative-Streitbeilegungs-Gesetz Anwendung. 

IX. Strafbestimmungen und Verwaltungsmassnahmen 

Art. 93 

Vergehen 

1) Vom Landgericht wird wegen Vergehens mit Freiheitsstrafe bis zu drei 

Jahren bestraft, wer: 

a) als Organmitglied, Mitarbeiter oder sonst für eine Wertpapierfirma, Invest-

mentholdinggesellschaft, gemischte Finanzholdinggesellschaft oder aner-

kannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätige Person, als Geschäftsabwick-

ler, Beobachter oder Kommissär die Pflicht zur Geheimhaltung verletzt oder 

wer hierzu verleitet oder zu verleiten versucht;  

b) entgegen Art. 5 ohne Zulassung eine Wertpapierdienstleistung, Anlagetätig-

keit oder Nebendienstleistung erbringt bzw. ausübt.  

2) Vom Landgericht wird wegen Vergehens mit Freiheitsstrafe bis zu einem 

Jahr oder mit einer Geldstrafe bis 360 Tagessätzen bestraft, wer: 

a) ohne Anerkennung nach Art. 50 als anerkannte Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft oder anerkannter Wirtschaftsprüfer für eine Wertpapierfirma tätig 

ist; 

b) die Geschäftsbücher nicht ordnungsgemäss führt oder Geschäftsbücher, Un-

terlagen und Belege nicht aufbewahrt.  

3) Die Verantwortlichkeit von juristischen Personen für ein Vergehen nach 

Abs. 1 oder 2 richtet sich nach §§ 74a ff. des Strafgesetzbuches. 
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4) Ein Schuldspruch nach diesem Artikel ist mit Bezug auf die Beurteilung der 

Schuld und der Widerrechtlichkeit sowie die Bestimmung des Schadens für den 

Zivilrichter nicht verbindlich. 

5) Bei fahrlässiger Begehung werden die Strafobergrenzen nach Abs. 1 und 

2 auf die Hälfte herabgesetzt. 

Art. 94 

Übertretungen 

1) Von der FMA wird, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zustän-

digkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, wegen Übertretung mit 

Busse nach Abs. 2 und 3 bestraft, wer: 

1. die mit der Zulassung verbundenen Auflagen verletzt; 

2. die Zulassungsvoraussetzungen entgegen Art. 6 Abs. 2 nicht dauernd ein-

hält;   

3. die Zulassung aufgrund falscher Angaben oder auf andere rechtswidrige 

Weise erschlichen hat; 

4. gegen die Vorschriften über die Geschäftsleitung nach Art. 13, das Leitungs-

organ nach Art. 14 oder die Unternehmensführung und -kontrolle nach Art. 

15 verstösst; 

5. die Meldepflichten betreffend den Erwerb einer qualifizierten Beteiligung 

nach Art. 18 Abs. 1 oder die jährliche Berichterstattung nach Art. 18 Abs. 3 

verletzt oder entgegen Art. 18 Abs. 5 die Stimmrechte ausübt; 

6. die organisatorischen Anforderungen nach Art. 21 bis 27 nicht einhält; 

7. den Genehmigungs- oder Meldepflichten nach Art. 28 nicht richtig, nicht 

vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt oder falsche Angaben macht; 
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8. verbotswidrig Bezeichnungen nach Art. 31 verwendet, die eine Tätigkeit als 

Wertpapierfirma vermuten lassen;  

9. die Anforderungen betreffend die Beurteilung der Angemessenheit des in-

ternen Kapitals und der liquiden Aktiva nach Art. 32 nicht einhält; 

10. nicht über solide Regelungen für die interne Unternehmensführung nach 

Art. 34 verfügt oder gegen die Offenlegungspflicht nach Art. 35 verstösst; 

11. gegen die Vorschriften zum Risikomanagement nach Art. 36 oder 37 

verstösst; 

12. gegen die Vorschriften zur Vergütungspolitik nach Art. 38 bis 41 oder 42 Abs. 

1 bis 3 verstösst;  

13. die periodischen Berichte nach Art. 43 Abs. 2 und 3 nicht vorschriftsgemäss 

erstellt oder nicht oder nicht fristgerecht einreicht;  

14. die ordentliche oder eine von der FMA vorgeschriebene Prüfung durch eine 

von der Wertpapierfirma unabhängige und von der FMA nach Art. 50 aner-

kannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Ganzen oder bezogen auf ein-

zelne Bereiche nach Art. 44 nicht durchführen lässt; 

15. der FMA oder der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bzw. dem Wirtschafts-

prüfer falsche Auskünfte erteilt oder seine Pflichten gegenüber dieser bzw. 

diesem nicht erfüllt;  

16. gegen die Vorlagepflichten im Rahmen des Anzeigeverfahrens zum freien 

Dienstleistungsverkehr nach Art. 45 Abs. 2, die Pflicht zur Einhaltung des 

Zeitpunktes nach Art. 45 Abs. 4 oder die Informationspflichten nach Art. 45 

Abs. 5 verstösst;  

17. gegen die Vorlagepflichten im Rahmen des Anzeigeverfahrens zur Niederlas-

sungsfreiheit nach Art. 47 Abs. 2 oder die Informationspflicht nach Art. 47 

Abs. 6 verstösst;  
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18. als Wertpapierfirma mit Sitz in einem anderen EWR-Mitgliedstaat entgegen 

Art. 46 oder 48 in Liechtenstein Dienstleistungen im Rahmen des freien 

Dienstleistungsverkehrs oder im Rahmen der Niederlassungsfreiheit über 

eine Zweigniederlassung erbringt;  

19. als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder Wirtschaftsprüfer ihre bzw. seine 

Pflichten nach Art. 51 und 52 verletzt, insbesondere im Prüfungsbericht un-

wahre Angaben macht oder wesentliche Tatsachen verschweigt oder eine 

vorgeschriebene Aufforderung an die Wertpapierfirma unterlässt oder vor-

geschriebene Berichte und Meldungen nicht erstattet;  

20. die von der FMA vorgeschriebenen zusätzlichen Eigenmittelanforderungen 

nach Art. 64 nicht erfüllt; 

21. die von der FMA vorgeschriebenen besonderen Liquiditätsanforderungen 

nach Art. 66 nicht erfüllt; 

22. den von der FMA vorgeschriebenen besonderen Publizitätsanforderungen 

nach Art. 68 nicht oder nicht fristgerecht nachkommt oder unvollständige 

oder falsche Angaben macht; 

23. als Investmentholdinggesellschaft, gemischte Finanzholdinggesellschaft o-

der gemischte Holdinggesellschaft oder deren verantwortlicher Geschäfts-

leiter gegen die Vorschriften nach Art. 76 und 77 verstösst; 

24. als Wertpapierfirma gegen die Verordnung (EU) Nr. 600/2014 verstösst, in-

dem sie:   

a) die Geschäfte mit Aktien, Aktienzertifikaten, börsengehandelten Fonds, 

Zertifikaten und anderen vergleichbaren Finanzinstrumenten betreibt, 

die an einem Handelsplatz gehandelt werden, das Volumen und den Kurs 

dieser Geschäfte sowie den Zeitpunkt ihres Abschlusses entgegen Art. 20 

Abs. 1 nicht veröffentlicht; 
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b) entgegen Art. 20 Abs. 2 Satz 1 nicht sicherstellt, dass die veröffentlichten 

Informationen und die Fristen, innerhalb deren sie zu veröffentlichen 

sind, den festgelegten Anforderungen und technischen Regulierungsstan-

dards genügen; 

c) gegen die Meldepflichten von Geschäften nach Art. 26 verstösst; 

d) eine Portfoliokomprimierung entgegen Art. 31 durchführt und dabei: 

aa) den Umfang der Geschäfte, die Gegenstand von Portfoliokomprimierun-

gen sind, sowie den Zeitpunkt ihrer Abschlüsse nicht rechtzeitig über ein 

genehmigtes Veröffentlichungssystem (APA) veröffentlicht;   

bb) keine vollständigen und genauen Aufzeichnungen über sämtliche Port-

foliokomprimierungen, die sie organisiert oder an denen sie teilnimmt, 

führt oder der FMA bzw. der ESMA nicht zur Verfügung stellt; 

25. als Wertpapierfirma gegen die Verordnung (EU) 2019/2033 verstösst, indem 

sie:  

a) die Eigenmittelanforderungen nach Art. 11 nicht einhält; 

b) entgegen Art. 11 Abs. 4 die Unterschreitung oder die erwartete Unter-

schreitung der Eigenmittelanforderungen nicht, nicht richtig, nicht 

vollständig oder nicht unverzüglich mitteilt oder falsche Angaben 

macht; 

c) die festgelegten Obergrenzen im Fall eines Konzentrationsrisikos nach 

Art. 37, unbeschadet Art. 38 und 39, nicht beachtet; 

d) wiederholt oder dauerhaft nicht über liquide Aktiva nach Art. 43 ver-

fügt und keine Genehmigung der FMA zur vorübergehenden Herabset-

zung der Liquiditätsanforderungen nach Art. 44 eingeholt hat; 

e) die nach Teil 6 vorgeschriebenen Informationen nicht, nicht richtig, 

nicht vollständig offenlegt oder falsche Angaben macht;  
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f) die Meldungen nach Art. 54 nicht oder nicht fristgerecht einreicht oder 

unvollständig oder falsche Angaben macht;   

26. Zahlungen an Inhaber von Instrumenten leistet, die Teil der Eigenmittel der 

Wertpapierfirma sind, sofern solche Zahlungen nach Art. 28, 52 oder 63 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 an Inhaber von Eigenmittelinstrumenten 

nicht zulässig sind; 

27. ohne besondere Genehmigung eine Tätigkeit nach Art. 8 oder 10 der Ver-

ordnung (EU) 2022/858 ausübt; 

28. einer Aufforderung zur Herstellung des rechtmässigen Zustandes oder einer 

anderen Verfügung oder Anordnung der FMA nicht nachkommt; 

29. einer Aufforderung zur Zusammenarbeit in einem Ermittlungsverfahren der 

FMA nicht nachkommt; 

30. gegen Vorschriften nach den aufgrund der Verordnungen (EU) Nr. 600/2014 

oder (EU) 2019/2033 und der Richtlinien 2014/65/EU oder (EU) 2019/2034 

von der Europäischen Kommission erlassenen Durchführungsrechtsakte 

verstösst.  

2) Die Busse nach Abs. 1 beträgt vorbehaltlich Abs. 3:  

a)  bei juristischen Personen bis zu 1 000 000 Franken; 

b) bei natürlichen Personen bis zu 500 000 Franken. 

3) Bei schwerwiegenden, wiederholten oder systematischen Verstössen be-

trägt die Busse nach Abs. 1:  

a) bei juristischen Personen bis zu 6 200 000 Franken oder bis zu 10 % des jähr-

lichen Gesamtnettoumsatzes, einschliesslich des Bruttoertrags des Unter-

nehmens im vorangegangenen Geschäftsjahr oder bis zu dem Zweifachen 

des aus dem Verstoss gezogenen Nutzens, einschliesslich eines vermiedenen 
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Verlustes, soweit sich der Nutzen beziffern lässt, auch wenn dieser Betrag 

10 % des jährlichen Gesamtumsatzes bzw. den Betrag von 6 200 000 Franken 

übersteigt; 

b) bei natürlichen Personen bis zu 6 200 000 Franken oder bis zu dem Zweifa-

chen des aus dem Verstoss gezogenen Nutzens, einschliesslich eines vermie-

denen Verlustes, soweit sich der Nutzen beziffern lässt, auch wenn dieser 

Betrag den Betrag von 6 200 000 Franken übersteigt.  

4) Die FMA kann den aus einem Verstoss gezogenen Nutzen nach Abs. 3 

schätzen, wenn dieser nicht ermittelt oder berechnet werden kann. 

5) Wenn es sich bei der in Abs. 3 Bst. a genannten juristischen Person um ein 

Mutterunternehmen oder ein Tochterunternehmen des Mutterunternehmens 

handelt, das einen konsolidierten Abschluss vorzulegen hat, so ist der relevante 

Gesamtnettoumsatz der jährliche Gesamtnettoumsatz oder die entsprechende 

Einkunftsart, der bzw. die im letzten verfügbaren konsolidierten Abschluss ausge-

wiesen ist, der vom Leitungsorgan des Mutterunternehmens an der Spitze gebilligt 

wurde. 

6) Die FMA hat Bussen nach Abs. 2 Bst. a oder Abs. 3 Bst. a gegen juristische 

Personen zu verhängen, wenn die Übertretungen nach Abs. 1 in Ausübung ge-

schäftlicher Verrichtungen der juristischen Person (Anlasstaten) durch Personen 

begangen werden, die entweder allein oder als Mitglied des Verwaltungsrats, der 

Geschäftsleitung, des Vorstands oder Aufsichtsrats der juristischen Person oder 

aufgrund einer anderen Führungsposition innerhalb der juristischen Person ge-

handelt haben, aufgrund derer sie: 

a) befugt sind, die juristische Person nach aussen zu vertreten; 

b) Kontrollbefugnisse in leitender Stellung ausüben; oder 
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c) sonst massgeblichen Einfluss auf die Geschäftsführung der juristischen Per-

son ausüben. 

7) Für Übertretungen nach Abs. 1, welche von Mitarbeitern der juristischen 

Person, wenngleich nicht schuldhaft, begangen werden, ist die juristische Person 

auch dann verantwortlich, wenn die Übertretung dadurch ermöglicht oder we-

sentlich erleichtert worden ist, dass die in Abs. 6 genannten Personen es unterlas-

sen haben, die erforderlichen und zumutbaren Massnahmen zur Verhinderung 

derartiger Anlasstaten zu ergreifen. 

8) Die Verantwortlichkeit der juristischen Person für die Anlasstat und die 

Strafbarkeit der in Abs. 6 genannten Personen oder von Mitarbeitern nach Abs. 7 

wegen derselben Tat schliessen einander nicht aus. Die FMA kann von der Bestra-

fung einer natürlichen Person absehen, wenn für denselben Verstoss bereits eine 

Busse gegen die juristische Person verhängt wurde und keine besonderen Um-

stände vorliegen, die einem Absehen von der Bestrafung entgegenstehen. 

9) Bei fahrlässiger Begehung werden die Strafobergrenzen nach Abs. 2 und 

3 auf die Hälfte herabgesetzt. 

10) Die Verfolgungsverjährung beträgt drei Jahre. 

Art. 95 

Verwaltungsmassnahmen 

Die FMA kann im Falle von Verstössen nach Art. 93 und 94 unbeschadet 

sonstiger Befugnisse nach Art. 58 folgende Verwaltungsmassnahmen ergreifen: 
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a) die öffentliche Bekanntmachung des Namens der natürlichen oder juristi-

schen Person, die für den Verstoss verantwortlich ist, und der Art des 

Verstosses nach Art. 97;  

b) die Anordnung, dass die natürliche oder juristische Person die Verhaltens-

weisen, die dem Gesetz, der dazu erlassenen Verordnungen sowie den Ver-

ordnungen (EU) Nr. 600/2014, (EU) 2019/2033 und (EU) 2022/858 zuwider-

laufen, vorübergehend oder dauerhaft einzustellen und von einer Wieder-

holung abzusehen hat;  

c) ein vorübergehendes oder, bei wiederholten schweren Verstössen, dauer-

haftes Verbot für das verantwortliche Mitglied des Leitungsorgans oder der 

Geschäftsleitung der Wertpapierfirma oder eine andere verantwortliche na-

türliche Person, in Wertpapierfirmen Leitungsaufgaben wahrzunehmen; 

d) den Entzug der Zulassung der Wertpapierfirma. 

Art. 96 

Verhältnismässigkeit und Effizienzgebot 

1) Bei der Verhängung von Strafen und Verwaltungsmassnahmen nach Art. 

93 bis 95 berücksichtigen das Landgericht und die FMA: 

a) in Bezug auf den Verstoss insbesondere: 

1. dessen Schwere und Dauer; 

2. die erzielten Gewinne bzw. verhinderten Verluste, soweit bezifferbar; 

3. Dritten entstandene Verluste, soweit bezifferbar; 

4. mögliche systemrelevante Auswirkungen; 

b) in Bezug auf die für den Verstoss verantwortlichen natürlichen oder juristi-

schen Personen insbesondere: 
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1. den Grad an Verantwortung; 

2. die Finanzkraft, wie sie sich insbesondere aus dem Gesamtumsatz ei-

ner juristischen Person oder den Jahreseinkünften und dem Nettover-

mögen einer natürlichen Person ablesen lässt; 

3. die Kooperationsbereitschaft mit den zuständigen Behörden; 

4. frühere Verstösse und eine Wiederholungsgefahr. 

2) Im Übrigen findet der Allgemeine Teil des Strafgesetzbuches sinngemäss 

Anwendung. 

Art. 97 

Veröffentlichung von Bussen und Verwaltungsmassnahmen sowie Information 

der ESMA und EBA  

1) Die FMA veröffentlicht rechtskräftig verhängte Bussen wegen Verwal-

tungsübertretungen nach Art. 94 und Verwaltungsmassnahmen nach Art. 95 un-

verzüglich auf ihrer Internetseite, nachdem die von der Entscheidung betroffene 

Person darüber informiert wurde. Eine solche Veröffentlichung stellt keine Verlet-

zung des Amtsgeheimnisses nach Art. 56 dar. Die Veröffentlichung enthält: 

a) Informationen zu Art und Charakter des Verstosses; und 

b) den Namen bzw. die Firma der natürlichen oder juristischen Person, gegen 

welche die Busse oder Verwaltungsmassnahme verhängt wurde. 

2) Die FMA veröffentlicht rechtskräftig verhängte Bussen und Verwaltungs-

massnahmen auf ihrer Internetseite in anonymisierter Form oder sieht gänzlich 

von einer Veröffentlichung ab, wenn die Offenlegung personenbezogener Daten, 

einschliesslich personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 

Straftaten, oder die anonyme Veröffentlichung: 
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a) unter Berücksichtigung des Schadens für die betroffenen natürlichen oder 

juristischen Personen unverhältnismässig wäre; oder 

b) die Stabilität der Finanzmärkte oder laufende strafrechtliche oder verwal-

tungsbehördliche Ermittlungen gefährden würde. 

3) Liegen Gründe für eine anonyme Veröffentlichung nach Abs. 2 vor, ist aber 

davon auszugehen, dass diese Gründe in absehbarer Zeit nicht mehr vorliegen 

werden, so kann die FMA auf die anonyme Veröffentlichung verzichten und die 

Busse oder Verwaltungsmassnahme nach Wegfall der Gründe nach Abs. 1 veröf-

fentlichen. 

4) Die FMA stellt sicher, dass die Veröffentlichung mindestens fünf Jahre ab 

Veröffentlichung der Bussen oder Verwaltungsmassnahmen auf der Internetseite 

abrufbar ist. Dabei ist die Veröffentlichung personenbezogener Daten nur auf-

recht zu erhalten, so lange nicht eines der Kriterien des Abs. 2 erfüllt werden 

würde. 

5) Die Veröffentlichung nach Abs. 1 ist von der FMA zu verfügen; dies gilt 

nicht für anonyme Veröffentlichungen. 

6) Die FMA informiert die ESMA bzw. EBA über rechtskräftig verhängte Bus-

sen und Verwaltungsmassnahmen, insbesondere auch über jene Bussen und Mas-

snahmen, die zwar verhängt, aber nicht bekanntgemacht wurden. Dies stellt keine 

Verletzung des Amtsgeheimnisses nach Art. 56 dar. Die FMA übermittelt zudem 

jährlich eine Zusammenfassung von Informationen über alle verhängten Bussen 

und Verwaltungsmassnahmen, einschliesslich anonymisierter und aggregierter 

Daten über alle durchgeführten strafrechtlichen Ermittlungen und verhängten 

strafgerichtlichen Strafen, sofern die FMA über diese Daten verfügt. Diese Ver-

pflichtung gilt nicht für Massnahmen mit Ermittlungscharakter. Hat die FMA eine 
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Busse oder eine Verwaltungsmassnahme der Öffentlichkeit bekannt gemacht, so 

unterrichtet sie die ESMA gleichzeitig mit der Veröffentlichung darüber. 

Art. 98 

Verantwortlichkeit 

Werden die Widerhandlungen im Geschäftsbetrieb einer juristischen Person 

oder einer Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft oder Einzelfirma begangen, fin-

den die Strafbestimmungen auf die Personen Anwendung, die für sie gehandelt 

haben oder hätten handeln sollen, jedoch unter solidarischer Mithaftung der ju-

ristischen Person, der Gesellschaft oder der Einzelfirma für die Geldstrafen, Bus-

sen und Kosten. 

Art. 99 

Meldung von Gesetzesverstössen 

1) Die FMA hat über ein wirksames und verlässliches Meldesystem zu verfü-

gen, in das über einen allgemein zugänglichen, sicheren Berichtsweg potenzielle 

oder tatsächliche Verstösse gegen dieses Gesetz, die dazu erlassenen Verordnun-

gen sowie die Verordnungen (EU) Nr. 600/2014, (EU) 2019/2033 und (EU) 

2022/858 gemeldet werden können. 

2) Das Meldesystem umfasst zumindest: 

a) spezielle Verfahren für die Entgegennahme, Behandlung und Nachverfol-

gung der Meldungen über Verstösse, einschliesslich der Einrichtung sicherer 

Kommunikationswege; 

b) einen angemessenen Schutz für Mitarbeiter von Wertpapierfirmen, die in-

nerhalb dieser Wertpapierfirmen begangene Verstösse melden, zumindest 
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vor Vergeltungsmassnahmen, Diskriminierung und anderen Arten von unfai-

rer Behandlung durch die Wertpapierfirma; 

c) den Schutz personenbezogener Daten im Einklang mit der Datenschutzge-

setzgebung sowohl für die Person, die die Verstösse meldet, als auch für die 

natürliche Person, von der behauptet wird, sie sei für den Verstoss verant-

wortlich, es sei denn, eine Weitergabe der Informationen ist im Rahmen ei-

nes staatsanwaltlichen, gerichtlichen oder verwaltungsrechtlichen Verfah-

rens erforderlich. 

3) Eine Meldung durch Mitarbeiter von Wertpapierfirmen an die FMA gilt 

nicht als Verstoss gegen eine vertragliche oder gesetzliche Geheimhaltungspflicht 

und hat keine diesbezügliche Haftung der meldenden Person zur Folge. 

4) Wertpapierfirmen benötigen angemessene Verfahren, über die Mitarbei-

ter Verstösse gegen dieses Gesetz, die dazu erlassenen Verordnungen und die Ver-

ordnungen (EU) Nr. 600/2014, (EU) 2019/2033 und (EU) 2022/858 intern über ei-

nen speziellen, unabhängigen und autonomen Kanal melden können. 

5) Die Regierung kann das Nähere mit Verordnung regeln. 

X. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Art. 100 

Durchführungsverordnungen 

Die Regierung erlässt die für die Durchführung dieses Gesetzes erforderli-

chen Verordnungen. Dabei berücksichtigt sie die Vorgaben, Standards und Verfah-

ren der Europäischen Aufsichtsbehörden. 
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Art. 101 

Übergangsbestimmungen 

1) Für Wertpapierfirmen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Geset-

zes für die Erbringung oder Ausübung von Wertpapierdienstleistungen und/oder 

Anlagetätigkeiten sowie Nebentätigkeiten nach Art. 15 des Bankengesetzes vom 

21. Oktober 1992, LGBl. 1992 Nr. 108, bewilligt sind, gilt deren Bewilligung als Zu-

lassung nach diesem Gesetz. Sie können ihre Tätigkeiten nach Massgabe dieses 

Gesetz fortsetzen. 

2) Auf im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes hängige Verfahren 

findet vorbehaltlich Abs. 3 das bisherige Recht Anwendung.  

3) Auf im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes hängige Bewilligungs-

verfahren nach Art. 17 des Bankengesetzes vom 21. Oktober 1992, LGBl. 1992 Nr. 

108, findet dieses Gesetz Anwendung. 

Art. 102 

Anwendbarkeit von EU-Rechtsvorschriften 

1) Bis zu ihrer Übernahme in das EWR-Abkommen gelten als nationale 

Rechtsvorschriften:  

a) die Richtlinie (EU) 2019/2034 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 27. November 2019 über die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen 

und zur Änderung der Richtlinien 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 

2013/36/EU, 2014/59/EU und 2014/65/EU; 

b) die Verordnung (EU) 2019/2033 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 27. November 2019 über Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen 
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und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 575/2013, 

(EU) Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 806/2014; 

c) die Durchführungsrechtsakte zu den EU-Rechtsvorschriften nach Bst. a und 

b. 

2) Der vollständige Wortlaut der in Abs. 1 genannten Rechtsvorschriften ist 

im Amtsblatt der Europäischen Union unter http://eurlex.europa.eu veröffent-

licht, er kann auf der Internetseite der FMA unter www.fma-li.li abgerufen wer-

den. 

Art. 103 

Inkrafttreten  

1) Dieses Gesetz tritt unter Vorbehalt des ungenutzten Ablaufs der Referen-

dumsfrist am 1. Februar 2025 in Kraft, andernfalls am Tag nach der Kundmachung. 

2) Art. 1 Abs. 3 Bst. b und e tritt gleichzeitig mit dem Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses betreffend die Übernahme der Richtlinie (EU) 

2019/2034 und der Verordnung (EU) 2019/2033 in das EWR-Abkommen in Kraft. 

3) Art. 3 Abs. 1 Bst. n tritt gleichzeitig mit dem Beschluss des Gemeinsamen 

EWR-Ausschusses Nr. 30/2024 vom 2. Februar 2024 zur Änderung von Anhang IX 

(Finanzdienstleistungen) des EWR-Abkommens in Kraft. 

 

 

  

http://eurlex.europa.eu/
http://www.fma-li.li/
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Anhang 1 

(Art. 3, 4, 25, 29 und 60) 

 

Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten, Nebendienstleistungen so-

wie Finanzinstrumente 

A. Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten 

Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten sind folgende Tätigkei-

ten: 

1. Annahme und Übermittlung von Aufträgen, die ein oder mehrere Finan-

zinstrument(e) zum Gegenstand haben; 

2. Ausführung von Aufträgen im Namen von Kunden; 

3. Handel für eigene Rechnung; 

4. Portfolioverwaltung; 

5. Anlageberatung; 

6. Übernahme der Emission von Finanzinstrumenten und/oder Platzierung von 

Finanzinstrumenten mit fester Übernahmeverpflichtung; 

7. Platzierung von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmeverpflichtung;  

8. Betrieb eines MTF; 

9. Betrieb eines OTF. 

B. Nebendienstleistungen 

Nebendienstleistungen sind folgende Tätigkeiten: 

1. Verwahrung und Verwaltung von Finanzinstrumenten für Rechnung von 

Kunden, einschliesslich Depotverwahrung und verbundener 
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Dienstleistungen wie Cash-Management oder Sicherheitenverwaltung und 

mit Ausnahme der Bereitstellung und Führung von Wertpapierkonten auf 

oberster Ebene ("zentrale Kontenführung") nach Abschnitt A Ziff. 2 des An-

hangs zur Verordnung (EU) Nr. 909/2014; 

2. Gewährung von Krediten oder Darlehen an Anleger für die Durchführung 

von Geschäften mit einem oder mehreren Finanzinstrumenten, sofern das 

kredit- oder darlehensgewährende Unternehmen an diesen Geschäften be-

teiligt ist; 

3. Beratung von Unternehmen hinsichtlich der Kapitalstrukturierung, der bran-

chenspezifischen Strategie und damit zusammenhängender Fragen sowie 

Beratung und Dienstleistungen bei Unternehmensfusionen und -aufkäufen; 

4. Devisengeschäfte, wenn diese im Zusammenhang mit der Erbringung von 

Wertpapierdienstleistungen stehen; 

5. Wertpapier- und Finanzanalyse oder sonstige Formen allgemeiner Empfeh-

lungen, die Geschäfte mit Finanzinstrumenten betreffen; 

6. Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Übernahme von Emissionen; 

7. Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten sowie Nebendienstleis-

tungen nach Abschnitt A Ziff. 1 oder diesem Abschnitt betreffend den Basis-

wert der in Abschnitt C Ziff. 5 bis 7 und 10 enthaltenen Derivate, wenn diese 

mit der Erbringung der Wertpapier- oder der Nebendienstleistung in Zusam-

menhang stehen. 

C. Finanzinstrumente 

Finanzinstrumente sind: 

1. übertragbare Wertpapiere; 

2. Geldmarktinstrumente; 
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3. Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen; 

4. Optionen, Terminkontrakte (Futures), Swaps, ausserbörsliche Zinsterminge-

schäfte (Forward Rate Agreements) und alle anderen Derivatkontrakte in 

Bezug auf Wertpapiere, Währungen, Zinssätze oder -erträge, Emissionszer-

tifikate oder andere Derivat-Instrumente, finanzielle Indizes oder finanzielle 

Messgrössen, die effektiv geliefert oder bar abgerechnet werden können; 

5. Optionen, Terminkontrakte (Futures), Swaps, Termingeschäfte (Forwards) 

und alle anderen Derivatkontrakte in Bezug auf Waren, die bar abgerechnet 

werden müssen oder auf Wunsch einer der Parteien bar abgerechnet wer-

den können, ohne dass ein Ausfall oder ein anderes Beendigungsereignis 

vorliegt; 

6. Optionen, Terminkontrakte (Futures), Swaps und alle anderen Derivatkon-

trakte in Bezug auf Waren, die effektiv geliefert werden können, vorausge-

setzt, sie werden an einem geregelten Markt, über ein MTF oder über ein 

OTF gehandelt; ausgenommen davon sind über ein OTF gehandelte Ener-

giegrosshandelsprodukte, die effektiv geliefert werden müssen; 

7. Optionen, Terminkontrakte (Futures), Swaps, Termingeschäfte (Forwards) 

und alle anderen Derivatkontrakte in Bezug auf Waren, die effektiv geliefert 

werden können, die sonst nicht in Bst. f genannt sind und nicht kommerziel-

len Zwecken dienen, die die Merkmale anderer derivativer Finanzinstru-

mente aufweisen; 

8. derivative Instrumente für den Transfer von Kreditrisiken;  

9. finanzielle Differenzgeschäfte; 

10. Optionen, Terminkontrakte (Futures), Swaps, ausserbörsliche Zinsterminge-

schäfte (Forward Rate Agreements) und alle anderen Derivatkontrakte in 

Bezug auf Klimavariablen, Frachtsätze, Inflationsraten oder andere offizielle 

Wirtschaftsstatistiken, die bar abgerechnet werden müssen oder auf 
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Wunsch einer der Parteien bar abgerechnet werden können, ohne dass ein 

Ausfall oder ein anderes Beendigungsereignis vorliegt, sowie alle anderen 

Derivatkontrakte in Bezug auf Vermögenswerte, Rechte, Obligationen, Indi-

zes und Messgrössen, die sonst nicht in diesem Abschnitt genannt sind und 

die die Merkmale anderer derivativer Finanzinstrumente aufweisen, wobei 

unter anderem berücksichtigt wird, ob sie auf einem geregelten Markt, ei-

nem OTF oder einem MTF gehandelt werden;  

11. Emissionszertifikate, die aus Anteilen bestehen, deren Übereinstimmung 

mit den Anforderungen der Richtlinie 2003/87/EG (Emissionshandelssys-

tem) anerkannt ist. 

Anhang 2 

(Art. 4 und 49) 

 

Professionelle Kunden  

A. Allgemeines 

Ein professioneller Kunde ist ein Kunde, der über ausreichende Erfahrungen, 

Kenntnisse und Sachverstand verfügt, um seine Anlageentscheidungen selbst tref-

fen und die damit verbundenen Risiken angemessen beurteilen zu können. Um als 

professioneller Kunde angesehen zu werden, muss ein Kunde den Kriterien nach 

Abschnitt B genügen. 

B. Kategorien von professionellen Kunden  

1) Folgende Rechtspersönlichkeiten werden in Bezug auf alle Wertpapier-

dienstleistungen und Finanzinstrumente als professionelle Kunden angesehen:  
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a) Rechtspersönlichkeiten, die zugelassen sein oder unter Aufsicht stehen müs-

sen, um an den Finanzmärkten tätig werden zu können, insbesondere:  

1. Banken; 

2. Wertpapierfirmen; 

3. sonstige zugelassene oder beaufsichtigte Finanzinstitute;  

4. Versicherungsunternehmen; 

5. Organismen für gemeinsame Anlagen und ihre Verwaltungsgesell-

schaften; 

6. Pensionsfonds und ihre Verwaltungsgesellschaften; 

7. Warenhändler und Warenderivate-Händler; 

8. örtliche Anleger; 

9. sonstige institutionelle Anleger;  

b) grosse Unternehmen, die auf Unternehmensebene zwei der nachfolgenden 

Anforderungen erfüllen: 

1. Bilanzsumme: 20 Millionen Euro oder den Gegenwert in einer anderen 

Währung; 

2. Nettoumsatz: 40 Millionen Euro oder den Gegenwert in einer anderen 

Währung; 

3. Eigenmittel: 2 Millionen Euro oder den Gegenwert in einer anderen 

Währung;  

c) nationale und regionale Regierungen, einschliesslich Stellen der staatlichen 

Schuldenverwaltung auf nationaler oder regionaler Ebene, Zentralbanken, 

internationale und supranationale Einrichtungen wie die Weltbank, der In-

ternationale Währungsfonds, die Europäische Zentralbank, die Europäische 

Investitionsbank und andere vergleichbare internationale Organisationen; 
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d) andere institutionelle Anleger, deren Haupttätigkeit in der Anlage in Finan-

zinstrumenten besteht, einschliesslich Einrichtungen, die die wertpapier-

mässige Verbriefung von Verbindlichkeiten und andere Finanzierungsge-

schäfte betreiben.  

2) Die Rechtspersönlichkeiten nach Abs. 1 werden als professionelle Kunden 

angesehen. Es muss ihnen allerdings möglich sein, eine Behandlung als nichtpro-

fessioneller Kunde zu beantragen, bei der Wertpapierfirmen bereit sind, ein höhe-

res Schutzniveau zu gewähren.  

3) Handelt es sich bei dem Kunden einer Wertpapierfirma um ein Unterneh-

men nach Abs. 1, muss die Wertpapierfirma ihn vor Erbringung jeglicher Dienst-

leistungen darauf hinweisen, dass er aufgrund der ihr vorliegenden Informationen 

als professioneller Kunde eingestuft und behandelt wird, es sei denn, die Wertpa-

pierfirma und der Kunde vereinbaren etwas anderes.  

4) Die Wertpapierfirma muss den Kunden auch darüber informieren, dass er 

eine Änderung der vereinbarten Bedingungen beantragen kann, um sich ein hö-

heres Schutzniveau zu verschaffen. Es obliegt dem als professioneller Kunde ein-

gestuften Kunden, das höhere Schutzniveau zu beantragen, wenn er glaubt, die 

mit der Anlage verbundenen Risiken nicht korrekt beurteilen oder steuern zu kön-

nen.  

5) Das höhere Schutzniveau wird dann gewährt, wenn ein als professioneller 

Kunde eingestufter Kunde eine schriftliche Übereinkunft mit der Wertpapierfirma 

dahingehend trifft, ihn im Sinne der geltenden Wohlverhaltensregeln nicht als pro-

fessionellen Kunden zu behandeln. In dieser Übereinkunft wird festgelegt, ob 

diese für eine oder mehrere Dienstleistungen oder Geschäfte oder für eine oder 

mehrere Arten von Produkten oder Geschäften gilt. 
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C. Kunden, die auf Antrag als professionelle Kunden behandelt werden können 

1. Einstufungskriterien  

1) Anderen Kunden als den in Abschnitt B genannten, einschliesslich öffent-

lich-rechtlicher Körperschaften, kommunaler Behörden und Gebietskörperschaf-

ten sowie individueller privater Anleger, kann es ebenfalls gestattet werden, auf 

das Schutzniveau zu verzichten, das von den Wohlverhaltensregeln geboten wird.  

2) Wertpapierfirmen können die Kunden nach Abs. 1 als professionelle Kun-

den behandeln, sofern die nachstehend genannten einschlägigen Kriterien und 

Verfahren eingehalten werden. Bei diesen Kunden wird allerdings nicht davon aus-

gegangen, dass sie über Marktkenntnisse und -erfahrungen verfügen, die denen 

der Kunden nach Abschnitt B vergleichbar sind.  

3) Eine Senkung des normalerweise von den Wohlverhaltensregeln gebote-

nen Schutzniveaus ist nur dann zulässig, wenn die Wertpapierfirma sich durch eine 

angemessene Beurteilung des Sachverstands, der Erfahrungen und der Kenntnisse 

des Kunden davon vergewissert hat, dass dieser in Anbetracht der Art der geplan-

ten Geschäfte oder Dienstleistungen nach vernünftigem Ermessen in der Lage ist, 

Anlageentscheidungen zu treffen und die damit einhergehenden Risiken versteht.  

4) Der Eignungstest, der auf Manager und Führungskräfte von Unternehmen 

angewandt wird, die aufgrund von Finanzrichtlinien zugelassen sind, könnte als ein 

Beispiel für die Beurteilung des Sachverstands und der Kenntnisse angesehen wer-

den. Im Falle kleiner Unternehmen wird die Person, die befugt ist, Geschäfte im 

Namen des Unternehmens zu tätigen, dieser Beurteilung unterzogen.  

5) Die Beurteilung nach Abs. 3 und 4 muss ergeben, dass mindestens zwei 

der folgenden Kriterien erfüllt werden:  
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a) Der Kunde hat an dem relevanten Markt während der vier vorhergehenden 

Quartale durchschnittlich pro Quartal zehn Geschäfte von erheblichem Um-

fang abgeschlossen. 

b) Das Finanzinstrument-Portfolio des Kunden, das definitionsgemäss Barde-

pots und Finanzinstrumente umfasst, übersteigt 500 000 Euro oder den Ge-

genwert in einer anderen Währung. 

c) Der Kunde ist oder war mindestens ein Jahr lang in einer beruflichen Position 

im Finanzsektor tätig, die Kenntnisse über die geplanten Geschäfte oder 

Dienstleistungen voraussetzt.  

2. Verfahren  

1) Die Kunden nach Unterabschnitt 1 können nur dann auf den Schutz durch 

die Wohlverhaltensregeln verzichten, wenn folgendes Verfahren eingehalten 

wird: 

a) Sie müssen der Wertpapierfirma schriftlich mitteilen, dass sie generell oder 

in Bezug auf eine bestimmte Wertpapierdienstleistung oder ein bestimmtes 

Wertpapiergeschäft oder in Bezug auf eine bestimmte Art von Geschäft oder 

Produkt als professioneller Kunde behandelt werden möchten.  

b) Die Wertpapierfirma muss sie schriftlich klar darauf hinweisen, welches 

Schutzniveau und welche Anlegerentschädigungsrechte sie gegebenenfalls 

verlieren. 

c) Die Kunden müssen schriftlich in einem vom jeweiligen Vertrag getrennten 

Dokument bestätigen, dass sie sich der Folgen des Verlustes dieses Schutz-

niveaus bewusst sind.  

2) Wertpapierfirmen sind verpflichtet, durch angemessene Vorkehrungen si-

cherzustellen, dass ein Kunde, der als professioneller Kunde behandelt werden 
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möchte, die einschlägigen Kriterien nach Unterabschnitt 1 erfüllt, bevor sie einem 

Antrag auf Verzicht auf den Schutz stattgeben.  

3) Wurden Kunden hingegen aufgrund von Parametern und Verfahren, die 

den obgenannten vergleichbar sind, bereits als professionelle Kunden eingestuft, 

ändert sich ihr Verhältnis zu den Wertpapierfirmen durch neue, aufgrund dieses 

Anhangs angenommene Regeln nicht.  

4) Die Wertpapierfirmen müssen zweckmässige schriftliche interne Strate-

gien und Verfahren einführen, anhand deren die Kunden eingestuft werden kön-

nen. Die professionellen Kunden sind dafür verantwortlich, die Wertpapierfirma 

über alle Änderungen zu informieren, die ihre Einstufung beeinflussen könnten. 

Gelangt die Wertpapierfirma zu der Erkenntnis, dass der Kunde die Bedingungen 

nicht mehr erfüllt, die ihn anfänglich für eine Behandlung als professioneller Kunde 

in Frage kommen liessen, so muss sie entsprechende Schritte in die Wege leiten. 
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2. GESETZ ÜBER DIE ABÄNDERUNG DES VERMÖGENSVERWALTUNGSGESET-

ZES 

Gesetz 

vom …. 

über die Abänderung des Vermögensverwaltungsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 25. November 2005 über die Vermögensverwaltung (Ver-

mögensverwaltungsgesetz; VVG), LGBl. 2005 Nr. 278, in der geltenden Fassung, 

wird wie folgt abgeändert: 

Art. 1 Abs. 2 

2) Es dient zudem der Umsetzung bzw. Durchführung folgender EWR-

Rechtsvorschriften: 

a) Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente1;  

                                                      
1  Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für 

Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 
12.6.2014, S. 349) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.173.01.0349.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.173.01.0349.01.DEU
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b) Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen2; 

c) Richtlinie 2001/24/EG über die Sanierung und Liquidation von Kreditinstitu-

ten3; 

d) Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für Finanzinstrumente4; 

e) Verordnung (EU) 2019/2033 über Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfir-

men5. 

Art. 2 Abs. 1a Bst. a, d und e sowie Abs. 2 Bst. a und l 

1a) Soweit dies gesetzlich ausdrücklich geregelt ist, gilt es zudem für:  

a) Vermögensverwaltungsgesellschaften mit Sitz in einem anderen EWR-Mit-

gliedstaat, die im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs oder der Nie-

derlassungsfreiheit über eine Zweigniederlassung in Liechtenstein tätig sind;   

d) vertraglich gebundene Vermittler von Vermögensverwaltungsgesellschaf-

ten; 

e) Wertpapierfirmen im Sinne des Wertpapierfirmengesetzes. 

2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf: 

a) Banken;  

                                                      
2  Richtlinie 2019/2034 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die Be-

aufsichtigung von Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinien 2002/87/EG, 2009/65/EG, 
2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU und 2014/65/EU (ABl. L 314 vom 5.12.2019, S. 64) 

3  Richtlinie 2001/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. April 2001 über die Sanierung 
und Liquidation von Kreditinstituten (ABl. L 125 vom 5.5.2001, S. 15) 

4  Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über 
Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 173 vom 
12.6.2014, S. 84) 

5  Verordnung (EU) 2019/2033 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über 
Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, 
(EU) Nr. 575/2013, (EU) Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 806/2014 (ABl. L 314 vom 5.12.2019, S. 1) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.176.01.0338.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.173.01.0084.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.173.01.0084.01.DEU
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l) Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren im Sinne des Geset-

zes über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 

(UCITSG), Investmentunternehmen im Sinne des Investmentunternehmens-

gesetzes (IUG), alternative Investmentfonds im Sinne des Gesetzes über die 

Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG) und Pensionsfonds sowie 

die Verwahrer und Verwalter solcher Organismen für gemeinsame Anlagen; 

Art. 4 Abs. 1 Ziff. 4, 21, 24 Einleitungssatz, Ziff. 35 bis 39, 44, 55, 57, 59 und 67 bis 

75 

1) Im Sinne dieses Gesetzes gelten als: 

4. "Ausführung von Aufträgen im Namen von Kunden": die Tätigkeit zum Ab-

schluss von Vereinbarungen, ein oder mehrere Finanzinstrumente im Na-

men von Kunden zu kaufen oder zu verkaufen. Davon umfasst ist auch der 

Abschluss von Vereinbarungen über den Verkauf von Finanzinstrumenten, 

die von einer Wertpapierfirma, Bank oder einem EWR-Kreditinstitut zum 

Zeitpunkt ihrer Emission ausgegeben werden. Nicht umfasst ist die blosse 

Übermittlung von Wertpapieraufträgen durch die Vermögensverwaltungs-

gesellschaft an die depotführende Bank oder das depotführende EWR-Kre-

ditinstitut im Rahmen einer Portfolioverwaltung, wenn die depotführende 

Bank oder das depotführende EWR-Kreditinstitut diese Aufträge dann ent-

sprechend ausführt; 

21. "Leitungsorgan": das Organ einer Vermögensverwaltungsgesellschaft, das 

nach Gesetz oder Satzung bestellt wurde und befugt ist, Strategie, Ziele und 

Gesamtpolitik des Unternehmens festzulegen und die Entscheidungen der 

Geschäftsleitung zu kontrollieren und zu überwachen; in Liechtenstein in der 

Regel der Verwaltungsrat; 
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24. "strukturierte Einlage": ein Guthaben, das sich aus auf einem Konto verblie-

benen Beträgen oder aus Zwischenpositionen im Rahmen von normalen 

Bankgeschäften ergibt und von der Bank oder dem EWR-Kreditinstitut nach 

den geltenden gesetzlichen und vertraglichen Bedingungen bei Fälligkeit in 

voller Höhe zurückzuzahlen ist, einschliesslich einer Festgeldeinlage und ei-

ner Spareinlage, jedoch ausschliesslich von Guthaben, wenn es nur im Rah-

men einer bestimmten, von der Bank, dem EWR-Kreditinstitut oder einem 

Dritten gestellten Garantie oder Vereinbarung rückzahlbar ist, wobei sich die 

Zahlung von Zinsen oder einer Prämie bzw. das Zins- oder Prämienrisiko aus 

einer Formel ergibt, die von Faktoren abhängig ist, wie etwa: 

35. "geregelter Markt": ein von einem Marktbetreiber betriebenes und/oder 

verwaltetes multilaterales System, das die Interessen einer Vielzahl Dritter 

am Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten innerhalb des Systems und 

nach seinen nichtdiskretionären Regeln in einer Weise zusammenführt oder 

das Zusammenführen fördert, die zu einem Vertrag in Bezug auf Finanzin-

strumente führt, die gemäss den Regeln und/oder den Systemen des Mark-

tes zum Handel zugelassen wurden, und das eine Zulassung erhalten hat und 

ordnungsgemäss und gemäss Kapitel IV des Handelsplatz- und Börsegeset-

zes funktioniert; ein geregelter Markt kann auch eine Wertpapierbörse in 

Liechtenstein sein; 

36. "multilaterales Handelssystem" oder "MTF" (Multilateral Trading Facility): 

ein von einer Wertpapierfirma oder einem Marktbetreiber betriebenes mul-

tilaterales System, das die Interessen einer Vielzahl Dritter am Kauf und Ver-

kauf von Finanzinstrumenten innerhalb des Systems nach nichtdiskretionä-

ren Regeln zum Abschluss eines Vertrages zusammenführt; 

37. "organisiertes Handelssystem" oder "OTF" (Organised Trading Facility): ein 

multilaterales System, bei dem es sich nicht um einen geregelten Markt oder 

ein multilaterales Handelssystem handelt und das die Interessen einer 
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Vielzahl Dritter am Kauf und Verkauf von Schuldverschreibungen, struktu-

rierten Finanzprodukten, Emissionszertifikaten oder Derivaten innerhalb 

des Systems zum Abschluss eines Vertrages zusammenführt; 

38. "Produktgenehmigungsverfahren": das von jeder Bank, jedem EWR-Kredit-

institut und jeder Wertpapierfirma, die oder das Finanzinstrumente zum 

Verkauf an Kunden konzipiert, durchzuführende Verfahren, bevor das Finan-

zinstrument an Kunden vermarktet oder vertrieben wird; 

39. "Zielmarkt für Finanzinstrumente": der von einer Bank, einem EWR-Kredit-

institut, einer Wertpapierfirma oder Vermögensverwaltungsgesellschaft, die 

oder das Finanzinstrumente zum Verkauf an Kunden konzipiert, im Produkt-

genehmigungsverfahren zu definierende Markt des Finanzinstruments, bei 

dem für Endkunden innerhalb der jeweiligen Kundenklasse für jedes Finan-

zinstrument festgelegt und sichergestellt wird, dass alle einschlägigen Risi-

ken für diesen bestimmten Zielmarkt bewertet werden und die beabsich-

tigte Vertriebsstrategie dem bestimmten Zielmarkt entspricht; 

44. "Make-Whole-Klausel": eine Klausel, die den Anleger schützen soll, indem 

sichergestellt wird, dass der Emittent im Falle einer vorzeitigen Rückzahlung 

einer Anleihe verpflichtet ist, dem Anleger, der die Anleihe hält, einen Betrag 

zu zahlen, der der Summe des Nettogegenwartswertes der verbleibenden 

Kuponzahlungen, die bis zur Fälligkeit erwartet werden, und dem Kapitalbe-

trag der zurückzuzahlenden Anleihe entspricht; 

55. "Wertpapierfirma": jede Person, die im Rahmen ihrer üblichen beruflichen 

oder gewerblichen Tätigkeit gewerbsmässig eine oder mehrere Wertpapier-

dienstleistungen für Dritte erbringt und/oder eine oder mehrere Anlagetä-

tigkeiten ausübt und als Vermögensverwaltungsgesellschaft im Sinne dieses 

Gesetzes, Wertpapierfirma im Sinne des Wertpapierfirmengesetzes oder als 
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Wertpapierfirma nach Art. 4 Abs. 1 Ziff. 1 der Richtlinie 2014/65/EU in ihrem 

Herkunftsmitgliedstaat bewilligt bzw. zugelassen ist; 

57. "Investmentholdinggesellschaft": eine Investmentholdinggesellschaft nach 

Art. 4 Abs. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2019/2033; 

59. "gemischte Holdinggesellschaft": ein Mutterunternehmen, das keine Fi-

nanzholdinggesellschaft, keine Investmentholdinggesellschaft, keine Bank, 

kein EWR-Kreditinstitut, keine Wertpapierfirma und keine gemischte Finanz-

holdinggesellschaft ist und zu dessen Tochterunternehmen mindestens eine 

Wertpapierfirma gehört; 

67. "Liquidationsverfahren": ein von einer Verwaltungs- und Gerichtsbehörde 

eines Mitgliedstaats eröffnetes und unter deren bzw. dessen Aufsicht durch-

geführtes Gesamtverfahren mit dem Ziel, die der Aufsicht der genannten 

Verwaltungs- oder Gerichtsbehörden unterstellten Vermögenswerte zu ver-

werten; dazu zählen auch Verfahren, die durch einen Vergleich oder eine 

ähnliche Massnahme abgeschlossen werden; 

68. "Sanierungsmassnahmen": Massnahmen, mit denen die finanzielle Lage ei-

ner Vermögensverwaltungsgesellschaft gesichert oder wiederhergestellt 

werden soll und die die bestehenden Rechte Dritter beeinträchtigen könn-

ten, einschliesslich der Massnahmen, die eine Aussetzung der Zahlungen, 

eine Aussetzung der Vollstreckungsmassnahmen oder eine Kürzung der For-

derungen erlauben; 

69. "EBA": die Europäische Bankenaufsichtsbehörde; 

70. "ESMA": die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde; 

71. "EIOPA": die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und 

die betriebliche Altersversorgung; 

72. "ESRB": der Europäische Ausschuss für Systemrisiken; 
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73. "Europäische Aufsichtsbehörden": die EBA, ESMA, EIOPA und der ESRB im 

Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten; 

74. "Bank": eine Bank nach Art. 4 Abs. 2 des Bankengesetzes; 

75. "EWR-Kreditinstitut": ein EWR-Kreditinstitut nach Art. 5 Abs. 1 des Banken-

gesetzes. 

Art. 6 Abs. 1 Bst. f, gter und m 

1) Die Bewilligung als Vermögensverwaltungsgesellschaft wird auf Antrag er-

teilt, wenn:  

f) eine anerkannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nach Art. 37a bestellt ist; 

gter) die Gesellschaft ausreichend gut beleumundet ist; 

m) die Gesellschaft die Anforderungen nach dem Einlagensicherungs- und An-

legerentschädigungsgesetz erfüllt, indem sie einer Sicherungseinrichtung 

nach Art. 34 des genannten Gesetzes angehört; in Bezug auf strukturierte 

Einlagen sind diese erfüllt, wenn die strukturierte Einlage von einer Bank o-

der einem EWR-Kreditinstitut ausgegeben wird, die bzw. das Mitglied eines 

nach dem genannten Gesetz bzw. eines nach der Richtlinie 2014/49/EU6 an-

erkannten Einlagensicherungssystems ist;  

Art. 6a 

Vereinfachtes Bewilligungsverfahren 

1) Einer Wertpapierfirma mit einer Zulassung nach Art. 5 des Wertpapierfir-

mengesetzes wird die Bewilligung als Vermögensverwaltungsgesellschaft ohne 

                                                      
6  Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Einlagensi-

cherungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149) 
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neuerliche Prüfung der Bewilligungsvoraussetzungen nach Art. 6 dieses Gesetzes 

auf Antrag erteilt, wenn:  

a) ihre künftige bewilligungspflichtige Tätigkeit nicht über den Geschäftsbe-

reich nach Art. 3 Abs. 1 hinausgehen soll; und 

b) alle Wertpapierdienstleistungen und Nebendienstleistungen, die sie als Ver-

mögensverwaltungsgesellschaft erbringen möchte, von ihrer Zulassung um-

fasst sind. 

2) Für Wertpapierfirmen, die Dienstleistungen nach Art. 3 erbringen möch-

ten, welche nicht von ihrer Zulassung nach dem Wertpapierfirmengesetz umfasst 

sind, gilt Art. 6 hinsichtlich der nicht umfassten Wertpapierdienstleistungen und 

Nebendienstleistungen sinngemäss. 

Art. 7 Abs. 5 und 6 

5) Die Vermögensverwaltungsgesellschaft setzt für die Einführung der Mit-

glieder der Geschäftsleitung in ihr Amt und deren Schulung Personal und Finanz-

ressourcen in angemessenem Umfang ein. 

6) Die Regierung kann das Nähere über die Geschäftsleitung, insbesondere 

die zum Nachweis der Voraussetzungen nach Abs. 1 und 1a erforderlichen Anga-

ben und Unterlagen, mit Verordnung regeln.  

Art. 7a Abs. 3, 4, 7a, 9 und 10 

3) Jedes Mitglied des Leitungsorgans handelt aufrichtig, integer und unvor-

eingenommen, um die Entscheidungen der Geschäftsleitung wirksam zu beurtei-

len und erforderlichenfalls in Frage zu stellen und die Entscheidungsfindung der 

Geschäftsleitung wirksam zu kontrollieren und zu überwachen. Der Umstand, ein 
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Mitglied eines verbundenen Unternehmens oder einer verbundenen Rechtsper-

son zu sein, stellt an sich kein Hindernis für unvoreingenommenes Handeln dar. 

4) Die Vermögensverwaltungsgesellschaft setzt für die Einführung der Mit-

glieder des Leitungsorgans in ihr Amt und deren Schulung Personal und Finanzres-

sourcen in angemessenem Umfang ein. 

7a) Für die Zwecke der Abs. 6 und 7 gelten als ein einziges Mandat: 

a) Leitungs- oder Aufsichtsfunktionen innerhalb derselben Gruppe; 

b) Leitungs- oder Aufsichtsfunktionen in Unternehmen (einschliesslich Nichtfi-

nanzunternehmen), an denen die Vermögensverwaltungsgesellschaft eine 

qualifizierte Beteiligung hält. 

9) Die FMA kann den Mitgliedern des Leitungsorgans genehmigen, eine wei-

tere Aufsichtsfunktion, als nach Abs. 6 und 7 zulässig ist, innezuhaben. Die FMA 

unterrichtet die EBA regelmässig über derartige Genehmigungen. 

10) Die Regierung kann das Nähere über das Leitungsorgan, insbesondere 

die zum Nachweis der Voraussetzungen nach Abs. 1 und 2 erforderlichen Angaben 

und die Berechnung der zulässigen Anzahl der Leitungsorganmandate, mit Verord-

nung regeln.  

Art. 7b Abs. 2 Bst. b und Abs. 3a 

2) Die Regelungen nach Abs. 1 haben folgenden Grundsätzen zu entspre-

chen: 

b) das Leitungsorgan muss die Zuverlässigkeit der Systeme für Rechnungsfüh-

rung und -legung sicherstellen, wozu auch die finanzielle und operative 
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Kontrolle und die Einhaltung von Rechtsvorschriften und einschlägigen Nor-

men gehören; 

3a) Daten über Kredite von Vermögensverwaltungsgesellschaften an Mit-

glieder der Geschäftsleitung und des Leitungsorgans sowie ihre verbundenen Par-

teien sind angemessen zu dokumentieren und der FMA auf Anfrage zur Verfügung 

zu stellen. Verbundene Parteien sind: 

a) Ehegatten oder eingetragene Partner, Kinder oder Elternteile eines Mit-

glieds der Geschäftsleitung oder des Leitungsorgans; 

b) gewerbliche Unternehmen, an denen ein Mitglied der Geschäftsleitung oder 

des Leitungsorgans oder sein enger Familienangehöriger nach Bst. a eine 

qualifizierte Beteiligung von 10 % oder mehr des Kapitals bzw. der Stimm-

rechte hält oder in denen diese Personen wesentlichen Einfluss nehmen 

können bzw. der Geschäftsleitung angehören oder Mitglieder des Leitungs-

organs sind. 

Art. 7c Abs. 2 bis 3 sowie 4a, 7a und 9 

2) Vermögensverwaltungsgesellschaften, die Finanzinstrumente zum Ver-

kauf an Kunden konzipieren, haben ein Verfahren für die Genehmigung jedes ein-

zelnen Finanzinstruments und jeder wesentlichen Anpassung bestehender Finan-

zinstrumente zu unterhalten, zu betreiben und zu überprüfen, bevor es an Kunden 

vermarktet oder vertrieben wird. 

2a) In dem Produktgenehmigungsverfahren ist ein bestimmter Zielmarkt für 

Endkunden innerhalb der jeweiligen Kundengattung für jedes Finanzinstrument 

festzulegen und sicherzustellen, dass alle einschlägigen Risiken für diesen be-

stimmten Zielmarkt bewertet werden und dass die beabsichtigte Vertriebsstrate-

gie dem bestimmten Zielmarkt entspricht. 
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2b) Vermögensverwaltungsgesellschaften, die Finanzinstrumente konzipie-

ren, stellen allen Vertreibern sämtliche sachgerechten Informationen zu dem Fi-

nanzinstrument und dem Produktgenehmigungsverfahren, einschliesslich des be-

stimmten Zielmarkts des Finanzinstruments, zur Verfügung. 

3) Wenn eine Vermögensverwaltungsgesellschaft Finanzinstrumente anbie-

tet oder empfiehlt, die sie nicht konzipiert, hat sie über angemessene Vorkehrun-

gen zu verfügen, um die Informationen nach Abs. 2b zu erhalten sowie die Merk-

male und den bestimmten Zielmarkt jedes Finanzinstruments zu verstehen. 

4a) Vermögensverwaltungsgesellschaften sind von den in Abs. 2 bis 2b und 

4 festgelegten Anforderungen an die Produktüberwachung ausgenommen, sofern 

sich die Wertpapierdienstleistung, die sie erbringen, auf Anleihen bezieht, die über 

keine anderen eingebetteten Derivate als eine Make-Whole-Klausel verfügen, o-

der wenn die Finanzinstrumente ausschliesslich an geeignete Gegenparteien ver-

marktet oder vertrieben werden. 

7a) Die Vermögensverwaltungsgesellschaft hat über solide Sicherheitsme-

chanismen zu verfügen, durch die die Sicherheit und Authentifizierung der Infor-

mationsübermittlungswege gewährleistet werden, das Risiko der Datenverfäl-

schung und des unberechtigten Zugriffs minimiert und ein Durchsickern von Infor-

mationen verhindert wird, so dass die Vertraulichkeit der Daten jederzeit gewähr-

leistet ist. Dies gilt unbeschadet der Möglichkeit der FMA, Zugang zu Kommunika-

tion nach diesem Gesetz sowie der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 zu verlangen. 

9) Durch die Massnahmen, Verfahren und Vorkehrungen nach Abs. 1 bis 4 

werden alle anderen Anforderungen nach diesem Gesetz und der Verordnung (EU) 

Nr. 600/2014, einschliesslich derjenigen, die sich auf Offenlegung, Eignung oder 
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Angemessenheit, Ermittlung von Interessenkonflikten und den Umgang mit ihnen 

sowie Anreize beziehen, nicht berührt. 

Art. 7d 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

Vermögensverwaltungsgesellschaften dürfen personenbezogene Daten, 

einschliesslich besonderer Kategorien personenbezogener Daten sowie personen-

bezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, zum Zwecke 

der Erbringung der Vermögensverwaltung unter Beachtung der Datenschutzge-

setzgebung verarbeiten, soweit dies für die Erbringung dieser Geschäfte erforder-

lich ist. 

Art. 8 Abs. 2 und 7 

2) Das Anfangskapital beträgt mindestens 75 000 Euro oder den Gegenwert 

in Schweizer Franken oder US-Dollar.  

7) Aufgehoben 

Art. 9 Abs. 5 

5) Die FMA kann den Umfang der Bewilligung anpassen, soweit eine davon 

erfasste Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung nach Art. 3 Abs. 1 

von einer Vermögensverwaltungsgesellschaft dauerhaft nicht mehr erbracht wird. 

Art. 10 Abs. 1 Bst. b und Abs. 2 

1) Einer vorgängigen Genehmigung durch die FMA bedürfen: 
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b) jede Änderung der Statuten, der Geschäftsreglemente, die den Geschäfts-

kreis, das Eigenkapital oder die Organisation betreffen, sowie jede Änderung 

des Geschäftsplans; 

2) Einer vorgängigen Meldung an die FMA bedürfen:  

a) jede Delegation von kritischen und wesentlichen betrieblichen Aufgaben im 

Sinne der Delegierten Verordnung (EU) 2017/5657 sowie deren Änderung; 

b) der Beschluss über die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft. 

Art. 10a Abs. 2 Bst. a und Abs. 3 

2) Die FMA konsultiert die Behörde, die für die Bewilligung des Erwerbers 

bzw. des Unternehmens, dessen Mutterunternehmen oder kontrollierende Per-

son den Erwerb oder die Erhöhung beabsichtigt, zuständig ist, wenn der Erwerb 

oder die Erhöhung einer Beteiligung im Sinne von Abs. 1 beabsichtigt wird durch: 

a) ein EWR-Kreditinstitut, eine Wertpapierfirma, ein Versicherungs- oder Rück-

versicherungsunternehmen nach Art. 13 Ziff. 1 bzw. 4 der Richtlinie 

2009/138/EG8 oder eine Verwaltungsgesellschaft nach Art. 2 Abs. 1 Bst. b 

der Richtlinie 2009/65/EG, das oder die in einem anderen Mitgliedstaat als 

dem, in welchem der Erwerb beabsichtigt wird, zugelassen ist;  

3) Erhält eine Vermögensverwaltungsgesellschaft Kenntnis von einem Er-

werb, einer Veräusserung, einer Erhöhung oder einer Verringerung nach Abs. 1, 

                                                      
7  Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 der Kommission vom 25. April 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 

2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die organisatorischen Anforderun-
gen an Wertpapierfirmen und die Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit sowie in Bezug auf die 
Definition bestimmter Begriffe für die Zwecke der genannten Richtlinie (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 1) 

8  Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren (OGAW) (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32) 
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unterrichtet sie unverzüglich die FMA. Sie hat ferner die FMA mindestens jährlich 

über die Identität der ihr bekannten qualifiziert beteiligten Anteilseigner und Ge-

sellschafter und die Höhe ihrer Beteiligungen zu unterrichten, die insbesondere 

aus den Mitteilungen anlässlich der Jahreshauptversammlung der Anteilseigner 

und Gesellschafter oder aus den Pflichtmeldungen der Gesellschaften hervorge-

hen, deren übertragbare Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt zu-

gelassen sind. 

Art. 10b Abs. 1 Einleitungssatz, Abs. 6 Bst. b und Abs. 7 

1) Bei der Prüfung, ob eine qualifizierte Beteiligung vorliegt, berücksichtigt 

die FMA diejenigen Stimmrechte oder Kapitalanteile nicht, die von Banken, EWR-

Kreditinstituten oder Wertpapierfirmen infolge der Erbringung von Dienstleistun-

gen im Rahmen des Emissionsgeschäfts (Anhang 1 Abschnitt A Ziff. 6 des Wertpa-

pierdienstleistungsgesetzes) gehalten werden, sofern: 

6) Die FMA kann die Unterbrechung des Beurteilungszeitraums auf 30 Ar-

beitstage ausdehnen, wenn der interessierte Erwerber: 

b) eine natürliche oder juristische Person ist, die weder nach diesem Gesetz, 

dem Bankengesetz, dem Wertpapierfirmengesetz, dem Handelsplatz- und 

Börsegesetz, dem Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame An-

lagen in Wertpapieren, dem Investmentunternehmensgesetz, dem Gesetz 

über die Verwalter alternativer Investmentfonds noch nach dem Versiche-

rungsaufsichtsgesetz der Aufsicht durch die FMA unterliegt. 

7) Erhebt die FMA gegen den Erwerb oder die Erhöhung Einspruch, teilt sie 

dies dem interessierten Erwerber innert zwei Tagen nach Abschluss der Beurtei-

lung, jedenfalls jedoch innerhalb des Beurteilungszeitraums, unter Angabe der 

Gründe schriftlich mit. Erfolgt kein schriftlicher Einspruch gegen den 
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beabsichtigten Erwerb oder die beabsichtigte Erhöhung innerhalb des Beurtei-

lungszeitraums, gilt der Erwerb oder die Erhöhung als genehmigt. 

Art. 13  

Umwandlung 

Eine Vermögensverwaltungsgesellschaft kann als Verwaltungsgesellschaft 

nach dem UCITSG oder dem IUG oder als Verwalter (AIFM) nach dem AIFMG zu-

gelassen werden, wenn sie die entsprechenden gesetzlichen Erfordernisse erfüllt. 

Mit dem Erhalt der neuen Zulassung hat sie nach Art. 30 Abs. 1 Bst. a auf die Be-

willigung als Vermögensverwaltungsgesellschaft schriftlich zu verzichten. 

Art. 14 Abs. 1a, 2a und 3 

1a) Vermögensverwaltungsgesellschaften, die Finanzinstrumente zum Ver-

kauf an Kunden konzipieren, sorgen dafür, dass diese Finanzinstrumente so aus-

gestaltet sind, dass sie den Bedürfnissen eines bestimmten Zielmarktes von End-

kunden innerhalb der jeweiligen Kundenklasse entsprechen, dass die Strategie für 

den Vertrieb der Finanzinstrumente mit dem bestimmten Zielmarkt vereinbar ist. 

Die Vermögensverwaltungsgesellschaft unternimmt zumutbare Schritte, um zu 

gewährleisten, dass das Finanzinstrument an den bestimmten Zielmarkt vertrie-

ben wird. 

2a) Vermögensverwaltungsgesellschaften sind von den in Abs. 1a und 2 fest-

gelegten Anforderungen an die Produktüberwachung ausgenommen, sofern sich 

die Wertpapierdienstleistung, die sie erbringen, auf Anleihen bezieht, die über 

keine anderen eingebetteten Derivate als eine Make-Whole-Klausel verfügen, o-

der wenn die Finanzinstrumente ausschliesslich an geeignete Gegenparteien ver-

marktet oder vertrieben werden. 
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3) Sie haben dafür zu sorgen und der FMA auf Anfrage nachzuweisen, dass 

natürliche Personen, die gegenüber Kunden im Namen der Vermögensverwal-

tungsgesellschaft eine Anlageberatung erbringen oder Kunden Informationen 

über Anlageprodukte, Wertpapierdienstleistungen oder Nebendienstleistungen 

erteilen, über die Kenntnisse und Kompetenzen verfügen, die für die Erfüllung der 

Vorschriften nach Art. 14 bis 17, 19 und 20 notwendig sind. Die FMA veröffentlicht 

die Kriterien, die für die Beurteilung der Kenntnisse und Kompetenzen angelegt 

werden. 

Art. 15a 

Erbringung von Dienstleistungen über eine andere 

Vermögensverwaltungsgesellschaft, eine Wertpapierfirma, Bank oder ein EWR-

Kreditinstitut  

1) Eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, die über eine andere Vermö-

gensverwaltungsgesellschaft, eine Wertpapierfirma, Bank oder ein EWR-Kreditin-

stitut eine Anweisung erhält, eine Dienstleistung nach Art. 3 Abs. 1 im Namen ei-

nes Kunden zu erbringen, darf sich dabei auf Kundeninformationen stützen, die 

von der zuletzt genannten Vermögensverwaltungsgesellschaft, von der Bank, 

Wertpapierfirma oder von dem EWR-Kreditinstitut weitergeleitet werden. Die 

Verantwortung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der weitergeleiteten Anwei-

sungen verbleibt bei der Vermögensverwaltungsgesellschaft, Bank oder Wertpa-

pierfirma bzw. dem EWR-Kreditinstitut, die bzw. das die Anweisungen übermittelt. 

2) Die Vermögensverwaltungsgesellschaft, die eine Anweisung erhält, auf 

diese Art Dienstleistungen im Namen eines Kunden zu erbringen, darf sich auch 

auf Empfehlungen in Bezug auf die Dienstleistung oder das Geschäft verlassen, die 

dem Kunden von einer anderen Vermögensverwaltungsgesellschaft, einer Wert-

papierfirma, Bank oder einem EWR-Kreditinstitut gegeben wurden. Die 



195 

Verantwortung für die Eignung der Empfehlungen oder der Beratung für den Kun-

den verbleibt bei der Vermögensverwaltungsgesellschaft, Wertpapierfirma, Bank 

oder dem EWR-Kreditinstitut, welche bzw. welches die Anweisungen übermittelt. 

3) Die Verantwortung für die Erbringung der Dienstleistung oder den Ab-

schluss des Geschäfts auf der Grundlage solcher Angaben oder Empfehlungen im 

Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen dieses Gesetzes trägt die Vermö-

gensverwaltungsgesellschaft, die die Kundenanweisungen oder -aufträge über 

eine andere Vermögensverwaltungsgesellschaft, Wertpapierfirma, Bank oder ein 

EWR-Kreditinstitut erhält. 

Art. 16c Abs. 3 

3) Die Pflichten nach Abs. 1 und 2 gelten nicht, wenn die Vermögensverwal-

tungsgesellschaft die Kundenaufträge durch eine konto- oder depotführende 

Wertpapierfirma, Bank oder ein konto- oder depotführendes EWR-Kreditinstitut 

ausführen lässt. 

Art. 16e Abs. 4 

4) Im Übrigen finden die Regelungen des Handelsplatz- und Börsegesetzes 

über den algorithmischen Handel sinngemäss Anwendung. 

Art. 20 Abs. 3 bis 5  

3) Reichen die Vorkehrungen nach Art. 7c Abs. 1 nicht aus, um nach vernünf-

tigem Ermessen zu gewährleisten, dass das Risiko der Beeinträchtigung von Kun-

deninteressen vermieden wird, so legt die Vermögensverwaltungsgesellschaft 

dem Kunden die allgemeine Art und/oder die Quellen von Interessenkonflikten 
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sowie die zur Begrenzung dieser Risiken ergriffenen Massnahmen offen, bevor sie 

ein mit Interessenkonflikten belastetes Geschäft in seinem Namen ausführt. 

4) Die Offenlegung nach Abs. 3 hat auf einem dauerhaften Datenträger zu 

erfolgen und je nach Einstufung des Kunden so ausführlich zu sein, dass dieser 

seine Entscheidung über die Dienstleistung, in deren Zusammenhang der Interes-

senkonflikt auftritt, in Kenntnis der Sachlage treffen kann. 

5) Die Regierung kann das Nähere mit Verordnung regeln. 

Art. 21 

Geheimhaltungspflicht 

1) Die Mitglieder der Organe der Vermögensverwaltungsgesellschaften, In-

vestmentholdinggesellschaften oder gemischten Finanzholdinggesellschaften und 

ihre Mitarbeiter oder sonst für solche Unternehmen tätige Personen sind zur Ge-

heimhaltung von Tatsachen verpflichtet, die ihnen auf Grund der Geschäftsverbin-

dungen mit Kunden oder ihrer Tätigkeit anvertraut oder zugänglich gemacht wor-

den sind. Die Geheimhaltungspflicht gilt zeitlich unbegrenzt. 

2) Vorbehalten bleiben die gesetzlichen Vorschriften über die Zeugnis- oder 

Auskunftspflicht gegenüber den Gerichten, Strafverfolgungsbehörden, der Stabs-

stelle FIU, den anerkannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, der Sicherungs-

einrichtung nach dem Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz und 

den Aufsichtsorganen. 

Art. 23 Abs. 5 Bst. a und Abs. 5a 

5) Die FMA führt ein öffentliches Register der vertraglich gebundenen Ver-

mittler. In das Register wird eingetragen, wer: 
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a) seinen Sitz oder Wohnsitz in Liechtenstein hat; 

5a) Vertraglich gebundene Vermittler nach Abs. 5 haben der FMA unverzüg-

lich mitzuteilen: 

a) Änderungen der Geschäftsadresse bei natürlichen Personen; 

b) Änderungen der Firma, des Sitzes, der Hauptverwaltung, der Anteilseigner 

bzw. Gesellschafter sowie des Leitungsorgans bei juristischen Personen. 

Art. 27 Abs. 1 

1) Vermögensverwaltungsgesellschaften haben ihre Geschäftstätigkeit jedes 

Jahr durch eine von ihnen unabhängige und von der FMA nach Art. 37a anerkannte 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüfen zu lassen. 

Art. 28 Abs. 1 und 1a VVG 

1) Vermögensverwaltungsgesellschaften haben auf Verlangen der FMA spä-

testens vier Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres einen Geschäftsbericht zu 

erstellen und bei der FMA einzureichen. 

1a) Vermögensverwaltungsgesellschaften, die der aufsichtlichen Konsolidie-

rung nach Art. 7 der Verordnung (EU) 2019/2033 unterliegen, haben auf Verlangen 

der FMA für jedes Geschäftsjahr zusätzlich einen konsolidierten Geschäftsbericht 

zu erstellen und ihn spätestens vier Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres bei 

der FMA einzureichen.  



198 

Art. 29f Abs. 3 

3) Die Regierung kann das Nähere über die Vergütungspolitik, insbesondere 

das angemessene Verhältnis zwischen dem variablen und festen Bestandteil der 

Gesamtvergütung nach Abs. 2, mit Verordnung regeln. 

Art. 30 

Erlöschen der Bewilligung 

1) Die Bewilligung erlischt, wenn: 

a) schriftlich darauf verzichtet wird und, sofern es sich nicht um eine Umwand-

lung im Sinne von Art. 13 handelt:  

1. zuvor sämtliche bewilligungspflichtigen Geschäfte im Zusammenhang 

mit der Erbringung der Vermögensverwaltung abgewickelt wurden; 

und 

2. dem schriftlichen Verzicht eine Bestätigung einer anerkannten Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft nach Art. 37a Abs. 1 beigelegt wurde, dass 

sämtliche bewilligungspflichtigen Geschäfte abgewickelt wurden; oder 

b) der Vermögensverwaltungsgesellschaft eine Zulassung nach Art. 5 des Wert-

papierfirmengesetzes erteilt wird. 

2) Die FMA kann in den Fällen nach Abs. 1 Bst. a zusätzlich zur Bestätigung 

nach Abs. 1 Bst. a Ziff. 2 einen Abschlussbericht der Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft nach Art. 37a Abs. 1 verlangen. 

3) Das Erlöschen einer Bewilligung ist von der FMA festzustellen. Die FMA 

veröffentlicht das Erlöschen der Bewilligung auf Kosten des Betroffenen im Amts-

blatt und auf ihrer Internetseite. Im Register nach Art. 6 Abs. 4 wird das Erlöschen 
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der Bewilligung für einen Zeitraum von fünf Jahren veröffentlicht, bevor der Ein-

trag endgültig gelöscht wird.  

4) Die FMA teilt jedes Erlöschen einer Bewilligung den zuständigen Behörden 

der Mitgliedstaaten, in denen die Vermögensverwaltungsgesellschaft nach Art. 33 

und 33a tätig war, der EFTA-Überwachungsbehörde und der ESMA mit.  

5) Beschliesst eine Vermögensverwaltungsgesellschaft die Auflösung und Li-

quidation aus anderen Gründen als durch Konkurs, hat sie binnen 60 Tagen nach 

Abs. 1 Bst. a auf die Bewilligung als Vermögensverwaltungsgesellschaft zu verzich-

ten. In begründeten Fällen kann die FMA auf Antrag die Frist verlängern. 

6) Die Regierung kann das Nähere über das Erlöschen der Bewilligung, ins-

besondere den Inhalt der Bestätigung nach Abs. 1 Bst. a Ziff. 2 und den Abschluss-

bericht nach Abs. 2, mit Verordnung regeln.  

Art. 31 

Entzug der Bewilligung 

1) Die Bewilligung wird von der FMA entzogen, wenn: 

a) die Geschäftstätigkeit nicht innert Jahresfrist aufgenommen wurde; 

b) die Geschäftstätigkeit während mindestens sechs Monaten nicht ausgeübt 

wurde; 

c) die Vermögensverwaltungsgesellschaft die Erteilung der Bewilligung durch 

falsche Angaben oder auf andere Weise erschlichen hat oder der FMA bei 

der Bewilligungserteilung wesentliche Umstände nicht bekannt waren; 

d) die Voraussetzungen für deren Erteilung, wie etwa die Erfüllung der Anfor-

derungen der Verordnung (EU) 2019/2033, nicht mehr erfüllt sind; 
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e) die Vermögensverwaltungsgesellschaft in schwerwiegender Weise gegen 

die Vorschriften dieses Gesetzes oder die dazu erlassenen Verordnungen 

verstösst; 

f) den Aufforderungen der FMA zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zu-

standes nicht Folge geleistet wird; oder 

g) über das Vermögen der Vermögensverwaltungsgesellschaft rechtskräftig 

der Konkurs eröffnet oder ein Konkursantrag mangels kostendeckenden 

Vermögens rechtskräftig abgewiesen worden ist. 

2) Der rechtskräftige Entzug einer Bewilligung wird auf Kosten des Bewilli-

gungsträgers im Amtsblatt und auf der Internetseite der FMA veröffentlicht. Im 

Register nach Art. 6 Abs. 4 wird der Entzug für einen Zeitraum von fünf Jahren 

veröffentlicht, bevor der Eintrag endgültig gelöscht wird.  

3) Die FMA teilt jeden Entzug einer Bewilligung den zuständigen Behörden 

der Mitgliedstaaten, in denen die Vermögensverwaltungsgesellschaft nach Art. 33 

oder 33a tätig war, der EFTA-Überwachungsbehörde und der ESMA mit.  

Art. 31a  

Folgen des Erlöschens einer Bewilligung 

1) Ist eine Bewilligung nach Art. 30 erloschen, hat die Vermögensverwal-

tungsgesellschaft innerhalb von 30 Tagen ab der Feststellung des Erlöschens durch 

die FMA: 

a) die Statuten so zu ändern, dass die Firma und der Geschäftszweck keine Tä-

tigkeit als Vermögensverwaltungsgesellschaft mehr vermuten lassen; und 

b) die Änderungen zur Eintragung im Handelsregister beim Amt für Justiz anzu-

melden.  
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2) Die Eintragungen im Handelsregister nach Abs. 1 Bst. b sind der FMA nach-

zuweisen. Wird der Nachweis nicht erbracht, informiert die FMA das Amt für Jus-

tiz. Das Amt für Justiz hat die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft nach Art. 

971 des Personen- und Gesellschaftsrechts zu verfügen. 

Art. 31b 

Folgen des Entzugs einer Bewilligung 

1) Wird die Bewilligung nach Art. 31 Abs. 1 Bst. b bis g entzogen, hat die FMA 

gleichzeitig die Beendigung sämtlicher bewilligungspflichtiger Geschäfte der Ver-

mögensverwaltungsgesellschaft anzuordnen und diese Tätigkeit an eine geeignete 

Person zu übertragen, die zum Geschäftsabwickler bestellt wird. 

2) Die FMA legt, auf der Grundlage dessen, was unter den jeweiligen Um-

ständen in Bezug auf die Beendigung verhältnismässig ist, die Aufgaben und Be-

fugnisse, insbesondere das Zeichnungsrecht, des Geschäftsabwicklers fest. Die Be-

fugnisse können einige oder sämtliche Befugnisse umfassen, über die das Lei-

tungsorgan oder die Geschäftsleitung der Vermögensverwaltungsgesellschaften 

nach deren Statuten und aufgrund der nationalen Rechtsvorschriften verfügen, 

unter anderem die Befugnis, einige oder sämtliche Verwaltungsfunktionen des 

Leitungsorgans auszuüben. Die Befugnisse des Geschäftsabwicklers in Bezug auf 

die Vermögensverwaltungsgesellschaft müssen dem geltenden Gesellschaftsrecht 

entsprechen. Ordnet die FMA eine Zusammenarbeit des Geschäftsabwicklers mit 

dem Leitungsorgan oder der Geschäftsleitung an, so sind die jeweilige Funktion 

sowie die Aufgaben und Befugnisse festzulegen. Das Leitungsorgan oder die Ge-

schäftsleitung kann verpflichtet werden, vor Beschlussfassung oder dem Ergreifen 

von Massnahmen den Geschäftsabwickler anzuhören oder dessen Einwilligung 

einzuholen. Die FMA hat die Bestellung eines Geschäftsabwicklers auf ihrer Inter-

netseite öffentlich bekanntzumachen und das Amt für Justiz anzuweisen, den 
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Geschäftsabwickler samt dessen Zeichnungsrecht, im Handelsregister einzutra-

gen. Zudem kann die FMA veranlassen, dass Zeichnungsrechte von bestehenden 

Mitgliedern des Leitungsorgans oder der Geschäftsleitung im Handelsregister ge-

löscht oder abgeändert werden.  

3) Die FMA hat das ausschliessliche Recht zur Bestellung und Abberufung 

aller Geschäftsabwickler. Sie kann den Umfang der Befugnisse und die sonstigen 

Bedingungen für die Bestellung eines Geschäftsabwicklers jederzeit nach Mass-

gabe dieses Artikels ändern. 

4) Der Geschäftsabwickler hat in fachlicher und persönlicher Hinsicht jeder-

zeit Gewähr für eine ordnungsgemässe Beendigung der bewilligungspflichtigen 

Geschäfte der Vermögensverwaltungsgesellschaft zu bieten. Die Anforderungen 

nach Art. 7a Abs. 1 bis 3 gelten sinngemäss. Die FMA kann dem Geschäftsabwickler 

die für die Beendigung der bewilligungspflichtigen Geschäfte notwendigen Wei-

sungen erteilen. Erfüllt der Geschäftsabwickler die Anforderungen nicht oder nicht 

mehr oder kommt er den Weisungen der FMA nicht nach, ergreift die FMA die 

erforderlichen Massnahmen, insbesondere dessen Abberufung nach Abs. 3 unter 

gleichzeitiger Bestellung eines anderen geeigneten Geschäftsabwicklers. 

5) Der Geschäftsabwickler hat der FMA in regelmässigen Abständen über 

den Fortgang der Beendigung der offenen bewilligungspflichtigen Geschäfte der 

Vermögensverwaltungsgesellschaft zu berichten. Der Inhalt und die Periodizität 

der Berichte werden von der FMA festgelegt Die FMA kann jederzeit zusätzliche 

Informationen und Dokumente über den Fortgang der Beendigung der offenen 

bewilligungspflichtigen Geschäfte verlangen. 

6) Die FMA kann als Geschäftsabwickler folgende Personen bestellen: 

a) ein oder mehrere Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Leitungsorgans; 
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b) einen oder mehrere Inhaber von Schlüsselfunktionen; 

c) eine anerkannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder einen anerkannten 

Wirtschaftsprüfer nach Art. 37a; oder 

d) sofern sie über gründliche Kenntnisse im Erbringen von Vermögensverwal-

tung verfügen: 

1. eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die über eine Bewilligung nach 

dem Wirtschaftsprüfergesetz verfügt oder nach Art. 69 des Wirt-

schaftsprüfergesetzes registriert ist; oder 

2. einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwaltsgesellschaft nach dem 

Rechtsanwaltsgesetz. 

7) Der Wegfall der Bewilligung hindert den Geschäftsabwickler nicht daran, 

bewilligungspflichtige Geschäfte der Vermögensverwaltungsgesellschaft weiter zu 

betreiben, soweit dies für Zwecke der Beendigung der bewilligungspflichtigen Ge-

schäfte erforderlich ist. Die Erbringung anderer Dienstleistungen nach Art. 3 Abs. 

1 für Kunden ist unzulässig. Bis zur vollständigen Beendigung sämtlicher bewilli-

gungspflichtiger Geschäfte gilt die Vermögensverwaltungsgesellschaft als Sorg-

faltspflichtige nach Art. 3 Abs. 1 des Sorgfaltspflichtgesetzes. Bis zur vollständigen 

Beendigung sämtlicher bewilligungspflichtiger Geschäfte finden die Bestimmun-

gen dieses Gesetzes sowie der Verordnungen (EU) 600/2014 und (EU) 2019/2033 

weiterhin Anwendung.  

8) Ein von der FMA eingesetzter Geschäftsabwickler hat einen Anspruch auf 

Entlohnung gegenüber der Vermögensverwaltungsgesellschaft. Wird die Höhe der 

Entlohnung von der Vermögensverwaltungsgesellschaft nicht anerkannt, so hat 

die FMA die Entlohnung festzulegen und der Vermögensverwaltungsgesellschaft 

deren Auszahlung aufzutragen. 
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9) Wird die Bewilligung nach Art. 31 entzogen, hat die Vermögensverwal-

tungsgesellschaft innerhalb von 30 Tagen nach rechtskräftiger Entscheidung über 

den Entzug: 

a) die Statuten so zu ändern, dass die Firma und der Geschäftszweck keine Tä-

tigkeit als Vermögensverwaltungsgesellschaft mehr vermuten lassen; und 

b) die Änderungen der Statuten nach Bst. a zur Eintragung im Handelsregister 

beim Amt für Justiz anzumelden.  

10) Die Eintragungen im Handelsregister nach Abs. 9 Bst. b sind der FMA 

nachzuweisen. Wird der Nachweis nicht erbracht, informiert die FMA das Amt für 

Justiz. Das Amt für Justiz hat die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft nach 

Art. 971 des Personen- und Gesellschaftsrechts zu verfügen. 

Art. 33a Abs. 3  

3) Zieht eine Vermögensverwaltungsgesellschaft einen vertraglich gebunde-

nen Vermittler heran, der in einem anderen Mitgliedstaat ansässig ist, wird dieser 

vertraglich gebundene Vermittler der Zweigniederlassung, sofern eine solche er-

richtet wurde, gleichgestellt und unterliegt in jedem Fall den für Zweigniederlas-

sungen geltenden Bestimmungen der Richtlinie 2014/65/EU. 

Art. 34a Abs. 4 

Aufgehoben 

Art. 34b Abs. 3, 4, 6a, 7 und 8 

3) Nach Eingang einer Mitteilung der FMA oder - bei Nichtäusserung der 

FMA - nach Ablauf einer Frist von zwei Monaten nach Weiterleitung der Mitteilung 
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durch die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats, darf die Vermögens-

verwaltungsgesellschaft die Zweigniederlassung errichten und den Geschäftsbe-

trieb aufnehmen bzw. der vertraglich gebundene Vermittler tätig werden.  

4) Aufgehoben 

6a) Zweigniederlassungen haben bei der Erbringung ihrer Leistungen in 

Liechtenstein die Vorschriften nach Art. 14 bis 19 und 20 Abs. 2 dieses Gesetzes 

sowie Art. 20 bis 23 sowie 25 und 26 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 einzuhal-

ten. 

7) Die FMA hat das Recht, die von der Zweigniederlassung in Liechtenstein 

getroffenen Vorkehrungen zu überprüfen und Änderungen zu verlangen, die zwin-

gend notwendig sind, um der FMA zu ermöglichen, die Einhaltung der Vorschriften 

nach Abs. 6a sowie die im Einklang damit erlassenen Massnahmen in Bezug auf 

die Dienstleistungen und/oder Aktivitäten der Zweigniederlassung in Liechten-

stein zu überwachen. 

8) Soweit eine Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in einem anderen 

Mitgliedstaat einen vertraglich gebundenen Vermittler heranzieht, der in Liech-

tenstein ansässig ist, wird dieser vertraglich gebundene Vermittler der Zweignie-

derlassung, sofern eine solche errichtet wurde, gleichgestellt und unterliegt in je-

dem Fall den für Zweigniederlassungen geltenden Bestimmungen. 

Art. 35 Abs. 2 bis 4 

2) Zweigniederlassungen nach Abs. 1 haben die Einhaltung ihrer Pflichten 

nach Art. 14 bis 19, 20 Abs. 1 und Art. 22 dieses Gesetzes sowie Art. 20 bis 23 sowie 

25 und 26 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 jährlich durch eine anerkannte 
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Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nach Art. 37a prüfen zu lassen und den entspre-

chenden Bericht der FMA einzureichen. 

3) Unbeschadet der Abs. 1 und 2 kann die FMA in Ausübung der ihr mit die-

sem Gesetz übertragenen Befugnisse von Zweigniederlassungen nach Abs. 1 wei-

tere Angaben verlangen, die zur Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften nach 

Abs. 2 notwendig sind. Angaben, die über die Anforderungen an in Liechtenstein 

bewilligte Vermögensverwaltungsgesellschaften hinausgehen, dürfen nicht ver-

langt werden.   

4) Die Regierung kann das Nähere mit Verordnung regeln. 

Überschrift vor Art. 37a 

Va. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bzw. Wirtschaftsprüfer 

Art. 37a 

Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

1) Jede Vermögensverwaltungsgesellschaft hat eine von der FMA aner-

kannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu bestellen. 

2) Die Anerkennung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird von der 

FMA erteilt, wenn sie:  

a) über eine Bewilligung nach Art. 12, 62 oder 70 des Wirtschaftsprüfergeset-

zes oder eine Registrierung nach Art. 69 des genannten Gesetzes verfügt; 

b) über verantwortliche nach Abs. 3 anerkannte Wirtschaftsprüfer (leitende 

Revisoren) verfügt; und  
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c) aufgrund ihrer Betriebsorganisation eine ordnungsgemässe Prüfungsdurch-

führung gewährleistet.  

3) Die Anerkennung eines Wirtschaftsprüfers wird von der FMA erteilt, wenn 

er:  

a) über eine Bewilligung nach Art. 4, 59 oder 67 des Wirtschaftsprüfergesetzes 

verfügt; und  

b) über besondere Qualifikationen im Bereich der Vermögensverwaltungsge-

sellschaften verfügt.  

4) Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben die verantwortlichen Wirt-

schaftsprüfer der FMA vor Prüfungsbeginn zu melden. 

5) Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bzw. der Wirtschaftsprüfer hat sich 

ausschliesslich der Prüfungstätigkeit und den unmittelbar damit zusammenhän-

genden Geschäften zu widmen. Sie bzw. er darf keine Vermögensverwaltungen 

besorgen und muss von der zu prüfenden Vermögensverwaltungsgesellschaft un-

abhängig sein. 

6) Die FMA widerruft die Anerkennung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

bzw. des Wirtschaftsprüfers, wenn: 

a) die Voraussetzungen nach Abs. 2 oder 3 nicht mehr erfüllt sind; oder 

b) die Pflichten nach diesem Gesetz schwerwiegend oder wiederholt verletzt 

werden. 

7) Eine Anerkennung erlischt, wenn eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft o-

der ein Wirtschaftsprüfer gegenüber der FMA schriftlich darauf verzichtet. 
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8) Die Regierung kann das Nähere mit Verordnung regeln, insbesondere: 

a) die Anforderungen für die besondere Qualifikation des Wirtschaftsprüfers; 

b) das Verfahren zur Anerkennung von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und 

Wirtschaftsprüfern. 

Art. 37b 

Pflichten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bzw. des Wirtschaftsprüfers  

1) Vorbehaltlich abweichender Regelungen in diesem Gesetz prüft die Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft insbesondere: 

a) die fortwährende Erfüllung der Bewilligungsvoraussetzungen; 

b) die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes, der dazu erlassenen Ver-

ordnungen, der Verordnung (EU) 2019/2033, anderer unmittelbar auf Ver-

mögensverwaltungsgesellschaften anwendbarer EWR-Rechtsvorschriften o-

der anderer in Art. 5 Abs. 1 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes genannter Ge-

setze sowie der bestehenden Geschäftsreglemente (Satzungen, Weisungen, 

etc.); und 

c) die Jahresberichte der Vermögensverwaltungsgesellschaft. 

2) Die FMA legt Einzelheiten zur Prüfung mit Richtlinien fest. 

3) Der Prüfungsbericht mit Ausführungen zum Aufsichtsrecht ist spätestens 

sechs Monate nach dem Ende des Geschäftsjahrs gleichzeitig zu übermitteln: 

a) der Vermögensverwaltungsgesellschaft; und 

b) der FMA. 
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4) Die Pflicht nach Abs. 3 endet erst mit dem rechtskräftigen Verlust der Be-

willigung oder, wenn dieser Zeitpunkt später liegt, mit der Beendigung der Liqui-

dation. 

5) Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bzw. der Wirtschaftsprüfer haftet für 

alle Pflichtverletzungen nach den Vorschriften des Personen- und Gesellschafts-

rechts über die Abschlussprüfung. 

6) Anerkannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, deren Organe und deren 

Mitarbeiter unterliegen hinsichtlich der vertraulichen Informationen, die ihnen bei 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben bekannt werden, zeitlich unbeschränkt der Ge-

heimhaltungspflicht. Art. 26 des Wirtschaftsprüfergesetzes findet sinngemäss An-

wendung. 

7) Die Regierung kann das Nähere mit Verordnung regeln, insbesondere: 

a) den näheren Inhalt des Prüfungsberichts; 

b) die Frist zur Erstellung und Einreichung des Prüfungsberichts bei der FMA. 

Art. 37c 

Anzeigepflichten 

1) Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft muss der FMA unverzüglich alle Tat-

sachen oder Entscheidungen anzeigen, von denen sie bei der Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben Kenntnis erhalten hat und die insbesondere: 

a) eine erhebliche Verletzung der Bestimmungen dieses Gesetzes, der dazu er-

lassenen Verordnungen, der Verordnungen (EU) Nr. 600/2014 und (EU) 

2019/2033, anderer unmittelbar anwendbarer EWR-Rechtsvorschriften o-

der der bestehenden Geschäftsreglemente (Satzungen, Weisungen, etc.) 

darstellen könnten, welche für die Bewilligung oder die Ausübung der 
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Tätigkeit der Vermögensverwaltungsgesellschaft und anderer an ihrer Ge-

schäftstätigkeit mitwirkenden Unternehmen gelten; 

b) den Fortbestand der Vermögensverwaltungsgesellschaft in Frage stellen 

könnten; 

c) eine Behinderung der Tätigkeit der Vermögensverwaltungsgesellschaft oder 

einem an seiner Geschäftstätigkeit mitwirkenden Unternehmen darstellen 

könnten; 

d) eine mit der Verwaltung einer Vermögensverwaltungsgesellschaft betraute 

Person einer strafbaren Handlung verdächtigen könnten; 

e) dazu führen könnten, dass eine Fristansetzung zur Herstellung des gesetz-

mässigen Zustandes zwecklos erscheint; oder 

f) dazu führen könnten, dass der Prüfungsvermerk verweigert oder unter ei-

nen Vorbehalt gestellt wird. 

2) Die Anzeigepflichten nach Abs. 1 bestehen auch in Bezug auf Unterneh-

men, die aus einem Kontrollverhältnis heraus enge Verbindungen zur Vermögens-

verwaltungsgesellschaft oder den Unternehmen, die an seiner Geschäftstätigkeit 

mitwirken, unterhalten. 

3) Zeigt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der FMA in gutem Glauben die 

in Abs. 1 genannten Tatsachen oder Entscheidungen an, verletzt sie dabei keine 

vertragliche oder gesetzliche Geheimhaltungspflicht. Sie ist von jeglicher Haftung 

für die Anzeige ausgenommen. 

4) Beanstandungen müssen jedenfalls in den nach diesem Gesetz zu erstel-

lenden Prüfungsbericht aufgenommen werden. 
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5) Die Regierung kann das Nähere über die Anzeigepflichten mit Verordnung 

regeln. 

Art. 37d 

Aufsicht über die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bzw. Wirtschaftsprüfer  

1) Bei der Beaufsichtigung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bzw. Wirt-

schaftsprüfern kann die FMA insbesondere Qualitätskontrollen durchführen und 

die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bzw. Wirtschaftsprüfer bei ihrer Prüftätig-

keit bei Vermögensverwaltungsgesellschaften begleiten.  

2) Die Regierung kann das Nähere mit Verordnung regeln. 

Art. 37e 

Kosten der Prüfung 

1) Die Vermögensverwaltungsgesellschaften tragen die Kosten der ordentli-

chen sowie der ausserordentlichen Prüfung durch Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaften. Die Kosten der Prüfung richten sich nach einem allgemein anerkannten 

Tarif. 

2) Die Vereinbarung einer Pauschalentschädigung oder eines bestimmten 

Zeitaufwandes für die Prüfung ist untersagt. 

Art. 38  

Organisation und Durchführung 

Mit der Durchführung dieses Gesetzes sowie der Verordnungen (EU) Nr. 

600/2014 und (EU) 2019/2033 werden betraut: 

a) die FMA;  
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b) das Landgericht.  

Art. 39 Abs. 1, 2a, 2b und 5 

1) Organe und Mitarbeiter der FMA und allfällig durch diese beigezogene 

weitere Personen unterliegen hinsichtlich der vertraulichen Informationen, die 

ihnen bei ihrer dienstlichen Tätigkeit bekannt werden, zeitlich unbeschränkt dem 

Amtsgeheimnis. 

2a) Vertrauliche Informationen, welche die Organe und Personen nach Abs. 

1 bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben erhalten, dürfen nur in zusammengefass-

ter oder aggregierter Form weitergegeben werden, es sei denn, dieses Gesetz oder 

die Verordnungen (EU) Nr. 600/2014 oder (EU) 2019/2033 bestimmen anderes o-

der eine Weitergabe vertraulicher Informationen in nicht zusammengefasster und 

nicht aggregierter Form ist zur Erfüllung der Aufgaben der FMA erforderlich. Vor-

behalten bleibt § 53 der Strafprozessordnung.  

2b) Die FMA ist insbesondere befugt, den Wirtschaftsprüfungsgesellschaf-

ten bzw. Wirtschaftsprüfern die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen In-

formationen zu übermitteln. 

5) Die FMA darf vertrauliche Informationen, die sie von einer nicht zuständi-

gen Behörde eines Mitgliedstaates erhalten hat, an die zuständigen Behörden an-

derer Mitgliedstaaten, die Europäischen Aufsichtsbehörden oder die EFTA-Über-

wachungsbehörde übermitteln. 
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Art. 41 Abs. 1 Bst. c, Abs. 2 Bst. b und e, Abs. 3 Bst. a Ziff. 8 und Bst. m sowie Abs. 

8 und 11 

1) Die FMA überwacht die Einhaltung dieses Gesetzes und der dazu erlasse-

nen Verordnungen sowie der anwendbaren EWR-Rechtsvorschriften, insbeson-

dere der Verordnungen (EU) Nr. 600/2014 und (EU) 2019/2033. Sie trifft die für 

den Vollzug notwendigen Massnahmen. Ihre Befugnisse übt sie aus: 

c) durch Anzeige bei der bzw. Ersuchen an die Staatsanwaltschaft. 

2) Der FMA obliegen insbesondere: 

b) die Überprüfung von Prüfungsberichten und sonstigen periodisch einzu-

reichenden Meldungen und Berichten; 

e) die Ahndung von Verwaltungsübertretungen nach Art. 62 Abs. 3. 

3) Die FMA kann insbesondere: 

a) von folgenden juristischen oder natürlichen Personen die Vorlage sämtlicher 

Informationen verlangen, die sie für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben be-

nötigt, einschliesslich der Informationen, die in regelmässigen Abständen 

und in festgelegten Formaten zu Aufsichts- oder entsprechenden Statistik-

zwecken zur Verfügung zu stellen sind: 

8. vertraglich gebundene Vermittler, die in Liechtenstein registriert sind;  

m) in Fällen, in denen der Einfluss der in Art. 6 Abs. 1 Bst. g genannten Personen 

die umsichtige und solide Geschäftsführung der Vermögensverwaltungsge-

sellschaft gefährden könnte, die erforderlichen Massnahmen anordnen, um 

diesen Zustand zu beenden. Solche Massnahmen sind insbesondere einst-

weilige Verfügungen, die Verhängung von Sanktionen gegen Geschäftsleiter 

und die Geschäftsleitung oder die Aussetzung des Stimmrechts, das an die 
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von den betreffenden Anteilseignern oder Gesellschaftern gehaltenen An-

teile geknüpft ist; 

8) Die Kosten für den Beobachter und den Kommissär trägt die Vermögens-

verwaltungsgesellschaft.  

11) Die FMA kann im Einzelfall durch Kundmachung im Amtsblatt die Öffent-

lichkeit informieren, dass ein namentlich genanntes Unternehmen nicht berech-

tigt ist, Dienstleistungen nach Art. 3 Abs. 1 zu erbringen. Sie kann diese Mitteilung 

ebenfalls durch Abrufverfahren einsehbar machen. 

Überschrift vor Art. 43 

Aufgehoben 

Art. 43 bis 46 

Aufgehoben 

Art. 48 Abs. 1 

1) Die FMA ernennt einen Sachwalter für handlungsunfähige Vermögensver-

waltungsgesellschaften. 

Art. 55 Abs. 1 und 2 

1) Die FMA konsultiert vor der Erteilung einer Bewilligung die zuständigen 

Behörden des anderen betroffenen Mitgliedstaates, wenn die Vermögensverwal-

tungsgesellschaft: 
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a) Tochterunternehmen einer in einem anderen Mitgliedstaat zugelassenen 

Wertpapierfirma, eines EWR-Kreditinstituts oder eines in einem anderen 

Mitgliedstaat zugelassenen Marktbetreibers ist; 

b) Tochterunternehmen des Mutterunternehmens einer in einem anderen 

Mitgliedstaat zugelassenen Wertpapierfirma oder EWR-Kreditinstituts ist; o-

der 

c) von natürlichen oder juristischen Personen kontrolliert wird, die zugleich 

eine in einem anderen Mitgliedstaat zugelassene Wertpapierfirma oder ein 

EWR-Kreditinstitut kontrollieren. 

2) Die FMA konsultiert vor der Erteilung einer Bewilligung die zuständige Be-

hörde des für die Überwachung von EWR-Kreditinstituten oder Versicherungsun-

ternehmen zuständigen Mitgliedstaates, wenn die Vermögensverwaltungsgesell-

schaft: 

a) Tochterunternehmen eines EWR-Kreditinstituts oder eines im EWR zugelas-

senen Versicherungsunternehmens ist; 

b) Tochterunternehmen des Mutterunternehmens eines EWR-Kreditinstituts 

oder eines im EWR zugelassenen Versicherungsunternehmens ist; oder 

c) von natürlichen oder juristischen Personen kontrolliert wird, die zugleich ein 

EWR-Kreditinstitut oder ein in einem anderen Mitgliedstaat zugelassenes 

Versicherungsunternehmen kontrollieren. 

Art. 57 Abs. 3 Bst. a, c und e 

3) Die FMA kann ferner Kooperationsvereinbarungen über den Informati-

onsaustausch mit Behörden, Stellen und natürlichen oder juristischen Personen 

von Drittländern abschliessen, die dafür zuständig sind: 
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a) Kreditinstitute, Finanzinstitute und Finanzmärkte, einschliesslich Finanzun-

ternehmen und Finanzunternehmen, die für die Tätigkeit als zentrale Gegen-

parteien zugelassen sind, sofern die zentralen Gegenparteien nach Art. 25 

der Verordnung (EU) Nr. 648/20129 anerkannt wurden, Versicherungsunter-

nehmen sowie Vermögensverwaltungsgesellschaften im Sinne dieses Geset-

zes zu beaufsichtigen; 

c) in Wahrnehmung ihrer Aufsichtsbefugnisse die Pflichtprüfung der Rech-

nungslegung von Vermögensverwaltungsgesellschaften und Finanzinstitu-

ten, Kreditinstituten und Versicherungsunternehmen vorzunehmen oder in 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben Entschädigungssysteme zu verwalten; 

e) die Personen zu beaufsichtigen, die die Pflichtprüfung der Rechnungsle-

gungsunterlagen von Versicherungsunternehmen, Kreditinstituten, Vermö-

gensverwaltungsgesellschaften und sonstigen Finanzinstituten vornehmen. 

Art. 58a Abs. 1 Bst. d Einleitungssatz 

1) Die FMA ist für die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis oder die Über-

wachung der Einhaltung des Gruppenkapitaltests zuständig, wenn: 

d)  mindestens zwei in Mitgliedstaaten zugelassene Wertpapierfirmen als Mut-

terunternehmen mehr als eine EWR-Mutterinvestmentholdinggesellschaft 

oder gemischte EWR-Mutterfinanzholdinggesellschaft mit Sitz in unter-

schiedlichen Mitgliedstaaten haben und sich in jedem dieser Mitgliedstaa-

ten eine Wertpapierfirma befindet sowie: 

                                                      
9  Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-

Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1) 
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Überschriften vor Art. 58k 

VIa. Grenzüberschreitende Konkursverfahren 

A. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 58k 

Anwendungsbereich 

Die Art. 58l bis 58zocties sind auf Vermögensverwaltungsgesellschaften und 

deren Zweigniederlassungen in anderen Mitgliedstaaten anzuwenden. 

Art. 58l 

Internationale Zuständigkeit 

Zur Eröffnung eines Sanierungs- oder Konkursverfahrens ist das Landgericht 

nur dann zuständig, wenn der Vermögensverwaltungsgesellschaft in Liechtenstein 

die Bewilligung erteilt worden ist. 

Art. 58m 

Informationspflicht und Bekanntmachungen im Ausland 

1) Die FMA ist unverzüglich über die Eröffnung eines Sanierungs- oder Kon-

kursverfahrens und den konkreten Wirkungen dieser Massnahmen durch das 

Landgericht zu verständigen. 

2) Die FMA hat von der Entscheidung nach Abs. 1 unverzüglich die zuständi-

gen Behörden des Aufnahmemitgliedstaates zu unterrichten. Vor jeder Entschei-

dung der Organe der Vermögensverwaltungsgesellschaft über eine freiwillige Li-

quidation werden die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaates von der 

FMA gehört. Die freiwillige Liquidation der Vermögensverwaltungsgesellschaft 
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steht der Einleitung einer Sanierungsmassnahme oder der Eröffnung eines Liqui-

dationsverfahrens nicht entgegen. 

3) Das Landgericht veranlasst weiters unverzüglich die Bekanntmachung der 

Eröffnung eines Sanierungs- und Konkursverfahrens im Amtsblatt durch Edikt und 

im Amtsblatt der Europäischen Union sowie in zwei überregionalen Zeitungen je-

des der Mitgliedstaaten, in denen die Vermögensverwaltungsgesellschaft eine 

Zweigniederlassung hat oder grenzüberschreitende Dienstleistungen erbringt, in 

der Amtssprache oder den Amtssprachen der betroffenen Staaten. In der Bekannt-

machung sind auch insbesondere Gegenstand und Rechtsgrundlage der Entschei-

dung, die Rechtsmittelfristen, vor allem eine leicht verständliche Angabe des Zeit-

punkts, zu dem diese Fristen enden, sowie die genaue Anschrift des Gerichts, bei 

dem das Rechtsmittel einzubringen, und des Gerichts, von dem über das Rechts-

mittel zu entscheiden ist, anzugeben. Zur Bekanntmachung sind die Unterlagen 

unverzüglich und auf dem geeignetsten Wege an das EFTA-Sekretariat in Brüssel 

und an zwei überregionale Zeitungen jedes der betroffenen Mitgliedstaaten zu 

senden. 

4) Für die Forderungsanmeldung gilt Art. 58q. 

Art. 58n 

Tätigwerden im Ausland 

1) Dem Verwalter ist auf dessen Verlangen die Bestellungsurkunde in einer 

oder mehreren Sprachen der Mitgliedstaaten auszustellen. 

2) Der Verwalter kann Personen bestellen, die ihn bei seiner Tätigkeit im 

Ausland unterstützen. 
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Überschrift vor Art. 58o 

B. Konkursverfahren 

Art. 58o 

Zustellung des Beschlusses über die Konkurseröffnung und weitere Unterrichtung 

der Gläubiger 

1) Eine Ausfertigung des Konkursedikts ist den Gläubigern, die ihren ge-

wöhnlichen Aufenthalt, ihren Wohnsitz oder ihren Sitz in einem anderen Mitglied-

staat haben, zuzustellen, selbst wenn die Voraussetzungen nach Art. 1 Abs. 5 der 

Insolvenzordnung vorliegen. Dem Edikt ist eine Belehrung anzuschliessen, die in 

sämtlichen Amtssprachen des EWR mit den Worten "Aufforderung zur Anmeldung 

einer Forderung. Fristen beachten!" überschrieben sein muss und in der anzuge-

ben ist, bei welchem Gericht die Forderung anzumelden ist und ob die bevorrech-

tigten oder dinglich gesicherten Gläubiger ihre Forderungen anmelden müssen. 

2) Der Liquidator hat die Gläubiger in geeigneter Form, insbesondere über 

den Fortgang der Verwertung, zu unterrichten. 

Art. 58p 

Zahlung nach Eröffnung eines Liquidationsverfahrens 

1) Wer an eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, die keine juristische Per-

son ist und über deren Vermögen ein Liquidationsverfahren in einem anderen Mit-

gliedstaat eröffnet worden ist, leistet, wird von seiner Schuld befreit, wenn ihm 

die Eröffnung des Liquidationsverfahrens nicht bekannt war. 

2) Erfolgt die Leistung vor der öffentlichen Bekanntmachung nach Art. 58m, 

so wird bis zum Beweis des Gegenteils vermutet, dass dem Leistenden die 
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Konkurseröffnung nicht bekannt war. Erfolgt die Leistung nach dieser Bekanntma-

chung, so wird bis zum Beweis des Gegenteils vermutet, dass dem Leistenden die 

Eröffnung bekannt war. 

Art. 58q 

Geltendmachung der Forderungen 

1) Jeder Gläubiger, der seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Sitz 

in einem anderen Mitgliedstaat hat, hat in der Anmeldung die Art, den Entste-

hungszeitpunkt und den Betrag der Forderung anzugeben, weiters ob er für die 

Forderung ein Vorrecht, eine dingliche Sicherheit oder einen Eigentumsvorbehalt 

geltend macht und welche Vermögenswerte Gegenstand seiner Sicherheit sind. Er 

hat der Anmeldung eine Kopie der etwaigen Belege anzuschliessen. 

2) Jeder Gläubiger, der seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Sitz 

in einem anderen Mitgliedstaat hat, kann seine Forderung in der Amtssprache die-

ses Staates anmelden. In diesem Fall muss die Anmeldung die Überschrift "Anmel-

dung einer Forderung" in deutscher Sprache tragen. Das Landgericht kann jedoch 

vom Gläubiger eine Übersetzung der Anmeldung verlangen. 

Überschrift vor Art. 58r 

C. Anerkennung ausländischer Verfahren 

Art. 58r 

Grundsatz 

Die Entscheidung eines Mitgliedstaates über Sanierungsmassnahmen und 

die Eröffnung eines Liquidationsverfahren über eine Vermögensverwaltungsge-

sellschaft wird in Liechtenstein ohne Rücksicht auf die Voraussetzungen nach 

Art. 5 Abs. 3 der Insolvenzordnung anerkannt. Sie ist in Liechtenstein wirksam, 



221 

sobald die Entscheidung in dem Staat der Verfahrenseröffnung wirksam wird. Dies 

gilt auch dann, wenn eine solche Sanierungsmassnahme in Liechtenstein nicht vor-

gesehen ist. 

Art. 58s 

Befugnisse ausländischer Verwalter und Liquidatoren 

1) Die ausländischen Verwalter und Liquidatoren dürfen in Liechtenstein 

ohne weitere Formalität alle Befugnisse ausüben, die ihnen im Hoheitsgebiet des 

Herkunftsmitgliedstaates zustehen. Davon ausgeschlossen ist die Anwendung von 

Zwangsmitteln oder das Recht, über Rechtsstreitigkeiten oder andere Auseinan-

dersetzungen zu befinden. 

2) Die Verwalter und Liquidatoren haben bei der Ausübung ihrer Befugnisse 

in Liechtenstein liechtensteinisches Recht, insbesondere hinsichtlich der Art und 

Weise der Verwertung von Vermögenswerten und der Unterrichtung der Arbeit-

nehmer, zu beachten. 

3) Die Verwalter und Liquidatoren sowie die Personen, die sie vertreten oder 

sonst bei der Arbeit unterstützen, unterliegen der Geheimhaltungspflicht (Art. 21) 

und den damit verbundenen Strafbestimmungen. Informationen, welche unter 

die Geheimhaltungspflicht fallen, müssen den Verwaltern und Liquidatoren nur 

zugänglich gemacht werden, wenn: 

a) sie in Zusammenhang mit der Sanierungsmassnahme oder dem Liquidati-

onsverfahren stehen und die Informationen zu dessen Abwicklung tatsäch-

lich erforderlich sind; und 

b) der Verwalter oder Liquidator, dessen allfällige Vertreter sowie die für ihre 

Aufsicht zuständigen Verwaltungs- oder Gerichtsbehörden im 
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Herkunftsmitgliedstaat einer Art. 39 entsprechenden Verschwiegenheits-

pflicht unterliegen. 

4) Die nach Abs. 3 erlangten Informationen dürfen ausschliesslich zur Durch-

führung der Sanierungsmassnahme oder des Liquidationsverfahrens verwendet 

werden. 

5) Der Verwalter und der Liquidator weisen ihre Bestellung durch eine be-

glaubigte Abschrift der Entscheidung, durch die sie bestellt worden sind, oder 

durch eine andere von den Verwaltungs- oder Gerichtsbehörden des Herkunfts-

mitgliedstaates ausgestellte Bescheinigung nach. Es kann eine Übersetzung in die 

deutsche Sprache verlangt werden. 

Art. 58t 

Anmerkungen 

1) Auf Antrag des Verwalters, des Liquidators oder auf Ersuchen jeder Ver-

waltungs- oder Gerichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaates hat das Landgericht 

die Anmerkungen nach Art. 12 der Insolvenzordnung zu veranlassen. 

2) Hat die Vermögensverwaltungsgesellschaft in Liechtenstein eine Zweig-

niederlassung oder Vermögen, so muss der Verwalter oder die sonst zuständige 

Stelle einen Antrag nach Abs. 1 stellen. 
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Überschrift vor Art. 58u 

D. Zweigniederlassungen 

Art. 58u 

Unterrichtung 

1) Hält die FMA bei Vermögensverwaltungsgesellschaften, die im Wege ei-

ner Zweigniederlassung in Liechtenstein tätig sind, die Durchführung einer oder 

mehrerer Sanierungsmassnahmen für notwendig, so setzt sie die zuständigen Be-

hörden des Herkunftsmitgliedstaates davon in Kenntnis. 

2) Die zuständige Behörde nach Abs. 1 ist eine zuständige Behörde im Sinne 

von Art. 4 Abs. 1 Ziff. 40 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. 

Überschrift vor Art. 58v 

E. Anwendbares Recht 

Art. 58v 

Grundsatz 

1) Für die Sanierungsmassnahmen und das Liquidationsverfahren gilt, so-

weit in Art. 58w bis 58zocties nichts anderes bestimmt ist, das Recht des Staates, in 

dem das Verfahren eröffnet wird. 

2) Nach dem Recht des Staates der Verfahrenseröffnung richten sich insbe-

sondere: 

a) welche Vermögenswerte zur Masse gehören und wie die nach der Verfah-

renseröffnung von der Vermögensverwaltungsgesellschaft erlangten Ver-

mögenswerte zu behandeln sind; 
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b) die jeweiligen Befugnisse der Vermögensverwaltungsgesellschaft sowie des 

Liquidators; 

c) die Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer Aufrechnung; 

d) wie sich die Eröffnung eines Verfahrens auf laufende Verträge auswirkt; 

e) wie sich die Eröffnung eines Verfahrens auf Rechtsverfolgungsmassnahmen 

einzelner Gläubiger auswirkt; ausgenommen sind die Wirkungen auf anhän-

gige Rechtsstreitigkeiten nach Art. 58zocties; 

f) welche Forderungen anzumelden sind und wie Forderungen zu behandeln 

sind, die nach der Eröffnung des Verfahrens entstehen; 

g) die Anmeldung, die Prüfung und die Feststellung der Forderungen; 

h) die Verteilung des Erlöses aus der Verwertung des Vermögens, der Rang der 

Forderungen und die Rechte der Gläubiger, die nach der Eröffnung des Ver-

fahrens aufgrund eines dinglichen Rechts oder infolge einer Aufrechnung 

teilweise befriedigt wurden; 

i) die Voraussetzungen und Wirkungen der Beendigung des Verfahrens, insbe-

sondere durch Vergleich;  

k) die Rechte der Gläubiger nach Beendigung des Verfahrens; 

l) wer die Kosten des Verfahrens einschliesslich der Auslagen zu tragen hat; 

m) welche Rechtshandlungen nichtig, anfechtbar oder relativ unwirksam sind, 

weil sie die Gesamtheit der Gläubiger benachteiligen. 

Art. 58w 

Wirkungen auf bestimmte Verträge und Rechte 

Für die Wirkungen des Sanierungs- oder Konkursverfahrens ist:  
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a) auf einen Arbeitsvertrag und auf das Arbeitsverhältnis ausschliesslich das 

Recht des Staates massgebend, das auf den Arbeitsvertrag anzuwenden ist; 

b) auf einen Vertrag, der zur Nutzung oder zum Erwerb einer unbeweglichen 

Sache berechtigt, ausschliesslich das Recht des Staates massgebend, in des-

sen Gebiet diese unbewegliche Sache gelegen ist; 

c) auf Rechte der Vermögensverwaltungsgesellschaft an einer unbeweglichen 

Sache, einem Schiff oder einem Luftfahrzeug, die der Eintragung in ein öf-

fentliches Register unterliegen, ausschliesslich das Recht des Staates mass-

gebend, unter dessen Aufsicht das Register geführt wird. 

Art. 58x 

Dingliche Rechte Dritter 

1) Das dingliche Recht eines Gläubigers oder eines Dritten an körperlichen 

oder unkörperlichen, beweglichen oder unbeweglichen Sachen der Vermögens-

verwaltungsgesellschaft, sowohl an bestimmten Sachen als auch an einer Mehr-

heit von nicht bestimmten Sachen mit wechselnder Zusammensetzung, die sich 

zum Zeitpunkt der Eröffnung des Verfahrens im Gebiet eines anderen Mitglied-

staates befinden, wird von der Eröffnung des Verfahrens nicht berührt. 

2) Rechte im Sinne des Abs. 1 sind insbesondere: 

a) das Recht, die Sache zu verwerten oder verwerten zu lassen und aus dem 

Erlös oder den Nutzungen dieser Sache befriedigt zu werden, insbesondere 

aufgrund eines Pfandrechts oder einer Hypothek; 

b) das ausschliessliche Recht, eine Forderung einzuziehen, insbesondere auf-

grund eines Pfandrechts an einer Forderung oder aufgrund einer Sicherungs-

abtretung dieser Forderung; 
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c) das Recht, die Herausgabe der Sache von jedermann zu verlangen, der diese 

gegen den Willen des Berechtigten besitzt oder nutzt; 

d) das dingliche Recht, die Früchte einer Sache zu beziehen. 

3) Das in einem öffentlichen Register eingetragene und gegen jedermann 

wirksame Recht, ein dingliches Recht im Sinne des Abs. 1 zu erlangen, wird einem 

dinglichen Recht gleichgestellt. 

4) Abs. 1 steht der Geltendmachung der Nichtigkeit, Anfechtung oder relati-

ven Unwirksamkeit einer Rechtshandlung nach Art. 58v Abs. 2 Bst. m nicht entge-

gen. 

Art. 58y 

Eigentumsvorbehalt 

1) Die Einleitung von Sanierungsmassnahmen oder die Eröffnung eines Li-

quidationsverfahrens über das Vermögen der Vermögensverwaltungsgesellschaft 

als Käuferin einer Sache lässt die Rechte des Verkäufers aus einem Eigentumsvor-

behalt unberührt, wenn sich diese Sache zum Zeitpunkt der Einleitung von Sanie-

rungsmassnahmen bzw. der Eröffnung des Verfahrens im Gebiet eines anderen 

Mitgliedstaates als dem der Verfahrenseröffnung befindet. 

2) Einleitung von Sanierungsmassnahmen oder die Eröffnung eines Liquida-

tionsverfahrens über das Vermögen der Vermögensverwaltungsgesellschaft als 

Verkäuferin einer Sache nach deren Lieferung rechtfertigt nicht die Auflösung oder 

Beendigung des Kaufvertrags und steht dem Eigentumserwerb des Käufers nicht 

entgegen, wenn sich diese Sache zum Zeitpunkt der Einleitung von Sanierungs-

massnahmen bzw. der Eröffnung des Verfahrens im Gebiet eines anderen Mit-

gliedstaates als dem der Verfahrenseröffnung befindet. 
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3) Abs. 1 und 2 stehen der Geltendmachung der Nichtigkeit, Anfechtung o-

der relativen Unwirksamkeit einer Rechtshandlung nach Art. 58v Abs. 2 Bst. m 

nicht entgegen. 

Art. 58z 

Aufrechnung 

1) Die Befugnis eines Gläubigers, mit seiner Forderung gegen eine Forderung 

der Vermögensverwaltungsgesellschaft aufzurechnen, wird von der Eröffnung des 

Verfahrens nicht berührt, wenn diese Aufrechnung nach dem für die Forderung 

der Vermögensverwaltungsgesellschaft massgebenden Recht zulässig ist. 

2) Abs. 1 steht der Geltendmachung der Nichtigkeit, Anfechtung oder relati-

ven Unwirksamkeit einer Rechtshandlung nach Art. 58v Abs. 2 Bst. m nicht entge-

gen. 

Art. 58zbis 

Recht der gelegenen Sache 

Für die Ausübung von Eigentumsrechten oder anderen Rechten an Finanzin-

strumenten nach Anhang 2, deren Existenz oder Übertragung die Eintragung in ein 

in einem Mitgliedstaat geführtes Register oder Konto oder bei einer zentralen Ver-

wahrstelle voraussetzt, ist das Recht des Staates massgebend, in dem sich das Re-

gister, das Konto bzw. die zentrale Verwahrstelle befindet, in dem bzw. bei der die 

betreffenden Rechte eingetragen wurden. 
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Art. 58zter 

Saldierungsvereinbarungen 

Für Saldierungsvereinbarungen gilt ausschliesslich das Recht, das für den 

Vertrag über derartige Vereinbarungen massgeblich ist. 

Art. 58zquater 

Wertpapierpensionsgeschäfte 

Für Wertpapierpensionsgeschäfte gilt ausschliesslich das Recht, das für den 

Vertrag über derartige Geschäfte massgeblich ist. 

Art. 58zquinquies 

Geregelte Märkte 

1) Unbeschadet des Art. 58zbis ist für Transaktionen im Rahmen eines gere-

gelten Marktes das Recht des Staates massgebend, das auf derartige Transaktio-

nen anzuwenden ist. 

2) Abs. 1 steht der Geltendmachung der Nichtigkeit, Anfechtung oder relati-

ven Unwirksamkeit einer Rechtshandlung nach Art. 58v Abs. 2 Bst. m nicht entge-

gen. 

Art. 58zsexies 

Anfechtung 

Art. 58v findet keine Anwendung, wenn die Person, die durch eine die Ge-

samtheit der Gläubiger benachteiligende Rechtshandlung begünstigt wurde, nach-

weist, dass: 

a) für diese Handlung das Recht eines anderen Staates massgebend ist; und 
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b) in diesem Fall diese Handlung in keiner Weise nach diesem Recht angreifbar 

ist.  

Art. 58zsepties 

Schutz des Dritterwerbers 

Verfügt die Vermögensverwaltungsgesellschaft durch eine nach Eröffnung 

des Verfahrens vorgenommene Rechtshandlung gegen Entgelt über eine unbe-

wegliche Sache, ein Schiff oder ein Luftfahrzeug, das der Eintragung in ein öffent-

liches Register unterliegt oder Finanzinstrumente, so richtet sich die Wirksamkeit 

dieser Rechtshandlung nach dem Recht des Staates, in dem diese unbewegliche 

Sache gelegen ist oder unter dessen Aufsicht das Register, das Konto oder die Ver-

wahrstelle steht. 

Art. 58zocties 

Anhängige Rechtsstreitigkeiten 

Für die Wirkungen des Verfahrens auf eine anhängige Rechtsstreitigkeit über 

eine Sache oder ein Recht der Masse ist ausschliesslich das Recht des Staates mas-

sgebend, in dem die Rechtsstreitigkeit anhängig ist. 

Art. 60 Abs. 1a 

1a) Wird über einen vollständigen Antrag auf Erteilung einer Bewilligung als 

Vermögensverwaltungsgesellschaft nicht binnen sechs Monaten nach seinem Ein-

gang entschieden, kann Beschwerde bei der FMA-Beschwerdekommission erho-

ben werden. 
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Art. 61 Sachüberschrift sowie Abs. 1, 2a, 4 und 5 

Aussergerichtliche Schlichtungsstelle 

1) Die Schlichtungsstelle im Finanzdienstleistungsbereich ist als AS-Stelle 

nach Art. 4 Abs. 1 Bst. c des Alternative-Streitbeilegung-Gesetzes für die ausserge-

richtliche Beilegung von Streitfällen zwischen Kunden und Vermögensverwal-

tungsgesellschaften über die erbrachte Vermögensverwaltung zuständig. 

2a) Sie hat auch Beschwerden von Organisationen, die sich landesweit und 

statutengemäss dem Konsumentenschutz oder anderen Wertpapierdienstleistun-

gen betreffenden Themen widmen, entgegenzunehmen und zu behandeln. 

4) Im Übrigen findet das Alternative-Streitbeilegung-Gesetz Anwendung.  

5) Die Regierung kann das Nähere mit Verordnung regeln. 

Überschrift vor Art. 62 

VIII. Strafbestimmungen und Verwaltungsmassnahmen 

Art. 62 

Vergehen und Übertretungen 

1) Vom Landgericht wird wegen Vergehens mit Freiheitsstrafe bis zu drei 

Jahren bestraft, wer: 

a) als Organmitglied, Mitarbeiter oder sonst für eine Vermögensverwaltungs-

gesellschaft, Investmentholdinggesellschaft, gemischte Finanzholdinggesell-

schaft oder anerkannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätige Person, als 

Geschäftsabwickler, Beobachter, Kommissär oder Sachwalter die Pflicht zur 

Geheimhaltung verletzt oder wer hierzu verleitet oder zu verleiten versucht; 
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b) ohne Bewilligung eine Dienstleistung nach Art. 3 Abs. 1 erbringt; 

c) entgegen Art. 17 Abs. 1 ohne Bewilligung Werbung für die Erbringung von 

Vermögensverwaltung betreibt; 

d) entgegen Art. 3 Abs. 3 Vermögenswerte Dritter entgegennimmt oder hält. 

2) Vom Landgericht wird wegen Vergehens mit Freiheitsstrafe bis zu einem 

Jahr oder mit einer Geldstrafe bis 360 Tagessätzen bestraft, wer: 

a) ohne Anerkennung nach Art. 37a als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder 

Wirtschaftsprüfer für eine Vermögensverwaltungsgesellschaft tätig ist; 

b) die Geschäftsbücher nicht ordnungsgemäss führt oder Geschäftsbücher, Un-

terlagen und Belege nicht aufbewahrt. 

3) Von der FMA wird, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zustän-

digkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, wegen Übertretung mit 

Busse nach Abs. 4 und 5 bestraft, wer: 

1. die mit einer Bewilligung verbundenen Auflagen verletzt; 

2. die Bewilligungsvoraussetzungen entgegen Art. 6 Abs. 1a nicht dauernd ein-

hält; 

3. die Bewilligung aufgrund falscher Angaben oder auf andere rechtswidrige 

Weise erschlichen hat;  

4. verbotswidrig Bezeichnungen nach Art. 11 verwendet, die eine Tätigkeit als 

Vermögensverwaltungsgesellschaft vermuten lassen;  

5. gegen die Vorschriften über die Geschäftsleitung nach Art. 7, das Leitungs-

organ nach Art. 7a oder die Unternehmensführung und -kontrolle nach 

Art. 7b verstösst; 
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6. die organisatorischen Anforderungen nach Art. 7c, 29d oder 29e an Vermö-

gensverwaltungsgesellschaften nicht erfüllt; 

7. den Genehmigungs- oder Meldepflichten nach Art. 10, 29i oder 58g Abs. 2 

nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt oder falsche 

Angaben macht; 

8. die vorgeschriebenen Berichte und Meldungen an die FMA nicht oder nicht 

fristgerecht einreicht, oder unvollständige oder falsche Angaben macht; 

9. die Meldepflichten betreffend den Erwerb einer qualifizierten Beteiligung 

nach Art. 10a Abs. 1 oder die jährliche Berichterstattung nach Art. 10a Abs. 

3 verletzt oder entgegen Art. 28 Abs. 5 Stimmrechte ausübt; 

10. entgegen Art. 12 Abs. 2 die Delegation von Haupttätigkeiten vornimmt; 

11. die Vorschriften zum algorithmischen Handel nach Art. 16e nicht einhält; 

12. die Vorschriften zur Heranziehung von vertraglich gebundenen Vermittlern 

nach Art. 23 verletzt; 

13. seine Pflichten als vertraglich gebundener Vermittler nach Art. 23 Abs. 5a 

verletzt; 

14. gegen die Vorschriften über den Anlegerschutz nach Art. 14 bis 16d, 17 Abs. 

2, Art. 18 bis 22, 24 oder 25 verstösst; 

15. die periodischen Berichte nach Art. 28 nicht vorschriftsgemäss erstellt oder 

nicht oder nicht fristgerecht einreicht; 

16. die Anforderungen betreffend die Beurteilung der Angemessenheit des in-

ternen Kapitals und der liquiden Aktiva nach Art. 29 nicht einhält; 

17. als Klasse-2 Vermögensverwaltungsgesellschaft nicht über solide Regelun-

gen für die interne Unternehmensführung nach Art. 29b verfügt oder gegen 

die Offenlegungspflicht nach Art. 29c verstösst; 
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18. gegen die Vorschriften zum Risikomanagement nach Art. 29d oder 29e 

verstösst; 

19. als Klasse-2 Vermögensverwaltungsgesellschaft gegen die Vorschriften zur 

Vergütungspolitik nach Art. 29f, 29g Abs. 1 bis 6 oder Art. 29h verstösst;  

20. gegen die Vorlagepflichten im Rahmen des Anzeigeverfahrens zum freien 

Dienstleistungsverkehr nach Art. 33 Abs. 2, die Pflicht zur Einhaltung des 

Zeitpunktes nach Art. 33 Abs. 3 oder die Informationspflicht nach Art. 33 

Abs. 4 verstösst;  

21. gegen die Vorlagepflichten im Rahmen des Anzeigeverfahrens zur Niederlas-

sungsfreiheit nach Art. 33a Abs. 1 oder die Informationspflicht nach Art. 33a 

Abs. 7 verstösst;  

22. als Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in einem anderen Mitglied-

staat entgegen Art. 34a oder 34b in Liechtenstein Dienstleistungen im Rah-

men des freien Dienstleistungsverkehrs oder im Rahmen der Niederlas-

sungsfreiheit über eine Zweigniederlassung erbringt; 

23. die ordentliche oder eine von der FMA vorgeschriebene Prüfung durch eine 

von der Vermögensverwaltungsgesellschaft unabhängige und von der FMA 

nach Art. 37a anerkannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Ganzen oder 

bezogen auf einzelne Bereiche nach Art. 37b nicht durchführen lässt; 

24. der FMA oder der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bzw. dem Wirtschafts-

prüfer falsche Auskünfte erteilt oder seine Pflichten gegenüber dieser bzw. 

diesem nicht erfüllt; 

25. als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder Wirtschaftsprüfer ihre bzw. seine 

Pflichten nach Art. 37a bis 37d verletzt, insbesondere im Prüfungsbericht un-

wahre Angaben macht oder wesentliche Tatsachen verschweigt oder eine 

vorgeschriebene Aufforderung an die Vermögensverwaltungsgesellschaft 

unterlässt oder vorgeschriebene Berichte und Meldungen nicht erstattet; 



234 

26. die von der FMA vorgeschriebenen zusätzlichen Eigenmittelanforderungen 

nach Art. 42b nicht erfüllt; 

27. die von der FMA vorgeschriebenen besonderen Liquiditätsanforderungen 

nach Art. 42d nicht erfüllt; 

28. den von der FMA vorgeschriebenen besonderen Publizitätsanforderungen 

nach Art. 42e nicht oder nicht fristgerecht nachkommt oder unvollständige 

oder falsche Angaben macht; 

29. als Investmentholdinggesellschaft, gemischte Finanzholdinggesellschaft o-

der gemischte Holdinggesellschaft oder deren verantwortliches Leitungsor-

gan gegen die Vorschriften nach Art. 58g oder 58h verstösst; 

30. gegen die Pflicht nach Anhang 1 Ziff. 2 verstösst, die ausdrückliche Zustim-

mung einer potenziellen Gegenpartei einzuholen, als geeignete Gegenpartei 

behandelt zu werden; 

31. als Vermögensverwaltungsgesellschaft gegen die Verordnung (EU) Nr. 

600/2014 verstösst, indem sie: 

a) die Geschäfte mit Aktien, Aktienzertifikaten, börsengehandelten Fonds, 

Zertifikaten und anderen vergleichbaren Finanzinstrumenten betreibt, 

die an einem Handelsplatz gehandelt werden, das Volumen und den Kurs 

dieser Geschäfte sowie den Zeitpunkt ihres Abschlusses entgegen Art. 20 

Abs. 1 nicht veröffentlicht; 

b) entgegen Art. 20 Abs. 2 Satz 1 nicht sicherstellt, dass die veröffentlichten 

Informationen und die Fristen, innerhalb deren sie zu veröffentlichen 

sind, den festgelegten Anforderungen und technischen Regulierungsstan-

dards genügen; 

c) die Geschäfte mit Schuldverschreibungen, strukturierten Finanzproduk-

ten, Emissionszertifikaten und Derivaten tätigt, die an einem 
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Handelsplatz gehandelt werden, entgegen Art. 21 Abs. 1 und 2 das Volu-

men und den Kurs dieser Geschäfte sowie den Zeitpunkt ihres Abschlus-

ses nicht veröffentlicht; 

d) entgegen Art. 21 Abs. 3 nicht sicherstellt, dass die veröffentlichten Infor-

mationen und die Fristen, innerhalb deren sie zu veröffentlichen sind, den 

festgelegten Anforderungen und angenommenen technischen Regulie-

rungsstandards genügen; 

e) die Handelspflichten nach Art. 23 Abs. 1 verletzt; 

f) die Aufzeichnungspflichten nach Art. 25 Abs. 1 verletzt; 

g) die Meldepflichten von Geschäften nach Art. 26 Abs. 1 bis 6, 7 Unterabs. 

1 bis 5 und 8 verletzt; 

h) entgegen Art. 28 Abs. 1 Geschäfte mit Derivaten ausserhalb von geregel-

ten Märkten, multilateralen Handelssystemen, organisierten Handelssys-

temen oder Drittlandhandelsplätzen tätigt; 

i) entgegen Art. 29 Abs. 2 im Einklang mit Art. 2 Ziff. 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 648/2012 als Clearingmitglied auftritt und nicht über wirksame Sys-

teme, Verfahren und Vorkehrungen verfügt, durch die gewährleistet 

wird, dass Geschäfte mit geclearten Derivaten so schnell wie mit automa-

tisierten Systemen technisch möglich zum Clearing eingereicht und ange-

nommen werden; 

k) entgegen Art. 30 Abs. 1 eine indirekte Clearingvereinbarung für börsen-

gehandelte Derivate abschliesst, die das Risiko der Gegenpartei erhöht 

oder bei der nicht sichergestellt ist, dass die Vermögenswerte und Positi-

onen der Gegenpartei ausreichend geschützt sind; 

l) eine Portfoliokomprimierung entgegen Art. 31 durchführt und dabei: 
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aa) den Umfang der Geschäfte, die Gegenstand von Portfoliokomprimie-

rungen sind, sowie den Zeitpunkt ihrer Abschlüsse nicht rechtzeitig 

über ein genehmigtes Veröffentlichungssystem (APA) veröffentlicht; 

bb) keine vollständigen und genauen Aufzeichnungen über sämtliche 

Portfoliokomprimierungen, die sie organisiert oder an denen sie teil-

nimmt, führt oder der FMA bzw. der ESMA nicht zur Verfügung stellt; 

m) entgegen Art. 40 bis 42 gegen eine Beschränkung oder ein Verbot der 

EFTA-Überwachungsbehörde oder der FMA hinsichtlich der Vermark-

tung, des Vertriebs oder des Verkaufs von bestimmten Finanzinstrumen-

ten oder von Finanzinstrumenten mit bestimmten Merkmalen oder eine 

Form der Finanztätigkeit oder -praxis verstösst; 

32. als Vermögensverwaltungsgesellschaft gegen die Verordnung (EU) 

2019/2033 verstösst, indem sie: 

a) die Eigenmittelanforderungen nach Art. 11 nicht einhält; 

b) entgegen Art. 11 Abs. 4 die Unterschreitung oder die erwartete Unter-

schreitung der Eigenmittelanforderungen nicht, nicht richtig, nicht voll-

ständig oder nicht unverzüglich mitteilt oder falsche Angaben macht; 

c) wiederholt oder dauerhaft nicht über liquide Aktiva nach Art. 43 verfügt 

und keine Genehmigung der FMA zur vorübergehenden Herabsetzung 

der Liquiditätsanforderung nach Art. 44 eingeholt hat; 

d) die nach Teil 6 vorgeschriebenen Informationen nicht, nicht richtig, nicht 

vollständig offenlegt oder falsche Angaben macht; 

e) die Meldungen nach Art. 54 nicht oder nicht fristgerecht einreicht oder 

unvollständig oder falsche Angaben macht; 

33. Zahlungen an Inhaber von Instrumenten leistet, die Teil der Eigenmittel der 

Vermögensverwaltungsgesellschaft sind, sofern solche Zahlungen nach den 
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Art. 28, 52 oder 63 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 an Inhaber von Eigen-

mittelinstrumenten nicht zulässig sind; 

34. einer Aufforderung zur Herstellung des rechtmässigen Zustandes oder einer 

anderen Verfügung oder Anordnung der FMA nicht nachkommt; 

35. einer Aufforderung zur Zusammenarbeit in einem Ermittlungsverfahren der 

FMA nicht nachkommt; 

36. gegen Vorschriften nach den aufgrund der Verordnungen (EU) Nr. 600/2014 

oder (EU) 2019/2033 bzw. der Richtlinien 2014/65/EU oder (EU) 2019/2034 

von der Europäischen Kommission erlassenen Durchführungsrechtsakte 

verstösst. 

4) Die Busse nach Abs. 3 beträgt vorbehaltlich Abs. 5: 

a) bei juristischen Personen bis zu 1 000 000 Franken; 

b) bei natürlichen Personen bis zu 500 000 Franken. 

5) Bei schwerwiegenden, wiederholten oder systematischen Verstössen be-

trägt die Busse nach Abs. 3: 

a) bei juristischen Personen bis zu 6 200 000 Franken oder bis zu 10 % des jähr-

lichen Gesamtnettoumsatzes, einschliesslich des Bruttoertrags des Unter-

nehmens im vorangegangenen Geschäftsjahr oder bis zu dem Zweifachen 

des aus dem Verstoss gezogenen Nutzens, einschliesslich eines vermiedenen 

Verlustes, soweit sich der Nutzen beziffern lässt, auch wenn dieser Betrag 

10 % des jährlichen Gesamtumsatzes bzw. den Betrag von 6 200 000 Franken 

übersteigt; 

b) bei natürlichen Personen bis zu 6 200 000 Franken oder bis zu dem Zweifa-

chen des aus dem Verstoss gezogenen Nutzens, einschliesslich eines 
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vermiedenen Verlustes, soweit sich der Nutzen beziffern lässt, auch wenn 

dieser Betrag den Betrag von 6 200 000 Franken übersteigt.  

6) Die FMA kann den aus einem Verstoss gezogenen Nutzen nach Abs. 5 

schätzen, wenn dieser nicht ermittelt oder berechnet werden kann.  

7) Wenn es sich bei der in Abs. 5 Bst. a genannten juristischen Person um ein 

Mutterunternehmen oder ein Tochterunternehmen des Mutterunternehmens 

handelt, das einen konsolidierten Abschluss vorzulegen hat, so ist der relevante 

Gesamtnettoumsatz der jährliche Gesamtnettoumsatz oder die entsprechende 

Einkunftsart, der bzw. die im letzten verfügbaren konsolidierten Abschluss ausge-

wiesen ist, der vom Leitungsorgan des Mutterunternehmens an der Spitze gebilligt 

wurde. 

8) Die FMA hat Bussen nach Abs. 4 Bst. a oder Abs. 5 Bst. a gegen juristische 

Personen zu verhängen, wenn die Übertretungen nach Abs. 3 in Ausübung ge-

schäftlicher Verrichtungen der juristischen Person (Anlasstaten) durch Personen 

begangen werden, die entweder allein oder als Mitglied des Verwaltungsrats, der 

Geschäftsleitung, des Vorstands oder Aufsichtsrats der juristischen Person oder 

aufgrund einer anderen Führungsposition innerhalb der juristischen Person ge-

handelt haben, aufgrund derer sie: 

a) befugt sind, die juristische Person nach aussen zu vertreten; 

b) Kontrollbefugnisse in leitender Stellung ausüben; oder 

c) sonst massgeblichen Einfluss auf die Geschäftsführung der juristischen Per-

son ausüben. 

9) Für Übertretungen nach Abs. 3, welche von Mitarbeitern der juristischen 

Person, wenngleich nicht schuldhaft, begangen werden, ist die juristische Person 
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auch dann verantwortlich, wenn die Übertretung dadurch ermöglicht oder we-

sentlich erleichtert worden ist, dass die in Abs. 8 genannten Personen es unterlas-

sen haben, die erforderlichen und zumutbaren Massnahmen zur Verhinderung 

derartiger Anlasstaten zu ergreifen. 

10) Die Verantwortlichkeit der juristischen Person für die Anlasstat und die 

Strafbarkeit der in Abs. 8 genannten Personen oder von Mitarbeitern nach Abs. 9 

wegen derselben Tat schliessen einander nicht aus. Die FMA kann von der Bestra-

fung einer natürlichen Person absehen, wenn für denselben Verstoss bereits eine 

Busse gegen die juristische Person verhängt wurde und keine besonderen Um-

stände vorliegen, die einem Absehen von der Bestrafung entgegenstehen. 

11) Die Verantwortlichkeit von juristischen Personen für ein Vergehen nach 

Abs. 1 und 2 richtet sich nach §§ 74a ff. StGB. 

12) Bei fahrlässiger Begehung werden die Strafobergrenzen nach Abs. 1, 2, 

4 und 5 auf die Hälfte herabgesetzt. 

13) Ein Schuldspruch nach diesem Artikel ist mit Bezug auf die Beurteilung 

der Schuld und der Widerrechtlichkeit sowie die Bestimmung des Schadens für 

den Zivilrichter nicht verbindlich. 

14) Die Verfolgungsverjährung beträgt drei Jahre. 

Art. 62a Sachüberschrift und Einleitungssatz  

Verwaltungsmassnahmen 

Die FMA kann im Falle von Verstössen nach Art. 62 unbeschadet sonstiger 

Befugnisse nach Art. 41 folgende Verwaltungsmassnahmen anordnen: 
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Art. 62b Abs. 1 Einleitungssatz 

1) Bei der Verhängung von Strafen nach Art. 62 und Verwaltungsmassnah-

men nach Art. 62a berücksichtigen das Landgericht und die FMA: 

Art. 64a Sachüberschrift, Abs. 1 Einleitungssatz und Bst. b, Abs. 2 Einleitungssatz 

sowie Abs. 3, 4 und 6 

Veröffentlichung von Bussen und Verwaltungsmassnahmen sowie Information 

der ESMA und EBA 

1) Die FMA veröffentlicht rechtskräftig verhängte Bussen wegen Verwal-

tungsübertretungen nach Art. 62 Abs. 3 und Verwaltungsmassnahmen nach Art. 

62a unverzüglich auf ihrer Internetseite, nachdem die von der Entscheidung be-

troffene Person darüber informiert wurde. Eine solche Veröffentlichung stellt 

keine Verletzung des Amtsgeheimnisses nach Art. 39 dar. Die Veröffentlichung 

enthält: 

b) den Namen bzw. die Firma der natürlichen oder juristischen Person, gegen 

welche die Busse oder Verwaltungsmassnahme verhängt wurde. 

2) Die FMA veröffentlicht rechtskräftig verhängte Bussen und Verwaltungs-

massnahmen auf ihrer Internetseite in anonymisierter Form oder sieht gänzlich 

von einer Veröffentlichung ab, wenn die Offenlegung personenbezogener Daten, 

einschliesslich personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 

Straftaten, oder die anonyme Veröffentlichung: 

3) Liegen Gründe für eine anonyme Veröffentlichung nach Abs. 2 vor, ist aber 

davon auszugehen, dass diese Gründe in absehbarer Zeit nicht mehr vorliegen 

werden, so kann die FMA auf die anonyme Veröffentlichung verzichten und die 
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Busse oder Verwaltungsmassnahme nach Wegfall der Gründe nach Abs. 1 veröf-

fentlichen. 

4) Die FMA stellt sicher, dass die Veröffentlichung mindestens fünf Jahre ab 

Veröffentlichung der Bussen oder Verwaltungsmassnahmen auf der Internetseite 

abrufbar ist. Dabei ist die Veröffentlichung personenbezogener Daten nur auf-

recht zu erhalten, so lange nicht eines der Kriterien des Abs. 2 erfüllt werden 

würde. 

6) Die FMA informiert die ESMA bzw. EBA über rechtskräftig verhängte Bus-

sen sowie Verwaltungsmassnahmen, insbesondere auch über jene Bussen und 

Massnahmen, die zwar verhängt, aber nicht bekanntgemacht wurden. Dies stellt 

keine Verletzung des Amtsgeheimnisses nach Art. 39 dar. Die FMA übermittelt der 

ESMA jährlich eine Zusammenfassung von Informationen über alle verhängten 

Bussen und Verwaltungsmassnahmen, einschliesslich anonymisierter und aggre-

gierter Daten über alle durchgeführten strafrechtlichen Ermittlungen und ver-

hängten strafgerichtlichen Strafen, sofern die FMA über diese Daten verfügt. Diese 

Verpflichtung gilt nicht für Massnahmen mit Ermittlungscharakter. Hat die FMA 

eine Busse oder eine Verwaltungsmassnahme der Öffentlichkeit bekannt ge-

macht, so unterrichtet sie die ESMA gleichzeitig mit der Veröffentlichung darüber.  

Anhang 1 Kapitel I Ziff. 1 Bst. d, Kapitel II Abschnitt B Ziff. 1 Bst. a Unterbst. dd 

und Bst. b sowie Abschnitt C Ziff. 1 Unterziff. 1.4 Bst. b 

I. Geeignete Gegenparteien 

1. Als geeignete Gegenparteien sind anzusehen: 

d) Versicherungsunternehmen; 

II. Professionelle Kunden  
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B. Kategorien von Kunden, die jedenfalls als professionelle Kunden angesehen 

werden 

1. Folgende Rechtspersönlichkeiten sind in Bezug auf alle Wertpapierdienst-

leistungen und Finanzinstrumente jedenfalls als professionelle Kunden an-

zusehen: 

a) Rechtspersönlichkeiten, die im Inland, in einem anderen Mitgliedstaat 

oder in einem Drittland zugelassen sind oder beaufsichtigt werden, um 

an den Finanzmärkten tätig werden zu können: 

dd) Versicherungsunternehmen;  

b) grosse Unternehmen, die auf Unternehmensebene zwei der nachfol-

genden Anforderungen erfüllen: 

aa) Bilanzsumme:  20 000 000 Euro oder den Gegenwert in einer an-

deren Währung; 

bb) Nettoumsatz:  40 000 000 Euro oder den Gegenwert in einer an-

deren Währung; 

cc) Eigenmittel: 2 000 000 Euro oder den Gegenwert in einer anderen 

Währung; 

C. Kunden, die auf Antrag als professionelle Kunden behandelt werden können 

1. Einstufungskriterien 

1.4 Die in Ziff. 1.2 und 1.3 genannte Beurteilung muss ergeben, dass mindes-

tens zwei der folgenden Kriterien erfüllt werden: 

b) Das Finanzinstrument-Portfolio des Kunden, das definitionsgemäss Bar-

depots und Finanzinstrumente umfasst, übersteigt 500 000 Euro oder 

den Gegenwert in einer anderen Währung. 



243 

II. 

Anwendbarkeit von EU-Rechtsvorschriften 

1) Bis zu ihrer Übernahme in das EWR-Abkommen gelten als nationale 

Rechtsvorschriften:  

a) die Richtlinie (EU) 2019/2034 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 27. November 2019 über die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen 

und zur Änderung der Richtlinien 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 

2013/36/EU, 2014/59/EU und 2014/65/EU; 

b) die Verordnung (EU) 2019/2033 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 27. November 2019 über Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen 

und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 575/2013, 

(EU) Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 806/2014; 

c) die Durchführungsrechtsakte zu den EU-Rechtsvorschriften nach Bst. a und 

b. 

2) Der vollständige Wortlaut der in Abs. 1 genannten Rechtsvorschriften ist 

im Amtsblatt der Europäischen Union unter http://eurlex.europa.eu veröffent-

licht, er kann auf der Internetseite der FMA unter www.fma-li.li abgerufen wer-

den. 

III. 

Inkrafttreten 

1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich Abs. 2 gleichzeitig mit dem Wertpapier-

firmengesetz vom … in Kraft. 

http://eurlex.europa.eu/
http://www.fma-li.li/
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2) Art. 1 Abs. 2 Bst. b und e tritt gleichzeitig mit dem Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses betreffend die Übernahme der Richtlinie (EU) 

2019/2034 und der Verordnung (EU) 2019/2033 in das EWR-Abkommen in Kraft. 
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3. GESETZ ÜBER DIE ABÄNDERUNG DES FINANZMARKTAUFSICHTSGESETZES 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Finanzmarktaufsichtsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I.  

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 18. Juni 2004 über die Finanzmarktaufsicht (Finanzmarkt-

aufsichtsgesetz; FMAG), LGBl. 2004 Nr. 175, in der geltenden Fassung, wird wie 

folgt abgeändert: 

Art. 5 Abs. 1 Bst. sbis und ster 

1) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, obliegen der FMA die Auf-

sicht und der Vollzug dieses Gesetzes sowie der nachfolgenden Gesetze ein-

schliesslich der dazu erlassenen Durchführungsverordnungen: 

sbis) Gesetz über die Tätigkeit und Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen (Wert-

papierfirmengesetz; WPFG);  

ster) Gesetz über den Betrieb und die Beaufsichtigung von Handelsplätzen und 

Börsen (Handelsplatz- und Börsegesetz; HPBG);  
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Anhang 1 Abschnitte B, Bbis, C Ziff. 1 Bst. c Unterbst. bb erster Spiegelstrich Einlei-

tungssatz und zweiter Spiegelstrich Einleitungssatz sowie Abschnitt K Ziff. 2c 

B. Vermögensverwaltungsgesellschaften und Wertpapierfirmen 

1. Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach dem Ver-

mögensverwaltungsgesetz (VVG) beträgt für: 

a) die Erteilung oder Verweigerung einer Bewilligung nach Art. 6 VVG:  

aa) für Klasse-2 Vermögensverwaltungsgesellschaften: 15 000 Franken; 

bb) für Klasse-3 Vermögensverwaltungsgesellschaften: 10 000 Franken; 

b) die Erteilung oder Verweigerung einer Bewilligung zur Ausweitung der 

Tätigkeiten nach Art. 9 Abs. 4 VVG: 2 000 Franken; 

c) die Eintragung eines vertraglich gebundenen Vermittlers in das Register 

nach Art. 23 Abs. 5 VVG für:  

aa) juristische Personen: 2 000 Franken, zuzüglich jeweils 200 Franken 

pro Arbeitnehmer, welcher die Vermittlung betreibt;  

bb) natürliche Personen: 1 000 Franken, zuzüglich 200 Franken pro Ar-

beitnehmer, welcher die Vermittlung betreibt;   

d) das Erlöschen einer Bewilligung nach Art. 30 Abs. 1 Bst. a VVG: 5 000 

Franken;  

e) den Entzug einer Bewilligung nach Art. 31 VVG: 10 000 Franken;  

f) die Genehmigung oder den Einspruch in einem Verfahren zur Beurtei-

lung des Erwerbs, der Erhöhung oder Änderung einer qualifizierten Be-

teiligung nach Art. 10b VVG: je nach Aufwand und Komplexität der zu 

erstellenden Verfügung 1 000 bis 15 000 Franken; 
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g) die Löschung der Eintragung eines vertraglich gebundenen Vermittlers 

aus dem Register nach Bst. c: 1 000 Franken; 

h) die Zwangsauflösung nach Art. 32 VVG: 7 500 Franken; 

i) die Vorschreibung oder Empfehlung von zusätzlichen Eigenmitteln nach 

Art. 42b oder 42c VVG: 5 000 Franken; 

k) die Vorschreibung besonderer Liquiditätsanforderungen nach Art. 42d 

VVG: 5 000 Franken; 

l) die Anerkennung oder Nichtanerkennung eines Wirtschaftsprüfers oder 

einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nach Art. 37a VVG: 1 000 Fran-

ken; 

m) den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern nicht ein Gebührentatbe-

stand nach Bst. a bis l vorliegt, je nach Aufwand und Komplexität der zu 

erstellenden Verfügung 1 000 bis 10 000 Franken. Verfügungen, die zur 

Durchführung des Informationsaustausches zwischen der FMA und den 

zuständigen Behörden anderer EWR-Mitgliedstaaten oder von Drittlän-

dern erlassen werden, sind gebührenfrei. 

2. Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach dem 

Wertpapierfirmengesetz (WPFG) beträgt für:  

a) die Erteilung oder Verweigerung einer Zulassung nach Art. 6 WPFG:  

aa) für Wertpapierfirmen: 35 000 Franken, zuzüglich jeweils 10 000 

Franken, soweit der Betrieb eines multilateralen Handelssystems 

(MTF) oder organisierten Handelssystems (OTF) von der Zulassung 

umfasst ist; 
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bb) für kleine nicht verflochtene Wertpapierfirmen: 30 000 Franken, zu-

züglich jeweils 10 000 Franken, soweit der Betrieb MTF oder OTF 

von der Zulassung umfasst ist; 

b) die Erteilung oder Verweigerung einer Zulassung zur Ausweitung der Tä-

tigkeiten nach Art. 8 WPFG: 2 000 Franken, zuzüglich jeweils 10 000 

Franken, soweit der Betrieb eines MTF oder OTF von der Ausweitung 

erfasst ist; 

c) das Erlöschen einer Zulassung nach Art. 9 Abs. 1 Bst. a WPFG: 15 000 

Franken;  

d) den Entzug einer Zulassung nach Art. 10 WPFG: 25 000 Franken;  

e) die Genehmigung oder den Einspruch in einem Verfahren zur Beurtei-

lung des Erwerbs oder der Erhöhung einer qualifizierten Beteiligung 

nach Art. 19 WPFG: je nach Aufwand und Komplexität der zu erstellen-

den Verfügung 1 000 bis 15 000 Franken; 

f) die Anerkennung oder Nichtanerkennung eines Wirtschaftsprüfers oder 

einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nach Art. 50 WPFG: 1 000 Fran-

ken;  

g) die Anordnung oder den Widerruf der Anwendung der Anforderungen 

nach der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gemäss Art. 60 WPFG: 5 000 

Franken; 

h) die Vorschreibung oder Empfehlung von zusätzlichen Eigenmitteln nach 

Art. 64 oder 65 WPFG: 10 000 Franken; 

i) die Vorschreibung besonderer Liquiditätsanforderungen nach Art. 66 

WPFG: 10 000 Franken; 

k) den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern nicht ein Gebührentatbe-

stand nach Bst. a bis i vorliegt: je nach Aufwand und Komplexität der zu 
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erstellenden Verfügung 1 000 bis 10 000 Franken. Verfügungen, die zur 

Durchführung des Informationsaustausches zwischen der FMA und den 

zuständigen Behörden anderer EWR-Mitgliedstaaten oder von Dritt-

staaten erlassen werden, sind gebührenfrei. 

3. Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach der Ver-

ordnung (EU) 2019/2033 über Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfir-

men beträgt für: 

a) die Erteilung einer Genehmigung nach Art. 1 Abs. 5 der Verordnung (EU) 

2019/2033, auf Einzelbasis die Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 

575/2013 anzuwenden: 1 000 Franken; 

b) die Gewährung einer Ausnahme nach Art. 7 Abs. 4 der Verordnung (EU) 

2019/2033 für das Mutterunternehmen einer Wertpapierfirmengruppe 

von der Einhaltung der in Teil 5 der genannten Verordnung festgelegten 

Pflichten auf Basis ihrer konsolidierten Lage: 10 000 Franken; 

c) die Erteilung einer Genehmigung nach Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 

2019/2033 zur Anwendung des Gruppenkapitaltests: 1 500 Franken; 

d) die Erteilung einer Genehmigung nach Art. 8 Abs. 4 der Verordnung (EU) 

2019/2033 zum Halten eines niedrigeren Eigenkapitals im Rahmen des 

Gruppenkapitaltests: 1 500 Franken; 

e) die Erteilung einer Genehmigung für die Einstufung von Instrumenten 

als hartes Kernkapital nach Art. 9 Abs. 4 der Verordnung (EU) 

2019/2033: 2 500 Franken; 

f) die Erteilung einer Genehmigung zur Berechnung der Eigenmittelanfor-

derungen für Risikokategorien mit Hilfe eines alternativen internen Mo-

dells nach Art. 22 Abs. 1 Bst. c der Verordnung (EU) 2019/2033 iVm 

Art. 325az der Verordnung (EU) Nr. 575/2013: 9 000 Franken; 
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g) die Erteilung einer Genehmigung nach Art. 23 Abs. 1 der Verordnung 

(EU) 2019/2033, die Anforderung für das Marktrisiko im Hinblick auf die 

geeigneten Positionen mithilfe von K-CMG anstelle von K-NPR zu be-

rechnen: 7 000 Franken; 

h) die Erteilung einer Genehmigung nach Art. 25 Abs. 3 der Verordnung 

(EU) 2019/2033, im Rahmen der Anforderung für das Gegenparteiaus-

fallrisiko bei K-TCD Geschäfte mit verbundenen Gegenparteien unbe-

rücksichtigt zu lassen: 1 500 Franken; 

i) die Erteilung einer Genehmigung nach Art. 25 Abs. 4 der Verordnung 

(EU) 2019/2033, den Risikopositionswert bestimmter Geschäfte nach 

der Marktbewertungsmethode, der Ursprungsrisikomethode oder einer 

auf einem internen Modell beruhenden Methode zu berechnen: 9 000 

Franken; 

k) die Erteilung einer Genehmigung nach Art. 29 Abs. 6 der Verordnung 

(EU) 2019/2033 für die eigenständige Berechnung des Aufsichtsdeltas 

im Rahmen von Optionen und Swaptions: 5 000 Franken; 

l) die Erteilung einer Genehmigung nach Art. 41 Abs. 2 der Verordnung 

(EU) 2019/2033, bestimmte Risikopositionen ganz oder teilweise von 

der Berechnung des Konzentrationsrisikos auszunehmen: 5 000 Fran-

ken; 

m) die Erteilung einer Genehmigung nach Art. 43 Abs. 1 Unterabs. 2 der 

Verordnung (EU) 2019/2033 für die Ausnahme von der Anwendung der 

Liquiditätsanforderungen: 1 500 Franken; 

n) die Erteilung einer Genehmigung nach Art. 44 Abs. 1 der Verordnung 

(EU) 2019/2033 vorübergehend die Höhe der gehaltenen liquiden Ak-

tiva zu verringern: 1 000 Franken; 
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o) den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern nicht ein Gebührentatbe-

stand nach Bst. a bis n vorliegt: je nach Aufwand und Komplexität der zu 

erstellenden Verfügung 1 000 bis 10 000 Franken. Verfügungen, die zur 

Durchführung des Informationsaustausches zwischen der FMA und den 

zuständigen Behörden anderer EWR-Mitgliedstaaten oder von Dritt-

staaten erlassen werden, sind gebührenfrei. 

4. Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach dem 

Wertpapierdienstleistungsgesetz (WPDG) beträgt für:  

a) die Eintragung eines vertraglich gebundenen Vermittlers einer Wertpa-

pierfirma in das Register nach Art. 24 Abs. 4 WPDG: 

aa) für juristische Personen: 2 000 Franken, zuzüglich jeweils 200 Fran-

ken pro Arbeitnehmer, welcher die Vermittlung betreibt; 

bb) für natürliche Personen: 1 000 Franken, zuzüglich 200 Franken pro 

Arbeitnehmer, welcher die Vermittlung betreibt; 

b) die Löschung der Eintragung eines vertraglich gebundenen Vermittlers 

einer Wertpapierfirma aus dem Register nach Bst. a: 1 000 Franken;   

c) den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern nicht ein Gebührentatbe-

stand nach Bst. a und b vorliegt: je nach Aufwand und Komplexität der 

zu erstellenden Verfügung 1 000 bis 10 000 Franken. Verfügungen, die 

zur Durchführung des Informationsaustausches zwischen der FMA und 

den zuständigen Behörden anderer EWR-Mitgliedstaaten oder von 

Drittstaaten erlassen werden, sind gebührenfrei. 
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Bbis. KMU-Wachstumsmarkt, Börseunternehmen, 

Datenbereitstellungsdienstleister und Emittenten 

 Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach dem 

Handelsplatz- und Börsegesetz (HPBG) und der Verordnung (EU) Nr. 

600/2014 beträgt für:  

a) die Registrierung bzw. deren Aufhebung eines MTF als KMU-Wachs-

tumsmarkt nach Art. 12 HPBG: 5 000 Franken;  

b)  die Erteilung oder Verweigerung einer Zulassung als Börseunternehmen 

nach Art. 16 HPBG: 50 000 Franken; zuzüglich 10 000 Franken, soweit 

der Betrieb eines MTF oder OTF von der Zulassung umfasst ist; 

c) das Erlöschen einer Zulassung als Börseunternehmen nach Art. 16 Abs. 

7 HPBG: 15 000 Franken;  

d) den Entzug einer Zulassung als Börseunternehmen nach Art. 16 Abs. 7 

HPBG: 25 000 Franken; 

e) die Genehmigung oder Verweigerung von Änderungen der Mehrheits-

beteiligung des Börseunternehmens nach Art. 21 Abs. 3 und 4 HPBG: je 

nach Aufwand und Komplexität der zu erstellenden Verfügung 1 000 bis 

15 000 Franken; 

f) die Beauftragung des Börseunternehmens mit der Prüfung eines Wider-

rufs nach Art. 31 Abs. 6 HPBG: 1 000 Franken; 

g) die Festlegung von Positionslimits nach Art. 43 HPBG: 3 000 Franken; 

h) die Durchführung von Konsultationsverfahren nach Art. 44 HPBG: 2 000 

Franken; 
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i) die Anerkennung oder Nichtanerkennung einer Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft bzw. eines Wirtschaftsprüfers nach Art. 47 HPBG: 1 000 Fran-

ken; 

k) die Gewährung des Zugangs zu einer zentralen Gegenpartei nach Art. 35 

Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014: 2 000 Franken; 

l) die Gewährung des Zugangs zu einem Handelsplatz nach Art. 36 Abs. 4 

der Verordnung (EU) Nr. 600/2014: 2 000 Franken; 

m) die Erteilung, die Ablehnung oder den Entzug einer Zulassung als Daten-

bereitstellungsdienstleister nach Art. 27b Abs. 1 Unterabs. 2 bzw. Art. 

27e der Verordnung (EU) Nr. 600/2014: 8 000 Franken; jede Erweite-

rung der Zulassung nach Art. 27c Abs. 2 der genannten Verordnung: 3 

000 Franken;  

n) die Feststellung der Einhaltung der Bestimmungen für Datenbereitstel-

lungsdienste durch eine Wertpapierfirma oder einen Marktbetreiber, 

die bzw. der einen Handelsplatz betreibt und die Erbringung von Daten-

bereitstellungsdiensten beabsichtigt, nach Art. 27b Abs. 2 der Verord-

nung (EU) Nr. 600/2014: 2 000 Franken; 

o) den Erlass einer sonstigen Verfügung, sofern nicht ein Gebührentatbe-

stand nach Bst. a bis n vorliegt: je nach Aufwand und Komplexität der zu 

erstellenden Verfügung 1 000 bis 20 000 Franken. Verfügungen, die zur 

Durchführung des Informationsaustausches zwischen der FMA und den 

zuständigen Behörden anderer EWR-Mitgliedstaaten oder von Dritt-

staaten erlassen werden, sind gebührenfrei. 
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Anhang 1 Abschnitt C Ziff. 1 Bst. c Unterbst. bb erster und zweiter Spiegelstrich  

C. Alternative Investmentfonds (AIF), Europäische Risikokapitalfonds 

(EuVECA), Europäische Fonds für soziales Unternehmertum (EuSEF), 

Europäische langfristige Investmentfonds (ELTIF), Geldmarktfonds 

(MMF), AIFM, Risikomanager, Administratoren, Vertriebsträger, 

Verwalter von Europäischen Risikokapitalfonds, Verwalter von 

Europäischen Fonds für soziales Unternehmertum, 

Investmentunternehmen, Organismen für gemeinsame Anlagen in 

Wertpapieren, Verwaltungsgesellschaften und Wertpapierprospekte 

1. Die Gebühren für die nachstehenden Tätigkeiten nach dem Gesetz über die 

Verwalter alternativer Investmentfonds betragen für: 

c) die Bearbeitung einer Vertriebs- oder Verwaltungsanzeige: 

 bb) in Bezug auf den grenzüberschreitenden Vertrieb und die grenz-

überschreitende Verwaltung von AIF: 

 - EWR-AIF zum Vertrieb in einem anderen EWR-Mitgliedstaat nach 

Art. 113 AIFMG: 

 - EWR-AIF zum Vertrieb in Liechtenstein nach Art. 117 AIFMG: 

Anhang 1 Abschnitt K Unterabschnitt B Ziff. 2c 

K. Gebühren für weitere Tätigkeiten 

2c. Die Gebühr für den Erlass einer Entscheidung nach dem EWR-Marktmiss-

brauchsverordnung-Durchführungsgesetz beträgt je nach Aufwand und 

Komplexität der zu erstellenden Entscheidung 1 000 bis 10 000 Franken. 
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Anhang 2 Kapitel II Abschnitt A Ziff. 1, 5 und 6 sowie Abschnitte Abis bis Aquater   

II. Aufsichtsbereich Asset Management und Märkte 

A. Vermögensverwaltungsgesellschaften 

1. Die Grundabgabe beträgt für:  

a) Klasse-2 Vermögensverwaltungsgesellschaften, die nicht der konsolidierten 

Aufsicht durch die FMA unterliegen: 8 000 Franken, zuzüglich eines Zu-

schlags von 1 000 Franken je ausländische Zweigniederlassung;  

b) Klasse-3 Vermögensverwaltungsgesellschaften, die nicht der konsolidierten 

Aufsicht durch die FMA unterliegen: 5 000 Franken, zuzüglich eines Zu-

schlags von 1 000 Franken je ausländische Zweigniederlassung;  

c) Wertpapierfirmengruppen, die der konsolidierten Aufsicht nach Art. 7 der 

Verordnung (EU) 2019/2033 durch die FMA nach Kapitel VI Abschnitt G Un-

terabschnitt 1 des Vermögensverwaltungsgesetzes unterliegen: 5 000 Fran-

ken, zuzüglich eines Zuschlags von 1 000 Franken je ausländische Tochterge-

sellschaft, die als Wertpapierfirma im Sinne des Vermögensverwaltungsge-

setzes tätig ist, und je ausländische Zweigniederlassung einer Vermögens-

verwaltungsgesellschaft, wenn diese als Wertpapierfirma tätig ist;  

d) Wertpapierfirmengruppen, die der Anwendung des Gruppenkapitaltests 

nach Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2033 durch die FMA nach Kapitel VI 

Abschnitt G Unterabschnitt 1 des Vermögensverwaltungsgesetzes unterlie-

gen: 5 000 Franken.  

5. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt für: 

a) Vermögensverwaltungsgesellschaften, die nicht der konsolidierten Aufsicht 

durch die FMA unterliegen: höchstens 100 000 Franken; 
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b) Vermögensverwaltungsgesellschaften mit ausländischen Zweigniederlas-

sungen oder Wertpapierfirmengruppen, die der konsolidierten Aufsicht o-

der der Anwendung des Gruppenkapitaltests durch die FMA nach Kapitel VI 

Abschnitt G Unterabschnitt 1 des Vermögensverwaltungsgesetzes unterlie-

gen: höchstens 100 000 Franken.  

6. Die jährliche Aufsichtsabgabe beträgt für Zweigniederlassungen von Vermö-

gensverwaltungsgesellschaften mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum: 

5 000 Franken. 

Abis. Wertpapierfirmen 

1. Die Grundabgabe beträgt pro Jahr für: 

a) Wertpapierfirmen, die nicht der konsolidierten Aufsicht durch die FMA un-

terliegen: 100 000 Franken, zuzüglich eines Zuschlags von 50 000 Franken je 

ausländische Zweigniederlassung; 

b) kleine nicht verflochtene Wertpapierfirmen, die nicht der konsolidierten Auf-

sicht durch die FMA unterliegen: 80 000 Franken, zuzüglich eines Zuschlags 

von 50 000 Franken je ausländische Zweigniederlassung; 

c) Wertpapierfirmengruppen, die der konsolidierten Aufsicht nach Art. 7 der 

Verordnung (EU) 2019/2033 durch die FMA nach Kapitel VI Abschnitt B Un-

terabschnitt 4 Bst. a des Wertpapierfirmengesetzes unterliegen: 200 000 

Franken, zuzüglich eines Zuschlags von 50 000 Franken je ausländische Toch-

tergesellschaft, die als Wertpapierfirma tätig ist, und je ausländische Zweig-

niederlassung;  

d) Wertpapierfirmengruppen, die der Anwendung des Gruppenkapitaltests 

nach Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2033 durch die FMA nach Kapitel VI 

Abschnitt B Unterabschnitt 4 Bst. a des Wertpapierfirmengesetzes unterlie-

gen: 100 000 Franken. 
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2. Die Zusatzabgabe beträgt für Wertpapierfirmen 0.1 % des Nettoumsatzerlö-

ses per Ende des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres.  

3. Bei im Abgabejahr neu zugelassenen Wertpapierfirmen ist der Nettoum-

satzerlös per Ende des laufenden Geschäftsjahres für die Bemessung der Zu-

satzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben.  

4. Bei neu zugelassenen Wertpapierfirmen, deren erster Jahresabschluss mehr 

als zwölf Monate umfasst, wird die Zusatzabgabe für die den letzten zwölf 

Monaten vorangehenden Monate pro rata temporis auf Basis des Nettoum-

satzerlöses des ersten zu erstellenden Jahresabschlusses erhoben. Die Ein-

hebung erfolgt zeitgleich mit der Einhebung der Zusatzabgabe für jenes Ge-

schäftsjahr, auf das sich der erste erstellte Jahresabschluss bezieht.  

5. Falls sich der für die Bemessung der Zusatzabgabe relevante Nettoumsatzer-

lös nicht auf ein ganzes Jahr oder mehr als ein ganzes Jahr bezieht, wird die-

ser für die Bemessung annualisiert. 

6. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt für: 

a) Wertpapierfirmen, die nicht der konsolidierten Aufsicht durch die FMA un-

terliegen: höchstens 250 000 Franken; 

b) Wertpapierfirmen mit ausländischen Zweigniederlassungen oder Wertpa-

pierfirmengruppen, die der konsolidierten Aufsicht oder der Anwendung des 

Gruppenkapitaltests durch die FMA nach Kapitel VI Abschnitt 4 Unterab-

schnitt a des Wertpapierfirmengesetzes unterliegen: höchstens 1 300 000 

Franken. 

7. Die jährliche Aufsichtsabgabe beträgt für Zweigniederlassungen von Wert-

papierfirmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum: 5 000 Franken. 

Ater. Börseunternehmen 

1. Die Grundabgabe beträgt für Börseunternehmen 100 000 Franken pro Jahr.  
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2.  Die Zusatzabgabe beträgt für Börseunternehmen 0.1 % des Nettoumsatzer-

löses per Ende des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres. 

3. Bei im Abgabejahr neu zugelassenen Börseunternehmen ist der Nettoum-

satzerlös per Ende des laufenden Geschäftsjahres für die Bemessung der Zu-

satzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben. 

4. Bei neu zugelassenen Börseunternehmen, deren erster Jahresabschluss 

mehr als zwölf Monate umfasst, wird die Zusatzabgabe für die den letzten 

zwölf Monaten vorangehenden Monate pro rata temporis auf Basis des Net-

toumsatzerlöses des ersten zu erstellenden Jahresabschlusses erhoben. Die 

Einhebung erfolgt zeitgleich mit der Einhebung der Zusatzabgabe für jenes 

Geschäftsjahr, auf das sich der erste erstellte Jahresabschluss bezieht.   

5. Falls sich der für die Bemessung der Zusatzabgabe relevante Nettoumsatzer-

lös nicht auf ein ganzes Jahr oder mehr als ein ganzes Jahr bezieht, wird die-

ser für die Bemessung annualisiert. 

6. Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt für Bör-

seunternehmen höchstens 500 000 Franken. 

Aquater. Datenbereitstellungsdienstleister 

1. Die Grundabgabe beträgt für Datenbereitstellungsdienstleister 20 000 Fran-

ken pro Jahr. 

2. Die Zusatzabgabe beträgt für Datenbereitstellungsdienstleister 0.1 % des 

Nettoumsatzerlöses per Ende des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres.  

3. Bei im Abgabejahr neu zugelassenen Datenbereitstellungsdienstleister ist 

der Nettoumsatzerlös per Ende des laufenden Geschäftsjahres für die Be-

messung der Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr er-

hoben. 



259 

4. Bei neu zugelassenen Datenbereitstellungsdienstleistern, deren erster Jah-

resabschluss mehr als zwölf Monate umfasst, wird die Zusatzabgabe für die 

den letzten zwölf Monaten vorangehenden Monate pro rata temporis auf 

Basis des Nettoumsatzerlöses des ersten zu erstellenden Jahresabschlusses 

erhoben. Die Einhebung erfolgt zeitgleich mit der Einhebung der Zusatzab-

gabe für jenes Geschäftsjahr, auf das sich der erste erstellte Jahresabschluss 

bezieht.   

5. Falls sich der für die Bemessung der Zusatzabgabe relevante Nettoumsatzer-

lös nicht auf ein ganzes Jahr oder mehr als ein ganzes Jahr bezieht, wird die-

ser für die Bemessung annualisiert. 

6.  Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt für Da-

tenbereitstellungsdienstleister höchstens 150 000 Franken. 

II.  

Koordinationsbestimmungen 

Bis zum Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

betreffend die Übernahme der Verordnung (EU) 2019/21751 und der Richtlinie 

                                                      
1 Verordnung (EU) 2019/2175 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2019 zur Än-

derung der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäi-
sche Bankenaufsichtsbehörde), der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 zur Errichtung einer Europäischen Auf-
sichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersver-
sorgung), der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Euro-
päische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für Fi-
nanzinstrumente, der Verordnung (EU) 2016/1011 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanz-
kontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines Investmentfonds verwendet 
werden, und der Verordnung (EU) 2015/847 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers (ABl. L 
334 vom 27.12.2019, S. 1) 
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(EU) 2019/21772 in das EWR-Abkommen gilt Anhang 1 dieses Gesetzes mit folgen-

den Anpassungen: 

Anhang 1 Abschnitt Bbis Bst. m und n 

Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach dem 

Handelsplatz- und Börsegesetz (HPBG) und der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 be-

trägt für:  

m) die Erteilung oder Verweigerung oder Entzug einer Bewilligung von Daten-

bereitstellungsdienstleister: 30 000 Franken; für das Erlöschen einer Bewilli-

gung: 15 000 Franken; 

n) Aufgehoben 

III. 

Inkrafttreten und Ausserkrafttreten 

1) Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Wertpapierfirmengesetz vom … in 

Kraft. 

2) Kapitel II (Koordinationsbestimmungen) tritt mit dem Inkrafttreten des 

Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses betreffend die Übernahme der 

                                                      
2 Richtlinie (EU) 2019/2177 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2019 zur Ände-

rung der Richtlinie 2009/138/EG betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rück-
versicherungstätigkeit (Solvabilität II), der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente, und 
der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche 
und der Terrorismusfinanzierung (ABl. L 334 vom 27.12.2019, S. 155) 
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Verordnung (EU) 2019/2175 und der Richtlinie (EU) 2019/2177 in das EWR-Ab-

kommen ausser Kraft.   
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4. GESETZ ÜBER DIE ABÄNDERUNG DES ELEKTRIZITÄTSMARKTGESETZES 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Elektrizitätsmarktgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 20. Juni 2002 über den Elektrizitätsmarkt (Elektrizitäts-

marktgesetz; EMG), LGBl. 2002 Nr. 144, in der geltenden Fassung, wird wie folgt 

abgeändert: 

Art. 3 Abs. 1 Ziff. 32 

1) Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet: 

32. "Elektrizitätsderivat": ein Finanzinstrument nach Anhang 1 Abschnitt C Ziff. 

5, 6 oder 7 des Wertpapierfirmengesetzes bzw. Anhang 2 Ziff. 5, 6 oder 7 des 

Vermögensverwaltungsgesetzes, sofern dieses Instrument Elektrizität be-

trifft; 
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Art. 28a Abs. 3, 5 und 6 

3) Die Regulierungsbehörde kann beschliessen, bestimmte dieser Informati-

onen den Marktteilnehmern zugänglich zu machen, vorausgesetzt, es werden 

keine wirtschaftlich sensiblen Daten über einzelne Marktakteure oder einzelne 

Transaktionen und keine Informationen über Finanzinstrumente nach dem Wert-

papierfirmengesetz bzw. dem Vermögensverwaltungsgesetz preisgegeben. 

5) Für Unternehmen, die in den Geltungsbereich des Bankengesetzes, des 

Wertpapierfirmengesetzes oder des Vermögensverwaltungsgesetzes fallen, er-

wachsen aus Abs. 1 und 2 keine zusätzlichen Verpflichtungen gegenüber den in 

Abs. 1 genannten Behörden. 

6) Für den Fall, dass die in Abs. 1 genannten Behörden Zugang zu Daten ha-

ben müssen, die von Unternehmen aufbewahrt werden, die in den Geltungsbe-

reich des Bankengesetzes, des Wertpapierfirmengesetzes oder des Vermögens-

verwaltungsgesetzes fallen, übermittelt die Finanzmarktaufsicht ihnen die zum 

Zweck dieses Gesetzes erforderlichen Daten. Vorbehalten bleiben die spezialge-

setzlichen Bestimmungen, welche für den Austausch von Informationen durch die 

Finanzmarktaufsicht vorgesehen sind. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Wertpapierfirmengesetz vom … in 

Kraft.  
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5. GESETZ ÜBER DIE ABÄNDERUNG DES GASMARKTGESETZES 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Gasmarktgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 18. September 2003 über den Erdgasmarkt (Gasmarktge-

setz; GMG), LGBI. 2003 Nr. 218, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeän-

dert: 

Art. 4 Abs. 1 Ziff. 31 

1) Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet: 

31. "Gasderivat": ein Finanzinstrument nach Anhang 1 Abschnitt C Ziff. 5, 6 oder 

7 des Wertpapierfirmengesetzes bzw. Anhang 2 Ziff. 5, 6 oder 7 des Vermö-

gensverwaltungsgesetzes, sofern dieses Instrument Erdgas betrifft; 
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Art. 24a Abs. 3, 5 und 6 

3) Die Regulierungsbehörde kann beschliessen, bestimmte dieser Informati-

onen den Marktteilnehmern zugänglich zu machen, vorausgesetzt, es werden 

keine wirtschaftlich sensiblen Daten über einzelne Marktakteure oder einzelne 

Transaktionen und keine Informationen über Finanzinstrumente nach dem Wert-

papierfirmengesetz bzw. dem Vermögensverwaltungsgesetz preisgegeben. 

5) Für Unternehmen, die in den Geltungsbereich des Bankengesetzes, des 

Wertpapierfirmengesetzes oder des Vermögensverwaltungsgesetzes fallen, er-

wachsen aus Abs. 1 und 2 keine zusätzlichen Verpflichtungen gegenüber den in 

Abs. 1 genannten Behörden. 

6) Für den Fall, dass die in Abs. 1 genannten Behörden Zugang zu Daten ha-

ben müssen, die von Unternehmen aufbewahrt werden, die in den Geltungsbe-

reich des Bankengesetzes, des Wertpapierfirmengesetzes oder des Vermögens-

verwaltungsgesetzes fallen, übermittelt die Finanzmarktaufsicht ihnen die zum 

Zweck dieses Gesetzes erforderlichen Daten. Vorbehalten bleiben die spezialge-

setzlichen Bestimmungen, welche für den Austausch von Informationen durch die 

Finanzmarktaufsicht vorgesehen sind. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Wertpapierfirmengesetz vom … in 

Kraft.  
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6. GESETZ ÜBER DIE ABÄNDERUNG DER INSOLVENZORDNUNG 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung der Insolvenzordnung 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 17. Juli 1973 über das Insolvenzverfahren (Insolvenzord-

nung; IO), LGBl. 1973 Nr. 45/2, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeän-

dert: 

Art. 1 Abs. 7 

7) Für die Sanierung und Liquidation von Banken und Wertpapierfirmen gel-

ten die Bestimmungen des Bankengesetzes, des Wertpapierfirmengesetzes sowie 

des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes, für die Sanierung und Liquidation von 

Versicherungsunternehmen die Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsgeset-

zes. Soweit dort nichts Besonderes bestimmt ist, finden die Bestimmungen dieses 

Gesetzes ergänzend Anwendung. 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Wertpapierfirmengesetz vom … in 

Kraft.  
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7. GESETZ ÜBER DIE ABÄNDERUNG DES KONSUMKREDITGESETZES 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Konsumkreditgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Konsumkreditgesetz (KKG) vom 24. November 2011, LGBl. 2012 Nr. 1, 

wird wie folgt abgeändert: 

Art. 2 Abs. 2 Bst. h 

2) Es gilt nicht für: 

h) Kreditverträge, die mit einer Bank im Sinne des Bankengesetzes oder mit ei-

ner Wertpapierfirma im Sinne des Wertpapierfirmengesetzes geschlossen 

werden und die es einem Anleger erlauben sollen, ein Geschäft zu tätigen, 

das eines oder mehrere der in Anhang 1 Abschnitt C des Wertpapierfirmen-

gesetzes genannten Finanzinstrumente betrifft, wenn die Bank oder Wert-

papierfirma, die den Kredit gewährt, an diesem Geschäft beteiligt ist; 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Wertpapierfirmengesetz vom … in 

Kraft.  
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8. GESETZ ÜBER DIE ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER BESTIMMTE ORGA-

NISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN IN WERTPAPIEREN 

Gesetz 

vom … 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über bestimmte 

Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 28. Juni 2011 über bestimmte Organismen für gemeinsame 

Anlagen in Wertpapieren (UCITSG), LGBl. 2011 Nr. 295, in der geltenden Fassung, 

wird wie folgt abgeändert: 

Art. 3 Abs. 1 Ziff. 14 

1) Im Sinne dieses Gesetzes gelten als: 

14. "Kapitalausstattung": das Anfangskapital nach Art. 7 der Richtlinie 

2009/65/EG mit den Eigenmitteln nach Art. 13 der Verordnung (EU) 
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2019/20331, welche sich nach Art. 9 der genannten Verordnung zusammen-

setzen; 

Art. 15 Abs. 3 und 4 

3) Bei Zulassungen für Dienstleistungen nach Art. 14 Abs. 2 Bst. a und b fin-

den die Art. 16 sowie 21 bis 27 des Wertpapierfirmengesetzes betreffend die An-

fangskapitalausstattung und die organisatorischen Anforderungen sowie die Art. 

6 bis 18 des Wertpapierdienstleistungsgesetzes betreffend die Grundsätze zum 

Anlegerschutz und die Beurteilung der Eignung und Angemessenheit sowie die Be-

richtspflicht gegenüber Kunden sinngemäss Anwendung. Die Zulassung wird er-

teilt, wenn sich die Verwaltungsgesellschaft einem Anlegerentschädigungssystem 

im Sinne des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes anschliesst.  

4) Vermögensverwaltungsgesellschaften, deren Geschäftsbereich die Er-

bringung von Dienstleistungen nach Art. 3 Abs. 1 des Vermögensverwaltungsge-

setzes umfasst, dürfen als Verwaltungsgesellschaften zugelassen werden, wenn 

sie nach Art. 30 Abs. 1 Bst. a des genannten Gesetzes schriftlich auf ihre Bewilli-

gung verzichten. 

Art. 17 Abs. 3 

3) Ungeachtet von Abs. 2 muss die Kapitalausstattung zu jeder Zeit mindes-

tens dem in Art. 13 der Verordnung (EU) 2019/2033 vorgeschriebenen Betrag ent-

sprechen. 

                                                      
1 Verordnung (EU) 2019/2033 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über 

Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, 
(EU) Nr. 575/2013, (EU) Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 806/2014 (ABl. L 314 vom 5.12.2019, S. 1)  
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Art. 28 Abs. 1 Bst. f 

1) Zulassungen können von der FMA entzogen werden, wenn: 

f) die Kapitalausstattung der Verwaltungsgesellschaft den Voraussetzungen 

nach Art. 17 – bei der individuellen Portfolioverwaltung nach Art. 14 Abs. 2 

Bst. a und den Bestimmungen über die Kapitalausstattung nach Art. 13 der 

Verordnung (EU) 2019/2033 – nicht mehr genügt und eine Wiederherstel-

lung des gesetzlichen Zustandes binnen angemessener Frist nicht zu erwar-

ten ist; 

Art. 32 Abs. 2 Bst. a und b sowie c Einleitungssatz 

2) Als Verwahrstelle darf nur bestellt werden: 

a) eine Bank deren Bewilligung nach dem Bankengesetz das Depotgeschäft 

nach Art. 6 Abs. 1 Bst. c des Bankengesetzes umfasst, oder eine Wertpapier-

firma deren Zulassung nach dem Wertpapierfirmengesetz die Erbringung 

der Nebendienstleistung der Verwahrung nach Anhang 1 Abschnitt B Ziff. 1 

des Wertpapierfirmengesetzes umfasst;  

b) eine nach dem Bankengesetz oder nach dem Wertpapierfirmengesetz er-

richtete und für die Verwahrung zugelassene inländische Zweigstelle oder 

Zweigniederlassung eines EWR-Kreditinstituts oder einer Wertpapierfirma 

mit Sitz in einem anderen EWR-Mitgliedstaat; 

c) eine andere von der FMA prudentiell beaufsichtigte zur Durchführung von 

Verwahrtätigkeiten im Rahmen dieses Gesetzes befugte juristische Person 

mit Sitz oder Niederlassung im Inland, die Eigenmittel- und Kapitalanforde-

rungen unterliegt, welche den Anforderungen nach Teil 2 und 3 der Verord-

nung (EU) 2019/2033 entsprechen, und die in jedem Fall über Eigenmittel 

verfügt, die den Betrag des Anfangskapitals nach Art. 16 des 
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Wertpapierfirmengesetzes nicht unterschreiten, soweit sie folgende Min-

destanforderungen erfüllt: 

Art. 102 Abs. 1 

Aufgehoben 

Art. 143c Abs. 1 

1) Wird eine Übertretung nach Art. 143a begangen und dadurch ein wirt-

schaftlicher Vorteil erlangt, kann die FMA die Abschöpfung des wirtschaftlichen 

Vorteils anordnen und verpflichtet den Begünstigten zur Zahlung eines entspre-

chenden Geldbetrages. 

II. 

Inkrafttreten  

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Wertpapierfirmengesetz vom … in 

Kraft.  



274 

9. GESETZ ÜBER DIE ABÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE VERWALTER AL-

TERNATIVER INVESTMENTFONDS 

Gesetz 

vom … 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Verwalter 

alternativer Investmentfonds 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 19. Dezember 2012 über die Verwalter alternativer Invest-

mentfonds (AIFMG), LGBl. 2013 Nr. 49, in der geltenden Fassung, wird wie folgt 

abgeändert: 

Art. 4 Abs. 1 Ziff. 18 

1) Im Sinne dieses Gesetzes gelten als: 

18. "Kapitalausstattung": das Anfangskapital nach Art. 9 der Richtlinie 

2011/61/EU mit den Eigenmitteln nach Art. 13 der Verordnung (EU) 
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2019/20331, welche sich nach Art. 9 der genannten Verordnung zusammen-

setzen; 

Art. 30 Abs. 3 und 4  

3) Bei Zulassungen für Dienstleistungen nach Art. 29 Abs. 3 Bst. a und b die-

ses Gesetzes finden die Art. 16 sowie 21 bis 27 des Wertpapierfirmengesetzes be-

treffend die Anfangskapitalausstattung und die organisatorischen Anforderungen 

sowie die Art. 6 bis 18 des Wertpapierdienstleistungsgesetzes betreffend die 

Grundsätze zum Anlegerschutz und die Beurteilung der Eignung und Angemessen-

heit sowie die Berichtspflicht gegenüber Kunden sinngemäss Anwendung. Die Zu-

lassung wird erteilt, wenn sich der AIFM einem Anlegerentschädigungssystem im 

Sinne des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes anschliesst.  

4) Vermögensverwaltungsgesellschaften, deren Geschäftsbereich die Er-

bringung von Dienstleistungen nach Art. 3 Abs. 1 des Vermögensverwaltungsge-

setzes umfasst, dürfen als AIFM zugelassen werden, wenn sie nach Art. 30 Abs. 1 

Bst. a des genannten Gesetzes schriftlich auf ihre Bewilligung verzichten. 

Art. 32 Abs. 3 

3) Ungeachtet von Abs. 2 muss die Kapitalausstattung zu jeder Zeit mindes-

tens dem in Art. 13 der Verordnung (EU) 2019/2033 vorgeschriebenen Betrag ent-

sprechen. 

                                                      
1  Verordnung (EU) 2019/2033 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über 

Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, 
(EU) Nr. 575/2013, (EU) Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 806/2014 (ABl. L 314 vom 5.12.2019, S. 1)  
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Art. 51 Abs. 1 Bst. f 

1) Zulassungen können von der FMA entzogen werden, wenn: 

f) die Kapitalausstattung des AIFM den Voraussetzungen nach Art. 32 – bei der 

individuellen Portfolioverwaltung nach Art. 29 Abs. 3 Bst. a zudem den Best-

immungen über die Kapitalausstattung nach Art. 13 der Verordnung (EU) 

2019/2033 – nicht mehr genügt und eine Wiederherstellung des gesetzli-

chen Zustandes binnen angemessener Frist nicht zu erwarten ist; 

Art. 57 Abs. 3 Bst. a und b 

3) Als Verwahrstelle darf nur bestellt werden: 

a) eine Bank, deren Bewilligung nach dem Bankengesetz das Depotgeschäft 

nach Art. 6 Abs. 1 Bst. c des Bankengesetzes umfasst, oder eine Wertpapier-

firma, deren Zulassung nach dem Wertpapierfirmengesetz die Erbringung 

der Nebendienstleistung der Verwahrung nach Anhang 1 Abschnitt B Ziff. 1 

des Wertpapierfirmengesetzes umfasst;  

b) eine nach dem Bankengesetz oder nach dem Wertpapierfirmengesetz er-

richtete und für die Verwahrung zugelassene inländische Zweigstelle oder 

Zweigniederlassung eines EWR-Kreditinstituts oder einer Wertpapierfirma 

mit Sitz in einem anderen EWR-Mitgliedstaat; 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Wertpapierfirmengesetz vom … in 

Kraft.   
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10. GESETZ ÜBER DIE ABÄNDERUNG DES EWR-ZENTRALVERWAHRER-DURCH-

FÜHRUNGSGESETZES 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des EWR-Zentralverwahrer-

Durchführungsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 10. November 2017 zur Durchführung der Verordnung (EU) 

Nr. 909/2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in 

der Europäischen Union und über Zentralverwahrer (EWR-Zentralverwahrer-

Durchführungsgesetz; EWR-ZVDG), LGBl. 2017 Nr. 426, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 2 

Bezeichnungen 

Unter den in diesem Gesetz verwendeten Personenbezeichnungen sind alle 

Personen unabhängig ihres Geschlechts zu verstehen, sofern sich die Personenbe-

zeichnungen nicht ausdrücklich auf ein bestimmtes Geschlecht beziehen. 
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Art. 4a 

Verpflichtung zur externen Revision 

Zentralverwahrer haben ihre internen Verfahren zur Einhaltung der Bestim-

mungen der Verordnungen (EU) Nr. 909/2014 und (EU) 2022/858 durch eine von 

ihnen unabhängige und von der FMA anerkannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

prüfen zu lassen. Art. 123 bis 134 des Bankengesetzes gelten sinngemäss. Die FMA 

kann die Einzelheiten zur Prüfung in einer Richtlinie festlegen.  

Art. 6 Abs. 2  

2) Von der FMA wird, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zu-

ständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, wegen Übertretung 

mit Busse nach Abs. 3 bestraft, wer:  

a) als Zentralverwahrer: 

1. die organisatorischen Anforderungen nach Art. 26 bis 30 der Verord-

nung (EU) Nr. 909/2014 nicht erfüllt; 

2. gegen die Wohlverhaltensregeln nach Art. 32 bis 35 der Verordnung 

(EU) Nr. 909/2014 verstösst; 

3. die Anforderungen an Zentralverwahrer-Dienstleistungen nach Art. 37 

bis 41 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 nicht erfüllt; 

4. die aufsichtsrechtlichen Anforderungen nach Art. 43 bis 47 der Verord-

nung (EU) Nr. 909/2014 nicht erfüllt; 

5. die Anforderungen an Zentralverwahrer-Verbindungen nach Art. 48 

der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 nicht erfüllt; 

6. verschiedene Arten des Zugangs nach Art. 49 bis 53 der Verordnung 

(EU) Nr. 909/2014 missbräuchlich verweigert; 



279 

7. die spezifischen aufsichtsrechtlichen Auflagen hinsichtlich der Kreditri-

siken nach Art. 59 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 nicht er-

füllt; 

8. die spezifischen aufsichtsrechtlichen Auflagen hinsichtlich der Liquidi-

tätsrisiken durch benannte Banken nach Art. 59 Abs. 4 der Verordnung 

(EU) Nr. 909/2014 nicht einhält; 

9. gegen die Verpflichtung zur externen Revision nach Art. 4a verstösst 

oder seinen Auskunftspflichten gegenüber der Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft oder dem Wirtschaftsprüfer nicht nachkommt; 

b) als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder Wirtschaftsprüfer ihre bzw. seine 

Pflichten verletzt, insbesondere im Prüfungsbericht unwahre Angaben 

macht oder wesentliche Tatsachen verschweigt oder eine vorgeschriebene 

Aufforderung an den Zentralverwahrer unterlässt oder vorgeschriebene Be-

richte und Meldungen nicht erstattet. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Wertpapierfirmengesetz vom … in 

Kraft.  
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11. GESETZ ÜBER DIE ABÄNDERUNG DES PRIIP-DURCHFÜHRUNGSGESETZES 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des PRIIP-Durchführungsgesetzes 

 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 4. November 2016 zur Durchführung der Verordnung (EU) 

Nr. 1286/2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für 

Kleinanleger und Versicherungsprodukte (PRIIP-Durchführungsgesetz; PRIIP-DG), 

LGBl. 2016 Nr. 513, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 2 

Bezeichnungen 

Unter den in diesem Gesetz verwendeten Personenbezeichnungen sind alle 

Personen unabhängig ihres Geschlechts zu verstehen, sofern sich die Personenbe-

zeichnungen nicht ausdrücklich auf ein bestimmtes Geschlecht beziehen. 
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Art. 7 Abs. 1 Bst. g 

1) Von der FMA wird, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zu-

ständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, wegen Übertretung 

mit Busse nach Abs. 2 bestraft, wer: 

g) gegen ein Verbot oder eine Beschränkung der FMA nach Art. 4 Abs. 2 Bst. d 

oder der EFTA-Überwachungsbehörde nach Art. 16 der Verordnung (EU) Nr. 

1286/2014 verstösst. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Wertpapierfirmengesetz vom … in 

Kraft.  
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12. GESETZ ÜBER DIE ABÄNDERUNG DES EWR-LEERVERKAUFSVERORDNUNG-

DURCHFÜHRUNGSGESETZES 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des EWR-Leerverkaufsverordnung-

Durchführungsgesetzes 

 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 2. März 2016 zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 

236/2012 über Leerverkäufe und bestimmte Aspekte von Credit Default Swaps 

(EWR-Leerverkaufsverordnung-Durchführungsgesetz; EWR-LVDG), LGBl. 2016 Nr. 

147, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 2 Abs. 2 

2) Unter den in diesem Gesetz verwendeten Personenbezeichnungen sind 

alle Personen unabhängig ihres Geschlechts zu verstehen, sofern sich die Perso-

nenbezeichnungen nicht ausdrücklich auf ein bestimmtes Geschlecht beziehen. 
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Art. 4 Abs. 2 Bst. e bis h 

2) Die FMA ist insbesondere befugt: 

e) von den der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 und diesem Gesetz Unterstellten 

unter Berücksichtigung von Art. 23 und 24 der genannten Verordnung die 

Einhaltung der Melde- und Offenlegungspflichten im Hinblick auf bestimmte 

Finanzinstrumente nach Art. 18 und 19 der genannten Verordnung zu ver-

langen; 

f) über die der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 und diesem Gesetz Unterstellten 

unter Berücksichtigung von Art. 23 und 24 der genannten Verordnung ein 

Verbot oder Bedingungen von bzw. an Leerverkäufe nach genannten Art. 20 

der Verordnung zu verhängen;  

g) den der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 und diesem Gesetz Unterstellten un-

ter Berücksichtigung von Art. 23 und 24 der genannten Verordnung eine Be-

schränkung von Transaktionen mit Credit Default Swaps auf öffentliche 

Schuldtitel nach Art. 21 der genannten Verordnung aufzuerlegen; 

h) als für den Handelsplatz zuständige Behörde von den der Verordnung (EU) 

Nr. 236/2012 und diesem Gesetz Unterstellten unter Berücksichtigung von 

Art. 24 der genannten Verordnung ein Verbot oder eine Beschränkung von 

Leerverkäufen nach Art. 23 anzuordnen.  

Art. 7 Abs. 2 Bst. f 

2) Von der FMA wird wegen Übertretung mit Busse bis zu 200 000 Franken 

bestraft wer: 

f) einer Anordnung der FMA nach diesem Gesetz oder einer Anordnung der 

EFTA-Überwachungsbehörde nach Art. 28 der Verordnung (EU) Nr. 

236/2012 nicht nachkommt. 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Wertpapierfirmengesetz vom … in 

Kraft.  
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13. GESETZ ÜBER DIE ABÄNDERUNG DES OFFENLEGUNGSGESETZES 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Offenlegungsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 23. Oktober 2008 über die Offenlegung von Informationen 

betreffend Emittenten von Wertpapieren (Offenlegungsgesetz; OffG), LGBl. 2008 

Nr. 355, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 3 Abs. 1 Bst. a und d sowie Abs. 3 

1) Im Sinne dieses Gesetzes sind: 

a) "Wertpapiere": übertragbare Wertpapiere nach Art. 4 Abs. 1 Ziff. 29 des 

Wertpapierfirmengesetzes mit Ausnahme von Geldmarktinstrumenten nach 

Art. 4 Abs. 1 Ziff. 14 des genannten Gesetzes mit einer Laufzeit von weniger 

als zwölf Monaten, für die andere gesetzlichen Vorschriften gelten können; 

d) "geregelter Markt": ein geregelter Markt nach Art. 3 Abs. 1 Ziff. 7 des Han-

delsplatz- und Börsegesetzes;   
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3) Unter den in diesem Gesetz verwendeten Personenbezeichnungen sind 

alle Personen unabhängig ihres Geschlechts zu verstehen, sofern sich die Perso-

nenbezeichnungen nicht ausdrücklich auf ein bestimmtes Geschlecht beziehen. 

Art. 19a Abs. 3 

Aufgehoben 

Art. 24 Einleitungssatz 

Verwaltungsgesellschaften von Organismen für gemeinsame Anlagen in 

Wertpapieren mit Sitz in einem Drittstaat, die im EWR eine Zulassung nach Art. 5 

Abs. 1 der Richtlinie 2009/65/EG benötigen würden, sowie Vermögensverwal-

tungsgesellschaften oder Wertpapierfirmen mit Sitz in einem Drittstaat, die im 

EWR eine Zulassung im Hinblick auf die Verwaltung von Portfolios nach Abschnitt 

A Ziff. 4 des Anhangs I der Richtlinie 2014/65/EU benötigen würden, sind von der 

Zusammenrechnung von Beteiligungen nach Art. 27 befreit, wenn sie: 

Art. 27 Abs. 1 Bst. b Einleitungssatz und Ziff. 1 sowie Abs. 3 

1) Keine Pflicht zur Zusammenrechnung eigener Beteiligungen nach Art. 25 

und 26 mit denen des Tochterunternehmens besteht bei: 

b) einem Mutterunternehmen einer Vermögensverwaltungsgesellschaft nach 

dem Vermögensverwaltungsgesetz oder einer Wertpapierfirma nach dem 

Wertpapierfirmengesetz oder eines nach den gleichwertigen Vorschriften 

eines Drittstaates organisierten, für die Portfolioverwaltung auf Einzelkun-

denbasis zugelassenen Unternehmens für die Beteiligungen, die von diesem 

Tochterunternehmen nach Art. 4 Abs. 1 Ziff. 17 des Vermögensverwaltungs-

gesetzes, Art. 4 Abs. 1 Ziff. 23 des Wertpapierfirmengesetzes oder Art. 4 Abs. 
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1 Ziff. 33 der Richtlinie 2014/65/EU verwaltet werden, sofern das Tochter-

unternehmen: 

1. die mit den Aktien verbundenen Stimmrechte nur gestützt auf in 

schriftlicher Form oder über elektronische Hilfsmittel erteilte Weisun-

gen ausüben darf oder durch geeignete organisatorische Vorkehrun-

gen sicherstellt, dass die individuelle Portfolioverwaltung unabhängig 

von anderen Dienstleistungen und unter Bedingungen, die denen der 

Richtlinie 2009/65/EG gleichwertig sind, erfolgt; und 

3) Die Regierung regelt das Nähere über die von den Verwaltungsgesell-

schaften von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, den Vermö-

gensverwaltungsgesellschaften nach dem Vermögensverwaltungsgesetz und den 

Wertpapierfirmen nach dem Wertpapierfirmengesetz einzuhaltenden Unabhän-

gigkeitsanforderungen mit Verordnung. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Wertpapierfirmengesetz vom … in 

Kraft. 
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